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Gesellschaft bilden im Digitalzeitalter und  
andere technologische Herausforderungen für  
die Soziale Arbeit 
Zur Einleitung in den Sammelband 
Daniela Cornelia Stix & Julius Späte

„Nachdem schon das Computerzeitalter vor allem ab den 1980er Jahren Schritt für 
Schritt in den privaten Haushalt vorgedrungen ist, hat nunmehr das Digitalzeitalter die 
komplette Lebenswelt der Menschen durchdrungen“ (Schmale 2024, S. 13).

In diesem Sammelband werden wir verschiedene Phänomene des Digitalzeitalters 
beleuchten, die die Profession Soziale Arbeit und die Lebenswelt der Fachkräfte in 
ihrem professionellen Kontext betreffen, diese verändern oder in Ambivalenzen füh-
ren. Der Begriff des Digitalzeitalters dient uns dabei als Perspektive, von der aus wir in 
diesem Sammelband auf die aktuellen Entwicklungen innerhalb der Sozialen Arbeit 
schauen. Wir verstehen das Digitalzeitalter als einen Zeitraum  – genaugenommen 
sogar als Zustandsbeschreibung einer Momentaufnahme – und grenzen uns damit 
von den zahlreichen Prozessbeschreibungen, wie dem Begriff der Informatisierung, 
der die Zunahme von Informations- und Kommunikationstechnologien beschreibt 
(Boes, 2005, 214 f.), oder dem Begriff der Digitalisierung, der die Umwandlung analo-
ger Prozesse in digitale Prozesse beschreibt, ab. Auch der Begriff der Mediatisierung, 
der allerdings nicht die technologischen Veränderungen, sondern vielmehr die ge-
sellschaftlichen Veränderungen – verursacht durch Medienkommunikation bzw. ein 
mediatisiertes Handeln (Krotz, 2001, S. 43 ff.) – in den Fokus stellt, beschreibt einen 
Prozess. Besondere Aufmerksamkeit erhielt zuletzt der Begriff der Digitalität bzw. der 
Ausdruck „Kultur der Digitalität“, mit dem Stalder (2016) den Prozess der Hybridisie-
rung, als Einfluss des Digitalen jenseits der Technik und ihre Präsenz außerhalb di-
gitaler Räume, beschreibt. Weitere gängige Begriffe, die jedoch auch keine Zustände, 
sondern Prozesse beschreiben und zudem ohne allgemein anerkannte Definitionen 
Verwendung finden, sind der digitale Wandel oder die digitale Transformation, letz-
teren verwenden beispielsweise Beranek et al. (2019) synonym mit Digitalisierung.

Bevor wir jedoch den aktuellen Zustand in Form einer Momentaufnahme prä-
sentieren, wollen wir einen Blick zurückwerfen, auf den Beginn des Digitalzeitalters 
bis heute. Charakteristische Merkmale des Digitalzeitalters sind nach Schmale (2024, 
S. 13) Globalität, Digitalität und Künstliche Intelligenz. Demnach ließe sich Kutscher 
(2024) folgen, die den „Beginn der Digitalisierung in der Sozialen Arbeit“ auf die 
1990er-Jahre datiert, als erstmals private Computer – sogenannte „wilde PCs“ – an 
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die Arbeitsplätze mitgebracht wurden, um gezielt Aufgaben der Datenverarbeitung 
zu erleichtern. Zugleich habe sich in dieser Zeit die Onlineberatung zu einem festen 
Bestandteil der Sozialen Arbeit etabliert (S. 122). Wird die Medienpädagogik als dem 
Digitalisierungsdiskurs der Sozialen Arbeit zugehörig verstanden (Eckl & Ghanem, 
2024), dann beginnt die Digitalisierung der Sozialen Arbeit bereits ein Jahrzehnt frü-
her. Nämlich als „vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung der Mikroelek
tronik – die Begriffe der Informationstechnischen Bildung und der Informations- und 
Kommunikationstechnologischen Grundbildung auf, die zugleich die pädagogische 
Auseinandersetzung mit Computer und Internet umfassten“ (Tulodziecki, 2011, S. 27) 
und die dann in den 1990er Jahren unter dem Begriff der Medienbildung Bestand-
teil sowohl des medienpädagogischen Diskurses also auch der medienpädagogischen 
Praxis wurden. 

Das Verhältnis von Medien und Sozialer Arbeit wurde, wie Kutscher (2024) auf-
zeigt, auch tatsächlich bereits in der ersten Ausgabe des ‚Handbuch Soziale Arbeit‘ 
thematisch verankert. Wie Kutscher im Weiteren darlegt, rückte eine „Perspektive 
auf das Digitale“ Anfang der 2000er-Jahre durch die Einführung des Begriffs ‚neue 
Medien‘ zunehmend in den Fokus (S. 122). Eckl und Ghanem, die in einer quantitati-
ven Textanalyse rund 21.000 Rezensionen aus den Jahren 2000 bis 2022 analysierten, 
identifizieren eine zunehmende Thematisierung von Medienpädagogik bis 2010, dem 
ein kleiner Rückgang und schließlich eine Stagnation folgt. Während dagegen die 
Thematisierung von Digitalisierung ab 2000 bis 2016 konstant leicht zunahm und seit 
2016 stark angestiegen ist1 (Eckl & Ghanem, 2024). 

Sowohl Eckl und Ghanem (2024) als auch Kutscher (2024) stellen diesbezüglich 
die Überlegungen an, ob der medienpädagogische Diskurs im Digitalisierungsdis-
kurs aufgegangen sein könnte, da sich dieser ausdifferenziert habe und seinerseits nun 
verschiedene Themenfelder wie „a) Informatisierung als digitale Transformation im 
organisationalen Bereich, b) Medien als Gegenstand und Mittel fachlichen Handelns 
und c) Digitalisierung als transformative Entwicklung mit mehrdimensionalen Impli-
kationen für die Erbringungszusammenhänge Sozialer Arbeit in ihren pädagogischen 
sowie administrativen Bezügen“ umfasse (Kutscher, 2024, S. 123). 

Eine etwas feinere Differenzierung nehmen Beranek et al. (2019) vor, wenn sie 
den Diskursstand zur Digitalisierung in der Sozialen Arbeit hinsichtlich der Arbeits-
welten, der Meinungsbildungsprozesse, der Sozialarbeitstheorien, der Herausforde-
rungen der Handlungspraxis, ethischer Fragestellungen und im Hinblick auf die Aus-
wirkungen auf Ausbildung sowie die Weiterentwicklung von Profession und Disziplin 
darlegen (Beranek et al., 2019, S. 226 ff.). 

1	 Eckl und Ghanem bezeichnen den Anstieg als „exponentiell“, was an dieser Stelle nicht 
nachvollzogen werden kann. Auch die Daten von Haberstroh (in Vorbereitung), der in 
seinem Promotionsprojekt einer ähnlichen Fragestellung mit anderem methodischen De-
sign nachgeht, lassen den Schluss eines exponentiellen Wachstums nicht zu, weshalb sich 
die Autor:innen hier vorsichtiger ausdrücken mögen.
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An diesem Punkt angelangt, wollen wir nun eine Momentaufnahme des Digital-
zeitalters wagen, um den aktuellen Zustand der Sozialen Arbeit unter dem Einfluss 
technologischer Entwicklungen in den Blick zu nehmen und die damit verbundenen 
Herausforderungen und Chancen für die Profession sichtbar zu machen.

1.	 Technologische Herausforderung für die Soziale Arbeit und ihre 
Aufgabe, GesellschaftsBildung zu begleiten

Die Soziale Arbeit im Digitalzeitalter steht vor der Aufgabe, nicht nur soziale Pro
blemlagen zu erkennen und zu adressieren, sondern auch die mediatisierten Lebens-
welten und die dort entstandenen Strukturen mitzugestalten. Die Digitalisierung 
fordert, dass die Soziale Arbeit aktiv zur Bildung einer Gesellschaft beiträgt, die die 
Potenziale des Fortschritts erkennt, aber auch seine Grenzen wahrnimmt. Dabei geht 
es nicht nur um Kompetenzentwicklung und Empowerment zur Lebensbewältigung, 
sondern um das Verständnis der Sozialen Arbeit als Bildung und Begleitung in einem 
transformierten Sozialen: Sie ist gefragt, Bildungsmomente zu schaffen, die Menschen 
befähigen, Urteilskraft zu entwickeln, Grenzen zu überwinden und zugleich neue so-
ziale Strukturen herauszubilden. 

In diesem Sammelband fragen wir, wie Soziale Arbeit als Akteurin in der Bildung 
unserer technologisch geprägten Gesellschaft verstanden werden kann. Die Rolle 
der Sozialen Arbeit könnte dabei als „GesellschaftsBildnerin“ beschrieben werden: 
Sie bildet nicht nur, sondern sie hinterfragt und interveniert, insbesondere dort, wo 
gebildete Grenzen die Teilhabe oder Würde des Einzelnen beschränken. Hier wird 
die Soziale Arbeit zu einer gestalterischen Kraft, die Menschen anregt, ihr Bild von 
gesellschaftlicher Teilhabe kritisch zu hinterfragen und zu neuen Formen sozialen 
Engagements anzuregen.

Digitale Technologien fordern dabei immer neue Aushandlungen des Sozialen. 
Ein Beispiel ist die Bildung technischer Handlungsträgerschaft: Digitale Werkzeuge 
und Algorithmen beeinflussen, wie soziale Situationen wahrgenommen und doku-
mentiert werden, und formen so selbst ein Bild davon, was als „Soziales“ gilt. In dieser 
Ko-Konstitution von Mensch und Technik wird deutlich, dass Soziale Arbeit in einem 
hybriden Ensemble agiert, in dem das Analoge und das Digitale einander durchdrin-
gen. 

Wenn digitale Werkzeuge zur Herausbildung neuer Denk- und Handlungsmus-
ter beitragen, ist die Soziale Arbeit gefragt, mit Adressat*innen eine ko-konstruktive 
Haltung zu entwickeln, die auf ein gemeinsames Verständnis der jeweiligen digitalen 
Bilder hinarbeitet – ein Verständnis, das sich durch Kommunikation, Trial und Error 
immer wieder aktualisiert. 

Auch die Frage der digitalen Souveränität wird so zu einem zentralen Bildungs-
auftrag der Sozialen Arbeit. In einer digitalisierten Welt, in der algorithmische Filter-
blasen den Zugang zu Informationen formen, ist die Soziale Arbeit gefordert, Adres-
sat*innen darin zu begleiten, Urteilsfähigkeit und kritische Distanz zu entwickeln. 
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Dieses „Sich-ein-Bild-Machen“ der digitalen Welt bedeutet, die Mechanismen und 
Filter der digitalen Räume zu erkennen und sich damit das Rüstzeug für eine reflek-
tierte Teilhabe anzueignen. 

Im Sinne des internationalen Selbstverständnisses der Sozialen Arbeit, das die 
„Bildung und Befreiung“ der Menschen als zentrales Ziel verfolgt (DBSH, 2014), 
wird diese gesellschaftsbildende Rolle durch die Digitalisierung noch dringlicher. Die 
Soziale Arbeit hat damit den Auftrag, nicht nur bestehende soziale Strukturen zu 
unterstützen, sondern auch, bestehende Grenzen infrage zu stellen und neue Räu-
me und Formen sozialer Interaktion zu bilden. Dies fordert von den Fachkräften ein 
Bewusstsein dafür, dass digitale Werkzeuge mehr sind als neutrale Hilfsmittel: Sie 
bringen eine eigene, oft undurchsichtige Logik mit, die immer wieder reflektiert und 
in den Kontext der Profession eingebunden werden muss. Die Herausbildung eines 
gemeinsamen Verständnisses dieser Werkzeuge ist daher essenziell, um die Integrität 
und das Selbstbestimmungsrecht der Adressat*innen in einer digitalisierten Welt zu 
gewährleisten. 

Dieser Sammelband nimmt sich daher der Aufgabe an, das Verhältnis von Sozialer 
Arbeit und Digitalisierung neu zu bilden: Was bedeutet es, in einer digitalisierten Welt 
sozial zu handeln? Wie können wir Technologien so einsetzen, dass sie zur Bildung im 
Sinne von Integration und nicht zur Ausgrenzung beitragen? 

Die Soziale Arbeit ist aufgerufen, nicht nur Strukturen zu verstehen, sondern neue 
Perspektiven zu eröffnen, durch die das Digitale Teil einer partizipativen und gerech-
teren Gesellschaft wird.

2.	 Zum Aufbau des Buches
Zu Beginn zeigt Car oline Pul ver  in ihrem empirischen Beitrag mit dem Titel Di-
gitale Medien als soziales Problem: Konsequenzen für eine reflexiv-konstruktive Praxis 
wie Fachkräfte der Sozialen Arbeit digitale Medien in ihren Arbeitsfeldern unter-
schiedlich einsetzen. Ihre Forschung verdeutlicht, dass persönliche Einstellungen oft 
entscheidender sind als rein professionelle Überlegungen. Des Weiteren wird deut-
lich, dass sich aus den unterschiedlichen professionellen Perspektiven ebenfalls ein 
je anderes Selbstverständnis in Bezug auf die Nutzung Digitaler Medien ergibt. Ab-
schließend betont Pulver, wie wichtig ein reflektierter Umgang mit digitalen Medien 
für die Weiterentwicklung professioneller Standards in der Sozialen Arbeit ist.

Im Rahmen einer hermeneutischen Analyse untersucht anschließend Nad ja 
Wol f  in Die Soziale Arbeit in den Sozialen Medien, wie Fachkräfte der Sozialen Arbeit 
soziale Medien nutzen können, um einen gesellschaftlichen, normativen Diskurs 
mitzugestalten. Daraus werden praxisorientierte Empfehlungen für die notwendigen 
Voraussetzungen in der Öffentlichkeitsarbeit abgeleitet, einschließlich einer Social-
Media-Strategie, die berufs-spezifische Perspektiven integriert.

Theoretisch-konzeptuelle Überlegungen werden in den beiden nachfolgenden 
Beiträgen angestellt: Bir git Müller  und Daniel Tramp argumentieren in Dialog im 
Kontext von Leib und Transsubjektivität: Überlegungen zum Dialog in Sozialer Arbeit 
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in digitalen Zeiten, dass der analoge Dialog trotz der Möglichkeiten digitaler Kommu-
nikationstools wie Chat, Mail und Videotelefonie weiterhin zentral im sozialpädago-
gischen und sozialarbeiterischen Handeln verankert bleiben muss. Sie betonen, dass 
die physische Präsenz eine wesentliche Ebene der Kommunikation darstellt, die sich 
digital nicht vollständig realisieren lässt und die Verstehensprozesse nachhaltig prägt. 
Aus einer konservativen Perspektive sehen sie die Aufgabe der Sozialen Arbeit darin, 
das Digitale zwar zu integrieren, jedoch das Analoge als Fundament und Reflexions-
raum des professionellen Handelns und des dialogischen Diskurses zu bewahren. 

In Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im Kontext digitaler Ungleichheit 
untersucht Anna Siegl  die Ursachen digitaler Ungleichheit und analysiert auf Basis 
von Bourdieus Konzepten von Kapital und Habitus den Zusammenhang zwischen 
digitalen und sozialen Ungleichheiten. Daraufhin wird dargelegt, warum digitale Un-
gleichheit aus einer ethisch-normativen Perspektive ein relevantes Handlungsfeld für 
die Soziale Arbeit ist. Abschließend werden anhand des transformativen Dreischritts 
(Staub-Bernasconi) Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit zur Förderung di-
gitaler Teilhabe aufgezeigt.

Die vier nachfolgenden Beiträge beziehen sich auf spezifische Handlungsfelder 
der Sozialen Arbeit und verdeutlichen ein wachsendes Interesse an der Integration 
neuer Technologien in allen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit. 

Der Beitrag Transformative, transdisziplinäre und ko-produktive Soziale Arbeit in 
vireal-digitalen Räumen wurde von dem Forschungsteam Susanne Lang, Michelle 
Terschi, Tobia s Zar ges, Iz Paehr und Ja sper  Meiners  verfasst. Die Autor*innen 
rekurrieren auf ihr Forschungsprojekt s*he\ter, in welchem sie mit Erwachsenen, die 
in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erfahren haben, inklusiv-digitale Austausch-, 
Schutz- und Begegnungsräume entwickelt und erprobt haben. Sie zeigen die immen-
se Bedeutung, sich als Fachkräfte ko-produktiv mit den (Selbst-)Produktionen der 
Adressat*innen, insbesondere auf digitalen Kommunikationsplattformen, auseinan-
derzusetzen und die Betroffenen als Expert*innen der eigenen Lebenserfahrung an-
zuerkennen.

Fat ma Çelik, Nina Wit t  und Daniel a Stelzmann  untersuchen im nachfolgen-
den Beitrag mit dem Titel Digital Streetwork als Interventionsmaßnahme gegen Sexuel-
les Online Grooming die zunehmende Gefahr des sexuellen Online-Groomings für 
Kinder und Jugendliche. Sie betonen, dass bislang vor allem passive Präventionsmaß-
nahmen entwickelt wurden und schlagen vor, Digital Streetwork als aktiven Ansatz zu 
nutzen, bei dem Sozialarbeiter*innen gezielt vulnerable Gruppen in ihrer Onlinewelt 
aufsuchen. Die Autorinnen zeigen die Potenziale, Herausforderungen und Rahmen-
bedingungen von Digital Streetwork als präventive Maßnahme gegen sexuelles On
line-Grooming auf. 

In ihrem Beitrag Feministische Organisationen der Sozialen Arbeit im Netz: Digitale 
Kompetenzen der Makrosozialarbeiter*innen geht Anna Ka sten der Frage nach, wie 
feministische Organisationen der Sozialen Arbeit das Internet nutzen, um auf ihre 
Themen aufmerksam zu machen und gegen patriarchale Strukturen vorzugehen. Die-
se Praxis wird als digitale feministische Makrosozialarbeit beschrieben. Auf Grund-
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lage einer empirischen qualitativen Studie wird der Prozess der Aneignung digitaler 
Kompetenzen sowie deren Verständnis innerhalb dieser Arbeit beleuchtet. 

Juli us Späte  thematisiert in dem Beitrag Anforderungen an Sozialarbeitende in 
der technisierten Gesellschaft: Einflüsse der Digitalisierung und Mediatisierung am 
Beispiel der Heimerziehung die zunehmende Bedeutung digitaler Medien und tech-
nischer Geräte im Alltag von jungen Menschen und deren Integration in die Soziale 
Arbeit. Der verstärkte Einsatz digitaler Technologien sowohl durch Bewohner*innen 
als auch durch Fachkräfte führe zu hybriden Lebenswelten und erhöhe die Komplexi-
tät der pädagogischen Arbeit in diesen Institutionen. Späte betont, dass Fachkräfte 
daher erweiterte mediale und soziotechnische Kompetenzen entwickeln müssten, um 
junge Menschen in der technisierten Gesellschaft professionell begleiten zu können.

Zwei Praxisforschungsprojekte mit lokalem Bezug zeigen, wie Adressat*innen der 
Sozialen Arbeit Zugänge zu digitalen Angeboten ermöglicht werden können. 

Bürgerschaftliches Engagement trifft sozialarbeiterische Praxis: Wie älteren Men-
schen in der Landeshauptstadt Stuttgart ein verbesserter Zugang zur digitalen Welt er-
möglicht wird ist die Frage, der Sabr ina Wangenheim  in ihrem Beitrag nachgeht. 
In drei aufeinander aufbauenden Modellprojekten wurden die Lernbegleitung von 
bürgerschaftlich Engagierten mit der sozialarbeiterischen Praxis verknüpft und ins-
besondere die Fachkräfte der Sozialen Arbeit sensibilisiert. Der Beitrag stellt die 
verschiedenen Modellprojekte vor und zeigt deren Umsetzung und Transfer in die 
verwaltungsinterne sowie sozialarbeiterische Praxis der Senior*innenberatung in der 
Stadtverwaltung Stuttgart auf. 

Einblicke in das zweite Lokalprojekt geben Cl audia Roller  und Jör g Moschner  
in ihrem Beitrag mit dem Titel Digitalität und Digitalisierung in Praxis und Studium 
Sozialer Arbeit: Etablierung von hybriden Beratungssettings als Organisationsentwick-
lungsaufgabe. Der Beitrag zeigt die Potenziale der Digitalisierung in der Sozialbera-
tung und die Verbindung von Handlungsroutinen, Organisationslogiken sowie der 
Nutzung digitaler Technologien in der Sozialen Arbeit. Das dahinterstehende Kölner 
Projekt „Telefonzelle 4.0“ dient als Beispiel für ein hybrides Beratungsformat.

Die letzten fünf Beiträge des Sammelbandes nehmen mit Virtual Reality, KI und 
Large Language Models die jüngsten technologischen Entwicklungen in den Fokus. 

Dominik Tscho pp, Saf ak Kor ku t , Stef an Adam und Joval Lienh ar dt  be-
leuchten mit dem Beitrag Value Sensitive Design als Option für eine werteorientierte 
Technologieentwicklung in der Sozialen Arbeit eine an den Grundsätzen der Sozialen 
Arbeit orientierte Technologieentwicklung. Zentral wird aufgezeigt, wie die Metho-
den Value Sensitive Design in einem Projekt zur Entwicklung einer prototypischen 
Virtual-Reality-Anwendung eingesetzt wurden. 

Die Risikovorhersage der Kindeswohlgefährdung durch Künstliche Intelligenz ist im 
Fokus der Forschung von Boz an a Meinh ar dt-I njac . Sie untersucht die Potenziale 
von KI-basierten Risikoprognosen zur Vorhersage von Kindeswohlgefährdungen. Auf 
Grundlage empirischer Evidenz wird aufgezeigt, wie KI die Arbeit von Fachkräften 
unterstützen und ergänzen kann. Im Fokus stehen Faktoren wie Akzeptanz, Qualität 
und eine sorgfältige Abwägung der Herausforderungen und Chancen. 
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Mara Stieler , Johann a Ber ger und Rober t Lehmann  richten Ihren Fokus im 
Beitrag Technologische Innovation in der psychosozialen Onlineberatung: Eine praxis-
orientierte Perspektive auf die Anwendung Künstlicher Intelligenz auf Large Language 
Models. Am Beispiel eines empirischen Projekts wird gezeigt, wie eine KI-Assistenz 
den Reflexionsprozess der Beratenden unterstützen könnte. Die Ergebnisse verdeutli-
chen außerdem, dass die Soziale Arbeit aktiv am KI-Diskurs in Forschung und Praxis 
teilnehmen sollte, um sicherzustellen, dass die Entwicklung und Nutzung von Tech-
nologien im Einklang mit professionsspezifischen Werten und Zielen erfolgt. 

Nor een Naranjos Vel azq uez  stellt dagegen ChatGPT als KI-Assistent in der 
Aufbereitung von emotional belastenden Inhalten ins Zentrum ihres Beitrags. Die KI 
soll Forschende bei der Verarbeitung emotional belastender Inhalte und sensibler 
Informationen unterstützen und Überlastung vorbeugen. Am Beispiel der Analyse 
von Fallberichten zu sexuellem Missbrauch im Kindesalter zeigt der Bericht, wie 
ChatGPT zur Quantifizierung qualitativer Daten genutzt werden könnte, um Heraus-
forderungen bei der Identifizierung und emotionalen Belastung in diesem Bereich 
besser zu bewältigen. 

Den Abschluss machen Nic ol aus Wild er  und Mal te Hecht  mit dem Beitrag 
Reflexionen über die Grenzen der Möglichkeit des Einsatzes von KIs in Kitas – Oder: 
Kann ein Large Language Model dem Grunde nach angemessen mit Kindern unter 6 
Jahren interagieren? Ein Fallbeispiel zeigt, dass solche Modelle oft unpassende Ant-
worten liefern. Zwei Positionen werden erörtert: Zum einen könnte dies an techni-
schen Defiziten liegen, die durch KI-Entwicklung behoben werden könnten; zum 
anderen könnte es ein grundsätzliches Problem sein, da KIs die spezifische Dynamik 
kindlicher Interaktionen nicht erfassen können. Abschließend wird kontrovers über 
die (zukünftigen) Fähigkeiten von KIs diskutiert.
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Digitale Medien als soziales Problem
Konsequenzen für eine reflexiv-konstruktive Praxis
Caroline Pulver

Zusammenfassung
Digitale Medien werden in verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit unter-
schiedlich genutzt. In den Daten des Promotionsprojekts, das als Grundlage des vor-
liegenden Beitrags dient, zeigte sich in einer ersten quantitativen Feldphase, dass die 
persönlichen Einstellungen der Fachkräfte entscheidend sind für die Nutzung von 
Digitalen Medien in professionellen Settings. Professionelle Überlegungen spielten 
gemäß der ersten Datenlage hingegen eine untergeordnete Rolle. Ob und inwiefern 
die Nutzung mit Einstellungen und Orientierungen zum professionellen Handeln in 
Zusammenhang stehen, war deshalb Bestandteil einer zweiten Feldphase. 

Im Rahmen der Gruppendiskussionen der zweiten Feldphase wurde deutlich, dass 
die Art und Weise der Problematisierung Digitaler Medien, die die verschiedenen 
Diskussionen kennzeichnete, aus unterschiedlichen professionellen Orientierungen 
heraus erfolgt. Je nach Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Handlungsfeldern, dem 
damit verbundenen Auftrag sowie den primären Adressat*innen argumentieren die 
Fachkräfte anders. Aus den unterschiedlichen professionellen Perspektiven ergibt sich 
ebenfalls ein je anderes Selbstverständnis in Bezug auf die Nutzung Digitaler Medien. 

In der Konstruktion Digitaler Medien als soziales Problem oder Problem der Le-
bensführung erhalten die Fachkräfte die Legitimation, rund um das Thema aktiv zu 
werden. Allerdings konnte nicht festgestellt werden, dass die selbst gegebenen Aufträ-
ge in und um Digitale Medien tatsächlich zur systematischen Reflexion des Einsatzes 
Digitaler Medien vor dem Hintergrund bestehender Paradoxien und Antinomien des 
Handelns führen würde. Es wird zudem festgestellt, dass bestehende Diskurse der 
Sozialen Arbeit in der Auseinandersetzung mit Digitalen Medien im professionellen 
Handeln aktualisiert werden. Der Beitrag schließt mit Schlussfolgerungen für ein re-
flexiv-professionelles Handeln, das auch die Ebene Digitaler Medien einschließt.

1.	 Digitale Medien als soziales Problem –  
Konsequenzen für eine reflexiv-konstruktive Praxis

E-Mail und internetbasierte Datenbanken haben sich als Standard in den Organisati-
onen der Sozialen Arbeit etabliert und werden von Fachkräften über die Arbeitsfelder 
hinweg intensiv genutzt. Andere Digitale Medien spielen hingegen eine nach wie vor 
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marginale Rolle (Pulver, 2023a, S. 166 ff)1. In den Daten des Promotionsprojekts, das 
als Grundlage des vorliegenden Beitrags dient, zeigte sich in einer ersten quantitati-
ven Feldphase, dass die persönlichen Einstellungen der Fachkräfte entscheidend sind 
für die unterschiedliche Nutzung von Digitalen Medien in professionellen Settings. 
Professionelle Überlegungen spielten gemäß der ersten Datenlage hingegen eine un-
tergeordnete Rolle (Pulver, 2023a, S. 174; S. 184). Auf Basis der ausgewerteten Daten 
sind beispielsweise die Affinität zum Thema Digitale Medien und die Selbsteinschät-
zung der eigenen technischen Kompetenzen anzufügen, die in Zusammenhang mit 
einer intensiveren Nutzung stehen. Aufgrund der handlungsfeldspezifischen Unter-
schiede im vorhandenen Sample2 wurde außerdem davon ausgegangen, dass unter-
schiedliche Rahmenbedingungen der Organisationen sowie die Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Adressat*innengruppen mögliche Gründe für die Nutzung oder 
Nicht-Nutzung Digitaler Medien sind. Die dargestellten Hauptergebnisse und daraus 
abgeleiteten Thesen bildeten die Grundlage für die zweite, qualitative Feldphase der 
Dissertation, in der Gruppendiskussionen mit Teams in unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern der Sozialen Arbeit geführt wurden, die nach der Dokumentarischen 
Methode (vgl. dazu Bohnsack, 2021) ausgewertet wurden. In dieser Feldphase wurde 
die Frage ins Zentrum gestellt, ob und inwiefern die Nutzung mit Einstellungen und 
Orientierungen zum professionellen Handeln in Zusammenhang stehen. Es wurden 
auf Basis der Gruppendiskussionen zwei Typen rekonstruiert und es konnte heraus-
gearbeitet werden, dass bestehende Diskurse der Sozialen Arbeit in der Auseinan-
dersetzung mit Digitalen Medien aktualisiert werden. Der geplante Beitrag fokussiert 
die theoretische Verdichtung der Resultate unter Einbezug zweier Diskurse, die sich 
innerhalb der Ergebnisse besonders deutlich nachzeichnen lassen: Der Risikodiskurs 
und neue Differenzkonstruktionen, die die Fachkräfte entlang der Arbeit mit und in 

1	 Als Digitale Medien können alle Kommunikations-, Informationsverarbeitungs- und 
Arbeitsmittel verstanden werden, die zur Übertragung und zur Funktionserfüllung auf 
digitale Netzwerke angewiesen sind (z. B. auf das Internet oder interne Computernetzwer-
ke). Damit sind Alltagsmedien (bspw. Messenger-Dienste oder Soziale Medien) genauso 
gemeint wie professionalisierte Digitale Medien (bspw. ein Software-Programm, das für 
Organisationen der Sozialen Arbeit entwickelt wurde). In den Handlungsfeldern der So-
zialen Arbeit und im professionellen Handeln der Fachkräfte spielen die unterschiedlichs-
ten Digitalen Medien eine Rolle, weshalb eine entsprechend offene und breite Definition 
hilfreich ist (Pulver, 2023b).

2	 Es wurden mit der Befragung besonders affine Fachkräfte erreicht, die Digitalen Medien 
gegenüber positiv eingestellt sind. Das zeigte sich unter anderem im Antwortverhalten 
der befragten Fachkräfte, das in einigen Items nur geringe Varianz aufwies, weil die Ein-
schätzungen ähnlich ausfielen. Die in den Daten sichtbare Verzerrung war aufgrund der 
konzipierten Onlinebefragung erwartet worden. Da die erste Feldphase explorativen Cha-
rakter hatte und die Ergebnisse vorwiegend für die Formulierung plausibler weiterführen-
der Thesen dienen sollte, waren die Ergebnisse dennoch sehr aufschlussreich, wenn auch 
nicht repräsentativ.
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Digitalen Medien vornehmen. Überlegungen, was die Ergebnisse für das reflexiv-pro-
fessionelle Handeln bedeuten, bilden den Abschluss des Beitrags.

2.	 Rekonstruierte Orientierungen zu Digitalen Medien in den 
Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit: Die Skizzierung einer 
Basistypik mit zwei Ausprägungen

In den Diskussionen mit sechs Teams aus unterschiedlichen Handlungsfeldern der 
Sozialen Arbeit werden unterschiedliche Themen fokussiert: Die Gefahrenabwehr 
und der Schutz vor Digitalen Medien als zentrale Aufgabe der Sozialen Arbeit, die Er-
weiterung der Handlungsfähigkeit sowie die Befähigung der Adressat*innen, um mit 
den Gefahren, die von Digitalen Medien ausgehen, umgehen zu können. Allerdings 
kann über die verschiedenen Gruppen hinweg zusammenfassend festgestellt werden, 
dass Digitale Medien als soziales Problem und/oder als Problem der Lebensführung 
diskutiert werden. Daraus ergibt sich für die rekonstruierte Basistypik die Bezeich-
nung Gefahren- und Problemperspektive.

Der Diskussionsgegenstand, die Digitalen Medien, wird vor dem Hintergrund 
der Gefahren- und Problemperspektive demnach von allen befragten Gruppen 
problematisiert, aber aus unterschiedlicher professioneller Perspektive heraus. Die 
unterschiedlichen Perspektiven der befragten Gruppen liegen in der Zugehörigkeit 
zu unterschiedlichen Handlungsfeldern, dem damit verbundenen Auftrag sowie 
den angesprochenen Adressat*innen begründet. Daraus ergibt sich auch ein ande-
res Selbstverständnis in Bezug auf die Nutzung Digitaler Medien und ein anderer 
damit in Zusammenhang stehender Auftrag für die Gruppen. Es zeigt sich, dass das 
Orientierungsproblem der Gruppen nicht darin liegt, dass Digitale Medien per se Ge-
fahren oder Probleme aufweisen, mit denen sie einen Umgang finden müssen. Das 
Orientierungsproblem liegt vielmehr darin, wie die Probleme der Lebensführung und 
die möglichen sozialen Probleme als Folge der Nutzung Digitaler Medien überhaupt 
konstruiert und erfasst werden können. Diese Schwierigkeit wird angesichts der Ver-
wobenheit Digitaler Medien mit dem Alltag, den gesellschaftlichen Entwicklungen 
und Möglichkeiten für sie als Fachkräfte, aber auch für sie als private Personen sowie 
für ihre Adressat*innen und deren Lebenswelten verschärft. Den Auftrag für sie als 
Fachkräfte der Sozialen Arbeit sehen sie vor allem in Zusammenhang mit Digitalen 
Medien als soziales Problem und/oder Problem der Lebensführung.
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Zwei Typen innerhalb der Basistypik 

Innerhalb der skizzierten Basistypik Gefahren- und Problemperspektive weisen die be-
fragten Gruppen zwei Ausprägungen auf, die sich als eigentliche Typen verstehen und 
beschreiben lassen3: 

Typ 1: Schutz- und Gefahrenabwehr

Zwei Gruppen, die mit Kindern und Jugendlichen in stationären Settings arbeiten, 
weisen eine starke Orientierung an Schutz und Gefahrenabwehr auf, was ihre Nut-
zung von Digitalen Medien maßgeblich ausmacht und bestimmt. Sie konstruieren 
Digitale Medien als soziales Problem, weil sie die Entwicklung der Kinder und Ju-
gendlichen negativ beeinflussen, sodass befürchtet werden muss, dass sie keine voll-
wertigen Gesellschaftsmitglieder mehr werden (können). Den Auftrag, den sie für 
sich und die Profession Soziale Arbeit ableiten, ist bis zu einem gewissen Grad der 
Schutz der Kinder und Jugendlichen, also spezifisch ihrer Adressat*innen, und vor 
allem die Heranführung der Kinder und Jugendlichen an die analoge, wirkliche Welt.

Typ 2: Befähigung und Erweiterung von Handlungsfähigkeit 

Drei Gruppen weisen eher eine Orientierung an Befähigung und Erweiterung von 
Handlungsfähigkeit auf, und zwar in Bezug auf die Nutzungsweisen der Adressat*in-
nen wie auch in Bezug auf die eigenen Nutzungsweisen als Fachkräfte. Diese drei 
Gruppen arbeiten vorwiegend mit Erwachsenen in Beratungssettings zusammen (im 
Rahmen der gesetzlichen Sozialhilfe oder der Spitalsozialarbeit). Sie konstruieren 
Digitale Medien als Problem der Lebensführung, welche einerseits nicht klar erkenn- 
und definierbare Ansprüche an die Adressat*innen stellen und andererseits Exklu-
sionsrisiken beinhalten, wenn der Zugang zu Digitalen Medien und die Fähigkeit, 
diese zu nutzen, nicht gewährleistet sind. Der Auftrag, der sich für sie daraus ergibt, 
wird nicht abschließend benannt. Er wird eher allgemein bei der Profession Soziale 
Arbeit verortet und bei anderen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit, die mehr in 
die alltäglichen medialen Verstrickungen der Adressat*innen involviert sind als bei 
ihnen selbst.

Weiterführende Ausdifferenzierung der Typen anhand von Dimensionen

Die beiden Typen respektive Ausprägungen der Basistypik Gefahren- und Problem-
perspektive unterscheiden sich deutlich in ihrer Handlungsfeldzugehörigkeit, den da-
mit verbundenen Hauptgruppen von Adressat*innen und in ihrem Verständnis der 
Aufgaben der Profession Soziale Arbeit vor dem Hintergrund Digitaler Medien als 

3	 Ein Fall (eine Diskussion) wurde für die eigentliche Typenbildung nur als Kontrastele-
ment verwendet und konnte aufgrund der hohen Divergenz innerhalb der Gruppe weder 
Typ 1 noch Typ 2 zugeordnet werden.
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soziales Problem. Solche Unterschiede werden in der Verdichtung der Typenbildung 
und Weiterarbeit gemäß der Dokumentarischen Methode als Dimensionen innerhalb 
verschiedener Typen konstruiert und zur Ausdifferenzierung der Typen verwendet. 
Die Unterschiede der beiden Typen Schutz- und Gefahrenabwehr sowie Befähigung 
und Erweiterung von Handlungsfähigkeit werden demnach anhand der Dimensionen 
Adressat*innen und Profession weiterführend beschrieben, um unter anderem die ver-
schiedenen Begründungszusammenhänge für die Positionierung des jeweiligen Typs 
besser zu verstehen. 

Auf der Dimension Adressat*innen zeigt sich, dass die Zielgruppe und ihr Alter einen 
Einfluss auf die jeweilige themenbezogene Positionierung der Fachkräfte haben: 

Der Typ Schutz/Gefahrenabwehr beobachtet das Nutzungsverhalten ihrer Adres-
sat*innen und setzt sich in einen Gegensatz dazu. Die Nutzungspraktiken der Kinder 
und Jugendlichen werden aus dieser Beobachter*innenposition heraus problemati-
siert und diese Form oder dieser Akt der Problematisierung wiederum liefert ihnen 
den eigentlichen Anlass dazu, im Bereich der Digitalen Medien aktiv zu werden. 
Daraus ergibt sich ihr pädagogischer Auftrag oder eben auch nicht. Im Falle einer 
Gruppe dieses Typs wird der pädagogische Auftrag stärker bei der Schule verortet als 
bei ihnen als Fachkräfte der Sozialen Arbeit; vor allem in Bezug auf das Erlernen von 
hilfreichen Nutzungspraktiken und Umgangsweisen. Wenn die Nutzungspraktiken 
wiederum delinquent zu werden drohen oder sich in einer diesbezüglichen Grauzone 
befinden, sehen sie stärker die Polizei oder andere Aufsichtsinstanzen in der Pflicht 
als sich selbst. Auch bei der zweiten Gruppe dieses Typs gibt es eine Grenze, ab der sie 
sich nicht mehr zuständig fühlen. Bei ihnen wird diese aber eher daran festgemacht, 
ob jemand bereits krankhafte, süchtige Nutzungsweisen aufweist oder nicht. Falls ja, 
sind es eigentlich therapeutische Settings, die sich den Adressat*innen annehmen 
müssten.

Der Typ Befähigung/Handlungserweiterung kann sich nicht so klar aufgrund be-
obachtbarer Nutzungsdifferenzen von ihren Adressat*innen abgrenzen. Das lässt 
die Art der Zusammenarbeit und die Beschaffenheit der Handlungsfelder, in denen 
sie tätig sind, gar nicht zu. Zudem gibt es auch diese klare Altersdifferenz zu den 
Adressat*innen nicht. Gerade weil gewisse eigene Nutzungspraktiken mit denen der 
Adressat*innen identisch sind, verorten sie bestimmte Arten von Digitalen Medien 
eindeutiger im privaten Bereich als der Typ Schutz/Gefahrenabwehr (beispielsweise 
Soziale Medien). Die Fachkräfte sehen wenig Nutzen darin, diese Arten von Digitalen 
Medien beruflich zu verwenden, oder sie wollen wenig Nutzen darin sehen, sie beruf-
lich einzusetzen, weil sie sonst für sie privat nicht mehr die gleiche Bedeutung haben. 
Zudem sehen sie darin die Schwierigkeit, dass sich das für sie richtige und wichtige 
Verhältnis von Nähe und Distanz zu den Adressat*innen verschieben könnte. 

Die Dimension Profession als weitere Differenzierungsebene der Basistypik bein-
haltet zwei verschiedene Aspekte. Es zeigt sich, dass die Fachkräfte eine Meinung oder 
eine Vorstellung des Auftrags der Sozialen Arbeit in Bezug auf die Thematik Digitale 
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Medien haben. Dazu bleiben sie allerdings nicht bei den Digitalen Medien im en-
gen Sinn, sondern sie müssen die Thematik auf Digitalisierung und gesellschaftliche 
Transformation hin ausweiten.4 Außerdem beinhaltet diese Dimension Überlegungen 
und Gedanken zur Veränderung der eigenen Rolle und des eigenen professionellen 
Handelns aufgrund von Digitalen Medien in ihrer jeweiligen Praxis:

Es zeigt sich beim Typ Schutz/Gefahrenabwehr, dass die Profession einen Gefah-
renerkennungs- und Schutzauftrag hat. Sie muss die neuen Risiken, die durch Digitale 
Medien entstehen, kennen und auch erkennen, damit sie die Kinder und Jugendli-
chen ausreichend davor schützen und ihre Entwicklung im Falle erschwerter Um-
stände gewährleisten können. Wenn es um Digitale Medien geht, ist die Soziale Arbeit 
in der Auffassung der Fachkräfte des Typs Schutz/Gefahrenabwehr allerdings nicht die 
Profession mit der größten Expertise. Das lässt sich bei einer Gruppe des Typs daran 
erkennen, dass sie auf therapeutische Stellen verweisen, die notwendig sind, um mit 
den Jugendlichen zusammenzuarbeiten, wenn sich die Problemlagen aufgrund einer 
übermäßigen oder schädigenden Nutzung Digitaler Medien zu komplex präsentie-
ren. Bei der anderen Gruppe wird die Schule in die Verantwortung genommen, wenn 
es darum geht, die richtigen Nutzungsweisen Digitaler Medien zu lehren, oder die 
Polizei, wenn es darum geht, im Falle illegaler Aktivitäten und Nutzung zu ermitteln. 
Der lebensweltlich orientierte Auftrag der in diesem Typ vertretenen Organisationen 
führt aber grundsätzlich dazu, dass die Fachkräfte in die Verstrickungen medialer 
Alltagspraktiken der Kinder und Jugendlichen involviert sind oder diese zumindest 
aus nächster Nähe beobachten.

Der Auftrag der Profession beim Typ Befähigung/Handlungserweiterung ist mehr 
oder weniger explizit am Ungleichheitsdiskurs orientiert. Es geht um Fragen des Zu-
gangs der Adressat*innen zu Digitalen Medien, den die Profession gewährleisten 
müsste, aber auch um Fragen der Ermächtigung und um Fragen erweiternder Nut-
zungspraktiken seitens der Fachkräfte, um die Adressat*innen adäquat abzuholen 
und einzubinden. Damit einhergehend spielt auch eine Rolle, welchen Beitrag die 
Profession an der konkreten Bildung und Weiterbildung der eigenen Adressat*innen 
leisten könnte.

Es konnte in den Gruppendiskussionen nicht festgestellt werden, dass die selbst 
gegebenen Aufträge in und um Digitale Medien tatsächlich zur systematischen Re-
flexion des Einsatzes Digitaler Medien im Rahmen des eigenen professionellen Han-
delns führen würde. Vielmehr aktualisierten die Fachkräfte bestehende Diskurse, die 
in der Sozialen Arbeit relevant sind, in ihrer Auseinandersetzung mit Digitalen Medi-

4	 Digitale Medien können nicht ausschließlich als Anwendungs- oder Arbeitstools in unter-
schiedlichen professionellen Kontexten verstanden werden, sondern sind auch Inbegriff 
und Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen, digitalen Transformationsprozesses (Neu-
maier & Sagebiel, 2022, S. 316; Pulver, 2023a, S. 23 ff) sowie Teil einer breiter zu verste-
henden Digitalisierungsthematik. Eine gute Übersicht der unterschiedlichen Diskurse, die 
unter dem Begriff Digitalisierung in der Sozialen Arbeit geführt werden, liefern Seelmeyer 
und Kutscher (2021, S. 18–26). 
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en, die verdeutlichen, welche vielschichtigen und komplexen Konsequenzen digitale 
Entwicklungen für das professionelle Handeln der Fachkräfte beinhalten. 

3.	 Analytische Überlegungen zu Digitalen Medien:  
Zwischen Risikodiskurs und Differenzkonstruktionen

Zwei bestehende Diskurse, die die Soziale Arbeit prägen, zeigen sich im Rahmen der 
Ergebniserarbeitung der qualitativen Feldphase besonders deutlich: Einerseits sind 
es Argumentationslinien, die aus dem Risikodiskurs stammen, die sich in den Grup-
pendiskussionen nachzeichnen lassen, und andererseits sind es neue Arten von Dif-
ferenzkonstruktionen auf Basis der unterschiedlichen Nutzung und Bedeutung, die 
die Fachkräfte im Gegensatz zu den Adressat*innengruppen aufweisen, mit denen sie 
zusammenarbeiten. 

Das Alter der Adressat*innen spielt in Bezug auf die Positionierung der Fach-
kräfte zum Thema Digitale Medien eine entscheidende Rolle. Das zeigt sich in den 
Orientierungen der Fachkräfte des Typs Schutz/Gefahrenabwehr, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten, unter anderem daran, dass sie ihren Auftrag darin sehen, ihre 
jungen Adressat*innen vor den gefährlichen Einflüssen Digitaler Medien zu schützen. 
Aufgrund ihrer noch nicht abgeschlossenen Entwicklung sind Kinder und Jugend-
liche in den Augen der Fachkräfte nicht in der Lage, alles adäquat zu verarbeiten, was 
sie im Rahmen der Nutzung Digitaler Medien erleben. Digitale Medien stellen für die 
Kinder und Jugendlichen deshalb ein Risiko und noch stärker eine Gefahr dar. Das 
verdeutlichen die Fachkräfte unter Bezugnahme von extremen Beispielen aus ihrem 
Arbeitsalltag: Kinder, die gewalttätige und sexualisierte Inhalte konsumieren, die sie 
nicht verstehen; Jugendliche, die abhängig sind von Digitalen Medien und außerhalb 
des digitalen Erfahrungsraums in ihrer Entwicklung zurückliegen. Auch die Grup-
pen des Typs Befähigung/Handlungserweiterung, die selbst nicht mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeiten, betonen, dass diese Handlungsfelder stärker gefordert sind, sich 
mit Digitalen Medien auseinanderzusetzen, weil sie für Kinder und Jugendliche eine 
potenzielle Gefahr darstellen und mit Risiken verbunden sind. In Bezug auf das Alter 
der Adressat*innen und dieser Art der Aktualisierung des Risiko- und Gefahrendis-
kurses teilen damit die Gruppen, die nicht direkt mit Kindern und Jugendlichen zu-
sammenarbeiten, die Auffassung, dass jüngere Adressat*innen Schutz benötigen, und 
sehen darin sogar den Grund, warum sie sich selbst und ihr Handlungsfeld eher aus 
den medialen Verstrickungen herausnehmen können als Fachkräfte in Handlungs-
feldern, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. 

Das Gefahrenpotenzial Digitaler Medien für Kinder und Jugendliche und damit 
einhergehende oder zumindest unterstellte Desintegrationsprozesse stellen in den 
Augen der Fachkräfte allerdings nicht nur eine Gefahr für die Kinder und Jugendli-
chen dar, sondern letztlich für die ganze Gesellschaft, da diese ja aus den erwachsenen 
Kindern und Jugendlichen von heute bestehen wird. Im Falle des Jugendalters werden 
Risiken als notwendiges Element und als Normalitätsanforderung gesehen, die die Ju-
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gendlichen im Erwachsenwerden bewältigen müssen (Hongler & Keller, 2015, S. 28). 
Digitale Medien stellen hingegen ein zusätzliches und von den Fachkräften nicht gut 
einschätzbares (neues) Risiko für die Kinder und Jugendlichen dar, weshalb sie von 
den Fachkräften in den Gruppendiskussionen potenziell als gefährlicher wahrgenom-
men werden als andere Risiken des Jugendalters, mit denen sie ihre Adressat*innen 
konfrontiert sehen.5

Sollte die Befähigung und Handlungserweiterung der Adressat*innen im Umgang 
mit und in Digitalen Medien nicht gelingen, bedeuten Digitale Medien für die Ad-
ressat*innen Sozialer Arbeit grundsätzlich das Risiko, den Anschluss an wichtige ge-
sellschaftliche Entwicklungen zu verlieren. Wenn wir Digitale Medien vor dem Hin-
tergrund Digitaler Ungleichheit betrachten, stellen sie angesichts der umfassenden 
Nutzungsexpansion des Internets bereits zunehmend ein Exklusionsrisiko dar (vgl. 
dazu Iske & Kutscher, 2020; Witting, 2018), was auch von den Fachkräften diskutiert 
wird. Gerade diese Art der Verknüpfung potenzieller Gefahren und Risiken für die 
gesamtgesellschaftliche Integration mit einem entsprechenden Auftrag für die Soziale 
Arbeit, diese Gefahren und Risiken abzuwehren, stellt eine Diskursfigur dar, die nicht 
neu ist für die Soziale Arbeit. Die Wahrnehmung vom „Verfall zeitgenössischer Inte-
grationsverhältnisse“ wird fast „regelhaft“ (Dollinger, 2013, S. 178) von der Sozialen 
Arbeit aufgenommen und verbunden mit pädagogischen Gegenmaßnahmen, die die-
sem entgegenwirken und letztlich zu einer gerechteren Gesellschaft führen sollen. Ty-
pisch für wiederkehrende Diskurse und geführte Diskussionen innerhalb, aber auch 
über die Soziale Arbeit ist dabei, dass gerade „diese historische Kontinuität meistens 
nicht thematisiert wird. Im Gegenteil wird mit zeitdiagnostischer Ambition in den 
Debatten selbst jeweils darauf hingewiesen, dass es sich um eine gesellschaftlich neue 
Situation handle, die die Sozialpädagogik vor gänzlich veränderte Aufgaben stelle“ 
(Dollinger, 2013, S. 180).

Das Thema Digitale Medien verleitet die Gruppen aufgrund der technischen As-
pekte, die tatsächlich neu und in ihrer Entwicklung nicht abgeschlossen sind, vielleicht 
noch stärker als andere Themen dazu, Verbindungen und Parallelen zu früheren Ent-
wicklungen und Diskursen zu übersehen. Anstatt die historische Relevanz gewisser 
Diskurse in der Sozialen Arbeit zu berücksichtigen, sieht der „sozialpädagogische 
Blick … auf besondere Weise auf die Gegenwart, indem er sich auf Schattenseiten 
einer aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung konzentriert“ (Dollinger, 2022, S. 149), 
um dadurch professionelle Interventionen zu plausibilisieren und zu legitimieren. 
Eine sorgsame und kritische Einschätzung dessen, was Zeitdiagnosen für die Soziale 
Arbeit ermöglichen könnten, wird durch diese tendenziell alarmistische Diskursart 
aber eher verunmöglicht (S.  153). Die skandalisierenden und krassen (Einzelfall-)
Beispiele, die die Gruppen in ihren Diskussionen anbringen, erinnern an eben diese 
alarmistische Diskursart. Dollinger (2013) sieht in wiederkehrenden Kernargumenten 

5	 Als Beispiele anderer Risiken des Jugendalters nennen die Fachkräfte im Rahmen der 
Gruppendiskussionen die Art der Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität, Ge-
walterfahrungen oder den Konsum von Drogen. 
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der Zeitdiagnosen Sozialer Arbeit eine Steigerungslogik, „der zufolge die Gesellschaft 
noch stärker individualisiert, pluralisiert, entgrenzt usw. sei als früher, so dass nicht 
schlicht die gleichen Behauptungen über die jeweilige Gegenwart wiederholt werden“ 
(S. 181). In sozialpädagogischen Zeitdiagnosen wird die Vergangenheit damit syste-
matisch, argumentativ als (positives) Kontrastbild zur Gegenwart gezeichnet, damit 
die Gegenwart überhaupt als sozialpädagogische Handlungsaufforderung abgegrenzt 
werden kann. Diese Form der Argumentation hilft letztlich, dass aktuelle Anlässe ge-
sellschaftlicher Zeitdiagnosen zu Anlässen Sozialer Arbeit werden können. Dies ist 
auch bei den geführten Gruppendiskussionen zum Thema Digitale Medien in den 
Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit der Fall, wenn die Fachkräfte davon sprechen, 
dass es in ihrer eigenen Kindheit und Jugend ohne die vielen Digitalen Medien ein-
facher (und deshalb besser) war. 

Es könnte allerdings stattdessen argumentiert werden, bestehende Praxen durch 
Erweiterungsdiskurse immer wieder neu irritieren zu müssen, um sie neu auszurich-
ten und auf sich verändernde Umstände zu aktualisieren (Dollinger, 2013, S. 180). Im 
Kontext Digitaler Medien würde das bedeuten, dass kein unreflektierter Gefahren- 
und Risikodiskurs aufgerufen wird, wie er in seiner verkürzten Weise typisch ist für 
die Soziale Arbeit. Vielmehr müssten sich die verschiedenen Handlungsfelder durch 
digitale Entwicklungen produktiv irritieren lassen, um die eigenen Handlungsfelder 
und die darin eingelassenen Praktiken zeitgemäß weiterzuentwickeln. Für die Dis-
kussionen der Gruppen kann stattdessen festgestellt werden, dass das Verhalten der 
Kinder und Jugendlichen in Bezug auf Digitale Medien von den Fachkräften durch-
aus vor dem Hintergrund verstärkter Individualisierung, gesellschaftlichen Rückzugs 
und zeitlicher und räumlicher Entgrenzung besprochen und damit negativ konno-
tiert wird. Doch auch die generationale Abgrenzungserzählung der Fachkräfte in 
den Gruppendiskussionen könnte so verstanden werden, als dass sie dazu dient, die 
Vergangenheit als weniger komplexes Idealbild festzulegen, das Motive der Kom-
plexitätssteigerung, der individuellen Überforderung und der Auflösung wichtiger 
Sozialisationsbedingungen für die Gegenwart zulässt: Digitale Medien werden quasi 
vor dem Hintergrund der eigenen, einfacheren, schöneren Kindheit und Jugend, die 
ohne Digitale Medien funktionierte, als Gefahr und Risiko für die heutige Entwick-
lung konstruiert. 

In den Gruppendiskussionen wird deutlich, dass die Fachkräfte nicht nur die Nut-
zungspraktiken der Kinder und Jugendlichen von den eigenen abgrenzen oder die 
Digitalen Medien, die die Kinder und Jugendlichen nutzen, sondern auch die Erfah-
rungsräume der eigenen Kindheit und Jugend. Die Fachkräfte über die verschiedenen 
Typen hinweg erinnern sich an die eigene Kindheit und Jugend, die deutlich weniger 
von Digitalen Medien geprägt war, als es die Kindheit und Jugend ihrer Adressat*in-
nen heute ist. Die Abgrenzungserzählung zur eigenen Kindheit und Jugend, die als 
deutlich anders wahrgenommen wird als heute, ermöglicht es den Fachkräften, Di-
gitale Medien und deren alltäglichen Einfluss als wichtig und voraussetzungsvoll zu 
betrachten und gleichzeitig kritisch distanziert zu bleiben. Wobei eine Tendenz fest-
zustellen ist, dass ihr eigenes Früher besser dargestellt wird als das Heute. Fragen der 
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richtigen, guten Nutzung und der falschen, gefährlichen Nutzung spitzen sich in der 
Wahrnehmung und Beurteilung der Nutzungspraxis der Kinder und Jugendlichen zu. 
Fachkräfte grenzen sich gegenüber den Nutzungspraktiken von heute ab und führen 
eigene, andere Erfahrungen ihrer Kindheit und Jugend an, um zu verdeutlichen, wie 
weitreichend die Digitalen Medien den lebensweltlichen Alltag der jüngeren Genera-
tion beeinflussen.

Die Abgrenzungserzählung gipfelt darin, dass die analoge Welt als die richtige, 
reale Welt und die digitale Welt im Gegensatz dazu als eine virtuelle Scheinwelt dar-
gestellt wird. Entsprechend werden die Praktiken der Kinder und Jugendlichen in 
gute, gesunde Praktiken und schlechte, krankmachende Praktiken eingeteilt. Wenn 
sie in der richtigen, analogen Welt stattfinden, dann handelt es sich um gute, gesunde 
Praktiken, und wenn sie in der künstlichen, digitalen Welt geschehen, sind es eher 
schlechte und krankmachende Praktiken. Der Schutz und die Gefahrenabwehr bezie-
hen sich damit stark auf die Abgrenzung und die Kontrolle der künstlichen, digitalen 
Welt, die die Kinder und Jugendlichen entweder korrumpiert oder die die Integration 
in die richtige, analoge Welt erschwert. Diese Art von Grenzziehung zwischen ana-
loger und digitaler Welt konnte bei allen drei Teams, die mit Kindern und Jugend-
lichen arbeiten, rekonstruiert werden, wobei sich die Auffassungen in Bezug auf die 
Umsetzung des Schutzes und in der Art der Gefahrenabwehr unterscheiden. Beim 
Typ Befähigung/Handlungserweiterung fanden sich teilweise auch Hinweise auf die 
Grenzziehung zwischen analoger und digitaler Welt, allerdings deutlich weniger aus-
geprägt als beim Typ Schutz/Gefahrenabwehr.

Dieses Narrativ überrascht etwas angesichts dessen, dass die analoge und die di-
gitale Welt teilweise als verflochten und hybrid dargestellt werden und kaum noch in 
der Dualität von analog und digital verstanden werden können (Pulver, 2023a, S. 9; 
S. 29). In den Gruppen, die mit Erwachsenen arbeiten, respektive im Typ Befähigung/
Handlungserweiterung findet diese Art der Grenzziehung nur in abgeschwächter 
Form statt. Allerdings werden auch in diesen Gruppen Grenzziehungen diskutiert, 
die in Zusammenhang mit Digitalen Medien und der eigenen Abgrenzung davon 
stehen. Im Anschluss an die Überlegungen zur möglichen Risikohaftigkeit von Di-
gitalen Medien zeichnet sich damit ein Argumentationsmuster ab, das von Dollinger 
(2013, S. 180) als Auseinandersetzung mit der vermeintlichen Entgrenzung sozialer 
und pädagogischer Verhältnisse diskutiert worden ist: Bisher eindeutige Grenzzie-
hungen erodieren und machen besondere sozialpädagogische Gegenmaßnahmen 
nötig. In diesem Sinne stellen Digitale Medien eine Bedrohung für etablierte soziale 
Grenzziehungen dar, die die Soziale Arbeit und entsprechende Maßnahmen erst auf 
den Plan rufen. Mit Blick auf das Material wären beispielsweise die veränderten sozia-
len Beziehungen und Identitätsprozesse, die stetige Verfügbarkeit aufgrund Digitaler 
Medien sowie die Vermischung von privaten und beruflichen Bereichen zu nennen, 
die von den Fachkräften unter der Referenz auf notwendige Grenzen diskutiert wer-
den. Teilweise auf Ebene des expliziten Wissens, teilweise auf Ebene des verdeckten 
Dokumentsinns, der erst rekonstruktiv verstanden werden kann. Die Dauervernet-
zung sowie die Dynamiken der Hybridisierung von Raum- und Zeitstrukturen lassen 
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tradierte Grenzen zwischen Zonen von Privatheit und Öffentlichkeit oder auch von 
Arbeits- und Freizeitwelten erodieren. „Damit einher geht die zentrale Notwendigkeit 
der klaren Abgrenzung“ (Klinger & Mayr, 2019, S. 9), die gerade in den Teams dis-
kutiert wird, die mit Erwachsenen arbeiten.

4.	 Schlussfolgerungen
Das Thema der notwendigen Abgrenzung(en) zwischen Fachkräften und Adressat*in-
nen wird in den Gruppendiskussionen explizit diskutiert und ist nicht ausschließlich 
Ergebnis der Rekonstruktionsleistungen im Rahmen der qualitativen Feldphase des 
dem Beitrag zugrunde liegenden Promotionsprojekts. Den Gruppen sind die gestei-
gerten Anforderungen an Abgrenzungsbewegungen gegenüber den Adressat*innen 
und damit die veränderte Beziehungsgestaltung aufgrund Digitaler Medien und de-
ren Einfluss auf das soziale Miteinander durchaus bewusst. Eher verborgen bleibt den 
Fachkräften, dass die bisherigen Orientierungen am analogen Arbeiten so stark unter 
Druck geraten, dass damit eine gewisse Desorientierung einhergeht, die sie bereits 
erleben und die ihr Arbeiten prägt. Selbst wenn sich also die Fachkräfte gewisser Pro-
blematiken bewusst sind, fehlen handlungsleitende Orientierungen, die in der Praxis 
die notwendigen Sicherheiten wieder herstellen würden. Die Grenze analog-digital 
schützt also gleichermaßen vor der räumlichen und zeitlichen Entgrenzung als auch 
vor der professionellen Desorientierung. 

Ausschließlich auf Ebene des impliziten Wissens befinden sich die Grenzziehungs-
bewegungen, die die klare Trennung der gesunden, analogen Welt von der kranken, 
digitalen Welt betreffen, die in den Gruppen mit jungen Adressat*innen rekonstruiert 
werden konnten. Davon ausgehend, dass sich auf der Ebene des impliziten Wissens 
gewisse Grenzziehungspraxen vollziehen, kann argumentiert werden, dass sich pro-
fessionelle Praxen „konstitutiv auf Differenz und Abweichung“ (Heite  & Vorrink, 
2018, S. 1151) beziehen. Eine Argumentation, die in der Sozialen Arbeit zunehmend 
an Bedeutung gewinnt und davon ausgeht, dass Soziale Arbeit ihre gesellschaftlichen 
Aufgaben historisch gesehen grundsätzlich aus Dimensionen von Differenz und neu-
en Erscheinungsformen sozialer Ungleichheit ableitet (Maurer, 2001, S.  126 f.). Das 
bedeutet, dass auch neue Praxen, in diesem Fall die Nutzung Digitaler Medien, die 
Konstruktion von Differenz und Abweichung hervorbringen werden, selbst wenn im 
Falle Digitaler Medien der Zusammenhang von Differenz und Abweichung auf den 
ersten Blick nicht notwendigerweise einleuchtet. Es könnte genauso plausibilisiert 
werden, dass die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen aufgrund der Mediatisie-
rungsprozesse der letzten Jahrzehnte eben gerade nicht Differenz und Abweichung 
hervorbringen, weil sie alle, also Fachkräfte und Adressat*innen, gleichermaßen be-
treffen. 

Aufgrund der Desorientierungserfahrungen der Fachkräfte in aktuellen Digita-
lisierungsfragen zeigt sich eine gewisse Notwendigkeit auf bestehende Argumenta-
tionslinien der Profession sowie persönliche Einstellungen zurückzugreifen, um mit 
den neuen Anforderungen einen Umgang zu finden. Soll die Etablierung neuer Prak-
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tiken nicht ausschließlich auf Bestehendes und die persönlichen Einstellungen fu-
ßen, benötigen die Fachkräfte in den unterschiedlichen Handlungsfeldern allerdings 
verschiedene Arten der Unterstützung. Gerade Modelle professioneller Reflexivität 
weisen das Potenzial auf, die Digitalisierungsanforderungen als eine zu berücksich-
tigende Ebene in die ohnehin komplexe Ausgangslage professionellen Handelns zu 
integrieren. Voraussetzungen einer noch nicht abgeschlossenen Transformation für 
das professionelle Handeln zu berücksichtigen, wird aber auch vor dem Hintergrund 
der Erweiterung bestehender Modelle professionellen Handelns um die Möglichkei-
ten Digitaler Medien kein einfaches Unterfangen.
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Die Soziale Arbeit in den Sozialen Medien
Nadja Wolf

Zusammenfassung
Wie können Sozialarbeiter*innen ihre Sichtweisen an die Gesellschaft kommunizie-
ren? Vielleicht per Instagram? Die folgende hermeneutische Analyse wird diese Frage 
untersuchen, um festzustellen, inwieweit Fachkräfte der Sozialen Arbeit die Sozialen 
Medien nutzen können, um einen gesellschaftlichen, normativen Diskurs mitzuge-
stalten. Die praxisorientierte Untersuchung wird hieraus ableiten, welche Vorausset-
zungen hierfür bei der Öffentlichkeitsarbeit gegeben sein müssten. In diesem Zusam-
menhang wird eine Social-Media-Strategie vorgeschlagen, die professionsspezifische 
Sichtweisen integriert.

1.	 Einleitung
Inwieweit können Fachkräfte der Sozialen Arbeit die Sozialen Medien nutzen, um ei-
nen gesellschaftlichen, normativen Diskurs mitzugestalten? Zur Beantwortung dieser 
Frage werden zunächst die theoretischen Ansprüche an Kommunikationsprozesse in 
pluralen Gesellschaften dargestellt. Um einen spezifischen Kommunikationsbeitrag 
der Sozialen Arbeit zu verdeutlichen, werden einige Grundannahmen ausgewählter 
Theorien der Soziale Arbeit aufgezeigt, um beispielhaft darzustellen, worauf eine be-
reichsübergreifende, gemeinsame Kommunikationsstrategie der Sozialen Arbeit be-
zogen werden könnte. Anschließend wird der Fokus der Analyse geschärft, in dem 
die zu untersuchende Medienart, die Sozialen Medien, im Kanon der Mittel der Öf-
fentlichkeitsarbeit verortet werden. Der Begriff Soziale Medien wird hierbei, in An-
lehnung an Taddicken und Schmidt (2017, S. 8), synonym zum englischen Ausdruck 
„Social Media“ als Sammelbegriff verwendet für „Angebote auf Grundlage digital ver-
netzter Technologien, die es Menschen ermöglichen, Informationen aller Art zugänglich 
zu machen und davon ausgehend soziale Beziehungen zu knüpfen und/oder zu pflegen.“ 
In einer abschließenden Diskussion wird erschlossen, inwiefern Sozialarbeiter*innen 
über Soziale Medien professionsspezifische Sichtweisen in den gesellschaftlichen Dis-
kurs einbringen können.
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2.	 Kommunikation als essenzieller Bestandteil einer pluralen 
Gesellschaft in der soziologischen Theorie

In verschiedenen Theorien werden Kommunikationsprozesse als essenziell für Ge-
sellschaften erkannt und es werden konkrete Ansprüche an diese Prozesse benannt. 
So konstatiert zum Beispiel Niklas Luhmann für die moderne Gesellschaft eine auf-
fällige Steigerung der Kommunikationsleistung, wodurch ein historisch einmaliges 
Profil entstehe (Luhmann, 2011, S. 18). Die Aufnahme an Informationen richte sich 
allerdings nicht nur nach deren sachlichen Gehalt, sondern nach bestimmten Filtern, 
welche die „öffentlichen Meinung“ (S. 137) produzieren. Um politische Prozesse in 
Gang zu setzen, müsse man daher den „Eingangsfilter manipulieren“ (S. 137). Jedoch 
seien nicht alle Akteur*innen dazu in der Lage. Für die Gruppen, die kein Interesse 
formulieren, denen sich Politiker*innen anschließen können – Luhmann nennt hier 
Jugendliche und alte Menschen (S. 29) – entstünden so Inklusionsschranken. Luh-
mann beschrieb die Funktion der Medien in diesem Meinungsbildungsprozess sehr 
detailliert in „Die Realität der Massenmedien“ (1996). Hier attestierte der Philosoph 
den Massenmedien die Funktion, eine „gesellschaftlich akzeptierte, auch den Indivi-
duen bekannte Gegenwart“ (S. 176) zu konstruieren. Was sich als Realität manifestiert, 
hinge dabei auch von den Auswahlkriterien des Funktionssystems der Massenmedien 
für ihre Inhalte ab. Luhmann wollte mit seiner Theorie nicht für eine bestimmte Wert-
orientierung plädieren. Eine normative Funktion des politischen Systems sah er nicht 
(Luhmann, 2002).

Im Gegensatz dazu nennen John Rawls und Amartya Sen beide Demokratien und 
damit auf Kompromisse ausgelegte Diskurse, als geeignete Systeme, um Gerechtigkeit 
umzusetzen. Laut Rawls bedingt die Demokratie ein kommunikatives Element, den 
öffentlichen Vernunftgebrauch. Der Vernunftgebrauch selbst wird von einer Gerech-
tigkeitskonzeption reguliert, „die im Schnittpunkt eines vernünftigen übergreifenden 
Konsenses“ (2017a, S. 119) liegt. Die Vernünftigkeit lässt sich laut Rawls selbststän-
dig prüfen: „Der Inhalt der öffentlichen Vernunft wird nicht von einer politischen 
Moral als solcher festgelegt, sondern von einer für einen Verfassungsstaat geeigneten 
politischen Konzeption. Als Probe aufs Exempel, ob wir der öffentlichen Vernunft 
folgen oder nicht, mögen wir uns von Fall zu Fall fragen, wie uns unsere Argumente 
erscheinen würden, wenn sie in einem Verfassungsgerichtsurteil stünden. Vernünftig, 
haarsträubend oder wie sonst?“ (Rawls, 2017b, S. 362). Auf den öffentlichen Vernunft-
gebrauch bezieht sich auch Sen (2010), der den Medien eine wichtige Rolle im Mei-
nungsbildungsprozess zuschreibt (S. 362 ff.). Sen geht davon aus, dass die öffentliche 
Diskussion nicht „automatisch“ in Gang kommt, sondern den „Aktivismus politisch 
engagierter Staatsbürger“ verlangt (S. 378). Beispielhaft verdeutlicht er: „Wie weit eine 
Demokratie Gewalt von und gegen Gemeinschaften verhindern kann, hängt davon 
ab, ob interaktive politische Prozesse, die Andersdenkende einschließen, den vergif-
teten Fanatismus eines polarisierenden sektiererischen Denkens überwinden kann“ 
(S. 380). 
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Öffentliche Kommunikationsprozesse wurden insbesondere auch von Jürgen Ha-
bermas (2023) untersucht. Habermas nimmt an, dass die Öffentlichkeit die Impulse 
für Kommunikation aus der „privaten Verarbeitung lebensgeschichtlich resonieren-
der gesellschaftlicher Problemlagen“ (S. 442) beziehe. Über die Relevanz der kommu-
nizierten Themen entscheide die Bürgerschaft, die überzeugt werden müsse (S. 440). 
Die Akteur*innen können, laut Habermas, die Öffentlichkeit benutzen, um eigene 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben oder sie können an der Reproduktion von Öffent-
lichkeitsstrukturen beteiligt sein (S. 453). Inwieweit Letzteres zutrifft, zeige sich an der 
„Sensibilität für Gefährdungen der Kommunikationsrechte sowie an der Bereitschaft, 
über ein Selbstverteidigungsinteresse hinaus, gegen offene oder kaschierte Formen 
des Ausschlusses und der Repression von Minderheiten oder Randgruppen Front zu 
machen“ (S. 454). Die Massenmedien sieht Habermas in diesem Zusammenhang in 
einer besonderen Verantwortung, weshalb er auf standesethische Kodizes von Jour-
nalisten verweist, die zum Beispiel ein Neutralitätsgebot enthalten (S. 457). Habermas 
(2022) bezieht sich explizit auf Soziale Medien, beschreibt deren Auswirkungen auf 
den deliberativen Prozess und benennt dabei die Chancen der neuen Medienform 
wie folgt: „Zunächst schien sich der egalitäre-universalistische Anspruch der bürger-
lichen Öffentlichkeit auf gleichberechtigte Inklusion aller Bürger  … endlich zu er-
füllen“ (S. 45). Allerdings sei diese potenzielle Entwicklung nicht erfolgt. Habermas 
nennt hierfür verschiedene Gründe, wie die teilweise unzureichende Qualifikation 
für eine Autorenschaft, was sich vor allem darin zeige, dass bei manchen mangelnde 
Kenntnis über die Defizite des eigenen Kenntnisstandes vorliegen (S. 46 f.). Habermas 
schreibt: „Wie der Buchdruck alle zu potentiellen Lesern gemacht hatte, so macht die 
Digitalisierung heute alle zu potentiellen Autoren. Aber wie lange hat es gedauert, bis 
alle lesen gelernt hatten?“ (S. 46). Im gleichen Essay wird auch eine fortschreitende 
Entpolitisierung (S. 57) und eine mangelnde Haftung für wahrheitsgemäße Inhalte 
der Anbieter (S. 66) kritisiert. Das Hauptargument für eine Gefährdung der Demo-
kratie legt Habermas aber auf ein verändertes Verständnis der Mediennutzer*innen 
von Öffentlichkeit. Habermas postuliert eine Vermischung der Sphären der Öffent-
lichkeit und des Privaten. Die Differenzierung sei aber für ein Demokratie entschei-
dend, damit die Bürger*innen erkennen, was relevante und entscheidungsbedürfti-
ge, öffentliche Themen sind. Die Sozialen Medien hingegen würden bei exklusiven 
Nutzern „Halböffentlichkeiten“ (S. 65) schaffen und damit ändere sich die subjektive 
Voraussetzung für die Meinungs- und Willensbildung.

Vor dem Hintergrund der zentralen, theoretischen Stellung von Kommunikation, 
wie sie hier beispielhaft dargestellt wurde und dem Anspruch an einen inklusiven 
Kommunikationsprozess, der von allen hier genannten Theoretikern angesprochen 
wird, stellt sich die Frage, welche spezifische Rolle die Soziale Arbeit in diesem Arti-
kulationsprozess einnehmen kann. Zu diesem Zweck sollen beispielhaft Leitbilder aus 
den Theorien der Sozialen Arbeit benannt werden, welche in diesen Mediendiskurs 
eingebracht werden können.
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3.	 Professionsspezifische Sichtweisen der Sozialen Arbeit als 
Beitrag zu einem gesellschaftlichen Kommunikationsprozess

Die vielzähligen Theorien der Sozialen gehen von unterschiedlichen Menschen- und 
Gesellschaftsbildern aus, woraus sich auch unterschiedliche Sichtweisen auf den Auf-
trag an die Soziale Arbeit ableiten lassen (Staub-Bernasconi, 2006). Dabei beziehen 
alle die Grundannahme mit ein, dass sich die Soziale Arbeit mit der Lebenswelt der 
Klientel beschäftigt. Der lebensweltorientierte Ansatz ergibt sich bereits aus einem 
spezifischen Menschenbild, das sich dadurch auszeichnet, Menschen als Exper-
ten ihrer selbst zu begreifen, woraus sich der Anspruch ergibt, sich mit den jeweils 
eigentümlichen Wahrnehmungskonstruktionen der Menschen auseinanderzusetzen 
(Grunwald & Thiersch, 2016, S. 24 ff.). Grundlegend für das Menschenbild der So-
zialen Arbeit ist also die Annahme, dass dieses Bild nur eingeschränkt von außen 
beschrieben werden kann, da immer individuelle Umstände und Sichtweisen einbe-
zogen werden müssen. Die Vorsicht beim Benennen eines spezifischen Menschenbil-
des, um die Individualität der Menschen nicht zu untergraben, hält Rupert M. Scheule 
(2009) für eine Aussage, die „ihrerseits schon Menschenbild-Charakter“ (S. 8) habe.

Eine weitere, mehrere Theorien übergreifende Annahme, ergibt sich aus der Vo-
raussetzung, dass Menschen innerpsychische Spannungen aufgrund unbefriedigter 
Bedürfnisse verarbeiten müssen und dafür auf Bewältigungsformen zurückgreifen 
(Staub-Bernasconi, 2018, S. 181 ff.). So geht Lothar Böhnisch (2019) davon aus, dass 
Menschen auf kritische Lebenssituationen mit bestimmten Verhaltensweisen, die 
auch antisozial oder selbstdestruktiv sein können, reagieren. Die Soziale Arbeit be-
trachtet unter diesem Blickwinkel abweichendes Verhalten als subjektiv empfundene 
Bewältigungsleistung. Daraus ergibt sich eine Haltung, die Verständnis für abwei-
chendes Verhalten zeigt und bestimmte Methoden anwendet, um darauf zu reagieren, 
unter Umständen mündet dies auch in der Akzeptanz des devianten Verhaltens. Ein 
wichtiger Aspekt bei der Frage, wie Hilfe angeboten wird, liegt in einem weiteren Ele-
ment, dass sich dem Mosaik hinzufügen lässt: die Konzentration auf Stärken. Dieser 
Aspekt zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass der Mensch überhaupt als hand-
lungsmächtig angesehen wird in Bezug auf eine zumindest „bedingte Steuerbarkeit 
der Systeme“ (Lambers, 2018, S. 350) zum anderen durch den Fokus auf seine Fähig-
keiten und Menschenstärken (Herriger, 2020).

Der so dargestellte professionsspezifische Blick auf Menschen lässt sich normativ 
einordnen. Dies geschieht zum einen über die Ausrichtung an den Menschenrechten 
(Staub-Bernasconi, 2019), zum anderen an der Zielsetzung, welche sich an ethischen 
Maßstäben orientiert (Wirth, 2014). Schumacher zählt normative Werte zu den drei 
wesentlichen Bezugspunkten, welche die Besonderheiten des Menschenbildes der So-
zialen Arbeit beschreiben (Schumacher, 2013, S. 81 ff.).

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass die Soziale Arbeit über einen 
professionsspezifischen Blick auf Menschen verfügt, der grundsätzlich den gesell-
schaftlichen Diskurs durch einen spezifischen Beitrag bereichern kann, woraus sich 
ein Kommunikationsauftrag ableiten ließe. Die eigenen Sichtweisen und Themen 
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einzubringen, gelang Kommunikatoren der Sozialen Arbeit allerdings vor der Digi-
talisierung nur bedingt. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Ewald Schürmann (2004, 
S. 200 ff.) benennt beispielsweise die Ressortaufteilung der Zeitungen, die oft als lokal 
wahrgenommen Themen, fehlende Kenntnis über den Stil der Medien in Sprache und 
Darstellungsweise und die Tendenz zum Sensationsjournalismus. Franck (2017, S. 8) 
beschreibt außerdem eine Machbarkeitsgrenze professioneller Öffentlichkeitsarbeit 
aufgrund von knapper Zeit und Ressourcen. 

Inwieweit es sinnvoll und möglich ist, die Medienpräsenz mit den Mitteln der 
Sozialen Medien zu steigern, soll in der Diskussion betrachtet werden. Dieser voran-
gehend sollen zunächst einige Rahmenbedingungen der Arbeit mit Sozialen Medien 
beschrieben werden.

4.	 Die Sozialen Medien als Kommunikationsmittel
Laut einer ARD/ZDF -Onlinestudie aus dem Jahr 2023 nutzten etwa die Hälfte der 
Menschen in Deutschland wöchentlich, gut ein Drittel täglich, Soziale Medien (Koch, 
2023). Im Gesamtvergleich habe Instagram Facebook als meistgenutzte Plattform 
abgelöst. Im Folgenden soll daher Instagram, das zum US-amerikanischen Konzern 
Meta Platforms gehört, beispielhaft herangezogen werden. Unternehmen nutzen bei 
Instagram meist einen Unternehmensaccount, der in den Funktionen von einem 
privaten Account abweicht, in dem zum Beispiel Einblick in die Nutzer*innen-Sta-
tistiken gewährt wird oder die Möglichkeit besteht, einen Post gegen Bezahlung stär-
ker zu verbreiten. In Deutschland nutzten im Jahr 2021 laut Eurostat 53 Prozent der 
Unternehmen soziale Medien, Instagram ist weltweit nach Facebook die Plattform, 
die am zweithäufigsten von Unternehmen genutzt wird (Harms, 2024). Nur grob 
kann hier die zahlreiche Kritik verdeutlicht werden, die in den vergangenen Jahren an 
dieser Plattform geübt wurde.

Weit verbreitete Kritik bezieht sich auf den Algorithmus, der Nutzer*innen Inhalte 
ausspielt und der weitestgehend intransparent ist (Taş & Wiewiorra, 2022). Der Algo-
rithmus erzwingt zudem ein bestimmtes Autor*innenverhalten. Zahlreiche Ratgeber 
erklären, wie die Reichweite gesteigert werden kann und auf welche Aktionen der 
Instagram-Algorithmus positiv reagiert.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die mangelnde Kontrolle der Plattformen über 
die Inhalte: Kritisiert werden die Existenz rassistischer Inhalte, Cybermobbing, so-
wie Sexting und Sextortion (z. B. Csef, 2019), als auch die Verteilung von verbotenem 
Bildmaterial (z. B. Thiel et al., 2023). Instagram selbst verweist auf den Raum, der am 
schwierigsten zu kontrollieren sei, die Direktnachrichten (Instagram, 2021a). Abhilfe 
sollen auch Handreichungen schaffen, in denen erklärt wird, welche rechtlichen und 
praktischen Möglichkeiten es gibt, um sich zu schützen, zum Beispiel auch speziell im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Der Paritätische Gesamtverband, 2020).

Ein anderer Kritikbereich bezieht sich auf gesundheitliche Auswirkungen der 
Plattform. Hier werden beispielweise das Suchtpotenzial (DAK, 2018) oder langfristi-
ge Veränderungen von Gehirnregionen benannt, wobei noch unklar sei, ob sich diese 
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positiv oder negativ auswirken (Karim et al., 2020). Auch psychische Beeinträchti-
gungen werden mit der Nutzung Sozialer Medien in Verbindung gebracht (Boers et 
al., 2019), wobei im Rahmen einer Meta-Studie darauf hingewiesen wurde, dass hier 
derzeit die Kausalitätsfrage nicht beantwortet werden kann (Schønning et al., 2020), 
beziehungsweise eine konkrete Korrelation nicht für alle Menschen gleichermaßen 
nachweisbar sei (Lohmann & Zagheni, 2023).

Derzeit wird auch die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz kritisch 
begleitet. Es wird beobachtet, wie die Kommunikation sich durch die KI verändern 
wird oder inwieweit sich Menschen mit der Technologie austauschen und dabei unter 
Umständen auch Gefühle entwickeln (Trepte & Reinecke, 2021, S. 212). Einige dieser 
Befürchtungen sind nicht exklusiv auf die Sozialen Medien bezogen. So beschreibt 
Heinz Moser in einem Fachbuch zum Thema Medienpädagogik (2019, S. 49 ff.), dass 
jedes neue Medium mit Skepsis von pädagogischer Seite aufgenommen wurde. Auch 
die selektive Wahrnehmung von Medieninhalten sowie die komplexen psychologi-
schen Gründe hierfür werden seit Jahrzehnten, unabhängig von der Existenz Sozialer 
Medien, erforscht (Trepte & Reinecke, 2013, S. 53 ff.).

Aufgrund der Allgegenwärtigkeit der digitalen Medien gehen medienpädago-
gische Empfehlungen nicht davon aus, dass eine Bewahrpädagogik im Bereich der 
Sozialen Medien bei Jugendlichen sinnvoll oder umsetzbar sei. Eingefordert wird ein 
alterssensibler und aufgeklärter Umgang mit den Medien. Nur für Kinder unter drei 
Jahren wird weiterhin empfohlen, ganz auf Bildschirmmedien zu verzichten (Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2024). Eine selbstständige Nutzung von 
Sozialen Medien wird von den Anbietern ab einem bestimmten Alter empfohlen. Das 
Mindestalter für Instagram ist beispielweise 13 Jahre. Instagram beschreibt allerdings 
auch die Probleme bei der Altersverifizierung (Instagram, 2021b). Das Unternehmen 
gibt zur elterlichen Begleitung der jugendlichen Nutzer*innen einen Leitfaden heraus, 
mit dem Eltern darüber aufgeklärt werden, wie die Sicherheit erhöht werden kann, 
zum Beispiel über Einstellungen zur Privatsphäre, dem Blockieren von Nachrichten 
oder Zeitbegrenzungen bei der Nutzung (Instagram, 2024).

Unter bestimmten Voraussetzungen werden auch die Chancen betrachtet, die sich 
für Jugendliche im Rahmen eines partizipativen Medienhandelns ergeben (Hajok, 
2020). Trepte und Reinecke (2021, S. 165 ff.) beschreiben verschiedene Ansätze, welche 
„cues-filtered-out“-Theorien, die die verringerte Sozialität der digitalen Kommunika-
tion hervorheben, entgegenstehen. So sei es laut dem Hyperpersonal-Model möglich, 
akzentuierte Eigenschaften der Kommunizierenden zu verstärken, indem die Nut-
zer*innen „Eigenschaften in den Vordergrund stellen können, die ihnen wichtig sind 
und die sie möglicherweise als Teil ihres Selbstkonzeptes definieren möchten“ (S. 174). 
Die Betrugsgefahr bei der Selbstdarstellung werde teilweise durch den Anspruch auf 
Authentizität abgemildert (Warranting-Theorie). Die spezifischen Bedingungen der 
Sozialen Medien könnten zudem eine anonyme InGroup-Zuordnung erleichtern 
(SIDE-Model), wodurch eine Unterstützungsgruppe für bestimmte Themen gebil-
det werden kann. Auch aus der Vernetzung können sich demnach, unter bestimm-
ten Umständen, unterschiedliche, positive Effekte in Bezug auf Soziale Beziehungen 
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oder Soziales Kapital ergeben, wodurch sich auch das Wohlbefinden steigern ließe 
(S. 165 ff.).

5.	 Soziale Medien im Dritten Sektor
In der Literatur wird die Bedeutung von Medien im Handlungsfeld der Sozialen 
Arbeit hoch eingeschätzt. Dabei stehen die Gefahren, die von Sozialen Medien ausge-
hen, im Mittelpunkt der Frage, inwieweit diese für die lebensweltliche Soziale Arbeit 
genutzt werden können, ohne selbst an kritisierten Prozessen mitzuwirken. Helbig 
(2017) zitiert Wagner und Eggert (2013) mit drei entscheidenden Kritikpunkten: 
problematische Orientierungen, Entgrenzung privater und öffentlicher Sphären und 
Verfestigung von Ausgrenzungsmechanismen. Er plädiert für eine stärkere Kompe-
tenzentwicklung im Bereich Mediennutzung und Medienpädagogik bei Sozialarbei-
ter*innen (Helbig, 2014). Auch die bereits aufgezeigten ambivalenten Auswirkungen 
der Sozialen Medien auf die Demokratie, prägen die professionelle Debatte. So fragt 
Oliver Steiner (2020), ob zwischen der Zentralisierung und Dezentralisierung von 
Macht noch „Deliberation als Grundlage demokratischer Verfahren möglich ist“ 
(S. 152). Die Soziale Arbeit müsse demnach Gelegenheiten zur Demokratiebildung im 
digitalen Raum zu schaffen. Für Kutscher (2020) ergibt sich aus den vielfachen ethi-
schen Herausforderungen, die sich durch die Sozialen Medien ergeben, eine Hand-
lungsaufforderung auf den höchsten Hierarchiestufen (S. 359).

Im Digitalreport von 2020 des Haus des Stiftens wird das Nutzerverhalten von 
Non-Profit-Organisationen in Bezug auf Soziale Medien dargestellt. Die Befragung 
von etwa 5000 Organisationen ergab, dass 69 Prozent der Non-Profit-Organisationen 
in Deutschland Soziale Medien nutzen und es eine hohe Steigerungsrate in den letzten 
fünf Jahren gab. Auch der Zweck der Nutzung wurde untersucht. Insbesondere wird 
demnach die eigene Zielgruppe angesprochen. Inhaltlich werden vor allem Infor-
mationen über Veranstaltungen und Termine und Neuigkeiten aus der Organisation 
veröffentlicht. In der Studie wird postuliert, dass Potentiale noch nicht ausgeschöpft 
werden, insbesondere in Bezug auf einen möglichen sozialen Beziehungsaufbau oder 
in Bezug auf Spendenakquise (Haus des Stiftens, 2022, S. 55). Die Gründe dafür lägen 
in knappen personellen und finanziellen Ressourcen. Zudem gäbe es weiterhin Pro-
bleme bei der Erlangung der erforderlichen Kompetenzen und auch die Einhaltung 
von gesetzlichen Vorgaben werde als Herausforderung angesehen. Beranek (2020) 
benennt konkrete Chancen und Risiken, dies sich für Mitarbeiter*innen der Öffent-
lichkeitsarbeit durch die Sozialen Medien ergeben. Zu den Herausforderungen zählt 
Beranek die Krisenkommunikation, die regelmäßige Pflege von Portalen und die Ent-
grenzung der Arbeitszeit. Sie resümiert: „Die Einführung einer umfassenden Social-
Media-Strategie ist sinnvoll und sollte in Betracht gezogen werden“ (S. 436).
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6.	 Die Soziale Arbeit in den Sozialen Medien – Diskussion der 
Chancen und Risiken unter Berücksichtigung sich daraus 
ergebender Ansprüche an die praktische Arbeit

Aus der theoretischen Grundlage ergeben sich konkrete Ansprüche an die Akteur*in-
nen, die am öffentlichen Diskurs mitwirken. Die Profession der Sozialen Arbeit erfüllt 
diese teilweise explizit. Luhmann, Sen und Habermas benennen alle die Integration 
von Minderheiten in den Kommunikationsprozess als Herausforderung. Die Soziale 
Arbeit als Profession vertritt häufig Gruppen, die Anliegen nicht selbst effektiv kom-
munizieren können. Die professionsspezifischen Sichtweisen, welche von der Sozia-
len Arbeit in den Diskurs eingebracht werden können, sind zudem theoretisch und 
normativ untermauert und grundsätzlich im Sinne von Rawls als „vernünftig“ zu be-
zeichnen.

Die Sozialen Medien bieten durch die selbstständige Autorenschaft und die erwei-
terte Möglichkeit der Darstellung des Selbstkonzeptes eine Chance, Annahmen direkt 
nach außen zu tragen und somit die Möglichkeit, genannten Defiziten bei der Me-
dienpräsenz entgegenzuwirken. Die von Habermas genannten Gefahren, welche mit 
dieser Autorenschaft einhergehen, werden in der Sozialen Arbeit bereits reflektiert. 
Die zahlreiche Kritik an den Sozialen Netzwerken wird, wie gezeigt wurde, gegen le-
bensweltliche, organisatorische und praktische Argumente, die für die Nutzung der 
Sozialen Medien sprechen, abgewogen. In Bezug auf medienpädagogische Ansprüche 
wird daher betont, dass die Menschenrechtsprofession Bildung in diesem Zusammen-
hang nicht als „Ausbildung gesellschaftlich erwünschter Kompetenzen und Qualifi-
kationen“ versteht, sondern in Betonung der „Selbstreflexionsfähigkeit des Subjektes 
auch bezogen auf gesellschaftliche Verhältnisse“ (Hoffmann, 2020, S. 50).

Um konkrete Anliegen und Ansichten von Unternehmen in den Handlungsbe-
reich der Öffentlichkeitsarbeit zu übersetzen, ist grundsätzlich eine professionelle 
Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Diese hält sich an Ethikkodizes, unterscheidet zwi-
schen Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus und basiert auf Konzepten, 
welche immer ähnlichen Strukturen folgen (Schmidbauer  & Knödler-Bunte, 2004; 
Leipziger, 2009; Fissenewert & Schmidt 2002). Es werden, nach einer Unternehmens-
analyse, Zielgruppen und Ziele definiert, Strategien festgelegt und Botschaften entwi-
ckelt, die im Rahmen einer kreativen Leitidee transportiert werden. Zur Umsetzung 
werden konkrete Maßnahmen benannt. Eine Herangehensweise, die für die Öffent-
lichkeitsarbeit in der Sozialen Arbeit grundsätzlich empfohlen wird (Lange & Klisma, 
2019, S. 176 ff.).

Insbesondre die Entwicklung von Botschaften kann helfen, professionsspezifische 
Sichtweisen auf die eigene Organisation zu beziehen und sie abzubilden. Daraus las-
sen sich eine Ausrichtung des Storytellings und Strategien ableiten, welche mit den 
Botschaften korrespondieren. Wurde zum Beispiel herausgefunden (etwa über eine 
interne Evaluation), dass eine Organisation den Wert der Ehrlichkeit als Grundsatz 
für das eigene Handeln empfindet, dann würde sich dadurch auch die Botschaft ab-
leiten: wir kommunizieren ehrlich. Das wiederum würde einen bestimmten Umgang 
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mit Sozialen Medien bedingen. Am Beispiel von Instagram könnte eine passende 
Strategie zum Beispiel festlegen, dass keine Bilder von Fotoplattformen eingekauft 
werden, ohne dass dies kenntlich gemacht wird; es könnte festgelegt werden, dass 
keine Gesichtsfilter verwendet werden oder es könnte bedeuten, dass die Verfasser 
von Texten und Bildern auf KI verzichten oder KI-Autorenschaft offenlegen. Es wäre 
auch denkbar, und den Theorien der Sozialen Arbeit entsprechend, nicht nur positive 
Highlights darzustellen, sondern ebenso den lebensweltlichen Alltag mit seinen He
rausforderungen, sowie individuelle und heterogene Perspektiven.

Auch die Teilnahme an einem gesellschaftlichen Diskurs kann im Rahmen eines 
solchen Konzeptes abgebildet werden und festlegen, zu welchen Themen sich eine 
Organisation grundsätzlich einbringen möchte und auf welchem Weg. Die medien-
psychologische These der InGroup-Zuordnungen begründet das Potential auf diesem 
Weg eine stärkere Lobby für Randthemen zu bilden. Die These könnte aber auch da-
fürsprechen, dass bestimmte soziale Gruppen über die Kanäle der Sozialen Medien 
grundsätzlich nicht erreicht werden. In diesem Zusammenhang kann auch die Wahl 
der Plattformen erfolgen, die geeignet scheinen, die eigenen Ziele durchzusetzen. 
Wenn eine Strategie auf eine informationsorientierte B2B-Kommunikation abzielt, 
ließe sich dies beispielsweise besser auf LinkedIn umsetzen als auf Facebook. Ande-
rerseits kann das auch bedeuten, zu entscheiden, dass bestimmte Plattformen nicht 
oder nicht mehr benutzt werden, wenn sie mit den eigenen Werten nicht überein-
stimmen. Dass so ein Ausstieg gelingen kann, zeigte zum Beispiel eine Kampagne 
im Rahmen derer der Bundesverband Deutscher Stiftungen (2024) zusammen mit 
Mitgliedsstiftungen ihren Rückzug von X/Twitter erklärten. Hier kann allerdings an-
gefügt werden, dass die Soziale Arbeit, zum Beispiel im Rahmen der aufsuchenden 
Arbeit, grundsätzlich nicht dazu tendiert, sich aus Räumen zurückzuziehen, in denen 
Menschen gefährdet werden, sondern aktiv solche Räume betritt.

Grundsätzlich wird also ein Social-Media-Konzept an sich noch nicht den Unter-
schied zu anderen Akteur*innen ausmachen, sondern erst die bewusste und theo-
retisch fundierte Einarbeitung von professionsspezifischen Sichtweisen. Eine solche 
professionsspezifische Social-Media-Strategie wird sich vielleicht von einigen klas-
sischen PR-Weisheiten distanzieren müssen. Diese These soll hier nur kurz exemp-
larisch anhand einer der zuvor definierten Säulen des Menschenbildes der Sozialen 
Arbeit, die Orientierung an Individualität, angerissen werden: Öffentlichkeitsarbeit 
baut auf einem Wiedererkennungswert auf, welcher einfordert, dass eine festgelegte 
Corporate Identity in Einzelbeiträgen zu erkennen ist und wodurch auch eine One-
Voice-Strategie favorisiert wird. Auch wenn es genau das Ziel eines Konzeptes ist, 
sich zu klar zu positionieren, wird eine Organisation, die Individualität und Kreativi-
tät so tief theoretisch verankert sieht, abwägen müssen. Ein Instagram-Account, der 
harmonisch eine bestimmte Bildsprache spricht, kann für bestimmte Arbeitsfelder 
geeignet sein, um Seriosität, Ästhetik oder Professionalität auszudrücken. Ein ver-
einheitlichter, offensichtlich regulierter Auftritt, spricht aber eher für Konformität 
als für Individualität und lässt weniger kreativen Spielraum oder Möglichkeiten für 
partizipative, medienpädagogische Ansätze. Auch wenn verschiedene Einrichtungen 
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oder Teams einem übergeordneten Instagram-Kanal zuarbeiten, kann es sinnvoller 
erscheinen, eine polyphone Strategie zu wählen (Viertmann et al., 2022). Der Vorrang 
von individuellen Rechten kann auch bedeuten, über rechtliche Mindeststandards 
hinauszugehen, zum Beispiel indem man sich grundsätzlich entscheidet, nur Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeiter zu zeigen und auf zustimmungspflichtige Aufnahmen 
verletzlicher Klientel zu verzichten, obwohl dies der auf Bildsprache ausgerichteten 
Plattform Instagram nicht unbedingt zuträglich ist. Hier kann auch eine bewusste 
Instagram-Auszeit über die Feiertage als Beispiel genannt werden, welche offensicht-
lich keine Follower*innen generiert, aber eine Botschaft sendet. Welche Ausrichtung 
sich für ein Unternehmen eignet oder umsetzen lässt, wird im Einzelfall bearbeitet 
werden und dies wird zu unterschiedlichen Konzepten führen. Die Gemeinsamkeit 
könnte aber darin bestehen, sich nicht von den Angeboten und Zwängen einer Platt-
form leiten zu lassen, sondern von den eigenen Werten.

7.	 Fazit
In diesem Beitrag konnte schlaglichtartig beleuchtet werden, dass Kommunikation 
aus soziologischer Sicht ein oder der entscheidende Faktor für die Entwicklung einer 
Gesellschaft ist. Dabei konnte auch gezeigt werden, dass normative Bestimmungen im 
Rahmen des Kommunikationsprozesses ausgehandelt und auch erlernt werden. Die 
Soziale Arbeit bringt als Profession einen eigenen Schwerpunkt in den Diskurs ein, 
der sich aus einem professionsspezifischen Blickwinkel ableiten lässt.

Die Qualität dieses Diskurbeitrags kann theoretisch hoch sein. Grundsätzlich 
kommt der Profession zugute, dass sie über fundierte eigene ethische Kodizes verfügt, 
die sich hochrangigen Zielen, wie Menschenrechten oder Diversität verschreiben. Als 
akademisch geprägte Profession sind zudem Ansprüche an die Sorgfaltspflicht und 
die Unterscheidung von Fakten und Meinungen – journalistische Basiskriterien – im 
Denken verankert. Die Übertragung dieser Werte auf die Öffentlichkeitsarbeit wäre 
demnach lediglich ein organisatorischer Schritt, der aber reflektierte Medienbildung 
der Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter bedingt. Der Schritt kann daher nur gelingen, 
wenn Öffentlichkeitsarbeit als Teilaspekt der Arbeit von Sozialpädagog*innen ange-
sehen und finanziert wird.

Ob eine Plattform, wie Instagram das geeignete Medium ist, um den Diskurs sinn-
voll mitzugestalten, wird aufgrund der zahlreichen Kritik an Sozialen Medien aktuell 
diskutiert. Die Debatte bezieht sich schon seit Langem auch auf möglicherweise not-
wendige Regulierungen (Cole, 2018), und es gibt bereits erste Ansätze der Umsetzung, 
wie das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act) zeigt. In diesem Zusammen-
hang wird auch die Meinungsmacht in der Öffentlichkeit oder in Teilöffentlichkeiten 
hinterfragt und ein zeitgemäßes Monitoring eingefordert (Reinemann & Zieringer, 
2022). Die Soziale Arbeit, die es sich selbst zum Auftrag gemacht hat, gesellschafts-
kritisch und selbstreflektiert zu arbeiten, sollte in einem möglichen Veränderungs-
prozess nicht hintenanstehen. Im Rahmen eines selbstständig zu aktivierenden nor-
mativen Diskurses, wie er in Gerechtigkeitstheorien gefordert wird, steht auch die Art 
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der Kommunikation selbst auf dem Prüfstand. Doch konstruktive Kritik an Sozialen 
Netzwerken, baut auf einer eigenständigen, fachlichen Auseinandersetzung mit dem 
Medium auf. Schon die Wahrnehmung des Unterschieds zwischen Inhalten, die selbst 
veröffentlicht werden und Inhalten, die journalistisch unabhängig erstellt und redak-
tionell geprüft wurden, könnte zu einem verantwortungsbewussteren Umgang mit 
den Sozialen Medien führen. Die bewusste Übertragung von professionsspezifischen 
Sichtweisen auf die Arbeit mit Sozialen Medien, würde den Auftrag konkretisieren, 
den die Soziale Arbeit in diesem Zusammenhang annehmen will.
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Dialog im Kontext von Leib und Transsubjektivität
Überlegungen zum Dialog in Sozialer Arbeit in digitalen Zeiten
Birgit Müller & Daniel Tramp

Zusammenfassung
Im folgenden Beitrag soll anhand zweierlei Perspektiven erörtert werden, warum 
der analoge Dialog in digitalen Zeiten weiterhin als elementarer Bestandteil sozial-
pädagogischen und sozialarbeiterischen Denken und Handelns betrachtet werden 
muss. Auch wenn dialogische Kommunikation mittels digitaler „tools“ (Chat, Mail, 
Videotelefonie o. ä.) ebenso realisierbar ist, bedeutet dies zugleich eine Reduktion des 
Dialogs auf sprachliche bzw. sprachlogische Handlungen. Daher soll zunächst mittels 
des Begriffs der Leiblichkeit nach Merleau-Ponty (1966) auf eine Besonderheit des 
analogen Dialogs verwiesen werden: Die Ebene der (Zwischen)Leiblichkeit, die sich 
digital nicht realisieren lässt, macht einen wesentlichen Bestandteil von Kommunika-
tion aus. Dialog bedeutet demnach eine Verschränkung sprachlicher sowie leiblicher 
Vollzüge, die sinnstiftend Verstehensprozesse generieren. Außerdem verlangt eine 
solche Etablierung eines analogen Dialogs, verstanden als Ort gemeinsamer Reflexion 
und reflexiver Kontrolle, eine bewusste Haltung von Personen, Gruppen, auch Insti-
tutionen. Deswegen gehört zur Überlegung, ob und wie digitale „tools“ einen Dia-
log ermöglichen, (positiv oder negativ) beeinflussen und Anwendung finden sollen 
(oder eben nicht), die konstruktivistische Idee der Transsubjektivität, die eine (ana-
loge) dialogisch-dialektische Praxis erst motiviert (Mittelstraß, 2014; Psarros, 2007; 
Lorenzen, 1970). Damit soll (aus einer eher konservativen Position) auf die Aufgabe 
und Herausforderung Sozialer Arbeit verwiesen werden, sich Digitalisierung in einer 
Art und Weise anzueignen, die das Analoge als wesentlichen Bestandteil und Ort des 
professionellen Denkens sowie Handelns fokussiert und das Digitale als Ergänzung 
denkt, über die es wiederum analog dialogisch zu diskutieren und reflektieren gilt.

1.	 Digitalität, Dialog und Welt
Ganz grundlegend kann mit dem Begriff der Digitalität die existierende Transfor-
mation unseres Umgangs mit der Welt und damit auch ihre Verfasstheit beschrie-
ben werden (Iske et al., 2020, S. 6 f.; Gramelsberger, 2023, S. 223). Der Prozess der 
Digitalisierung formt und überformt unsere Welt, die sich dadurch grundlegend 
wandelt. Die Digitalisierung unserer Welt bedeutet, sie durch Technik, durch digi-
tale Werkzeuge, andersartig werden zu lassen. Durch die neue Andersartigkeit kann 
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eine neue Normalität entstehen, die (aufgrund von bspw. neoliberaler Logik) gängige 
Umgangsformen mit der Welt in den Hintergrund rückt. Dieses „Digital-machen“ 
oder „zu-einem-Datum-machen“ unserer analogen Welt realisiert sich entlang der 
Idee der (naturwissenschaftlichen) Quantifizierbarkeit von Welt. Digitalität ist ebenso 
längst in Sozialer Arbeit angekommen und wirksam sowie verbunden mit der Idee 
der Effizienz (bezüglich Zeit, Personal, Kosten etc.) sowie Praktikabilität i. S. eines ad-
äquaten Mitgehens innerhalb einer, sich beständig digitalisierenden Welt als auch der 
Etablierung weiterer (Adressierungs-/Nutzungs-/Informations-/Kommunikations-)
Angebote, um potenzielle Adressat*innen erreichen zu können. Es stellt sich jedoch 
die Frage, ob sich analoge, kontinuierliche und qualitative Prozesse problemlos und 
ohne „Verluste“ digitalisieren lassen.

Unseres Erachtens stellt der Dialog einen grundlegenden Bestandteil der Profes-
sionalität i. S. v. Haltung und Methode Sozialer Arbeit dar (Krause & Rätz, 2015, S. 17). 
Diskurse über den Dialog beschäftigen sich mit theoretischen Verortungen sowie me-
thodischen Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen dieses. Dabei umfasst 
die Debatte die Diskussion dialogischer Praxis beispielsweise als demokratischer Aus-
handlungspraxis oder die Reflexion von Machtverhältnissen, die sich im Dialog rea-
lisieren sowie eines Dialogs auf sogenannter Augenhöhe mit Adressat*innen Sozialer 
Arbeit (Krause & Rätz, 2015). Diese Auseinandersetzungen benennen die Wichtigkeit 
des Dialogs, der, so Kunstreich (2015) in Bezugnahme auf Martin Buber, auf einer 
zwischenmenschlichen Beziehung beruht, in der sich das Zwischenmenschliche, 
die Inter-Subjektivität, realisieren kann (S. 58). Dies lässt sich nicht nur sprachlich 
herstellen und erfassen, sondern es bedarf weiterer Ebenen, um ein ganzheitliches 
Verstehen des Menschen in Sozialer Arbeit zu realisieren. Die Digitalisierung eines 
Dialogs würde einen wesentlichen Aspekt oder Besonderheit des analogen Dialogs, 
der bzw. die ebenso Inter-Subjektivität sinnstiftend herstellt, außer Acht lassen. Die-
se Besonderheit des analogen Dialogs, der wir uns in diesem Beitrag widmen wol-
len, ist so trivial wie komplex: der Körper oder phänomenologisch gesprochen: der 
Leib, der als „lebendige Realität“ (Plessner, 1975, S.  36) und „Spürbares“ (Schmitz, 
2011, S. 5) das Dialogische und ganzheitliches (Selbst)Verstehen bedingt und gestal-
tet. Keine Frage: Es kann problemlos digital dialogisch kommuniziert werden; es ist 
sogar möglich per Videoanruf bzw. -beratung, das Gesicht (und damit die Mimik) 
des Gegenübers zu sehen. Digitalisierung eröffnet ebenso Räume des Redens; so er-
möglicht Onlineberatung gerade aufgrund von Anonymität das direkte(re) Anspre-
chen tabuisierter Themen (Brunner, 2009). Jedoch vollzieht sich die Kommunikation 
dann räumlich getrennt, partiell körperlos, gänzlich ent-leib-licht. Uns erscheint dies 
als ein nicht zu vernachlässigender Aspekt dialogischer Kommunikation in Sozialer 
Arbeit, insbesondere im Kontext der Onlineberatung (Loew, 2020), auch wenn andere 
Positionen festhalten, dass diese dennoch auf Leiblichkeit einwirkt (Brunner, 2009, 
S. 43). Zugleich stellt sich die Frage, wie Soziale Arbeit in digitaler Form realisierbar 
ist, wenn sie als Beziehungsprofession (Gahleitner, 2017; 2020) verstanden und ihr 
ein Technologiedefizit (Luhmann & Schorr, 1982) zugeordnet werden kann, die das 
zwischenmenschliche und -leibliche, unmittelbare und dialogische Moment betont 
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bzw. zu benötigen scheint. Daher soll der Leib bzw. die Leiblichkeit in diesem Bei-
trag als fundamentale Basis eines Dialogs gesetzt werden, wenn dieser nicht auf einen 
rein kognitiv-sprachlichen Akt reduziert und zudem als prozesshaft, d. h. sich durch 
Gegenwärtigkeit auszeichnend, verstanden werden soll (Pfütze, 2015, S. 23 f.; 29).

2.	 Dialog und Leib
2.1	 Leib und Leiblichkeit

Merleau-Pontys (1966) Verständnis des Leibes als „Gesichtspunkt für die Welt“ (S. 95) 
kann als grundlegend für seine Konzeption von Wahrnehmung bezeichnet werden. 
Der Leib wird damit zum Mittelpunkt unserer Orientierung in der Welt. Merleau-
Ponty verdeutlicht mit seinem Leib-Begriff, dass dieser überhaupt erst Verstehen oder 
Verständigung in einem präreflexiven Sinne ermöglicht (Grams, 1978, S.  115) und 
damit zugleich die dualistischen Kategorien von Subjekt und Objekt, Aktivität und 
Passivität, und, digital gesprochen, Qualität und Quantität in Frage stellt. Diese Dua-
lismen werden mit der Perspektive des „Zur-Welt-sein des Leibes“ (Merleau-Ponty, 
1966, S. 104) durch den Leib überwunden, da dieser jene in sich vereint (Meyer-Dra-
we, 2001, S. 148). Mittels Leib vollzieht sich Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie 
leiblicher Selbstbezug und -entzug, so dass der Leib mir ebenso vertraut wie fremd 
sein kann (Waldenfels, 2017, S. 28 f.). Damit ermöglicht der Leib ein In-Resonanz-Ge-
hen mit der Welt und den Anderen und somit Kommunikations- und Verstehenspro-
zesse, d. h. „unsere leibliche Existenz zeigt sich […] als Bedingung der Möglichkeit 
und Wirklichkeit fremden Verstehens, das aber weder je abgeschlossen noch end-
gültig ist“ (Meyer-Drawe, 2001, S. 134). Das Subjekt wird als leiblich bzw. „in leib-
licher Vorgegebenheit“ (Waldenfels, 1968, S. 355) und damit immer schon als ein an 
den Leib gebundenes verstanden; es ist zugleich immer schon zur-Welt-seiend. Der 
Leib ist Ausdruck und Zeichen, dass das Subjekt sich immer schon zur Welt verhält, 
davon nicht getrennt werden kann. Dieser, so Merleau-Ponty (1966), ist „Knoten-
punkt lebendiger Bedeutungen“ (S. 182), wodurch wir „Anhalt an der Welt“ (S. 292) 
und „Verankerung in der Welt“ (S. 174; 103) finden. Zugleich ist der Leib „Subjekt der 
Wahrnehmung“ (Merleau-Ponty, 1966, S.  263), der ein eigenes, präkognitives oder 
prävernünftiges Verstehen von Welt ermöglicht, das weder kategorisch unter Regeln 
gefasst noch durch Regeln expliziert werden kann. Der Leib bzw. die Leiblichkeit stellt 
eine ganz eigentümliche Bedingung und gleichzeitig ein Ergebnis von Welt dar – und 
vice versa. Diese Koinzidenz von Welt und Leib als auch die dialektische Bewegung 
des Leibes zwischen Aktivität (ich nehme leiblich Raum und Zeit ein) und Passivität 
(ich bin leiblich in Raum und Zeit eingebunden) vollziehen sich zeitgleich und sind 
nicht trenn- bzw. separierbar (Fuchs, 2000, S. 99). Daher müssen Leib/Leiblichkeit 
und Welt immer in ihrer Interdependenz gedacht werden. Welt muss immer als Ort 
der ursprünglichen leiblichen Erfahrung im Selbst- und Fremdbezug gedacht bzw. 
verstanden werden, zugleich ist der Leib bzw. die Leiblichkeit als dynamische Potenz 
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innerhalb von Welt zu verstehen, welche/r diese konstruiert und verändert (Fuchs, 
2000, S. 97; Schütz & Luckmann, 2017, S. 32).

2.2	 (Zwischen)Leiblichkeit als Bedingung eines präreflexiven Verstehens des 
Anderen

Leiblichkeit kann also als grundlegende Weise des menschlichen Erlebens verstan-
den werden, die zugleich schon immer durch soziale und kulturelle Praxen innerhalb 
von Lebenswelt über- und geformt sind und sich wiederum in diese einfügen (Fuchs, 
2000, S. 24; Brinkmann, 2019, S. 149). Hier zeigt sich schon die beständig wirksame 
Wechselwirkung zwischen Leib/Leiblichkeit und Sozialität/Kulturalität, die in jegli-
cher Form die Interaktion und Verständigung zwischen Subjekten sowie Subjekt und 
(Lebens)Welt gestaltet. D. h. Verständigung vollzieht sich nicht erst auf bewusster, 
reflexiver, versprachlichter Ebene, sondern beginnt präreflexiv und besteht als eine 
Form leiblicher Wechselbeziehung kontinuierlich fort (Grams, 1978, S. 112 f.).

Zwischenleiblichkeit1 bedeutet demnach, dass der eigene Leib auf die Anderen be-
zogen und durch sein Gebundensein an und Geprägtsein durch die Welt gekennzeich-
net ist (Waldenfels, 1968, S. 359; Waldenfels, 2000, S. 240). Dadurch ermöglicht sich 
zwischenleibliche Resonanz, die ein wechselseitiges leibliches Spüren bedeutet, wel-
ches wiederum leibliche Verbindung zum Anderen herstellen kann, was sich bspw. in 
einem präreflexiven Nachahmen der gleichen Körperposition des Anderen in einem 
Gespräch zeigen kann (Fuchs, 2000, S. 246; von Kaldenkerken, 2018). Bedingung der 
Herstellung von Zwischenleiblichkeit, und damit eines präreflexiven Verstehens, stellt 
der gemeinsam geteilte, unmittelbare lebensweltliche Raum dar, der es ermöglicht, 
das Gegenüber analog zu erfassen (Schütz & Luckmann, 2017, S. 101 f.). D. h. schon 
auf dieser (zwischen)leiblichen, präkognitiven und präreflexiven Ebene beginnt das 
Verstehen des Anderen (Grams, 1978, S. 104). Damit sind Bedingungen der Zwischen-
leiblichkeit benannt, die sich in der unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Wahr-
nehmung (oder auch Spüren) des Anderen in seiner Andersheit zeigen und zugleich 
auf eine Verbindung als „zwischenleibliches Ineinander“ (Waldenfels, 2017, S. 31) in 
interpersonaler, interkultureller etc. Hinsicht verweisen (Schütz & Luckmann, 2017, 
S. 102; Meyer-Drawe, 2001, S. 220). Durch das Phänomen der Zwischenleiblichkeit 
wird deutlich, dass sich Wahrnehmungs- und Verstehensprozesse primär auf der Ebe-
ne des (Da)Zwischen vollziehen, bevor sie im und dem Subjekt bewusstwerden (Mey-
er-Drawe, 2001, S. 221). Der Aspekt der Leiblichkeit bedingt als Zwischenleiblichkeit 
Verstehensprozesse, die Kennzeichen einer sich beständig gestaltenden und vollzie-

1	 Aus psychoanalytischer Perspektive kann nach Warsitz (2020) Zwischenleiblichkeit als 
dynamisches Unbewusstes gefasst werden, in welcher bzw. welchem „Zeit, Geschichte und 
die Spuren des Anderen“ (S. 273), verstanden als Intersubjektivität, im Leib wirksam sind 
und auf die sich bedingende Wechselseitigkeit von Innerem (Leib als (inter)subjektiver 
Erfahrungsraum) und Äußerem (sprachliche, normative usw. Welt als Einflussgröße) ver-
weisen, ohne in einem verhaftet zu bleiben (S. 273).
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henden Intersubjektivität und als dialogische Prozesse zu verstehen sind (Meyer-Dra-
we, 2001, S. 221). Damit entsteht bzw. kann sich Sinn in diesem Zwischenraum des 
Dialogischen, beruhend auf (Zwischen)Leiblichkeit, entfalten (Buber, 2021, S. 272). 
Zudem verdeutlicht sich dabei ebenso die Verquickung von Ich und Anderen in deren 
gegenseitiger Mitgestaltung bzw. einer Wechselseitigkeit von Selbst- und Fremdbe-
zug, was wiederum Voraussetzung für das präkognitive, präbewusste Verstehen des 
Anderen ist (ohne zwingend verstehen zu können oder zu müssen) und sich im Leib-
lichen (be)gründet (Fuchs, 2000, S. 24).

In Anschluss an Merleau-Ponty formuliert Waldenfels (1968): „Der Leib ist im 
konkreten Ich integriert als eine präpersonale, anonyme, generelle, natürlich und kul-
turell erworbene Existenz, als das, was das Ich, im Verein mit den Andern, immer 
schon ist und aus sich gemacht hat“ (S. 357). D. h. der Leib, zugleich fungierender 
Leib und materielles Körperding, zeigt sich uns „in der Art und Weise einer Leiblich-
keit, mittels derer wir uns selbst, die Anderen und die Welt erfahren“ (Waldenfels, 
2017, S.  27). Dieses leibliche Erfahren ist wesentlich für das Dialogische zwischen 
Menschen, welches über rein sprachliche Funktionen bzw. rein sprachliches Funk-
tionieren hinausgeht. Dabei bedeutet dies nicht nur, dass Leiblichkeit innerhalb eines 
Gesprächs spürbar werden kann, d. h. Empfindungen, Stimmungen o. ä. wahrnehm-
bar, jedoch nicht zwingend explizierbar sind. Es lässt sich außerdem erkennen, dass 
der Leib bzw. Leiblichkeit per se nicht nur innerlich oder äußerlich, sondern je in 
dialektischer Bewegung mit Welt (und damit den Anderen) und Ich ist, so dass schon 
in dieser Bewegung (oder der Zwischenleiblichkeit) präreflexives Verstehen von Welt 
und den Anderen stattfindet. Durch meine eigene Leiblichkeit, die mir jedoch nie 
vollumfassend zugänglich und greifbar ist und damit partiell fremd bleibt, wird mir 
jedoch der Zugang zu und potenziellem Verstehen des leiblich Anderen, in einer 
Dialektik von Vertrauen und Fremdheit, ermöglicht (Waldenfels, 1968, S. 359; Meyer-
Drawe, 2001, S. 134; Brinkmann, 2019, S. 140).

2.3	 (Zwischen)Leiblichkeit und analoger Dialog im Kontext Sozialer Arbeit

Der Dialog bzw. das Dialogische kann nicht nur auf sprachlicher Ebene, sondern muss 
zugleich auf leiblicher Ebene gedacht werden. Leiblichkeit kann nicht digitalisiert 
werden, denn der Leib ist in virtuellen oder digitalen Räumen „anders da, und er ist 
nur in Ausschnitten da“ (Schachtner, 1999, S. 41). Damit kann angenommen werden, 
dass Leiblichkeit bspw. auch in Onlineberatungssettings „da ist“, jedoch bleibt diese 
zum einen unbeachtet, tritt in den Schatten der (verschriftlichten) Sprachhandlungen 
und wird zum anderen, obwohl diese wirksam ist, nicht als Ebene des Verstehens (an)
erkannt (Loew, 2020, S. 218). Daher sollen die folgenden Überlegungen nochmal die 
Bedeutung von (Zwischen)Leiblichkeit als Kennzeichen des analogen Dialogs ansatz-
weise beleuchten.
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2.3.1	 (Zwischen)Leibliche Phänomene als Verstehensansatz 

Mit der Beschreibung des Leibes als „Umschlagstelle zwischen Kultur und Natur“ 
(Waldenfels, 2017) verdeutlicht sich die besondere und dynamische Position des 
Leibes zwischen Eigenem und Fremden, Subjekt und Welt. Eine Missachtung oder 
Verunmöglichung leiblicher Resonanz (oder eines leiblichen In-Resonanz-Gehens), 
ignoriert diesen wesentlichen Bestandteil menschlicher Existenz und würde Kom-
munikation auf eine rein kognitive Ebene reduzieren. Durch die Berücksichtigung 
der sich innerhalb von (Zwischen)Leiblichkeit vollziehenden und sich zeigenden kul-
turellen, normativen, tradierten etc. Aspekte des Weltverhältnisses eines leiblich zu 
verstehenden Subjekts, das einer Lebenswelt2 zugehörig gedacht wird, eröffnet sich 
eine bedeutungsvolle Reflexionsebene (Hünersdorf, 1999, S. 101). Dabei geht es nicht 
um die Beachtung (inszenierter) Körperbilder und -präsentationen, d. h. bewusste 
Darstellungen, das „In-Szene-Setzen“ des eigenen Körpers als trainiert, modisch, se-
xualisiert, tätowiert etc., die sich auch im Digitalen abbilden lassen, sondern um die 
Wahrnehmung leiblicher Phänomene, die sich bspw. als Anspannung, Erschöpfung, 
Erregung (er)spüren lassen. Ob es sich dabei um das Herz handelt, was einem vor 
Aufregung bis zum Halse schlägt oder die Schamesröte, die einem beim Ansprechen 
eines tabuisierten Themas, ins Gesicht steigt – es zeigen sich anhand dieser Phäno-
mene die leibliche Verortung des Subjekts innerhalb von Welt und damit die welt-
liche Struktur innerhalb der Leiblichkeit, die im Raum der Zwischenleiblichkeit zur 
Wirkung kommen. Es kann sich hierbei auch um leibliche Irritationen handeln, die 
sich bspw. durch Fremdheitserfahrungen des eigenen Leibes (u. a. Ermüdung, plötz-
liches Stottern) zeigen (Waldenfels, 2017, S. 28 ff.). Damit können durch einen (selbst)
reflexiven und rekonstruierenden Umgang mit leiblichen Phänomenen potenziell 
Themen besprechbar gemacht und eine Verstehensebene ermöglicht werden, die dazu 
„beitragen, dass das leibliche Selbst- und Weltverhältnis, quasi das habituierte Sein, 
‚aufgebrochen‘ wird“ (Magyar-Haas, 2021, S. 79) und Erkenntnisprozesse bedingen. 
Eine Wahrnehmung und Vergegenwärtigung eigener (und fremder) Leiblichkeit, 
überhaupt die Möglichkeit, diese in den Blick zu nehmen und (analogen) Raum zu 
geben, bedeutet, Verstehens- und Erkenntnisprozesse, die sich im (Zwischen)Leib-
lichen vollziehen, zu initiieren. Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit dies bspw. 
in virtualisierten Beratungssettings möglich ist und ob, selbst wenn virtuelle Welten 
ebenso als Lebenswelt gedacht werden können, sich das Phänomen der zwischen-
leiblichen Unmittelbarkeit ebenso virtualisieren lässt. Als skeptische Position bleibt 
zunächst zu formulieren, dass sich in digitalen Räumen leibliches Antworten nicht 
realisieren kann, denn dieses „entzieht sich dem technischen Zugriff“ (Waldenfels, 
2017, S. 34).

2	 Daher ist eine Fokussierung auf sprachliche Kommunikation im Kontext des Konzepts 
der Lebenswelt, welches wiederum phänomenologischen Ursprungs ist, eine Reduktion 
dieser, da „die Unmittelbarkeit der Zwischenleiblichkeit als Kennzeichen eines phänome-
nologischen Verstehens von Lebenswelt“ (Hünersdorf, 1999, S. 99 f.) missachtet wird.
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2.3.2	 Professionelle Beziehungsherstellung und Zwischenleiblichkeit

Zwischenleiblichkeit – verstanden als In-Resonanz-Gehen, das sich parallel zur rein 
sprachlichen Kommunikation vollzieht – bedeutet im analogen Dialog (oder im dia-
logischen Raum) leibliche Resonanz und damit einen leiblichen Kontakt (von Kal-
denkerken, 2018, S. 9 f.). Auf vorsprachlicher Ebene kann so dialogisch eine zwischen-
leibliche Resonanz entstehen, die, evtl. zur Überwindung von Sprachlosigkeit, die 
Möglichkeit einer Beziehungsaufnahme und -gestaltung darstellt. Die Perspektive auf 
die zwischenleibliche Beziehungsebene verweist zum einen auf die Möglichkeit eines 
harmonischen In-Resonanz-Gehens (i. S. eines „man kann sich gut riechen“), zum 
anderen aber auch auf die Möglichkeit einer Dissonanz (Fuchs, 2000, S. 297), die als 
Zumutung oder Antipathie spürbar werden kann. Beide Empfindungen beeinflussen 
professionelle Beziehungsgestaltung und ermöglichen zugleich eine Erweiterung pro-
fessioneller Selbstreflexion um die Ebene leiblicher Resonanz und Dissonanz. Diese 
Aspekte können in digitalen Räumen entweder nur als Simulation bzw. Abbild er-
scheinen oder gehen verloren. Die Herstellung von (Arbeits-)Beziehung in digitalen 
Räumen lässt aufgrund dieser Überlegungen sowie mit Perspektive auf Soziale Arbeit 
als Beziehungsprofession Fragen entstehen: In welcher Form gestalten sich und von 
welcher Art sind (Arbeits-)Beziehung in digitalen Räumen? Was ermöglicht oder ver-
unmöglicht diese?

Sowohl Leiblichkeit als auch (Zwischen)Leiblichkeit bilden hierbei zentrale 
Schnittstellen zwischenmenschlicher Beziehungen. Sie fokussieren auf die am Dialog 
Beteiligten und deren individuellen Besonderheiten. Feststeht, dass (Zwischen)Leib-
lichkeit mindestens nur unvollständig in einem digitalen gemeinsamen Raum oder 
Dialog stattfinden kann und diese ein transsubjektives In-Resonanz-Gehen verlangt.

3.	 Reflexive Begrenzung durch Transsubjektivität und 
gemeinsamer (gesellschaftlicher) Orientierung im Dialog

Gerade so wie der Leib in der Welt verankert ist, ohne dass sich die Welt vollständig 
auf den Leib reduzieren lässt, so lässt sich im Dialog auch die oder der je Andere 
in ihrer oder seiner ganzen Leiblichkeit und damit als Person nicht reduzieren oder 
theoretisch wegdenken. Denn im und durch den Dialog bildet sich eine irreduzible 
gemeinsame Welt, und damit auch eine je besondere und nicht einfach reproduzier-
bare Situation (Merleau-Ponty, 1966, S. 406). Im Dialog schließen wir „mit dem An-
deren einen Pakt, ich bin zum Leben in einer ‚Mitwelt‘ entschlossen“ (Merleau-Ponty, 
1966, S. 408). Der Dialog ist ein „Sein zu zweien, und der Andere ist hier nicht mehr 
für mich ein bloßes Verhalten …, sondern in vollkommener Gegenseitigkeit sind wir 
für einander Mitwirkende, unser beider Perspektiven gleiten ineinander über, wir 
koexistieren durch ein und dieselbe Welt hindurch“ (Merleau-Ponty, 1966, S. 406). 
Mit diesem Schritt wird die für den Dialog wesentliche Intersubjektivität eigens zum 
Thema und in einen größeren Kontext gestellt. Denn mit dem Begriff der Welt, mit 
dem „keineswegs ein nur redensartlicher Ausdruck“ gemeint ist, wird der Dialogbe-
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griff um „das ‚geistige‘, das kulturelle Leben“ (Merleau-Ponty, 1966, S. 229) erweitert. 
Dieser erweiterte Dialogbegriff zeigt sich darin, dass – was „die Wesensbestimmung 
des menschlichen Leibes“ ist – „in offen endlosen Folgen diskontinuierlicher Akte 
immer neue Bedeutungskerne“ sich einverleibt werden, „die sein [des menschlichen 
Leibes; d. V.] natürliches Vermögen überschreiten und überhöhen“ (Merleau-Pon-
ty, 1966, S. 229). Merleau-Ponty nennt diesen Schritt einen „Akt der Transzendenz“ 
(Merleau-Ponty, 1966, S. 229), der fundamental jeder Äußerung innewohnt und die 
Äußerung selbst in der Haltung der Person gründet. Die Haltung begründet damit 
letztlich Äußerungen in der gemeinsam geteilten und getragenen Welt. 

Diesen wesentlichen Punkt der Haltung als Konstitutivum des Dialoggeschehens 
finden wir näher beleuchtet im Konstruktivismus der Erlanger Schule um Kamlah 
und Lorenzen (1967), später mit der ersten Schülergeneration (u. a. Lorenzen  & 
Schwemmer, 1975, S.  161 ff.), Mittelstraß (1982b, S.  178; 1989, S.  126 f., S.  226; 2014, 
S.  111), aber auch im Methodischen Konstruktivismus Janichs (2001, S.  218 f.): Den 
fundamentalen Akt des Einnehmens einer Haltung bezeichnet dieser als „Trans-
subjektivität“.3 Mit diesem Begriff wird ebenfalls ein konstitutives Prinzip jeder Di-
alogform beschrieben, das darin besteht „auf einer individual-ethischen Basis von 
Personen, die (private) Konflikte beraten, zu einem Vernunftprinzip zu kommen“ 
(Lorenzen, 1987, S. 250). Transsubjektivität bedeutet damit eine für den Dialog so-
wohl konstitutive als auch regulative Idee (Janich, 2001, S. 218). Ist sie gestört, ist der 
Dialog kein eigentlicher Dialog, sondern eher eine Belehrung, eine Empfehlung, 
eine erzieherische Situation oder Ähnliches. Soll ein Dialog entstehen, wird von den 
Dialogteilnehmer*innen verlangt, zum Zweck des gemeinsamen Dialogs, die eigene 
Subjektivität für eine Mehrperspektivität zu überwinden. Ein Dialog steht damit im-
mer schon „unter den Bedingungen transsubjektiv orientierter Selbstbestimmung“ 
(Mittelstraß, 1982b, S. 181). Diesen Schritt zu vollziehen, liegt in der Verantwortung 
der Subjekte – worunter auch Gruppen oder Institutionen, wie bspw. Soziale Arbeit 
als Profession, verstanden werden können. Nur so können diese in einen Dialog ein-
treten; nur so wird ein gemeinsamer Dialograum konstituiert. Dies bedeutet idealiter 
zugleich, reflexiv mit Machtverhältnissen umzugehen. Daher identifiziert der Kon
struktivismus eine „Praxis der Vernunft“ mit einer transsubjektiven Praxis (Mittel-
straß, 1982b, S. 178), die eine gemeinsame Orientierung zu geben in der Lage ist.

Zu einer solchen Orientierung gehört gerade die Reflexion auf die je begrenzte 
und begrenzende subjektive Perspektive jedes Wissens und Handelns (Mittelstraß, 

3	 Auch wenn Janichs Ansatz des „Methodischen Kulturalismus“ (2001, S. 218) vom Kon
struktivismus der „Erlanger Schule“, zu dem u. a. Lorenzen, Kamlah und Schwemmer 
gehören (Kamlah  & Lorenzen, 1967; Lorenzen  & Schwemmer, 1975; Mittelstraß, 1989, 
S. 129 ff.), zu unterscheiden ist, betrifft diese Differenzierung die Auffassung der Lebens-
welt als entweder einfach gegebene (Kamlah & Lorenzen, 1967, S. 79) oder immer schon 
kulturell überformt gedachte (Janich, 2001, S. 218). Die Idee der Transsubjektivität als ein 
Vernunftprinzip, das einen vernünftigen Dialog orientiert, eint unserer Meinung nach alle 
Ansätze des Konstruktivismus.
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1982a, S.  141). Zu diesem Reflexionsprozess gehören nicht nur theoretisches oder 
sprachliches Wissen und Handeln, sondern eben auch der je besondere Einbezug 
unserer gegenständlichen (Um)Welt und – phänomenologisch gesprochen – unseres 
Leibes. Denn das allgemeinere Wissen, das ein Dialog zeitigt, ist ein umfassenderes 
Orientierungswissen, welches neben naturwissenschaftlichem und/oder technischem 
Verfügungswissen (Mittelstraß, 2017, S. 123 ff.), immer auch die Berücksichtigung der 
Gegebenheiten der Menschen, mithin deren Leiblichkeit beinhaltet. 

Indem der Dialog den gemeinsamen Raum bildet, ein gemeinsames Transsub-
jektives, ist er Korrektiv eines einseitigen (subjektiven) Weltverständnisses, das darin 
besteht „vor einer naiven Fortschrittsideologie mit ihren falschen Optimierungsver-
sprechen und einer Reduktion alles Nicht-Technischen auf das Technische schützen“ 
(Mittelstraß, 2017, S. 28). Der Dialog, sofern nach genannten Bedingungen konstitu-
iert, ist in diesem Sinne Ort für die Etablierung unseres transsubjektiven Orientie-
rungswissens im Rahmen einer dialogisch-dialektischen Praxis zu verstehen (Mittel-
straß, 2014, S. 96 ff., S. 109 ff.; Psarros, 2007; Lorenzen, 1970).

Als eine Konsequenz dieses transsubjektiven Verständnisses des Dialogs kann So-
ziale Arbeit als Akteurin innerhalb einer (Fach)Debatte über Digitalisierung verstan-
den werden, die mit (selbst)bewusster Haltung ihre professionellen Positionen, Auf-
gaben und Interessen im (gesellschaftspolitischen) Dialog darstellen können muss. 
Dies beinhaltet u. a. eine kritische Betrachtung digitaler „tools“, die je nach Zweck 
immer nur so gut sein können, wie die Grenzen ihrer Anwendung klar sind. Das 
bedeutet, einschätzen (oder beurteilen) zu können, für welche Bereiche diese zu ge-
brauchen sind – und für welche nicht.

4.	 Abschließende Gedanken 
Der Aspekt der (Zwischen)Leiblichkeit, welche Verstehensprozesse hervorbringt, so-
wie die Herstellung einer (selbst)kritischen Transsubjektivität, können als bedeutsa-
me Bestandteile des analogen Dialogs betrachtet werden. Durch den analogen Dialog 
wird in Sozialer Arbeit ein Raum ermöglicht, in dem leibliches Spüren und Resonie-
ren wirklich sind, wodurch eine professionelle Beziehungsgestaltung und (selbst)re-
flexives (Fall)Verstehen greifbar werden. Auch im Sinne einer professionellen Urteils-
bildung in Sozialer Arbeit (u. a. Bastian & Schrödter, 2014; Bastian, 2019) sollte die 
leibliche Dimension nicht vernachlässigt werden. Nicht nur, dass sich Urteilsbildung 
innerhalb von Praxis vollzieht. Die Berücksichtigung von (Zwischen)Leiblichkeit als 
sinnstiftende, präobjektive und intersubjektive Verstehensebene unterstreicht außer-
dem, dass Urteilsbildung nicht auf kognitiv-technisierte Rationalität reduziert werden 
kann (Bastian  & Schrödter, 2014, S.  291) und daher auch analoge Räume braucht. 
Es braucht den analogen Dialog ebenso als transsubjektiven Ort eines gemeinsamen 
kritischen Reflektierens über Digitalität, um diese in ihrer scheinbaren Effizienz zu 
hinterfragen und Soziale Arbeit als analog-dialogische professionelle Praxis mit einer 
Haltung zu Digitalität zu verstehen.
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Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im 
Kontext digitaler Ungleichheit
Anna Siegl

Zusammenfassung
Der Artikel untersucht Ursachen für die digitale Ungleichheit und, basierend auf 
Bourdieus Kapital- sowie Habituskonzept, den Zusammenhang zwischen digitalen 
und bestehenden sozialen Ungleichheiten. Anschließend wird begründet, warum 
digitale Ungleichheit aus ethisch-normativer Sicht ein Handlungsfeld der Sozialen 
Arbeit darstellt. Zuletzt werden Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit zur 
Förderung der digitalen Teilhabe basierend auf Staub-Bernasconis Modell des trans-
formativen Dreischritts abgeleitet.

1.	 Einführung
Im Jahr 2021 haben etwa 15 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen das Inter-
net gar nicht oder mit nur sehr minimalen Kenntnissen genutzt (Initiative D21, 2022b, 
S. 44). Die durch ungleiche Zugänge und Nutzungskompetenzen entstehende digitale 
Ungleichheit betrifft unter anderem auch Nutzer*innen Sozialer Arbeit.

Der Artikel zielt darauf ab, über einen theoretischen Aufbau zu digitaler Spaltung 
und digitaler Ungleichheit Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit zu identi-
fizieren. Dafür wird im zweiten Kapitel zunächst der Begriff der digitalen Spaltung 
erläutert. Anschließend werden im dritten und vierten Kapitel mit Rekurs auf den 
Bourdieu’schen Kapital- sowie Habitusbegriff Zusammenhänge zwischen sozialer 
und digitaler Ungleichheit verdeutlicht. Im fünften Kapitel wird mittels im Rahmen 
einer Masterthesis erhobenen Daten zur Internetnutzung von Nutzer*innen Sozia-
ler Arbeit im Bereich der Ambulanten Sozialpsychiatrie beispielhaft dargestellt, dass 
sich soziale Ungleichheit auch im digitalen Raum fortsetzt. Warum die digitale Un-
gleichheit ein Handlungsfeld der Sozialen Arbeit ist, wird im sechsten Kapitel aus 
ethisch-normativer Sicht erläutert. Im siebten Kapitel werden basierend auf Staub-
Bernasconis Modell des transformativen Dreischritts Handlungsmöglichkeiten der 
Sozialen Arbeit zur Verbesserung der digitalen Teilhabechancen der Nutzer*innen 
Sozialer Arbeit abgeleitet und beschrieben.
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2.	 Digitale Ungleichheit
Die Ergebnisse verschiedener Studien in Deutschland, wie die Studie der D21-Ini-
tiative (Initiative D21, 2022a) und das bidt-SZ-Barometer (Stürz et al., 2022), zeigen 
übereinstimmend eine kontinuierliche Steigung der Internetnutzung und der digita-
len Kompetenz in der Bevölkerung. Trotz der raschen Verbreitung des Internets und 
seiner zunehmenden Integration in gesellschaftliche Strukturen gibt es nach wie vor 
Personengruppen, die nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu digitalen Medien 
haben. Im Jahr 2021 nutzten etwa 15 Prozent der Bevölkerung in Deutschland das 
Internet gar nicht oder mit nur sehr minimalen digitalen Kompetenzen (Initiative 
D21, 2022b, S. 44). Erhebliche Einflussgrößen sind unterschiedliche Zugangsmöglich-
keiten und Nutzungskompetenzen, die sich entlang der Differenzierungslinien Alter, 
Bildung, Geschlecht und beruflichem Status abzeichnen – soziale Ungleichheiten re-
produzieren sich im digitalen Raum.

Van Djik (2020) beschreibt die Zusammenhänge digitaler Ungleichheit in seinem 
dreistufigen Modell der digitalen Spaltung: Die erste Stufe der digitalen Spaltung zeigt 
sich in unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten zum Internet und anderen digitalen 
Medien. Die zweite Stufe offenbart sich in ungleichen digitalen Kompetenzen und 
Nutzungsmöglichkeiten. Schließlich manifestieren sich die Auswirkungen auf der 
dritten Stufe der digitalen Spaltung in Form von ungleichem Nutzen und ungleichen 
Teilhabechancen, die durch die Nutzung des Internets und anderen digitalen Tech-
nologien entstehen und sich auf soziale, kulturelle, politische, gesellschaftliche, ge-
sundheits- und berufsbezogene, institutionelle und wirtschaftliche Aspekte beziehen 
können (van Dijk, 2020, S. 12).

3.	 Soziale Ungleichheit bei Bourdieu
Bourdieu widmet sich in seinem Gesamtwerk einer eingehenden Analyse sozialer Un-
gleichheit und den zugrundeliegenden Mechanismen. Zentral in seinem Werk ist der 
Begriff des sozialen Raumes, der die „Summe aller [gesellschaftlichen] Unterschiede“ 
(Papilloud, 2003, S. 35) erfasst und darstellt. Die Gesellschaftsmitglieder befinden sich 
in spezifischen Bereichen dieses Raumes, die als soziale Felder bezeichnet werden. In 
den Feldern liegt eine ausdifferenzierte Struktur vor, die sich aus der Verteilung von 
Kapital ergibt (Bourdieu & Wacquant, 1996, S. 127).

Bourdieu differenziert zwischen ökonomischem, kulturellem, sozialem und sym-
bolischem Kapital (Bourdieu, 1983, S. 197 f.). Die Kapitalformen können ineinander 
übergehen, sind dabei jedoch unterschiedlich stark reproduzierbar. Jedes der Felder 
hat eine spezifische Zugangsvoraussetzung, die über das Recht auf Zugehörigkeit ent-
scheidet und die aus einer Zusammensetzung von bestimmten Eigenschaften, dem 
feldspezifischen Kapital, besteht (Bourdieu & Wacquant, 1996, S. 139).

Die Strukturierung der sozialen Räume rahmt die Möglichkeiten für individuelle 
Handlungsfähigkeit, was sich als Handlungswissen tief im Habitus der Individuen 
einschreibt (Bauer  & Bittlingmayer, 2014, S.  66). Während sich das Individuum in 
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den ersten Sozialinstanzen die es umgebene Umwelt aneignet, bildet sich eine an die-
se Räume gebundene Grundsicherheit, die sicheres Handeln in selbigen ermöglicht 
(S. 64). Bourdieu nimmt an, dass der Habitus zwar konstant ist, aber nicht zwingend 
für immer festgeschrieben (Bourdieu & Wacquant, 1996, S. 167 f.). Der mit dem Ha-
bitus einhergehende „Soziale Sinn“ erzeuge tendenziell dennoch Handlungsformen, 
welche die Struktur materiellen und sozialen Daseins- und Ungleichheitsbedingun-
gen reproduzieren und eine Veränderung von Machtverhältnissen erheblich erschwe-
ren (Bourdieu, 1993, S. 101).

Bourdieu betrachtet, neben dem Einbezug klassischer vertikaler Ungleichheits-
merkmalen, den Einbezug horizontaler Ungleichheitsmerkmalen wie Geschlecht, Al-
ter, Herkunft und Krankheit zur Analyse von sozialer Ungleichheit als relevant. Dies 
macht seine Theorie zu einem geeigneten Werkzeug, soziale und digitale Ungleichheit 
zu untersuchen.

4.	 Digitales Kapital
Die oben genannten Studien zur Internetnutzung in Deutschland (Initiative D21, 
2022a+b; Stürz et al., 2022) zeigen, dass die ungleiche Verteilung von ökonomischem 
Kapital (Einkommen, beruflicher Status), kulturellem Kapital (Bildung) und sozialem 
Kapital (Beziehungen), aber auch horizontale Ungleichheitsmerkmale (Geschlecht, 
Herkunft u. a.) die Entwicklung digitaler Ungleichheit beeinflussen. Für Bourdieu ist 
in der Untersuchung von Ungleichheiten relevant, „das Kapital und den Profit in allen 
ihren Erscheinungsformen zu erfassen und die Gesetze zu bestimmen, nach denen 
die verschiedenen Arten von Kapital … gegenseitig ineinander transformiert werden“ 
(Bourdieu, 1983, S. 185).

In einigen wissenschaftlichen Arbeiten zur digitalen Ungleichheit, die auf Bour-
dieus Kapitaltheorie rekurrieren, wurden Begriffe wie „information capital“ (van 
Dijk, 2005, S. 72), „digital capital“ (Ragnedda, 2018, S. 1) und „technological capital“ 
(Selwyn, 2004, S. 354) eingeführt. Van Dijk definiert „information capital“ als finan-
zielle Ressourcen für Computer und Netzwerke, technische Fähigkeiten, Bewertungs-
fähigkeiten, Motivation zur Informationssuche und Umsetzungsfähigkeit (van Dijk, 
2005, S. 72). In ähnlicher Weise definiert Ragnedda „digital capital“ als Gesamtheit 
der digitalen Kompetenzen sowie digitaler Technologien, die einem Individuum zur 
Verfügung stehen (Ragnedda, 2018, S. 1). Selwyn verweist auf „the fundamental im-
portance of technological capital as both a subset of, and an addition to, Bourdieu’s 
cultural, economic and social forms of capital in the information age“ (Selwyn, 2004, 
S. 354). Er definiert „technological capital“ als Teilform, wobei die spezifische Zusam-
mensetzung aus den anderen Kapitalien die Höhe ergibt (S. 355).

Im Sinne Bourdieus sollte die Möglichkeit gegeben sein, die einzelnen Kapitali-
en getrennt zu betrachten und zwischen Aneignung und Verfügung zu unterschei-
den, um so gegebenenfalls Zusammenhänge und Kapitaltransformierungen sichtbar 
machen zu können. Die Nutzung eines eigenständigen Kapitalbegriffs ist sinnvoll. 
Dieser wird in diesem Artikel als den anderen Kapitalien gleichgestelltes digitales 
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Kapital definiert. Ausreichend ökonomisches Kapital wird als Grundvoraussetzung 
für Zugangsmöglichkeiten zum Internet und Verfügung über technische Geräte an-
genommen. Personen mit ausreichend ökonomischem Kapital können dieses in Form 
von digitalen Geräten, die einen uneingeschränkten Zugang zum Internet sichern, 
in digitales Kapital umwandeln. Kulturelles Kapital begünstigt die Akkumulation 
von digitalem Kapital. Der Akt der Aneignung kann dabei formell im öffentlichen 
Bildungssektor oder informell durch modellhaftes Lernen in Peergroups oder durch 
die Unterstützung von Freund*innen, Sozialarbeiter*innen etc. vollzogen werden. 
Zudem korreliert hohes ökonomisches Kapital mit inkorporiertem kulturellem Kapi-
tal – eine Ausgangsituation, die es erleichtert, sich digitale Kompetenzen anzueignen.

Die Akkumulation digitalen Kapitals insbesondere für soziale Akteur*innen, die 
über wenig ökonomisches und kulturelles Kapital verfügen, lässt sich als eher schwie-
rig annehmen. Sowohl ökonomisches als auch kulturelles Kapital können nach der 
Anreicherung von digitalem Kapital durch das digitale Kapital selbst weiter erhöht 
werden. Ist ein gewisses Maß an digitalem Kapital vorhanden, kann dadurch soziales 
Kapital generiert werden. Das so akkumulierte soziale Kapital kann dann wiederum 
durch digitales Kapital erhöht werden.

Die Ausstattung mit verschieden Kapitalformen und die damit zusammenhängen-
de Position im sozialen Raum wird von Bourdieu als strukturierend für den Habi-
tus einer Person begriffen. Mit dem Habitusbegriff bietet sich daher die Möglichkeit 
Internetpraktiken, also den spezifischen Umgang mit den digitalen Medien, an die 
Position im sozialen Raum rückzubinden. Rudolph nutzt die damit gegebene Analy-
sefolie in einer Studie zum sozialen Gebrauch des Internets und verbindet den Vollzug 
bestimmter Internetpraktiken mit der Annahme einer tendenziellen Reproduktion 
gesellschaftlicher Strukturen (Rudolph, 2019, S. 107). Eine eingeschränkte Handlungs-
unfähigkeit im Umgang mit digitalen Medien lässt sich auch als Ausdruck der aus 
gesellschaftlicher Ungleichheit ergebenen digitalen Ungleichheit verstehen.

5.	 Digitale Teilhabe in der Ambulanten Sozialpsychiatrie
In der im Rahmen der Masterthesis1 „Digitale Spaltung – Die Relevanz der digitalen 
Spaltung für die Praxis der Sozialen Arbeit am Beispiel der Ambulanten Sozialpsy-
chiatrie“ durchgeführten Studie wurde mit Blick auf die Zusammenhänge zwischen 
bestehender sozialer Ungleichheit und digitaler Ungleichheit untersucht, ob Nut-
zer*innen von ASP-Leistungen von der digitalen Ungleichheit stärker eingeschränkt 
werden als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
befragten Nutzer*innen (n = 34) auf allen Stufen der digitalen Spaltung benachteiligt 
sind und dass mangelndes ökonomisches Kapital im starken Zusammenhang mit di-
gitaler Exklusion steht.

1	 Die Masterthesis der Autorin Siegl sowie die erhobenen Daten können auf der Hochschul-
seite eingesehen werden: http://hdl.handle.net/20.500.12738/13884
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ASP-Leistungsbezieher*innen beziehen überdurchschnittlich häufig Grundsiche-
rungsleistungen – in der untersuchten Gruppe sind es 76,5 Prozent. Sie verfügen im 
Vergleich zur Gesamtgesellschaft über einen deutlich schlechteren Zugang zum Inter-
net und über weniger stark ausgeprägte digitale Kompetenzen. 41,2 Prozent der be-
fragten ASP-Leistungsnutzer*innen nehmen ihre digitalen Kompetenzen als niedrig 
wahr. Nur etwa 14 Prozent dieser Gruppe verfügen über einen eigenen, dauerhaften 
und uneingeschränkt nutzbaren Zugang zum Internet, was auf einen Zusammenhang 
zwischen Zugang und Kompetenz hindeutet. Die Einschränkungen in Zugang und 
Kompetenz sowie Nutzungsverhalten wirken sich bis auf die dritte Stufe der digitalen 
Spaltung aus. Je schlechter die Zugangsmöglichkeiten sind und je niedriger die Kom-
petenzen wahrgenommen werden, desto eingeschränkter sind die Teilhabeerfahrun-
gen und desto begrenzter sind die Möglichkeiten, aus dem Internet einen Nutzen für 
sich zu ziehen.

Die Ergebnisse der Umfrage untermauern die Aussage2, dass bestehende vertikale 
und horizontale Ungleichheitsmerkmale, wie mangelndes ökonomisches Kapital und 
psychische Erkrankung, zu einer ungleichen Verfügung über digitales Kapital führen 
können. Dabei zeigen die erhobenen Daten, dass horizontale Ungleichheiten indirekt 
über die Verringerung ökonomischen Kapitals negativ auf die Aneignung von digita-
lem Kapital wirken. Die ungleiche Verfügung über digitales Kapital kann dann wie-
derum bestehende Ausgrenzung und Ungleichheiten reproduzieren und verstärken.

6.	 Digitale Ungleichheit als Handlungsfeld der Sozialen Arbeit aus 
ethisch-normativer Sicht

Die Förderung sozialer Gerechtigkeit und von Menschenrechten ist als zentrale Säule 
Sozialer Arbeit fest im Selbstverständnis der Profession verankert und wird dement-
sprechend durch verschiedene Berufsverbände, wie dem Deutschen Berufsverband 
für Soziale Arbeit (DBSH) oder der International Federation of Social Workers 
(IFSW), vertreten. Die Auseinandersetzung mit dem Konzept der sozialen Gerechtig-
keit ist grundsätzlich mit einer normativen Haltung darüber verknüpft, „welches Aus-
maß an gesellschaftlicher Bevorzugung und Benachteiligung tolerabel ist und welche 
Lebenschancen für alle Menschen garantiert sein sollen“ (Barlösius, 2004, S. 9).

Auch im wissenschaftlichen Diskurs der Sozialen Arbeit betrachten Theoreti-
ker*innen der Sozialarbeitswissenschaften, wie Staub-Bernasconi, Handlungsfelder 
der Sozialen Arbeit aus ethisch-normativer Perspektive. Aus dieser Perspektive sehen 
sie es als Auftrag der Sozialen Arbeit, soziale Probleme auf individueller, aber auch ge-
sellschaftlicher Ebene zu adressieren. Soziale Bedingungen, die Zugänge, Rechte und 
Pflichten gesellschaftlicher Akteur*innen bestimmen, sind nach Staub-Bernasconi 
dann menschengerecht, wenn sie

2	 Es ist zu beachten, dass das Sample der Studie unter ASP-Leistungsnutzer*innen klein ist 
und daher die Aussagekraft und Repräsentativität eingeschränkt sind, an dieser Stelle die 
Thematik der digitalen Ungleichheit als Beispiel jedoch greifbar macht.
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erstens über Kooperations- und Verteilungsprozesse die Versorgung der Individu-
en mit den für ihre Lebensführung notwendigen Ressourcen sicherstellen, zweitens 
Lernprozesse sowie die Entwicklung von Fähigkeiten fördern, drittens Sinn-, Zu-
kunfts- und Handlungsperspektiven eröffnen und viertens Partizipation bei der De-
finition von geteilten Kulturmustern und sozialen Regeln der Machtstrukturierung 
sowie der Gestaltung der Interaktionsbeziehungen institutionalisieren. (Staub-Ber-
nasconi, 2018, S. 210)

Demgegenüber versteht Staub-Bernasconi soziale Regeln, die den Zugang von Indivi-
duen oder Gruppen zu Ressourcen zur Bedürfnisbefriedigung, die Entwicklung von 
Fähigkeiten und Lernprozessen, die Entwicklung von Selbstbewusstsein sowie Parti-
zipation beschränken, behindern oder verunmöglichen als ungerecht und dehuma-
nisierend (S. 210). Da „Menschen für ihr Überleben, ihre Existenzsicherung und ihr 
Wohlbefinden nicht nur auf eine natur- und menschengerechte ökologische Umwelt, 
sondern auch auf eine menschengerechte Gesellschaft angewiesen sind“ (Staub-Ber-
nasconi, 1996, S. 14) entstünden durch (menschen-)ungerechte soziale Regeln soziale 
Probleme. Soziale Probleme würden dann zum Gegenstand Sozialer Arbeit, wenn 
diese nicht mehr individuell oder kollektiviert gelöst werden können (Staub-Berna-
sconi, 2018, S. 210.).

Die digitale Spaltung zeigt sich als Beschränkung des Zugangs zur digitalen In
frastruktur, als Begrenzung der Entwicklung digitaler Kompetenzen und damit ein-
hergehend als Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten und -perspektiven, ge-
sellschaftlicher Partizipation sowie der Mitbestimmung von legitimierten digitalen 
Kulturmustern und Machtstrukturierung. Die Ursachen und Folgen der digitalen 
Spaltung lassen sich rekurrierend auf Staub-Bernasconi als „ungerecht“ und als Aus-
löser sozialer Probleme verstehen.

Die ungleiche Verfügung über digitales Kapital ist eng verbunden mit bestehen-
den sozialen Ungleichheiten, die durch vertikale, aber auch horizontale Merkmale, 
wie beispielsweise Krankheit, geprägt sind. Die digitale Spaltung in einer mediatisier-
ten Welt reproduziert soziale Ungleichheit, verstärkt Exklusionsmechanismen und 
schränkt Mitgestaltungsmöglichkeiten ein.

Unter der Voraussetzung, dass Soziale Arbeit digitale Spaltung als soziales Pro-
blem anerkennt und sich mit ihr auseinandersetzt, kann sie dazu beitragen, digitale 
Ungleichheit zu vermindern, sofern es ihr gelingt,

•	 zur Überwindung der ersten Stufe der digitalen Spaltung einen besseren Zugang 
zu digitalen Infrastrukturen und digitalen Ressourcen zu ermöglichen, 

•	 zur Überwindung der zweiten Stufe der digitalen Spaltung digitale Kompetenzen 
zu fördern (Beranek, 2021, S. 58 f.) und dies in die Handlungsfelder der Sozialen 
Arbeit zu integrieren (Krotz, 2020) ohne dabei zu stark auf technizistische Moti-
vation zu fokussieren (Unger, 2021, S. 50 f.), und auf den ersten beiden Punkten 
aufbauend,

•	 zur Überwindung der dritten Stufe der digitalen Spaltung digitale Partizipation 
ihrer Nutzer*innen zu fördern.
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7.	 Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit zur Überwindung 
der digitalen Spaltung

Um die erste Stufe der digitalen Spaltung zu überwinden, kann Soziale Arbeit ihre 
Nutzer*innen unterstützen, sich einen Zugang zur digitalen Infrastruktur zu erschlie-
ßen. Die Nutzer*innen Sozialer Arbeit können dabei unterstützt werden, kostengüns-
tige Mobilfunk- oder Festanschlussverträge zu vergleichen und nach günstigen Gerä-
ten zu schauen, sofern die notwendigen ökonomischen Ressourcen vorhanden sind.

Weiterhin können Sozialarbeiter*innen die Erschließung von Zugängen zur Nut-
zung der digitalen Medien unterstützen, indem sie den Zugang zu Räumlichkeiten, 
in welchen Geräte und ein Internetzugang vorhanden sind, ermöglichen. Dies kann 
durch die gemeinsame Erschließung von Zugangsmöglichkeiten im Sozialraum erfol-
gen. Relevant sind dabei öffentliche Bibliotheken mit Möglichkeiten zur kostenlosen 
Internetnutzung, aber vor allem auch die Einrichtung von speziellen sozialräumli-
chen Angeboten von Trägern der Sozialen Arbeit selbst.

Zum sozialräumlichen Ansatz kann zudem auch die Förderung von Nachbar-
schaftshilfe gezählt werden. Sind Nachbar*innen bereit, ihre Zugänge zum Internet so 
einzurichten, dass sie für Personen ohne eigenen Zugang nutzbar sind, kann schnelle 
und pragmatische Abhilfe geschaffen werden. Tatsächlich nutzen 35,3 Prozent der 
im Rahmen der o. g. Analyse befragten ASP-Leistungsnutzer*innen, die keinen oder 
nur einen eingeschränkten eigenen Zugang zum Internet haben, das Internet in Ein-
richtungen. 17,3 Prozent nutzen die Zugänge von Freund*innen oder Nachbar*innen, 
womit sich das Potenzial des Ansatzes der Fremdnutzung von Zugangsmöglichkeiten 
zeigt.

Fremdzugänge oder günstige Möglichkeiten wie Prepaidkarten bieten jedoch, wie 
auch in der Analyse der o. g. Masterthesis deutlich wurde, keinen ausreichenden Zu-
gang und sind nicht unbedingt dann verfügbar, wenn man sie benötigt oder haben 
nur ein geringes Datenvolumen. Wenn Internetanschlüsse und Geräte in externen, 
öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten genutzt werden, ist meist eine vorherige Pla-
nung erforderlich und die Zugangszeiten sind in der Regel eingeschränkt – zudem 
kann der Datenschutz eingeschränkt sein. Das langfristige Ziel ist es daher eigene, 
ausreichende Zugangsmöglichkeiten zur digitalen Infrastruktur zu etablieren. Nur 
dann wird die Ausbildung umfassender digitaler Handlungsmöglichkeiten und di-
gitale Partizipation im vollen Maße unterstützt. Dieser Anspruch kann nicht durch 
die Soziale Arbeit selbst, sondern nur auf sozialpolitischer Ebene gelöst werden. Ak-
teur*innen der Sozialen Arbeit können hierbei unterstützen, indem sie auf die digitale 
Ungleichheit und deren Auswirkungen mit dem Ziel einer Strukturveränderung auf-
merksam machen.

Als Aufgabe der Eingliederungshilfe bzw. der Ambulanten Sozialpsychiatrie ist 
im Neunten Sozialgesetzbuch verankert, „Leistungsberechtigten eine individuelle Le-
bensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, 
wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern“ 
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und „ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverant-
wortlich wahrnehmen zu können“ (§ 90 Abs. 1 SGB IX).

Das Versprechen, soziale Teilhabe zu fördern, kann nur eingelöst werden, wenn 
digitale Teilhabe ermöglicht wird. Ein Zuschuss oder eine Finanzierung von notwen-
digen Mitteln zur digitalen Teilhabe scheint grundsätzlich möglich, allerdings wird 
dies in der Praxis meist nicht umgesetzt. Fünf Fachverbände für Menschen mit seeli-
scher, geistiger oder körperlicher Behinderung stellten im Jahr 2021 Forderungen zur 
digitalen Teilhabe von Menschen mit Behinderung an die Politik, die vor allem auf 
eine deutliche Verankerung bzw. Konkretisierung von Leistungen zur digitalen Teil-
habe, wie dem Anschaffen von Geräten, im neunten Sozialgesetzbuch zur Schaffung 
von Rechtssicherheit abzielen (Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung, 
2021, S. 3 ff.). 

Die Sozialpolitik geht davon aus, dass mit der Auszahlung des Regelbedarfs an 
Menschen in Grundsicherung o. ä. die Kosten für digitale Teilhabe gedeckt sind. Er-
wachsene Leistungsbezieher*innen haben keinen über den Regelbedarf hinausge-
henden Anspruch auf finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von digitalen 
Endgeräten – außer in Form eines rückzuzahlenden Darlehens, das sie von ihrer ge-
rade existenzsichernden Sozialleistung zurückzahlen müssten. Sie haben dadurch nur 
eingeschränkt die Möglichkeit, an der digitalen Welt teilzuhaben – mit nachteiligen 
Folgen in Bezug auf gesellschaftliche und politische Partizipation, aber auch auf dem 
Arbeitsmarkt. Die Sozialpolitik widerspricht sich, wenn sie gleichzeitig zu lebenslan-
gem Lernen auffordert, aber nicht für Chancengleichheit bei der Aneignung von digi-
talem Kapital sorgt. Auf sozialpolitischer Ebene sollten sich die Akteur*innen Sozialer 
Arbeit dafür einsetzen, dass die Sozialpolitik die gesetzlichen Grundlagen schafft, die 
eine digitale Teilhabe für alle Personen ermöglichen. Der Bedarf kann nicht allein 
durch existierende zivilgesellschaftliche Unterstützung zur Digitalisierung (z. B. Ak-
tion Mensch) gedeckt werden.

Unter der Voraussetzung, dass ein physischer Zugang zur digitalen Infrastruktur 
gesichert ist, leistet Soziale Arbeit einen Beitrag zur Überwindung der zweiten Stufe 
der digitalen Spaltung, indem sie die Aneignung von digitalen Kompetenzen und da-
mit digitaler Handlungsfähigkeit unterstützt. Dabei muss Soziale Arbeit einige Fakto-
ren berücksichtigen, wie die Haltung zu allgemeinen Konzepten der Kompetenz und 
eine Anerkennung der Lebenswirklichkeit der Nutzer*innen Sozialer Arbeit. 

Der Rekurs auf Bourdieu verdeutlicht, dass der Habitus von Personen – in dem 
sich u. a. Handlungsfähigkeit ausdrückt – den Alltag entlasten kann und Sicherheit 
bietet. Gleichzeitig kann der Habitus die Aneignung von neuer Handlungsfähig-
keit bzw. neuen Handlungsmöglichkeiten und Denkweisen verhindern und so etwa 
eine digitale Selbstermächtigung erschweren. Die genannte Analyse zeigt, dass sich 
Nutzer*innen von ASP-Leistungen selbst tendenziell keine umfangreichen digitalen 
Kompetenzen zuschreiben. Die geringe Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenz 
und die damit zusammenhängende geringe Nutzung von digitalen Medien kann mit 
dem in den Körper eingeschriebenen Habitus in Verbindung gesetzt werden.
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Thiersch schließt mit seiner prominenten Theorie der Lebensweltorientierung 
an die Doppeldeutigkeit des Alltags (bzw. des Habitus) an, die eine dialektische Be-
trachtung verlangt (Thiersch et al., 2012, S. 183). Dabei schließt das in der Theorie der 
Lebensweltorientierung gezeichnete Menschenbild die Betrachtung der subjektiven 
Lebenswirklichkeit der Nutzer*innen Sozialer Arbeit ein. Er fordert die Sozialarbei-
ter*innen auf, gemeinsam mit den Nutzer*innen der Sozialen Arbeit durch dialek-
tische Betrachtung des Alltags die „unentdeckte und verborgene Möglichkeiten im 
Alltag“ (S.  183) zur gelingenderen Alltagsbewältigung aufzudecken. Thiersch sieht 
die Ursachen sozialer Probleme neben bestehender vertikaler und horizontaler Un-
gleichheit, wie der ungleichen Verteilung von Kapital oder Geschlecht, auch in der 
gesellschaftlichen Entwicklung hin zur (Post)Moderne begründet (S.  180). Der ge-
sellschaftliche Wandel böte zwar mehr Individualität, Vielfalt und mehr Freiheit für 
den Alltag von Menschen, führe aber gleichzeitig zu einer Verunsicherung traditio-
neller Deutungs- und Handlungsmuster (S. 185). Dies lässt sich auf die zunehmende 
digitale Mediatisierung und den damit verbundenen akzelerierten gesellschaftlichen 
Wandel übertragen. Die Verunsicherung des Alltags macht die Orientierung am All-
tag der Nutzer*innen Sozialer Arbeit zur Entwicklung von verborgenen Handlungs-
optionen und zur Überwindung der digitalen Spaltung unabdingbar. Da digitale 
Mediatisierung nicht isoliert in Teilbereichen der Gesellschaft stattfindet, sondern bis 
in die meisten Bereiche des alltäglichen Lebens vordringt, und Kompetenzen zudem 
im Handeln ausgebildet werden, erscheint eine möglichst in den Alltag integrierte 
Vermittlung von digitalen Kompetenzen sinnvoll. Die Vermittlung von Kompetenzen 
kann während der Begleitung der Nutzer*innen der Sozialen Arbeit stattfinden und 
beispielsweise beim Aufkommen spezifischer Fragen oder, wenn das Internet eine 
Ressource zur Problemlösung bietet, einbezogen werden.

Sinnvoll erscheint als alternativer oder ergänzender Ansatz die Konzeption von 
alltagsnahen, benutzer*innenorientierten und bedarfsgerechten Bildungsangeboten, 
die die Erschließung des Internets als Ressource zur potenziellen Vergrößerung der 
eigenen Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit fördern und in der Zusammen-
arbeit mit Nutzer*innen prozesshaft und partizipativ entwickelt werden. Eine Ver-
mittlung von starren, technikbasierten digitalen Kompetenzen in isolierten Kursen, 
etwa wie man ein bestimmtes Programm bedient, erscheint aus gleichen Gründen 
nicht sinnvoll. In Bezug auf die untersuchte Gruppe der ASP-Leistungsnutzer*innen 
bieten sich dafür erneut die sozialräumlichen Gruppenangebote an.

Auf der dritten Stufe der digitalen Spaltung manifestieren sich die Folgen der 
ersten beiden Ebenen. Digitale und damit zusammenhängende soziale Teilhabeer-
fahrungen nehmen mit steigendem digitalem Kapital zu. Auch die Analyse der o. g. 
Arbeit hat diese Tendenz bestätigt. ASP-Leistungsnutzer*innen mit höherem digita-
lem Kapital machen durch digitale Medien mehr Teilhabeerfahrungen als die ASP-
Leistungsnutzer*innen mit geringem digitalem Kapital. Daraus lässt sich schließen, 
dass mit verbesserten Zugängen und steigender digitaler Handlungsfähigkeit, Teil-
habeerfahrungen im sozialen, kulturellen, politisch-gesellschaftlichen, gesundheitli-
chen, institutionellen, berufsbezogenen und ökonomischen Bereich selbstbestimmt 
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gemacht werden können. Digitale Medien bieten das Potenzial „zur Verbesserung 
von Lebenssituationen im beruflichen wie privaten Bereich“ (Unger, 2021, S. 52). Die-
ses Potenzial kann sich schon allein in der Erhöhung sozialer Kontakte zeigen, wenn 
ein Individuum sonst eher sozial isoliert ist.

Ein möglicher Ansatzpunkt für Soziale Arbeit auf der dritten Stufe ergibt sich 
aus der Perspektive, dass mit Unterstützung digitaler Medien bestehende soziale Un-
gleichheiten durch erhöhte Partizipationsmöglichkeiten potenziell ausgeglichen wer-
den können. Digitales Kapital wirkt auf die übrigen Kapitalien und kann so zu einer 
Veränderung der sozialen Position führen. Soziale Arbeit kann, in Anlehnung an Böh-
nischs Theorie der Lebensbewältigung und seinem Verständnis von „offenen Milieus“ 
(Böhnisch, 2019), digitale Milieubildung fördern. In Böhnischs Bewältigungsperspek-
tive strebt das Individuum – mit sozialintegrativer Absicht – nach Handlungsfähigkeit 
und bildet daher Milieus (S. 29). Diese „Milieus wirken häufig sozialintegrativ nach 
innen, nach außen sozial desintegrativ und haben meist eine ‚regressive‘ Ausrichtung“ 
(S. 30). In offenen, demokratischen Milieus stehe jedoch die Ausgeglichenheit von 
Kollektivität und Individualität als Voraussetzung der Aktivierung von Bewältigungs-
kompetenzen im Mittelpunkt (S.  129). Beispielsweise haben offene Treffs, die von 
Einrichtungen der Ambulanten Sozialpsychiatrie angeboten werden, das Ziel, gesell-
schaftliche Partizipation zu fördern und dabei Nutzer*innen, aber auch Personen aus 
dem jeweiligen Sozialraum einzubeziehen und so Grenzen abzubauen. In Böhnischs 
Perspektive lässt sich von diesen sozialräumlichen, offenen Treffs als milieubildende 
Projekte sprechen, welche bestrebt sind, die „soziale[n] Handlungsräume und damit 
die verengte Bewältigungslage zu erweitern“ (S. 130). In Böhnischs Bewältigungsper-
spektive fließt somit auch das Bestreben ein, soziale Ungleichheit sichtbar zu machen 
und sich nicht nach außen hin (regressiv) abzugrenzen. Diese Sicht auf Milieubildung 
kann auf den digitalen Raum übertragen werden, in dem ebenfalls ein Milieu geschaf-
fen werden kann, das „einen sozialräumlichen und sozialemotionalen Kontext der 
Gegenseitigkeit“ (S. 128) bietet. Im Sinne der offenen Milieus sollten diese digitalen 
Milieus ebenfalls nach außen hin offenen bleiben, um die volle Wirkkraft der Sicht-
barmachung und des Empowerments entfalten zu können. Die gegenteilig wirkende 
Abschottung von Milieus in digitalen Räumen lässt sich mit der Bildung von Filter-
blasen und Echokammern gleichsetzen, die einen demokratiefördernden Diskurs 
verunmöglichen können (Sunstein, 2017). Dies hätte dann nicht nur zur Folge, dass 
ein demokratisches Miteinander gefährdet ist, sondern auch, dass das Bestreben nach 
Handlungsfähigkeit nach innen gerichtet und damit begrenzt bleibt.

Böhnisch sieht in den offenen Milieus, die eine Verbindung zu dem Außen haben, 
die Möglichkeit, durch „erweiterte Handlungsfähigkeit“ das soziale Zusammenleben 
mitzugestalten (S. 112). Marginalisierte und ausgegrenzte Menschen können im bes-
ten Fall das Internet dazu nutzen, um sich zusammenzuschließen und für ihre Rechte 
einzustehen. Dazu ist die Verfügung über digitales Kapital und der Zugang zur digi-
talen Teilhabe eine zwingende Voraussetzung.
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8.	 Fazit
Die digitale Spaltung geht mit einem Ausschluss von digitaler Teilhabe einher, die sich 
aufgrund der Verbindung des digitalen und analogen Raumes auch als Ausschluss 
von gesellschaftlicher Teilhabe manifestiert und so die soziale Ungleichheit wiederum 
verstärken kann. Die Ergebnisse der Umfrage zur digitalen Ungleichheit von Nut-
zer*innen von ASP-Leistungen haben beispielhaft dargestellt, dass bestehende soziale 
Ungleichheiten und digitale Ungleichheit in Wechselwirkung stehen. Die Nutzer*in-
nen sind mit ihrer chronisch psychischen Erkrankung Träger*innen von mindestens 
einem Ungleichheitsmerkmal  – häufig kommt, begünstigt durch die Erkrankung, 
noch mangelndes ökonomisches Kapital hinzu. Sie sind gegenüber dem Durchschnitt 
der Gesamtbevölkerung stärker von digitaler Ungleichheit betroffen.

Da digitale Ungleichheit mit bestehenden Ungleichheiten, vor allem mit man-
gelndem ökonomischem Kapital, in Verbindung gebracht werden kann, lässt sich die 
Annahme ableiten, dass auch Nutzer*innen anderer Bereiche der Sozialen Arbeit ver-
stärkt von digitaler Ungleichheit betroffen. Es ist erforderlich, dass die Akteur*innen 
der Sozialen Arbeit die digitale Ungleichheit auf gesellschaftlicher und sozialpoliti-
scher Ebene zu thematisieren und deren Ursachen und Folgen sichtbar zu machen. 

Die Etablierung von bedarfsgerechten-, partizipativen und in den Alltag integrier-
baren Angeboten zur digitalen Teilhabe der Sozialen Arbeit scheint notwendig. Um 
die Wirksamkeit der abgeleiteten Handlungsmöglichkeiten zu überprüfen, könnten 
diese in einem nächsten Schritt in der Praxis unter wissenschaftlicher Begleitung er-
probt und evaluiert werden.

Literatur
Barlösius, E. (2004). Kämpfe um soziale Ungleichheit. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Bauer, U. & Bittlingmayer, U. H. (2014). Eine Fortsetzung der Kritischen Theorie mit anderen 

Mitteln? In U. Bauer, U. Bittlingmayer & C. Keller (Hrsg.), Bourdieu und die Frankfurter 
Schule: Kritische Gesellschaftstheorie im Zeitalter des Neoliberalismus (S. 43–81). Transcript.

Beranek, A. (2021). Soziale Arbeit im Digitalzeitalter: Eine Profession und ihre Theorien im 
Kontext digitaler Transformation. Beltz Juventa.

Böhnisch, L. (2019). Lebensbewältigung: Ein Konzept für die Soziale Arbeit (2. Aufl.). Beltz Ju-
venta.

Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In R. Kreckel 
(Hrsg.), Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt: Sonderband 2 (S. 183–198). Otto Schwartz & 
Co.

Bourdieu, P. (1993). Sozialer Sinn: Kritik der theoretischen Vernunft. Suhrkamp.
Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. (1996). Die Ziele der reflexiven Soziologie. In P. Bourdieu & 

L. J. D. Wacquant (Hrsg.), Reflexive Anthropologie (S. 95–249). Suhrkamp.
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung. (2021). Forderungen der Fachverbände für 

Menschen mit Behinderung zur digitalen Teilhabe von Menschen mit Behinderung. https://
www.diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/20211026_Fachverbaende_Forderun-
gen%20zur%20digitalen%20Teilhabe_END.pdf. Letzter Zugriff: 31.03.2024.



66   Anna Siegl

Initiative D21 e. V. (Hrsg.). (2022a). D21-Digital-Index 2021/2022: Wie digital ist Deutschland? 
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Transformative, transdisziplinäre und  
ko-produktive Soziale Arbeit in  
vireal-digitalen Räumen
Susanne Lang, Michelle Terschi, Iz Paehr, Tobias Zarges & Jasper Meiners

Zusammenfassung
Ausgangspunkt unseres Beitrages ist das transdisziplinäre, partizipative und trans-
formative Forschungs- und Entwicklungsprojekt s*he\ter, mit dem Ziel, mit Er-
wachsenen, die in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt haben, inklusiv-digitale 
Austausch-, Schutz- und Begegnungsräume zu entwickeln und zu erproben. Anlass 
sind Ergebnisse aus Erhebungen unter Betroffenen, die den Bedarf an Angeboten 
und Begegnungsräumen für Erwachsene sowie die Notwendigkeit einer Partizipation 
als lebenserfahrene Expert*innen anmelden und damit gleichsam die Überwindung 
von Machtgefällen im Unterstützungssystem zwischen Professionellen und Adres-
sat*innen einfordern (UKASK, 2017; 2019). s*he\ter orientiert sich methodologisch 
an machtkritischen und menschenrechtsorientierten Konzepten von Design Justice 
und der partizipativen Forschung in der Sozialen Arbeit unter Einbeziehung parti-
zipativer Methoden der Erwachsenenbildung (Iskander, 2018; Iske & Kutscher, 2020; 
Fine & Torre, 2019; 2020). Erste Ergebnisse zeigen: Die Bildungswissenschaften und 
die Soziale Arbeit/Sozialpädagogik sind dazu aufgefordert, sich ko-produktiv auf die 
(Selbst-)Produktionen der Adressat*innen, z. B. auf digitalen Kommunikationsplatt-
formen, einzulassen.

1.	 Transformatorische Berufsfeldforschung im Themenfeld 
sexualisierter Gewalt

s*he\ter ist ein an der Hochschule Mannheim initiiertes partizipatives, transformati-
ves und transdisziplinäres Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das sich zusammen 
mit Betroffenen sexualisierter Gewalt der vireal-digitalen Inklusion und Teilhabe von 
Menschen, die in der Kindheit sexualisierte Gewalt erfahren haben, widmet. Anlass 
der vireal-digitalen kontextbezogenen Professionsforschung zur Ausgestaltung eines 
Handlungskonzepts für eine narrativ-performative Praxis in der Sozialen Arbeit mit 
erwachsenen Betroffenen sexualisierter Gewalt in s*he\ter (ausgesprochen: schelter) 
sind die Ergebnisse aus den Gesprächen und Anhörungen im Rahmen von Aufarbei-
tungs- und Forschungsprojekten mit Erwachsenen, die in ihrer Kindheit sexualisierte 
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Gewalt erlebt haben (UKASK1). Diese verdeutlichen den Bedarf an Angeboten und 
Begegnungsräumen für Erwachsene sowie die Notwendigkeit einer Partizipation als 
lebenserfahrene Expert*innen, womit gleichsam die Überwindung von Machtgefäl-
len im Unterstützungssystem zwischen Professionellen und Adressat*innen eingefor-
dert wird (UKASK, 2017; 2019). 

Erzählungen und Berichte von Betroffenen machen das Ausmaß der erfahrenen 
sexualisierten Gewalt (z. B. in Familien, pädagogischen Institutionen, kirchlichen 
oder psychiatrisch-medizinischen Einrichtungen) deutlich (UKASK, 2017; UKASK, 
2019). Laut dem Bilanzbericht der UKASK aus dem Jahr 2019 haben rund 10% der er-
wachsenen Bevölkerung in Deutschland sexuelle Gewalterfahrung in ihrer Kindheit 
gemacht (UKASK, 2019, S. 14). Das Dunkelfeld, also der Bereich niemals zur Anzeige 
gebrachter Taten, wird insbesondere bei sexuellem Missbrauch von Kindern als hoch 
eingeschätzt (BMI, 2017, S. 13). Bis 2019 berichteten Betroffene im Alter zwischen 15 
und 78 Jahren der UKASK von ihren Erlebnissen. Die Altersgruppe der über 50-Jäh-
rigen ist unter den schriftlichen Berichten die größte und in den vertraulichen Anhö-
rungen ist die Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen am stärksten vertreten (UKASK, 
2019, S. 25 f.). Wie die oben genannten Zahlen belegen, stellen Betroffene sexualisierter 
Gewalt keine homogene Personengruppe dar. Was sie allerdings verbindet, sind ge-
sundheitliche, körperliche und soziale Folgen (UKASK, 2019, S. 194 f.). Soziale Folgen 
sind Herausforderungen bei der Gestaltung von Beziehungen und Folgen in der Le-
bensführung, wie eine ökonomische Einschränkung durch eine geringere Belastbar-
keit am Arbeitsplatz, die Ausübung von Teilzeittätigkeiten oder eine Frühberentung 
(UKASK, 2019, S. 194 f.). Gesundheitliche, insbesondere psychiatrisch diagnostizierte 
Folgeerscheinungen können als Diagnosen ermächtigend wirken, wenn Betroffene 
darin eine Anerkennung des Leids und der erlebten Gewalt erfahren können. Mit 
der medizinischen Diagnosestellung werden die Gewalttaten jedoch individualisiert 
und entpolitisiert, indem gesellschaftspolitischen Ursachen und Folgen der Gewalt 
in den Hintergrund gerückt werden (Georg, 2019, S. 110). Betroffene sind mit struk-
turellen Mängeln bei der Versorgung und Unterstützung konfrontiert. Das Einlösen 
von Rechtsansprüchen der vulnerablen Gruppe, die Forderung nach struktureller wie 
intersubjektiver sozialer Gerechtigkeit und Empowerment werden damit insbesonde-
re für die Soziale Arbeit zu zentralen Herausforderungen. Die Anerkennung des Leids 
darf aber nicht bedeuten, dass die Betroffenen durch das Etikett „Traumatisierte“ pa-
thologisiert und viktimisiert werden und die gesellschaftliche Aufarbeitung allein auf 
eine „Opfer“-Perspektive orientiert wird (Emcke, 2016, S. 23). Dies erzeugt die Ge-
fahr einer Praxis der „Verdinglichung“ (Honneth, 2005) von Sozialbeziehungen. Um 
der einseitigen Deutungshoheit entgegenzuwirken, brauchen betroffene Menschen 
Unterstützungsangebote, die ihre Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen.

Partizipative Ansätze sind daher notwendig, um die Bedarfe der betroffenen 
Menschen differenz- und dominanzsensibel sowie machtkritisch reflektieren und 
aufnehmen zu können. Mit dem Ziel, neue Austausch-, Schutz- und Begegnungsräu-

1	 https://www.aufarbeitungskommission.de/kommission/beauftragung/ [31.03.2024]
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me für Betroffene zu entwickeln, nimmt s*he\ter die Verwobenheit gesellschaftlicher 
wie technologischer Entwicklungen in den Blick. Dabei wird angestrebt, den neuen 
ermächtigenden Artikulationsweisen (Jörissen, 2014) in digitalen Kommunikations-
räumen gerecht zu werden. Die orts- und zeitunabhängige vernetzte Kommunikation 
und Kollaboration von Einzelnen in den verschiedensten Communities befördern de-
mokratische Formen der kulturellen Wissensproduktion im relationalen und referen-
tiellen digitalen Erfahrungsaustausch mit relevanten Anderen (Stalder, 2016, S. 58). 
So entstehen Artikulationsräume, die nicht nur, wie oft suggeriert, für Jugendliche, 
sondern für alle Altersgruppen relevant sind (Lang et al., 2023, S. 50). Digitalität er-
zeugt hierbei eine Differenzierung von Angeboten, Artikulationsformen und Verge-
meinschaftungen, insgesamt eine Dynamisierung von Diversität. Die wechselseitige 
Anerkennung sexualisierter Gewalterfahrung in der Kindheit durch die Möglich-
keit der Begegnung und Interaktion in vireal-digitalen Räumen stellt ein zentrales 
Ziel von s*he\ter dar. So bieten interaktive digitale Kommunikationsplattformen wie 
Foren und Blogs vielfältige Möglichkeiten für Betroffene, um ihre Erfahrungen öf-
fentlich zu teilen, sich zu vernetzen, Anerkennung für die erlebte Gewalt und den 
Verarbeitungsprozess zu erfahren oder um selbst Unterstützung zu geben. In einer 
Anerkennungsperspektive nach Honneth (2005) wird Inklusion in s*he\ter als eine 
wechselseitige Integration von psychischem Leid und der Bewältigungsleistungen der 
Betroffenen sowie eine sozialpolitische Anerkennung in Form des Vorhaltens eines 
bedürfnisorientierten Handlungs-Konzepts verstanden, in dem in einer vielfältig 
vireal gestalteten Umgebung, konkrete digital und virtuell hergestellte Kommunika-
tions-, Begegnungs- und Vernetzungsräume die Bewältigungserfahrungen der Be-
troffenen in den Vordergrund stellen. Die digitalen Räumlichkeiten werden deshalb 
als „vireal“ konzeptualisiert, da in der zunehmend mediatisierten Gesellschaft eine 
Trennung der Lebenswelten in „real“ und „virtuell“ aufzugeben ist. Virealität ersetzt 
weder die Lebenswelten noch verdoppelt sie diese, sondern sie ergänzt und erweitert 
die Lebenswelten (INM, 1996, S. 12).

s*he\ter nimmt die kommunikative Handlungspraxis von Betroffenen sexua-
lisierter Gewalt zum Ausgangspunkt der Forschungs- und Entwicklungsarbeit und 
evaluiert das Potenzial vireal-digitaler Kommunikationsräume im Hinblick auf die 
Ermöglichung von Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit. Zudem wird in einem 
gemeinsamen Forschungsprozess mit Betroffenen eine narrativ-performative Praxis 
erprobt, in der Handeln im Sinne eines konkreten Tuns über das bildnerische, schrei-
bende, oder sprechende Erzählen hergestellt wird. Dadurch sollen narrativ-perfor-
mative Handlungskonzepte im Feld der Sozialen Arbeit gemeinsam reflektiert und 
weiterentwickelt werden.
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2.	 Partizipation, Transdisziplinarität und ein vireal-digitales 
Raumkonzept

Am transdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsprozess von s*he\ter wirkten 
bisher zwölf Betroffene in ihrer Rolle als lebenserfahrene Expert*innen mit, die im 
Folgenden Mitwirkende genannt werden. Kennzeichnend für das Verständnis von 
Partizipation in s*he\ter ist die Überzeugung, dass Projekte aus der Handlungspraxis 
selbst entstehen und ein Element der Vorläufigkeit haben sowie Räume des Auspro-
bierens bieten sollen, um die Zukunft denkend und handelnd gestalten zu können. 
Das kollaborative Arbeiten ist dabei ein elementarer Bestandteil des gesamten Prozes-
ses. Von der Entwicklung der Fragestellung, über die Umsetzung der Forschungsar-
beit bis hin zur Auswertung, wird die Zielgruppe des Projektes beteiligt (Fine & Torre, 
2019, S. 132). Mitwirkende sind dabei „Architekt*innen und nicht […] ‚Objekt‘ von 
Forschung“ (Fine & Torre, 2019, S. 121 f.). Die Zusammenarbeit mit den Mitwirkenden 
fußt damit auf Prinzipien des Design Justice (Costanza-Chock, 2020, 6 f.) und des 
Critical Participatory Action Research (CPAR): „Stimmen, die widersprechen, […] 
die einfordern“ (Fine & Torre, 2020, S. 119) bekommen ein Gehör und werden nach 
außen getragen. Damit die verschiedenen Wünsche, Ideen und Anregungen der mit-
wirkenden Zielgruppe in einem partizipativen Prozess miteinfließen können, muss 
ausreichend Raum und Zeit gegeben werden, um überhaupt Vertraulichkeit und dia-
logische Raumbildungsprozesse herstellen zu können (Iskander, 2018).

Konzeptionell und methodologisch liegt der Ermöglichung von Begegnungen in 
den verschiedenen vireal-digitalen sowie analogen Räumen von s*he\ter das Raum-
konzept nach Henri Lefebvre (1974/2006) und Martina Löw (2001) zugrunde. Dem-
nach ist Raum ein individuell und kollektiv hergestelltes sowie in diesem Sinne pro-
duziertes, soziales Konstrukt. Die gemeinsam hergestellten Räume für alle am Projekt 
s*he\ter Beteiligten, um diskursiv zu forschen und ko-produktiv neue vireal-digita-
le Räumlichkeiten zu entwickeln, verstehen wir daher als „communicative spaces“ 
(Ackermann, 2020, S. 93) und als kommunikative Raum(re)konstruktionen (Christ-
mann, 2016, S. 101 f.) von gemeinsamen Forschungs- und Sprachräumen, die auch im 
Sinne des Relationalraum-Konzepts nach Löw (2001) und als Räume des „experience“ 
(Dewey) zu verstehen sind. Die Mehrdimensionalität bei der Erzeugung von Räumen 
ist als ko-produktiver Prozess mit den Mitwirkenden zu verstehen, der niemals endet 
und somit schwer greifbar ist. Von Raum an sich zu sprechen, ist nicht ausreichend, 
da Raum im deutschen wie im englischen Sprachgebrauch mit physisch-materiellen 
oder geografischen Vorstellungen besetzt ist. Wenn im Projekt s*he\ter von Räumen 
oder communicative spaces gesprochen wird, sind damit über das Handeln und über 
kommunikative Prozesse sozial hergestellte Räume gemeint. Die (Er-)Fassung räum-
licher Dimensionen kommunikativen (auch leibbezogenen) Handelns wird am ehes-
ten durch den Begriff „shelter“ repräsentiert, weshalb er hier dem Begriffspaar „safe 
space“ vorgezogen wird. Denn der Begriff „safe“ wird im Englischen definiert als „not 
in danger or likely to be harmed“, womit „safe space“ suggeriert, physikalische Räume 
könnten sicher gemacht werden. Der Begriff „shelter“ hingegen impliziert bereits die 



71Soziale Arbeit in vireal-digitalen Räumen 

räumliche Dimension, als „a building designed to give protection from bad weather, 
danger, or attack“. Ein Raumbildungsprozess, der Schutz erst über kommunikatives 
Handeln herstellt, ist daher eher mit „shelter“ semantisch in Einklang zu bringen. 

Um sehr konkret sichere Räume und Vertraulichkeit im Projekt herstellen zu 
können, waren für die Mitwirkenden allgemeine Datenschutzrichtlinien nicht aus-
reichend. Partizipativ wurde daher zusammen mit der von Beginn an in das Projekt 
eingebundenen Datenschutzbeauftragten eine Vertraulichkeitsvereinbarung und eine 
Einwilligungserklärung aufgesetzt, die nachvollziehbar und transparent den Schutz 
von Inhalten gemeinsamer Treffen und Daten regelt. Zusätzlich gibt es für alle im 
Projekt stattfindenden Prozesse (z. B. Treffen mit den Mitwirkenden, Posten auf Insta-
gram, Mailing- und Chatkommunikation) festgelegte Verfahrensabläufe. Durch für 
s*he\ter ausformulierte technische organisatorische Maßnahmen (TOMs) wird der 
Schutz personenbezogener Daten sichergestellt (Becker, 2023).

Die Mitwirkenden fanden selbst in die communicative spaces von s*he\ter über 
unterschiedliche räumliche Zugänge (Website, Instagram, Fachberatungsstelle etc.) 
und bekommen zuerst die Möglichkeit das Projekt über das wissenschaftliche Team 
kennenzulernen. Hürden beim Zugang ergaben sich durch eine bewahrpsycho-
logische Selektion der Bewerbung des Projektes durch Fachberater*innen. Diese 
fürchteten eine Überforderung bei ihren Adressat*innen. Erst durch eine verstärkte 
Werbung auf digitalen Kommunikationsplattformen wie Instagram stieg die Teilneh-
mer*innenzahl an. In s*he\ter partizipieren Mitwirkende zwischen 20 und 50plus 
Jahren. Dabei finden sich unter den Mitwirkenden neben Studierenden, berufstätige 
Betroffene wie Menschen ohne formale Berufsabschlüsse, arbeitslose Personen und 
Menschen mit Behinderung. Voraussetzungen zur Teilnahme ist das Zeichnen der 
Einwilligungserklärung und der Vertraulichkeitsvereinbarung. Bei Interesse einer 
Teilnahme folgt ein Kennenlern-Treffen mit der Gruppe der mitwirkenden Betroffe-
nen. Das transdisziplinäre Projektteam aus den Disziplinen der Sozialen Arbeit, der 
Informatik, Soziologie und der digitalen Spielegestaltung trifft sich regelmäßig mit 
den Mitwirkenden in den unterschiedlichen communicative spaces, also in dialogi-
schen Forschungssettings, um in einem iterativen Prozess im Sinne der Grounded 
Theory (Glaser & Strauss, 2008) und mit Design Justice Prinzipien (Costanza-Chock, 
2020; Iskander, 2018) bestehende Hard- und Software in Bezug auf die spezifischen 
Anforderungen und Wünsche einzusetzen und weiterzuentwickeln. s*he\ter bietet 
verschiedene vireal-digitale Räume an, in denen kommunikativ an Lösungen gearbei-
tet wird: Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität sind da-
bei die vier Elemente, die das Zusammenarbeiten leiten und gleichsam ko-produktive 
Gestaltungsergebnisse hervorbringen (Lang, 2023, S. 5 f.).

Im gemeinsamen Arbeitsprozess wurde sich für die Nutzung von Open-Source 
Tools wie zum Beispiel Jitsi Meet entschieden. Diese Plattform ermöglicht den Mitwir-
kenden einen hohen Datenschutz und eine sichere Kommunikation. Der Beginn von 
s*he\ter fiel in die Anfangsphase der Corona-Pandemie, wodurch das Projekt einen 
zusätzlichen Digitalisierungsschub erhielt. Aufgrund hoher Datenschutzauflagen des 
Ethikvotums der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DgfE) sollten 
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zunächst alle Erprobungsphasen in einem physischen Forschungsraum verortet sein, 
indem die vireal-digitalen Begegnungs- und Austauschräumlichkeiten lediglich im 
Rahmen von Simulationen umgesetzt werden sollten. Betroffene Mitwirkende äußer-
ten jedoch den Bedarf sich auf der Open Source-Video-Kommunikationsplattform 
Jitsi Meet zu treffen, wodurch sich der erste communicative space vireal-digital er-
weiterte und gleichzeitig ein internationales und barrierefreieres Zusammenarbeiten 
möglich wurde. 

Durch die Verwendung von Open-Source Software und die damit einhergehende 
Offenlegung des Quellcodes, ist  allgemein für Nutzer*innen ersichtlich, welche Daten 
verarbeitet und erhoben werden. Zudem steht Open-Source wie Creative Commons 
für eine Demokratisierung des Internets beziehungsweise für eine Software, die kos-
tenlos zur Verfügung gestellt wird „to keep the Internet creative, free and open“ (Sha-
piro, 2015). Bei den Mitwirkenden kam zusätzlich der Wunsch auf, im Videomeeting 
in Jitsi Meet auch etwas anonym in nicht verbaler Form beitragen zu können. Von der 
Informatikseite im Projekt wurde daraufhin die Open-Source Software whitebophir 
WBO, ein virtuelles Whiteboard vorgeschlagen, damit die Mitwirkenden aufgrund 
der einfachen Handhabe narrativ-performativ mitarbeiten können. Die Lösung mit 
der Integration von whitebophir WBO, nahmen die Mitwirkenden nach der ersten Er-
probung gerne an. Mittels der Begegnung auf einem virtuellen Whiteboard wird das 
digitale Erzählen gefördert und der Austausch, auch über zunächst anonyme Beiträge 
auf einer sichtbaren weißen Oberfläche ermöglicht. Mit Wissenschafts-Praxis-Koope-
rationspartner*innen, Fachexpert*innen aus den spezialisierten Fachberatungsstellen 
in der Metropolregion Rhein-Neckar wird diese Arbeitsmethode im Rahmen von 
Austausch-Treffen mit unterschiedlichen Endgeräten (Smartphone, Tablet und Lap-
top) weiterhin erprobt und für die Anschlussfähigkeit in der Praxis evaluiert. 

Die ko-produktive Begleitung von Selbstproduktionsprozessen in der Arbeit mit 
den Mitwirkenden zur Ermöglichung digitaler Inklusion auch mittels Anwendungen, 
welche nach Kriterien der National Digital Inclusion Alliance (NDIA) „self-sufficien-
cy, participation and collaboration“ (NDIA, 2024) ermöglichen sollen, wird durch 
ein prozessorientiertes Arbeiten im Sinne des creative prototyping umgesetzt. Dies 
gestaltet sich im Projekt s*he\ter neben der Kommunikation über die digitale Video-
Kommunikations-Plattform Jitsi Meet und zusammen mit der Anwendung von darin 
integrierten digitalen Tools, über die digitale Kommunikations-Plattform Instagram 
sowie über das Entwickeln einer eigenen digitalen Anwendung in Form von 2D-Räu-
men. Die kollaborative Nutzung des für das Projekt angelegten Instagram-Accounts 
wird der Datenschutzauflage von s*he\ter insofern gerecht, als dass die Mitwirkenden 
alle über einen Projektaccount im gemeinsam hergestellten Netzwerk kommuni-
zieren. Der Projektaccount dient unter anderem insbesondere dazu, Betroffene, die 
potenziell beim Projekt mitwirken möchten, auf das Projekt aufmerksam zu machen. 
Die kollaborative Erstellung von Instagram-Postings, beispielsweise über den Projekt-
verlauf, sind nicht auf einzelne Personen zurückzuführen, da durch die kollaborative 
Content-Produktion transsubjektiv Inhalte aufbereitet werden, die gerade nicht auf 
Einzelne schließen lassen. Den Mitwirkenden wird in s*he\ter ein Smartphone mit 
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Internetzugang zur Verfügung gestellt, mit welchem sie auf den Projektaccount zu-
greifen können, ohne sich mit dem eigenen WLAN verbinden zu müssen.

3.	 Narrativ-performative Praxis und die Orientierung an 
präfigurativen Kommunikationskulturen

Im Rahmen der Zusammenarbeit in s*he\ter lehnen die Mitwirkenden einen narra-
tiv-verbalen Ansatz mit der Nähe zu Therapie-Settings ab, da diese oft als zu pater-
nalistisch und bevormundend erlebt wurden. Bevorzugt wird ein Ansatz, der macht-
kritisch dem Gesundheitssystem und der Vergabe von psychiatrischen Diagnosen 
gegenübersteht und stattdessen auf die Erfahrung von Selbstwirksamkeit fokussiert. 
Vor diesem Hintergrund soll ein narrativ-performativer Ansatz weiterentwickelt wer-
den, der über klassische Ansätze von Beratung und Therapie hinausgeht. „We listen 
to stories. This is a very different mind-set from listening for symptoms […], or for 
‹facts›“ (Combs & Freedmann, 2004, S. 10). 

In der partizipativ angeleiteten Forschungskommunikation sprechen sich die 
Mitwirkenden dezidiert dafür aus, eine prospektive Orientierung auf wohltuende ge-
meinsame Kommunikationsmöglichkeiten in Räumen, in denen alternative Selbst-
konzepte performierend, das heißt aus der Handlungspraxis heraus selbst entwickelt 
und ausprobiert werden können. So zeigt sich, dass Betroffene sich auf digitalen 
Kommunikationsplattformen wie Instagram begegnen und dort ihr Erfahrungswis-
sen teilen. Dabei gilt die Rückmeldung und Reaktion der Community als elementarer 
Bestandteil ihrer digitalen Kommunikation (Stalder, 2016, S. 139). 

Instagram kann aufgrund einer hohen Nutzer*innen-Anzahl als „eines der be-
deutendsten kulturellen Produktionsmittel der Gegenwart“ (Gunkel, 2018, S. 36) an-
gesehen werden. Die Artikulationen (Jörissen, 2014) und Interaktionen auf Instagram 
ermöglichen eine Präsentation eigener positiver und negativer Erinnerungen und 
Erlebnisse sowie eine retrospektive Betrachtung des eigenen Profils im Zeitverlauf. 
Auch die Kommunikation mit anderen über die geteilten Erfahrungen kann die eige-
ne Wahrnehmung bestärken sowie ermächtigende Aspekte im Lebensverlauf beto-
nen. Akteur*innen sind kommunikativ miteinander verbunden. Ein Relevanzrahmen 
durch die Thematik sexualisierte Gewalt ist leitend für die Interaktion. Betroffenen 
von sexualisierter Gewalt bietet die Plattform eine Vielzahl an Möglichkeiten. So 
zeigt sich, dass viele Nutzer*innen die Plattform zur Aufarbeitung der eigenen Ge-
schichte nutzen, sich an die Öffentlichkeit wenden, sich vernetzen und insbesondere 
Anerkennung erfahren für erlebte Taten und die eigene Vergangenheit (Lang, et al., 
2023). Mit Instagram finden sie eine Plattform, in der sie sich artikulieren können. 
Das Nutzen von Instagram bedeutet, dass sich die IP-Adresse mit den besuchten In-
halten verbinden lässt. Das Besuchen thematisch einschlägiger Seiten bedeutet für 
User*innen, dass das Themenfeld sexualisierte Gewalt mit ihrem Profil, und über di-
gitale Trackingmethoden auch mit Vorschlägen und Werbeanzeigen, die sie auf wei-
teren Websites erhalten, verbunden wird. Den Aussagen in einer Gruppendiskussion 
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der Mitwirkenden zufolge, sind sich die Mitwirkenden über die Speicherung ihrer 
Content-Produktionen und personenbezogenen Daten auf den Servern des US-ame-
rikanischen Konzerns Meta bewusst. Für die Vorteile der digitalen Vernetzung und des 
Sich-Mitteilen-Könnens, nehmen sie die datenschutzbezogenen Nachteile in Kauf. Die 
Mitwirkenden selbst nehmen das Hochhalten von Datenschutz in digitalen Räumen, im 
Vergleich zur nicht Berücksichtigung des Datenschutzes in non-digitalen Räumen, als 
widersprüchlich wahr. Im Gegensatz zum Schutzgedanken in digitalen Räumen steht 
die Diagnostik von psychiatrischen Diagnosen und der fremdbestimmte Umgang mit 
diesen Daten. So führt beispielsweise die Diagnose einer „Borderline-Persönlichkeits-
störung“ nach ICD 11, die in der digitalen Krankenakte einsehbar bleibt, zu Stigmatisie-
rungsprozessen oder sogar zum Ausschluss von bestimmten Hilfeleistungen. 

Von professioneller Seite wird zudem oft nicht mitberücksichtigt, wie bewusst sich 
Betroffene selbst in digitalen Räumen mit dem Schutz ihrer eigenen Daten und ihrer 
Identität auseinandersetzen. Disclosure-Prozesse auf digitalen Kommunikations-
plattformen wie Instagram finden meist mit kreativen pseudonymisierten und nicht 
personenbezogenen Profilen statt, die durch die Ästhetisierung der bild-textsprachli-
chen Beiträge zu transsubjektiven Kulturproduktionen werden und so die Anonymi-
tät einzelner Personen wahren. Die selbstbestimmte Wiederaneignung der eigenen 
Geschichte, die mit kreativen, narrativ-performativen Methoden in digitalen Räu-
men erzählt wird, führt zu Agency und Empowerment. So wurde es auch im Projekt  
s*he\ter als machtvolle Einschränkung erlebt, dass es aufgrund von Datenschutzricht-
linien nicht möglich ist, einzelne Mitwirkende im kollaborativ geführten Projekt-In-
stagram-Account, nicht abgestimmten individuellen Inhalt, veröffentlichen zu lassen. 
Es ist daher nachvollziehbar, dass der bevormundende Schutzgedanke von Profes-
sionellen gegenüber Betroffenen in vireal-digitalen Räumen als machtvoller Habitus 
erlebt wird, der die Aufarbeitung im Rahmen der Internetkommunikation durch die 
Fokussierung auf den Datenschutz begrenzen kann.

Die Möglichkeit der Anschlusskommunikation und das Erweitern der eigenen 
vireal-digitalen Sozialräume als soziale Konstante, bildet die Voraussetzung für das 
Erleben von Handlungsmächtigkeit (Bitzan & Bolay, 2017, S. 61). Insbesondere das 
kommunikative Handeln der Mitwirkenden im Projekt s*he\ter über das reine Er-
zählen hinaus, ihre Motivation weiter zu kommunizieren, im Austausch mit ande-
ren eine eigene Sprache zu finden und im Gegenüber eine Anerkennung der eignen 
Geschichte zu erfahren, bildet die Basis einer narrativ-performativen Praxis, die für 
die Soziale Arbeit noch spezifischer zu konzeptualisieren ist. Bildnerisch, schreibend, 
sprechend, in Bewegung sein, mit entwickeln, im Sinne eines digital storytellings, 
sind zentrale Elemente für eine lebenswelt- und leiborientierte narrativ-performative 
Praxis, die selbstbestimmte Artikulationsmöglichkeiten für Adressat*innen eröffnet. 
Die Weiterentwicklung der narrativ-performativen Praxis in s*he\ter orientiert sich 
an den präfigurativen Kommunikationskulturen (Mead, 2003) von Netzpionier*in-
nen, die produktiv neue Sprachräume schaffen und sich dadurch auch gesellschaftlich 
als handlungsfähig erleben, in dem sie öffentlich Grenzen der Hilfesysteme und der 
Therapieangebote adressieren.
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4.	 Ein vireal-digitaler Austausch- und Begegnungsraum entsteht 
im ko-produktiven Gestaltungsprozess

Die Begegnung und der Austausch mittels einer Video-Kommunikations-Plattform 
wie Jitsi Meet und die Rückmeldung der Mitwirkenden zeigt, dass der Video-Stream 
und die Anforderung, das eigene Profil stetig auf dem Screen präsentieren zu müs-
sen, eine Hürde in der Begegnung darstellen kann. Das Begegnen in ‚Kacheln‘ wird 
mitunter als Unsicherheit und Unwohlsein empfunden. Außerdem ist über die Vi-
deo-Kommunikation nur ein Austausch in Echtzeit möglich. Auch geht das Setting 
als Video-Konferenz für die Mitwirkenden durch das Angesehen-Werden und die 
Fokussierung in der Nahaufnahme mit Belastungen einher. Um den digitalen Raum 
als Schutzraum wahrnehmen und die Verbundenheit mit den anderen Mitwirkenden 
auszudrücken zu können, wurden Wünsche nach Räumen artikuliert, die selbst ge-
staltet werden können und eine Begegnung mit abstrakten Avataren ermöglichen. Ein 
narrativ-performatives und ko-produktives Entwickeln einer 2D-Welt und das Bewe-
gen in dieser kann als Gegenpol zu den Erfahrungen von Scham, Schuld, Hoffnungs-
losigkeit und Schmerz nach erlebter sexualisierter Gewalt erfahren werden. Digitale 
Inklusion wird damit erleichtert und Partizipation ermöglicht. Um die Wünsche zur 
konkreten Ausgestaltung der 2D-Räume und Avatar-Entwicklungen zu erheben, wird 
die aus der Informatik im Bereich der Anforderungsanalyse bekannte „Visionäre Sze-
nario“-Methode (visionary scenarios) (Bruegge & Dutoit, 2010, S. 133f) mit narrativ-
performativen Verfahren aus der Erwachsenenbildung trianguliert. Die Ergebnisse 
liegen vor und werden sukzessive in einem App-Format auf einem mobilen Endgerät 
(Phablet) gestaltet. Nach der Anleitung der Mitwirkenden durch die Mitarbeitenden 
im Projekt, ergibt sich ein kollaboratives, digitales sowie analoges Schreiben, Zeich-
nen und Ausprobieren solcher Szenarien. Die Entwicklung der 2D-Räume wird 
transdisziplinär mit Spieleentwickler*innen aus dem Bereich des Alternative Game 
Designs umgesetzt. Grundlage der Arbeit mit den Mitwirkenden ist dabei die An-
wendung von Design-Justice Methoden und die stetige Kollaboration mit dem Fokus 
auf den Wünschen und den Bedarfen der Mitwirkenden. Interaktion, wechselseitige 
Integration und Anerkennung sind dabei die wesentlichen Aspekte in Hinblick auf 
diesen Prozess des creative prototypings.

Hierbei müssen die Spieleentwickler*innen eine besondere Vertrauensposition 
gegenüber der vulnerablen Personengruppe aufbauen und bringen dafür Methoden 
aus diskriminierungskritischen und inklusiven Designpraktiken ein, wie beispiels-
weise ein gemeinsames Formulieren von Collective Conditions (Kollektiven Kondi-
tionen), die einen Austausch über die Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen der Teil-
nehmenden ermöglichen, um im Vorfeld Barrieren zu besprechen und möglichst 
aufzulösen. Wichtig war die Entscheidung, dass in den communicative spaces zu den 
Gestaltungsprozessen alle im Projekt involvierten Akteursgruppen, neben den Mit-
wirkenden auch Vertreter*innen der Wissenschafts-Praxis-Partner*innen aus zwei 
Fachberatungsstellen, partizipieren. Der Austausch durfte dabei die Dimension des 
Sprachlichen verlassen und sich in andere Modi, wie beispielsweise das Zeichnen, mit 
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Materialien arbeiten und als Körper im Raum performen, ausweiten. Hierbei wur-
den noch für eine zweite Iteration auszuwertende Forschungsartefakte ko-produziert. 
Das Übereinstimmen bezüglich der Ergebnisse von Gestaltungsprozessen zwischen 
Spieleentwickler*innen und der vulnerablen Personengruppe wird beständig durch 
Reflexionen im Arbeits- und Forschungssetting gewährleistet. Dabei werden in der 
Umsetzungsphase als Hauptziele des Projekts definiert, dass über den vireal-digitalen 
Raumbildungsprozess Austausch, Verständigung, Partizipation und schließlich In-
klusion ermöglicht werden sollen.

Die ersten positiven Ergebnisse aus den Erfahrungen im Forschungsprozess be-
fürworten den Transfer des partizipativen Vorgehens in die Praxis einer traumasensi-
blen und kontextbezogenen Sozialen Arbeit: lebensweltnahe und bedürfnisorientierte 
Raumbildungsprozesse erkunden idealerweise in dialogischen Verfahren die Wün-
sche der Adressat*innen nehmen sie ernst und setzen diese systematisch, gemeinsam 
und ko-produktiv mit ihnen in angemessene Handlungskonzepte um.
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Digital Streetwork als Interventionsmaßnahme 
gegen Sexuelles Online Grooming
Fatma Çelik, Nina Witt & Daniela Stelzmann

Zusammenfassung
Sexuelles Grooming beschreibt den Prozess, in dem eine erwachsene Person Kontakt 
zu einer minderjährigen Person aufbaut, mit dem Ziel, diese für sexuelle Handlungen 
zu missbrauchen. Sexuelles Grooming kann dabei sowohl in Offline-Umgebungen als 
auch in Online-Umgebungen stattfinden. Letzteres wird unter dem Begriff Sexuelles 
Online Grooming (SOG) spezifiziert und stellt aufgrund der begünstigenden Rah-
menbedingungen des Internets eine zunehmende Gefahr für Kinder und Jugendliche 
dar. Bisher wurden primär passive Präventionsmaßnahmen gegen SOG für den digi-
talen Raum entwickelt. Vor dem Hintergrund, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche häufig mit schwerwiegenden und langfristigen Konsequenzen für 
Betroffene einhergehen kann, ist es essenziell, die Potenziale ergänzender Ansätze zu 
betrachten. Eines dieser Potenziale liegt im Digital Streetwork, einem jungen Bereich 
der Sozialen Arbeit, unter dem das aktive Aufsuchen, Kontaktieren und in Beziehung 
treten zu (vulnerablen) Gruppen innerhalb ihrer Onlinelebenswelt verstanden wird. 
Da Onlinemedien im Leben von minderjährigen Personen von zentraler Bedeutung 
sind, ist es ein logischer Schritt, lebensweltorientierte, aufsuchende Soziale Arbeit 
durch den Transfer des Streetwork-Paradigmas auf das Internet zu gewährleisten und 
auch Phänomene wie SOG zu adressieren. Das Kapitel zielt auf das Aufzeigen der Po-
tenziale des Digital Streetwork als intervenierende Maßnahme gegen SOG ab. Dazu 
werden Möglichkeiten, Rahmenbedingungen und Herausforderungen exemplarisch 
dargestellt und diskutiert.

1.	 Einführung
Allein für das Jahr 2023 wurden in Deutschland 16.375 Fälle von sexuellem Kindes-
missbrauch (gemäß § 176, 176a bis 176e StGB, Fischer, 2023, S. 1252 ff.) polizeilich re-
gistriert (Bundeskriminalamt, 2024, S. 2). Studien dokumentieren, dass vielen Fällen 
von sexualisierter Gewalt1 gegenüber Kindern und Jugendlichen (SGK) sexuelles 
Grooming vorangegangen ist (Canter et al., 1998, S. 535; Winters et al., 2024, S. 5). 

1	 Die Terminologie „Sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern“ umfasst ein breites Spektrum 
an Gewaltformen und wird in der Fachwelt kritisch rezipiert und diskutiert. Im straf-
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Dabei wird unter sexuellem Grooming der Prozess verstanden, in dem eine erwach-
sene Person Kontakt zu einer minderjährigen Person aufbaut, mit dem Ziel, diese für 
sexuelle Handlungen zu missbrauchen (Craven et al., 2006, S. 288). Sexuelles Groo-
ming kann dabei sowohl offline (z. B. intrafamiliär, in pädagogischen Einrichtungen) 
als auch online (z. B. über soziale Medien; Stelzmann et al., 2020, S. 476) stattfinden. 
Letzteres wird unter dem Begriff Sexuelles Online Grooming spezifiziert (SOG; Über-
sicht zu SOG, siehe Stelzmann et al., 2022, S. 12 ff.) und aufgrund der wachsenden 
Anzahl an Fällen im Internet (mpfs, 2023, S.  55; Finkelhor et al., 2024, S. 5) immer 
stärker diskutiert. So berichten Studien weltweit, dass bis zu einem Viertel aller Kin-
der online mit verschiedenen Formen der sexuellen Kontaktanbahnung konfrontiert 
wurden (z. B. Hasebrink et al., 2019, S. 25; Madigan et al., 2018, S. 137 ff.; Sklenarova et 
al., 2018, S. 226). 

Vor dem Hintergrund, dass Onlinemedien im Leben von minderjährigen Personen 
von zentraler Bedeutung sind (mpfs, 2023, S. 13 f.; Neumann, 2022, S. 458) und eine 
häufig diskutierte radikale Nutzungseinschränkung zwar die Eintrittswahrscheinlich-
keit von SOG reduziert, jedoch gleichzeitig die Chancen der User*innen zur digitalen 
Teilhabe minimiert (z. B. in Bezug auf Weiterbildung, soziale Vernetzung; Mitchell 
et al., 2008, S. 291; Staksrud & Livingstone, 2009, S. 365), ist es wichtig, verschiedene 
Präventionsmöglichkeiten zu betrachten2 und noch nicht ausgeschöpfte Interven-
tionspotenziale in anwendungsorientierten Professionen wie der Sozialen Arbeit zu 
identifizieren. Aus diesem Grund zielt der vorliegende Beitrag darauf ab, das Poten-
zial des Digital Streetwork (DSW), einem jungen Bereich der Sozialen Arbeit, als 
mögliche Interventionsmaßnahme für die verschiedenen Stufen des SOG-Prozesses 
darzustellen. Dazu werden im Folgenden zuerst die zentralen Merkmale von SOG 
beschrieben, Möglichkeiten der (bestehenden) Präventionsangebote erläutert und an-
schließend eine Implementierung des bestehenden Wissens zu den Prozessabläufen 
in die DSW vorgeschlagen. Der Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung und 
einem Ausblick.

2.	 Merkmale des Sexuellen Online Groomings
2.1	 Sexueller Online Grooming Prozess

Auch wenn es sich beim SOG-Prozess um ein dynamisches und komplexes Phäno-
men handelt, kann dieser angelehnt an O’Connell (2003) in mehrere – nicht zwangs-
läufig sukzessive – Phasen unterteilt werden. Zu Beginn des Prozesses, (1) Auswahl 

rechtlichen Kontext sind Handlungen gemeint, welche sexuellen Kindesmissbrauch zum 
Tatbestand haben (Jud, 2015, S. 44).

2	 Anmerkung: Der vorliegende Beitrag fokussiert sich auf Präventionsmöglichkeiten, die 
potenzielle Betroffene von SGK adressieren. An dieser Stelle ist es jedoch wichtig zu be-
tonen, dass die Prävention von SGK ein ganzheitliches Konzept ist, welches z. B. auch die 
medienpädagogische Begleitung Heranwachsender durch ihre Bezugspersonen (Rudolph 
et al., 2022) sowie Präventionsangebote potenzieller Täter*innen umfassen muss.
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der minderjährigen Person, nutzen Täter*innen das Internet, um gezielt nach Kindern 
und Jugendlichen Ausschau zu halten, die sie sexuell missbrauchen können (Winters 
et al., 2021, S. 64; O’Connell, 2003, S. 6 f.). Insbesondere soziale Medien erleichtern 
dabei die Suche, da dort eine Vielzahl von Minderjährigen persönliche Informationen 
preisgeben (Greene-Colozzi et al., 2020, S. 843) und so vulnerable Kinder oder Ju-
gendliche leichter zu identifizieren sind (Eneman et al., 2010, S. 2). Als kindbezogene 
Risikofaktoren im Kontext von SOG gelten: weibliches Geschlecht, psychische Pro
bleme, belastete Familienbeziehungen, ein höheres Alter und riskante Verhaltenswei-
sen, wie mit Fremden über sexuelle Themen zu sprechen (de Santisteban et al., 2018, 
S. 209; Livingstone & Smith, 2014, S. 644). Es zeigt sich dabei eine große Schnittmenge 
mit kindbezogenen Risikofaktoren bei Betroffenen von SGK im Allgemeinen (Assink 
et al., 2019, S. 459). 

Um die Kontaktinitiierung zu erleichtern, gibt es Täter*innen, die ihre Identität 
online verschleiern (Quayle et al., 2014, S. 373). Allerdings legen Studien nahe, dass 
den meisten potenziellen Betroffenen bereits zu Beginn des Kontakts bewusst ist, dass 
sie mit einer erwachsenen Person interagieren (Malesky, 2007, S.  28; Wolak et al., 
2008, S. 6). 

Nachdem der Kontakt zur minderjährigen Person hergestellt wurde, versuchen 
Täter*innen in der (2) Freundschaftsbildungsphase, die ausgewählte Person ken-
nenzulernen, indem sie persönliche Fragen stellen (O’Connell, 2003, S.  8).  Die (3) 
Beziehungsphase zielt darauf ab, die Illusion einer engen Beziehung zu vermitteln 
(O’Connell, 2003, S. 9). In diesen Phasen nutzen Täter*innen u. a. Komplimente, um 
die Zielperson zu manipulieren (de Santisteban et al., 2018, S.  204). Aufgrund der 
manipulativen Verhaltensweisen der Täter*innen weist SOG insbesondere in der 
Anfangsphase ähnliche Merkmale wie nicht-missbräuchliche Kennenlernphasen 
auf (z. B. Freundschaftsbildungsphase; O’Connell, 2003, S. 8) und erschwert daher die 
Identifikation für potenzielle Betroffene.

Auch wenn Täter*innen die Anonymität des Internets nutzen, müssen sie die 
Wahrscheinlichkeit einschätzen, inwieweit das Online-Verhalten der minderjähri-
gen Person unter elterlicher Aufsicht steht (Dos Santos Lemos Fernandes, 2015, S. 2; 
O’Connell, 2003, S. 9). Daher erkundigen sie sich in der (4) Risikobewertungsphase, 
beispielsweise nach dem aktuellen Aufenthaltsort der Eltern (Williams et al., 2013, 
S. 18).

In der fünften Phase, (5) Exklusivität der Beziehung, versuchen Täter*innen die 
minderjährige Person davon zu überzeugen, dass ihre Beziehung exklusiv ist, wenn 
vorher das Risiko der Entdeckung als gering eingeschätzt wurde. Sie bitten die min-
derjährige Zielperson, niemandem von ihren Gesprächen zu erzählen. Da die meisten 
Zielpersonen bereits eine intensive emotionale Bindung zu den Täter*innen aufgebaut 
haben, halten sie die Beziehung geheim, um einen Kontaktabbruch zu vermeiden. 
Zusätzlich setzen Täter*innen in dieser Phase emotionalen Druck ein, um die Be-
troffenen aktiv in der Interaktion zu halten (O’Connell, 2003, S. 9). Durch die ständige 
Erreichbarkeit der Betroffenen können Täter*innen in digitalen Medien somit auch 
die Barrieren für Disclosure aufrecht erhalten (Ringenberg et al., 2022, S. 8). Disclo-
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sure bezeichnet dabei das Aufdecken beziehungsweise Offenlegen einer sexualisierten 
Gewalterfahrung (Christmann, 2020, S. 263), welche beispielsweise in Abhängigkeit 
vom Alter der betroffenen Person spät oder gar nicht von diesen selbst initiiert wird 
(Kogan, 2004, S. 161).

In der letzten Phase, (6) sexuelle Befriedigung, versuchen Täter*innen, sexuell kon-
notierte Themen in die Interaktion zu integrieren (O’Connell, 2003, S. 9 f.). Dabei las-
sen sich zwei Täter*innentypen unterscheiden, welche entweder die sexuelle Befrie-
digung innerhalb der Online-Umgebung, z. B. durch den Austausch von Nacktbildern 
(phantasieorientierte*r Täter*in) erlangen oder sich mit der minderjährigen Person 
treffen, um diese in einer Offline-Umgebung zu missbrauchen (kontaktorientierte*r 
Täter*in; Briggs et al., 2011, S. 85 ff.). 

2.2	 Folgen des SOG-Prozesses

Nachdem Täter*innen ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigt haben, brechen diese den 
Kontakt zur betroffenen Person oft ab (Greene-Colozzi et al., 2020, S. 847) und lassen 
diese mit dem Erlebten zurück. Die Erlebnisse sexualisierter Gewalt werden aus Angst 
vor Repressalien durch Täter*innen (siehe Phase 5), Anzweifelung der Tat durch das 
Umfeld, Stigmata, Wissenslücken und fehlende Sicherheit in der Einschätzung des 
Erlebten als Straftat nur selten offenbart oder angezeigt (Easton et al., 2014, S. 464 f.), 
weshalb Expert*innen die Dunkelziffer für sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern 
und Jugendlichen um ein Vielfaches höher schätzen (Hoell et al., 2023, S. 184 f.; Witt et 
al., 2017, S. 52). Darüber hinaus können die Folgen von SOG u. a. depressive Sympto-
me (Lindert et al., 2014, S. 366) oder posttraumatische Belastungsstörungen umfassen 
(Briggs & Joyce, 1997, S. 577), weshalb Betroffenen unmittelbar nach dem Erlebten 
ein therapeutisches Angebot gemacht werden sollte. Dies kann jedoch nur geschehen, 
wenn sich Betroffene anderen Personen anvertrauen bzw. auf das Erlebte gezielt ange-
sprochen werden und so gemeinsam weitere Schritte eingeleitet werden können (z. B. 
Anfrage eines Therapieangebots).

2.3	 Präventionsansätze gegen SOG

Um präventiv gegen SGK vorzugehen, wurden weltweit verhältnis- und verhaltens-
präventive Maßnahmen implementiert (Dadaczynski & Paulus, 2018, S. 258 f.; Win-
ters & Jeglic, 2022, S. 78). Zur Verhältnisprävention von SOG zählt primär der Erlass 
von Gesetzen, die die missbräuchliche Nutzung von Kommunikationstechnologien 
unter Strafe stellen (in Deutschland: § 176 StGB; Fischer, 2023, S. 1252 ff.). Darüber 
hinaus wird im Rahmen der verhältnispräventiven Maßnahmen, analog zu Schutz-
konzepten für Betreuungs- und Bildungseinrichtungen (Meysen & Eschelbach, 2012), 
debattiert, welche Schutzkonzepte Betreiber*innen digitaler Plattformen verpflich-
tend integrieren sollten. Ein unter der Leitung der Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Claus, erstelltes Konzept schlägt 
dabei sechs strukturelle Implementierungen vor: 
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I.	 Klare Regeln, z. B. Community-Guidelines zum Umgang mit SOG
II.	 Technische Möglichkeiten, z. B. Alterskennzeichnung für User*innen
III.	Handlungsstrategien, z. B. Konsequenzen für Regelverstöße 
IV.	Aktive Informationsangebote, z. B. Hinweise auf Hilfsangebote 
V.	 Personalverantwortung, z. B. gezielte Auswahl und Schulung von Personal sowie 

Einrichtung von Beschwerdestellen und schließlich 
VI.	der Ausbau von Kooperationen, z. B. mit Beratungsstellen (UBSKM, 2022, S. 2)

Als verhaltenspräventive Maßnahmen sind in den letzten Jahren vor allem Angebote 
entstanden, die Sicherheitsinformationen, z. B. durch Medienscouts, Bildungspro-
gramme für Fachkräfte und Eltern (z. B. KlickSafe) und niederschwellige Hilfsange-
bote für Betroffene (z. B. Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch) bereitstellen (Davidson 
et al., 2009, S. 45 f.; Gravelmann, 2018, S. 206 f.), dabei jedoch nur passiv an vulnera-
ble Gruppen disseminiert werden. Da die meisten dieser aufklärenden Maßnahmen 
weder validiert oder evaluiert wurden, wird das Ausmaß der Wirksamkeit dieser 
Interventionsform durch die wissenschaftliche Community hinterfragt (Quayle 2020, 
S. 441). Darüber hinaus zielen diese vor allem passiven, primärpräventiven Maßnah-
men nicht auf spezifische Risikokonstellationen und Risikogruppen ab (Dekker et al., 
2016, S. 58), sind aufgrund verschiedener Benachteiligungsdimensionen nicht allen 
User*innen gleichermaßen bekannt (Dadaczynski et al., 2022, S. 291) und erfordern in 
der Regel ein aktives Hilfesucheverhalten von Kindern und Jugendlichen, was oft mit 
zusätzlichen Hürden für diese verbunden ist (Augusti & Myhre, 2024, S. 195). Zudem 
muss angemerkt werden, dass für Hilfsangebote geschaltete, digitale Kampagnen in 
den sozialen Medien stark von Steuerungsprozessen wie Algorithmen beeinflusst sind 
(Fixemer et al., 2021, S. 34). Daher bedarf es aktiver, aufsuchender Strategien im Um-
gang mit Betroffenen oder gefährdeten Kindern und Jugendlichen, um diese in ihren 
Lebensräumen niederschwellig zu informieren und Barrieren für die Hilfesuche im 
dialogischen, direkten Austausch abzubauen (Alaggia et al., 2019, S. 279).

3.	 Digital Streetwork als Interventionsmaßnahme gegen SOG
Unter Digital Streetwork (DSW) wird das aktive Aufsuchen, Kontaktieren und in 
Beziehung treten zu Klient*innen innerhalb ihrer Onlinelebenswelt verstanden (Bol-
lig & Keppeler 2015, S. 102; Brock, 2017). Anknüpfend an die Erkenntnisse von Wiedel 
(2022, S.  372) kann sie daher als vielversprechender, medienpädagogischer Akteur 
verstanden werden. Auch wenn DSW noch ein junges Feld der Sozialen Arbeit ist, 
wird sie in Deutschland bereits in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise in der 
Radikalisierungsprävention (Dinar & Heyken, 2017, S. 6 f.), in der Migrationsbera-
tung (Ferchichi & Pfeffer-Hoffmann, 2024, S. 15), in der Arbeit mit Wohnungslosen 
(Hörtnagl et al., 2023, S. 134 f.) und in der Jugendarbeit (Erdmann & Brüggen, 2023, 
S. 5) eingesetzt. Trotz der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von DSW gibt es 
nach dem gegenwärtigen Wissensstand der Autorinnen keine Projekte, die das Poten-
zial von DSW im Rahmen von SOG ausschöpfen. Im Folgenden sollen daher exem-



84   Fatma Çelik, Nina Witt & Daniela Stelzmann

plarisch am SOG-Prozess orientiert Interventionsmöglichkeiten für Digital Street-
worker*innen abgeleitet und zu Verhältnisprävention (z. B. Prüfung der Community 
Guidelines zu SOG) sowie Verhaltensprävention (z. B. Kontaktierung vulnerabler 
Nutzer*innen) in Bezug gesetzt werden.

3.1	 Einbindung in Verhältnis- und Verhaltensprävention

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass Digital Streetworker*innen im Rahmen 
von Verhältnisprävention digitale Plattformen auf die Implementierung digitaler 
Schutzkonzepte (UBSKM, 2022,  S.  2) hin prüfen, indem sie diese selbst als aktive 
User*innen aufsuchen und so mögliche fehlende Strukturen (z. B. Alterskennzeich-
nung für User*innen) identifizieren. Somit könnten sie eine Schlüsselrolle einnehmen 
und die Plattformbetreiber*innen für die mit fehlenden Schutzkonzepten einherge-
henden Risiken sensibilisieren. Bei SOG handelt es sich um ein dynamisches und 
komplexes Phänomen, das von Fall zu Fall variieren kann. DSW bietet hierbei über 
Verhältnisprävention hinaus auch das passende, verhaltenspräventive Tool, um fall-
bezogen und aktiv, also aufsuchend potenzielle Klient*innen zu adressieren. So hat 
DSW das Potenzial, vor einer Viktimisierung (primäre Prävention), unmittelbar da-
nach (sekundäre Prävention) sowie zur Bewältigung langfristiger Folgen von SOG 
und zur Vorbeugung von Reviktimisierungen (Bockers & Knaevelsrud, 2014) (tertiäre 
Prävention) zu intervenieren.

Digital Streetworker*innen könnten in allen Phasen des SOG-Prozesses einschrei-
ten (siehe Abbildung 1). Eine Herausforderung besteht darin, dass Kontaktaufnahmen 
durch diese als übergriffig wahrgenommen werden könnten. Eine Ansprache über 
Direktnachrichten sollte daher nur in begründeten Einzelfällen erfolgen, da Digital 
Streetworker*innen in der Lebenswelt der Klient*innen nur zu Gast sind (Lutz et al., 
2024, S. 19, 31). Manche Digital Streetworker*innen sind z. B. aktiv in Gaming-Com-
munities (Erdmann  & Brüggen 2023, S.  35 f.) und in diese integriert. Wenn zuvor 
Vertrautheit da ist und DSW bereits in einer Community bekannt und etabliert ist, 
kann punktuell oder allgemein über Gefahren von SOG aufgeklärt werden. In diesem 
Kontext spielt der Reputationsaufbau über Informationsmaterialien, die als Visiten-
karte dienen, eine zentrale Rolle für die Akzeptanz in der Onlinelebenswelt. 

Mit der entsprechenden Reputation könnten Digital Streetworker*innen vulnera-
ble Personen dann ggf. direkt adressieren und diese (1) über die Gefahren von SOG 
aufklären und sich (2) als potenzielle Anlaufstelle anbieten, wenn Klient*innen mit 
SOG konfrontiert sind. In diesem Kontext könnten Digital Streetworker*innen beim 
Kontaktabbruch unterstützen und ggf., wenn Übergänge zur Risikobewertungsphase 
zu sehen sind, Bezugspersonen involvieren (primäre Prävention). Wenn dies nicht ge-
lingt oder die Klient*innen erst nach der kritischen Übergangsphase äußern, dass sie 
in einer „Beziehung“ mit einer erwachsenen Person sind, sollte der Verdacht bzw. die 
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Vermutung3 (vgl. Sensoa-Modell; Vobbe & Kärgel, 2022, S. 40 ff.) eines SOG-Falls vor-
sichtig formuliert werden, da die emotionale Verbundenheit zu Täter*innen nicht nur 
Disclosure erschwert, sondern auch dazu führen kann, dass Betroffene Täter*innen 
verteidigen. Im Anschluss sollten Digital Streetworker*innen entsprechende Adres-
sen zu Anlaufstellen vermitteln.

3.2	 Rahmenbedingungen und Herausforderungen

Um als Digital Streetworker*in intervenierend gegen SOG vorgehen zu können, ist 
es zentral, dass Rahmenbedingungen in Form von Qualitätsstandards implementiert 
werden. Zu diesen Qualitätsstandards gehören in Zusammenarbeit mit den genutzten 
Plattformen und Trägern (1) die Möglichkeit einer sicheren, überprüfbaren Verifikati-
on der Digital Streetworker*innen, (2) die Möglichkeit zum Beschwerdemanagement 
bei Fehlverhalten, (3) Wahrung von Arbeitszeiten, (4) Unterscheidbarkeit beruflicher 
und privater Accounts und (5) Schaffung von Abgrenzungsmöglichkeiten für Mit-
arbeitende (Lutz et al., 2024, S. 19 f.; Wiedel, 2023, S. 378). 

3	 Jenseits von SOG bieten digitale Räume auch die Möglichkeit für konsensuellen sexuellen 
Austausch zwischen Gleichaltrigen. Daher ist es für Fachkräfte essentiell, diese Handlun-
gen von sexualisierter Gewalt unterscheiden zu können.

Abb. 1:	 Gegenüberstellung Phasenmodell zum sexuellen Online Grooming (SOG; Winters 
et al., 2021, S. 64 ff.; O’Connell, 2003, S. 6 ff.) und Handlungsempfehlungen für Digi-
tal Streetworker*innen zur Prävention von SOG
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Zur Einhaltung von Qualitätsstandards gehört vor allem auch die gezielte Schu-
lung von Digital Streetworker*innen. Dabei sollten nicht nur Informationen über Ab-
läufe und Risikogruppen im Fokus stehen, sondern auch der sichere Umgang mit der 
Zielgruppe in ihren mediatisierten Sozialräumen. Dieses (Handlungs-)Wissen muss 
aufgrund der dynamischen Entwicklung dieser Sozialräume immer wieder aktuali-
siert werden, was als besondere Herausforderung in diesem Arbeitsfeld zu bewerten 
ist. Schließlich sollte eine Schulung auch grundlegende Gesprächsführungstechniken 
beinhalten, um Disclosure bei Betroffenen zu fördern. Fördernd auf Disclosure wir-
ken neben der Bereitstellung altersgerechter Informationen (Lemaigre et al., 2017, 
S.  49), eine vertrauensvolle Beziehung und wahrgenommene Unterstützung sowie 
die direkte, sensible Ansprache bei Vermutung und Verdacht (Winters et al., 2020, 
S. 589 f.). Dafür ist es während des gesamten Kontakts essentiell, dass Digital Street-
worker*innen als solche klar zu erkennen und ihre Ziele transparent dargestellt sind. 
Eine besondere Herausforderung besteht darin, sich den Dynamiken der jeweiligen 
Plattform anzupassen, um so adäquate Unterstützung leisten zu können. Gerade auf 
Plattformen internationaler Betreiber müssen Lösungen gefunden werden, welche 
DSGVO-konform sind (Gouma et al., 2021, S. 4).

In die Konzeptualisierung, Implementation und Evaluation von rechtlich binden-
den Handlungsstandards für DSW und einer entsprechenden Fortbildung muss qua 
Komplexität der Aufgabenstellung ein professionsübergreifender und kooperativer 
Ansatz gewählt werden (Wiedel, 2023, S. 386). Hierzu sollten Praktiker*innen und 
Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Bereichen (z. B. Forensik, Recht, Medien-
pädagogik, Psychologie) sowie Kinder und Jugendliche zur bedarfsorientierten Ge-
staltung des Kontakts partizipativ einbezogen werden. Nur durch diesen ganzheit-
lichen Ansatz kann die Heterogenität des Phänomens erfasst und Strategiewechseln 
der Täter*innen begegnet werden. Abschließend ist zu bemerken, dass DSW im Kon-
text von SOG natürlich auch Herausforderungen wie die Identifikation vulnerabler 
Personen (z. B. über visuelle Darstellungsmerkmale), Datenschutzkonzepte, Kontakt-
abbruch durch Klient*innen, Umgang mit Verdachtsfällen und Qualitätsstandards 
zum Schutz der Minderjährigen bei Grooming durch Fachkräfte selbst (Wolff, 2014) 
und zum Schutz der Mitarbeitenden vor Überlastung (Allroggen et al., 2017) adres-
sieren muss.

4.	 Zusammenfassung und Ausblick
SOG stellt eine alltägliche und zunehmende Gefährdung für Kinder und Jugendli-
che dar, weshalb die Soziale Arbeit bzw. die Kinder- und Jugendhilfe im Besonderen 
durch den ihr übertragenen, staatlichen Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
(§  8a SGB VIII) gefordert ist, entsprechende Präventionskonzepte zu entwickeln. 
Das vorliegende Kapitel hat dabei einen ersten Vorschlag in die Implementierung 
von DSW als Interventionsmaßnahme gegen SOG auf verhältnis- sowie verhaltens-
präventiver Ebene gegeben. Es hat dabei illustriert, wie Digital Streetworker*innen 
aktive, aufsuchende Prävention im digitalen Lebensraum ihrer Klient*innen umsetzen 



87Digital Streetwork als Interventionsmaßnahme gegen Sexuelles Online Grooming 

könnten (Thiersch et al., 2002). Die Limitation des Beitrags liegt auf der alleinigen 
Illustration eines ersten Ansatzes, empirische Daten konnten aufgrund der bisher feh-
lenden Implementierung nicht erhoben werden. Unabhängig von dem beschriebenen 
Ansatz in dem vorliegenden Beitrag, unterstreicht der Beschluss vom 12./13. Mai 2022 
der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) die Notwendigkeit der Quali-
fikation von Sozialarbeitenden im Kontext von SGK. Um anschlussfähig an die ak-
tuellen Entwicklungen, wie der steigenden Gefährdung durch SOG zu bleiben, muss 
diese Qualifizierung auch eine Qualifizierung von Sozialarbeiter*innen als digitale 
Akteur*innen beinhalten. SGK ist sowohl gesamtgesellschaftlich als auch bei Fach-
kräften nach wie vor ein stark tabuisiertes Thema (Çelik & Karabaş, 2022, S. 129 f.), 
welches eine Vielzahl von Fehlinformationen zum Thema umfasst (z. B. Merkmale 
Täter*innen, z. B. Stelzmann et al., 2022). Um komplexe und tabuisierte Inhalte in 
entsprechende Professionen zu vermitteln, müssen diese zentral in die Ausbildung 
von Fachkräften eingebunden werden.
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Feministische Organisationen der Sozialen Arbeit 
im Netz
Digitale Kompetenzen der Makrosozialarbeiter*innen
Anna Kasten

Zusammenfassung
Feministische Organisationen der Sozialen Arbeit als eine Arena der Makrosozial-
arbeit haben längst das Netz für sich entdeckt und nutzen Social-Media-Kanäle, um 
die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit für die eigenen Themen zu gewinnen, 
um die strukturelle und intersektionale Dimension der patriarchalen Macht sichtbar 
zu machen und um in die diskriminierenden Narrative zu intervenieren. Dieses Han-
deln im Netz lässt sich als eine digitale feministische Makrosozialarbeitspraxis fassen. 
Auf der Grundlage einer empirischen qualitativen Studie werden der Aneignungs-
prozess und das Verständnis digitaler Kompetenzen aufgezeigt.

1.	 Einführung
Makrosozialarbeiter*innen handeln über einen Einzelfall hinaus und wirken mit 
großen Systemen. Sie erkennen die Relevanz von Diversitätsthemen, Inklusion und 
Intersektionalität und die Dynamik zwischen Identitäten wie FLINTA und einem 
Unterdrückungssystem wie Patriarchat, Heteronormativität oder weiße Vorherrschaft 
(Tice et al., 2020, S. 54). Makrosozialarbeit spielt sich in verschiedenen Arenen ab wie 
Communities, Organisationen, Gesellschaften, Legislative und globale Arena, die sich 
als Wirkungsbereiche der Makrosozialarbeit verstehen lassen (Brueggemann, 2006) 
und auch als Arenen des Wandels begriffen werden (Netting et al., 2008). Die Praxis 
der Makrosozialarbeit verändert die Bedingungen des sozialen Umfelds und zielt auf 
die Verbesserung von Chancen ab (Tice et al., 2020, S. 3 f.; Kasten 2021c, S. 243), was 
nicht ausschließt, dass sie in die Herrschafts- oder Exklusionspraktiken eingebunden 
oder mit ihnen verstrickt ist oder sie reproduziert (Kasten, 2023, S. 65).

Feministische Organisationen der Sozialen Arbeit als eine Arena der Makrosozial-
arbeit haben längst das Netz für sich entdeckt und nutzen Social-Media-Kanäle, um 
die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit für die eigenen Themen zu gewinnen, 
um die strukturelle und intersektionale Dimension der patriarchalen Macht sichtbar 
zu machen und um in die diskriminierenden Narrative zu intervenieren. Dieses Han-
deln im Netz lässt sich als eine digitale feministische Makrosozialarbeitspraxis fassen 
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(Kasten, 2021c). Aus der Perspektive feministischer Makrosozialarbeit stellen Social-
Media-Kanäle weniger eine digitale Kommunikationsplattform dar als vielmehr eine 
weitere digitale Möglichkeit, in die hegemonialen und ausschließenden Geschlechter-
politiken zu intervenieren. Dabei stellen sich die Fragen: Wie erwerben die Fachkräfte 
feministischer Organisationen der Sozialen Arbeit die dafür notwendigen digitalen 
Kompetenzen? Was sind die digitalen Kompetenzen der Makrosozialarbeiter*innen? 

Im ersten Schritt gehe ich auf feministische Organisationen der Sozialen Arbeit 
ein. Anschließend widme ich mich digitalen Kompetenzen in der Sozialen Arbeit. Im 
darauffolgenden Schritt schildere ich die methodische Vorgehensweise, da der Beitrag 
auf den Ergebnissen der empirischen qualitativen Studie „Gendersensible Interven-
tionen im Netz“ (Kasten, 2021a) basiert. Im weiteren Verlauf des Beitrags zeige ich 
die Aneignungswege digitaler Kompetenzen der Makrosozialarbeiter*innen und die 
Charakteristika dieser digitalen Kompetenzen auf.

2.	 Feministische Organisationen der Sozialen Arbeit
Organisationen in der Sozialen Arbeit bilden einen Teil eines bestimmten Träger-
systems (Merchel, 2003) und stellen eine wesentliche Rahmenbedingung für profes-
sionelles Handeln in der Sozialen Arbeit dar (Busse et al., 2016; Grunwald, 2015). Zu 
Organisationen Sozialer Arbeit zählen: alle formal organisierten Einrichtungen, die 
Aufgaben im Spektrum Sozialer Arbeit leisten, freie und öffentliche Träger, Berufs-
verbände und weitere Vereinigungen (Fleßner, 2011, S.  304 f.). In meinem Beitrag 
konzentriere ich mich auf die Nichtregierungsorganisationen. Nichtregierungsorga-
nisationen sind Vereinigungen, die ideelle und andere nicht gewinnorientierte Zie-
le verfolgen, eine dauerhafte und handlungsfähige Struktur haben und weitgehend 
unabhängig von staatlichen Stellen als kritische Interessengruppenvertreterinnen 
agieren (Delbrück, 2003, S. 6). Organisationen sind Arenen der Makrosozialarbeit. 
„Organizations, organizational culture, and organizational effectiveness are central 
concepts in macro social work. Organizations are the primary setting for social work 
practice and the social structure for delivery of services and social change.” (Tice et 
al., 2020, S. 104).

Im Fokus feministischer Organisationen der Sozialen Arbeit steht die kritische 
Auseinandersetzung mit Geschlecht. Geschlecht wird in dem Beitrag in einem „inter-
sektionalen“ (Crenshaw, 1989/2019) Paradigma verortet. Gegenstand der Reflexion ist 
somit die Interdependenz der Kategorie Geschlecht mit Sexualität, Rassismus oder 
Klasse. Geschlecht wird daher „immer gleichzeitig rassisiert, sexualisiert, lokalisiert 
betrachtet“ (Dietze et al., 2012, S. 108). Dieses theoretische Konzept ermöglicht die 
Reflexion über Machtverhältnisse, die Gefahren der Reproduktion sozialer Ungleich-
heiten und die Grenzen der Normalität (Riegel, 2007). Die Verankerung des Konzepts 
der Intersektionalität in den Konzepten von Organisationen der Sozialen Arbeit ist 
eine Möglichkeit der Untersuchung der Institutionalisierung von Antidiskriminie-
rung und zielt darauf ab, die Eindimensionalität des Diskriminierungsbegriffs zu 
überwinden (Kasten, 2021b, S. 120).
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In der empirischen qualitativen Studie, auf der der Beitrag basiert, wurden Indi-
katoren definiert, die die Identifizierung feministischer Organisationen ermöglichten. 
Die etablierten Indikatoren waren: Kritik an Geschlecht/Sexualität als Kategorie von 
Macht, Herrschaft und hierarchischer Differenzierung, Geschlecht und Sexualität als 
Kategorien von Ungleichheit, Interdependenz von Geschlecht mit Kritik an Rassis-
mus oder Klassismus. Zu diesem Zweck wurden die Websites einzelner Organisatio-
nen der Sozialen Arbeit, ihre Twitter-Beiträge und ihre Satzungen, sofern sie auf den 
Websites verfügbar waren, analysiert. Die Liste der Indikatoren wurde um weitere 
Indikatoren erweitert, die von den Organisationen selbst verwendet wurden: Kritik 
an Heteronormativität, weiteren Herrschaftsverhältnissen und Diskriminierung, fe-
ministische Arbeit mit Mädchen*/Frauen* und LGBTIQ+, kritische Arbeit mit Jun-
gen*/Männern*, Geschlechterbewusstsein, Geschlechterdiversität, Queer oder Inter-
sektionalität (Kasten, 2022, S. 62 f.). Nichtregierungsorganisationen, die ihre Ziele als 
Kritik am Patriarchat und der Gleichberechtigung der Frau definieren, gleichzeitig 
aber transphobe oder rassistische Positionen vertreten, wurden nicht in die Untersu-
chung einbezogen, da sie bei ihren Bemühungen zum Erreichen der oben genannten 
Ziele Strategien der Ausgrenzung nutzen.

3.	 Digitale Kompetenzen in der Sozialen Arbeit
Im Allgemeinen lässt sich digitale Kompetenz als ein souveräner, kritischer und ver-
antwortungsvoller Umgang mit digitalen Technologien verstehen (European Com-
mission, 2019, S. 10). Die Europäische Kommission hat fünf Bereiche, die für digitale 
Kompetenzen eine Rolle spielen, formuliert: Informations- und Datenkompetenz, 
Kommunikation und Zusammenarbeit, Erstellung digitaler Inhalte, Sicherheit und 
Problemlösung (European Commission, 2019, S.  10). Digitale Kompetenzen bilden 
einen Forschungsgegenstand der Sozialen Arbeit (Hoffmann, 2010; Epe, 2017; Schroll-
Decker  & Schneider, 2019, Witzel 2019; Siller et al, 2020; Müller, 2022). Bernward 
Hoffmann bestimmt neun Punkte, die ein umfassendes Verständnis von Medienkom-
petenz in der Sozialen Arbeit ausmachen:

1.	 Medien prägen soziale Themen und als ein Bedingungsfeld Sozialer Arbeit müss-
ten sie kontinuierlich und kritisch betrachtet werden.

2.	 Aus dem Verständnis der Sozialen Arbeit als einer Kommunikationsprofession 
wächst die Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit. In dem Sinne kann die 
mediale Kommunikation für Soziale Arbeit von Nutzen sein.

3.	 Soziale Arbeit ist zur Begleitung, zum Schutz und zur Aufklärung von Risiken der 
Medienwelt vor allem gegenüber jungen Menschen verpflichtet.

4.	 Die Sichtbarkeit, dass Medien für die Bewältigung sozialer Probleme unterstüt-
zend sein können, ist eine Aufgabe der Sozialen Arbeit.

5.	 Soziale Benachteiligung hinsichtlich des Medienzugangs und der Medienkompe-
tenzen sollte durch Soziale Arbeit ausgeglichen werden.

6.	 Medien sollten stärker als didaktische Hilfsmittel eingesetzt werden.
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7.	 Kreative Entdeckungen und ästhetische Gestaltungen mit technischen Medien 
sollten allen Menschen ermöglicht werden.

8.	 Lokale Aneignungen der globalen Medienwelt in Kontexten Sozialer Kulturarbeit 
sollten von Sozialer Arbeit unterstützt werden.

9.	 Die Sachproblematik Medien muss geklärt und die Ressourcen der Menschen 
durch Medienpädagogik gestärkt werden. (Hoffmann, 2010, S. 64–69). 

Hoffmann spricht von Medienkompetenzen, aber die von ihm herausgearbeiteten 
Punkte lassen sich auf digitale Kompetenzen übertragen. Wichtig dabei ist eine kriti-
sche Haltung gegenüber der digitalen Welt wie auch die kritische Reflexion digitaler 
Ungleichheit.

4.	 Methodische Vorgehensweise
Die Ergebnisse des Beitrags basieren auf der empirischen qualitativen Studie „Gen-
dersensible Interventionen im Netz“ (Kasten, 2021a). Im Rahmen der Studie wur-
de die Nutzung des Social-Media-Kanals X (damals Twitter) durch feministische 
Organisationen der Sozialen Arbeit untersucht. Ziel der empirischen Studie war es 
herauszuarbeiten, wie soziale Organisationen gendersensible Interventionen als 
Gegenstand des professionellen Handelns konstruieren. Als feministische Organisa-
tionen gelten in der Studie Organisationen, die Kritik an Geschlecht/Sexualität als 
Macht- und Herrschaftskategorie in ihrem Leitbild verankert haben und diese Kate-
gorien in Interdependenz mit anderen Kategorien wie race, soziale Herkunft und/
oder psychische und physische Fähigkeiten betrachten. Die sozialen Organisationen 
wirken in Themenbereichen wie zum Beispiel Gewalt, Bildung, Familie oder Sucht. 
Insgesamt wurden sechszehn Fachkräfte interviewt, die in diesen Organisationen für 
Social-Media-Kanäle zuständig sind und als Expert*innen (Gläser & Laudel, 2010) 
im Rahmen der Untersuchung gelten. Zusätzlich wurden drei „Gruppendiskussionen“ 
(Bohnsack, 2014) mit den jeweiligen Teammitgliedern der betreffenden Organisation 
durchgeführt. Die Daten wurden im Stil der Grounded Theorie nach Kathy Charmaz 
(2006) ausgewertet. Das Forschungsprojekt ist angesiedelt an der Schnittstelle von 
Geschlechter-, Digitalisierungs-, Organisations- und Professionsforschung.

5.	 Aneignung digitaler Kompetenzen durch die 
Makrosozialarbeiter*innen

Aus dem Datenmaterial lassen sich fünf Wege der Aneignung digitaler Kompetenzen 
rekonstruieren. Diese Aneignungswege lassen sich nicht scharf voneinander trennen, 
sie verschränken sich vielmehr miteinander. 

Der erste Weg erfolgt durch die private Nutzung. Die Fachkräfte nutzen privat die 
Social-Media-Kanäle, sind auf ihnen aktiv und tragen dieses Knowhow in die Or-
ganisation, in der sie tätig sind, weiter. Da feministische Organisationen nur über 
sehr geringe Nutzungskapazitäten der Social-Media-Kanäle verfügen, bedienen die 
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Fachkräfte, die dieses Knowhow in die Organisation bringen, die sozialen Medien 
teilweise in ihrer Freizeit oder indem sie Überstunden machen. Wie die Fachkräfte 
feministischer Organisationen ihre digitalen Kompetenzen erwerben und weiterent-
wickeln, lässt sich mit dem Stichwort „Learning by doing“ beschreiben. „Learning by 
doing“ bildet somit den zweiten Weg der Aneignung und erfolgt durch das eigenstän-
dige Experimentieren mit den sozialen Medien. Die Fachkräfte bilden sich in Folge 
der Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer Arbeit sammeln, selbst fort. Sie haben z. B. 
in Form eines geringen Stellenanteils die Zuständigkeit für Öffentlichkeitsarbeit und 
das Bespielen der sozialen Medien ist darin inbegriffen. Den dritten Weg bildet das 
Studium, während dessen das Knowhow erworben wurde, das im Rahmen der Tätig-
keit in einer Organisation ausgebaut und weiterentwickelt wird. Fortbildungen stellen 
den vierten Weg dar, wie digitale Kompetenzen angeeignet werden. Der Arbeitgeber 
fördert Weiter- und Fortbildungen der Mitarbeiter*innen im Bereich der Digitali-
sierung und der Nutzung der Social-Media-Kanäle. Im Fokus steht dabei nicht nur 
die*der einzelne Mitarbeiter*in, die*der die Zuständigkeit für die sozialen Medien 
hat, sondern ebenso alle anderen Teammitglieder mit dem Zweck, die Kenntnis der 
digitalen Medien in die professionelle Identität der Mitarbeitenden zu integrieren und 
zu fördern, um dann ggfs. für Presseanfragen zur Verfügung zu stehen. Den fünften 
Weg umschreibe ich mit dem Begriff „Zuständigkeiten im Team“. Wenn es zu Ver-
änderungen bei den Zuständigkeiten im Team kommt und die Aufgaben unter Team-
mitgliedern neu verteilt werden, wird die Betreuung der Social-Media-Kanäle inner-
halb des Teams weitergegeben. Der Nachteil ist dabei, dass ein*e Mitarbeiter*in diese 
Aufgabe übernimmt, da jemand diese Aufgabe übernehmen muss, der*diejenige aber 
möglicherweise kein Interesse an digitalen Medien hat. Eine weitere Möglichkeit be-
steht darin, dass die Nutzung der Social-Media-Kanäle bei der Förderung eines neuen 
Projekts inbegriffen ist und ein*e Mitarbeiter*in die Zuständigkeit hierfür bekommt. 
Projektförderung ist jedoch üblicherweise zeitlich begrenzt und besteht die Gefahr, 
dass die gesammelte Expertise nach dem Ende des Projekts nicht weitergegeben wird 
und somit projektbezogen bleibt. Anders verhält es sich, wenn zusätzliche Fachkräfte 
eingestellt werden, die für die Betreuung sozialer Medien zuständig sind. In diesem 
Fall kann die gewonnene Expertise in Organisationskultur und -struktur integriert 
werden. 

Es lassen sich drei Aspekte aufzeigen, die den Aneignungsprozess digitaler Kom-
petenzen in feministischen Organisationen kennzeichnen: das eigene Interesse an 
Social-Media-Kanälen, die offene Haltung der Organisationsleitung gegenüber So-
cial-Media-Kanälen und die Bereitschaft zum Learning by doing (s. Abb. 1).

Den ersten Aspekt macht das eigene Interesse an den Social-Media-Kanälen aus. 
Die Fachkräfte nutzen privat die sozialen Medien, haben demzufolge ein Bewusstsein 
für die Wirkung der Medien und tragen das private Interesse in die Organisationen 
rein. Die offene Haltung der Organisationsleitung – d. h. die Nutzung der sozialen 
Medien in der Organisation wird zur Chef*insache erklärt – fördert und stärkt den 
Aneignungsprozess der Fachkräfte. Erforderlich ist auch die Bereitschaft, Erfahrun-
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gen bei der Nutzung sozialer Medien zu sammeln, um so die Sicherheit im Umgang 
mit sozialen Medien zu erhalten und eigene digitale Kompetenzen auszubauen.

6.	 Digitale Kompetenzen der Makrosozialarbeiter*innen
Auf Grundlage der empirischen qualitativen Untersuchung habe ich ein Modell „Di-
gitale Kompetenzen der Makrosozialarbeiter*innen in der Arena der Organisationen“ 
(Abb. 2) entwickelt. 

Die Grundvoraussetzung der Entwicklung digitaler Kompetenzen der Makro-
sozialarbeiter*innen bildet das Erkennen des Bedarfs und der Notwendigkeit des 
professionellen Handelns von Organisationen in der digitalen Welt. Eine interviewte 
Fachkraft schildert dieses Erkennen wie folgt:

„Vor einigen Jahren hat man festgestellt, wir müssen irgendwie in den sozialen Me-
dien was machen.“ (ExI_15_35, Pos. 9)

 

Die offene Haltung der 
Organisationsleitung 
gegenüber den Social‐

Media‐Kanälen

Die Bereitschaft zum Learning by 
doing

Das eigene Interesse 
an den Social‐Media‐

Kanälen

Abb. 1:	 Merkmale des Aneignungsprozesses digitaler Kompetenzen in feministischen Or-
ganisationen Sozialer Arbeit (eigene Darstellung)
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Die Mitarbeitenden der Organisation, in der die Fachkraft tätig ist, sind zu dem Ent-
schluss gekommen, dass es erforderlich ist, in der digitalen Welt zu agieren und die so-
zialen Medien zu bedienen. Entsteht diese Erkenntnis in der Organisation, dann kön-
nen die Fachkräfte die Ressourcen benennen, über die sie verfügen müssen, um in der 
digitalen Welt professionell agieren zu können. Bei den Ressourcen kann es sich um 
zusätzliche Stellen handeln oder auch um technische Ausstattung. Eine Kompetenz, 
die diese Notwendigkeit Geldgeber*innen und Kostenträger*innen kommuniziert, 
nenne ich Übersetzungskompetenz. Die Fachkraft einer feministischen Organisation 
beschreibt ihre Erfahrungen mit einem Kostenträger im Interview folgendermaßen:

„[…] was explizit und besonders von den Geldgebern gefördert und erwünscht ist, 
[…] Flyer zu drucken und die […] zu verteilen. Damit einfach unsere Angebote be-
kannt werden und eben gut genutzt werden. Das ist […] die Vorstellung, die auch im-
mer noch in weiten Teilen in Verwaltungen und bei Zuwendungsgebern vorherrscht.“ 
(ExI_10_20, Pos. 19)

Dass über gedruckte Flyer die Sichtbarkeit von Angeboten erreicht wird, scheint 
weiterhin eine vorherrschende Vorstellung bei Geldgeber*innen und Kostenträ-
ger*innen zu sein. Das Drucken und Verteilen von Flyern wird laut der interviewten 
Fachkraft vom Zuwendungsgeber gewünscht und demzufolge auch gefördert. Die 
Übersetzungskompetenz stellt einen Aspekt der digitalen Kompetenz der Makroso-
zialarbeiter*innen dar und zielt auf die Schaffung von Rahmenbedingungen in Form 
von Ressourcen für feministische Organisationen ab. Die Makrosozialarbeiter*innen 
sind in der Lage, die Notwendigkeit als feministische Organisation digital zu agieren, 

Abb. 2:	 Digitale Kompetenzen der Makrosozialarbeiter*innen in der Arena der Organisa-
tionen (eigene Darstellung)
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Geldgeber*innen, Kostenträger*innen und Zuwendungsgeber*innen gegenüber zu 
kommunizieren und zu begründen. 

Die strukturelle Verankerung digitaler Kompetenzen der Makrosozialarbeiter*in-
nen in den Organisationen steht auf drei Säulen. Die erste Säule nenne ich die Ent-
wicklung und die Pflege der digitalen Organisationskultur. Das Handeln im digitalen 
Raum oder die Nutzung der sozialen Medien innerhalb einer Organisation wird nicht 
nur einer*einem Mitarbeiter*in zugewiesen, die diese Zuständigkeit in ihrem*seinem 
Stellenanteil hat, sondern es muss eine Organisationskultur geschaffen und aufrecht-
erhalten werden, die Digitalisierung und die daraus resultierende Veränderung der 
professionellen Praxis und die Herausforderungen der Professionalisierung der je-
weiligen Handlungsfelder kritisch reflektiert. Aussagen wie z. B. „Die echte Soziale 
Arbeit erfolgt in Präsenz und direkt mit Klient*innen“ haben einen Raum, um sich 
innerhalb der Organisation mit ihnen kritisch zu befassen. Die zweite Säule nenne 
ich die Erweiterung der Expertise. Dabei geht es zum einen um die Teilnahme an 
Fortbildungen zu Themen wie z. B. die Erstellung eines Social-Media-Plans oder zu 
den jeweiligen Social-Media-Kanälen. Hier wird die externe Expertise angefragt. 
Zum anderen geht es um die interne Expertise, die durch die Gründung von Arbeits-
gruppen innerhalb einer Organisation erweitert wird. Solche Arbeitsgruppen können 
dauerhaft angelegt sein und grundsätzlich den Aufgabenbereich der Schaffung einer 
digitalen Organisationskultur abdecken. Sie können aber auch zu einem bestimmten 
Anlass ins Leben gerufen werden wie z. B. der Strategieentwicklung mit dem Ziel des 
Erreichens einer neuen Zielgruppe auf Instagram. Die Gründung einer Arbeitsgrup-
pe, die für Social-Media-Kanäle zuständig ist, sichert ab, dass im Fall von Krankheit 
oder Urlaub oder Ausfall das digitale Knowhow der Organisation nicht verloren geht 
oder sich in Zuständigkeit einer einzigen Person befindet, wo es zu Überlastungen 
und einsamer Praxis kommen kann. Die dritte Säule macht für mich die Supervision 
aus. Es ist unverzichtbar, sie als eine alltägliche organisationale Praxis einzuführen. 

Die drei Säulen ermöglichen neben der Übersetzungskompetenz auch die Ent-
wicklung und die Etablierung weiterer digitaler Kompetenzen der Makrosozial-
arbeiter*innen. Dabei geht sowohl um das Technologie-Knowhow als auch um die 
methodische Kompetenz. Die erste Kompetenz ist die Fähigkeit, differenziert mit 
Social-Media-Kanälen umzugehen. Diese Differenzierung bezieht sich auf die Nut-
zer*innen der Social-Media-Kanäle, auf denen feministische Organisationen der So-
zialen Arbeit ihre Unterstützungsangebote sichtbar machen und auf den Datenschutz, 
der mit der Nutzung von sozialen Medien einhergeht. Das Alter der Nutzer*innen und 
die Ziele, die feministische Organisationen mit ihren Posts anstreben, sind ausschlag-
gebend für die Entwicklung von digitalen Makrohandlungsmethoden. Die Fähigkeit, 
differenziert mit Social-Media-Kanälen umzugehen setzt die Berücksichtigung des 
Datenschutzes voraus. Die Nutzung sozialer Medien hat einen ambivalenten Charak-
ter. Einerseits ermöglicht die Nutzung von Social-Media-Kanälen die Gestaltung von 
Diskursen und andererseits tauchen für die Organisationen Fragen zu Datenschutz 
und Klient*innenrechten auf. 
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Die zweite digitale Kompetenz der Makrosozialarbeit stellt die Fähigkeit dar, mit 
grenzüberschreitendem und verletzendem Verhalten im Netz umzugehen. Hassre-
den, Hasskommentare und persönliche Angriffe auf Fachkräfte, die zu Themen wie 
Gender, Gleichstellung, Queer oder Antidiskriminierung in sozialen Netzwerken 
agieren, sind tagtägliche Begleiterscheinungen einer solchen Praxis. Eine interviewte 
Fachkraft führt zum Umgang mit Hate Speech aus:

„Wir sind deshalb […] sehr verhalten, was wir persönlich posten, was wir persönlich 
teilen, weil wir eben mit einer Krisenkommunikation und Hatespeech nicht umgehen 
können, weil […] einfach auch das Knowhow fehlt. Also da braucht es einfach auch 
wieder jemanden, der sich damit auskennt. Wir hatten dieses Beispiel schon, dass 
wir von rechten Organisationen dann klein gemacht wurden und angegriffen wurden 
und da können wir uns nur als Fraueninitiativen zusammentun und etwas dagegen 
tun, um dann wieder einheitliche Stärke zu zeigen und auch Solidarität zu zeigen mit 
einem Projekt, das von rechter Hatespeech betroffen war. Das ist ein trauriger Aspekt, 
dass das eben so ist. Und das ist auch das, was ich so beobachte bei allen anderen klei-
nen Organisationen, dass die Kapazitäten einfach nicht da sind.“ (ExI_4_14, Pos. 22)

Das – neben den nicht vorhandenen personellen und materiellen Ressourcen – feh-
lende Knowhow im Umgang mit Krisen und mit rechtem Hate Speech führt dazu, 
dass die Fachkräfte feministischer Organisationen eher aufs Posten verzichten. Ihre 
Erfahrung schildert auch eine andere Fachkraft, die auf das Posten verzichtet hat:

„Bei mir hat es dann dazu geführt, dass ich davon die Finger gelassen habe. […] Das 
war auf Facebook, aber ich bin da ein bisschen zurückgeschreckt. Nach dieser einen, 
ja es waren auch zwei oder drei schlechte Erfahrungen, die ich mit Trollen gemacht 
habe, oder mit Leuten, die scheinbar nichts anderes zu tun haben, als da ständig einen 
mit in die persönliche Richtung gehenden Kommentaren zu nerven.“ (ExI_16_36, 
Pos. 23)

Die Fachkräfte berichten von persönlichen Angriffen, obwohl das Posten im Namen 
der Organisation stattfindet und unter dem Account einer Organisation erfolgt. Es 
wird von persönlichen Angriffen gesprochen, da sich der Hass persönlich an die*den 
Schreiber*in richtet. Die agierende Fachkraft wird direkt mit dem Hass konfrontiert. 
Damit die Professionellen sich davon nicht beeindrucken lassen und mit ihren Posts 
fortfahren, ist Knowhow erforderlich. Dazu zählt auch die Kenntnis der eigenen 
Grenzen im Umgang mit Hasskommentaren. Damit die Makrosozialarbeiter*innen 
diese Fähigkeit entwickeln können, braucht es neben den bereits angesprochenen 
Ressourcen auch Supervision, die als dritte Säule fungiert. 

Die dritte digitale Kompetenz der Makrosozialarbeiter*innen stellt die Fähigkeit 
zur Entwicklung und Etablierung von Sichtbarkeitsstrategien dar. Dabei geht es nicht 
nur um die Sichtbarmachung von Themen der Organisation oder von Unterstüt-
zungsangeboten, sondern manchmal auch um internationale Perspektiven auf diese. 

Social-Media-Kanäle bieten die Möglichkeit, Bilder zu posten. Die vierte digitale 
Kompetenz der Makrosozialarbeiter*innen ist daher die Fähigkeit, sensibel mit Bil-
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dern im Netz umzugehen. Das betrifft sowohl den Aspekt des Schutzes der Klient*in-
nenrechte als auch den Aspekt der Stigmatisierung, die durch eine bestimmte Form 
der Visualisierung erfolgen kann. 

Die fünfte und letzte digitale Kompetenz der Makrosozialarbeiter*innen in der 
Arena der Organisationen ist die Fähigkeit, sich in Auseinandersetzungen und De-
batten zu begeben. Das impliziert auch eine bestimmte Konfliktfähigkeit. Eine inter-
viewte Fachkraft schildert dies folgend:

„Verbündete, Geld und Ressourcen  – darüber haben wir eigentlich schon alles ge-
sprochen, oder der Mangel daran, wozu das führt, dass wir uns manchmal auch nicht 
einmischen. Ein bisschen die Scheu, da gut am Konflikt zu bleiben, also konfliktfähig 
zu sein und gut argumentieren zu können in 140 Zeichen. […] Müssen wir uns auf 
diesem Terrain bewegen? Müssen wir uns so vulnerabel machen, dass wir vielleicht 
auch in einem Shitstorm landen könnten? Müssen wir uns so nach außen verhalten, 
dass wir uns auch angreifbar machen oder wollen wir nur strikt bei Marketing quasi 
bleiben? Oder machen wir uns schon durch Marketing angreifbar? Indem wir sagen, 
Vielfalt, Geschlechtervielfalt, sexualisierte Gewalt, das sind Themen, die wir mit be-
arbeiten. Das ist schon noch mal so ein Themenfeld, was wir gerne in der Zukunft 
eigentlich beackern würden […] quasi gezielt sich auch, ich sage mal in Anführungs-
zeichen, Kämpfe aussucht, wo man dran teilnehmen möchte, oder Diskussionen, und 
diese dann auch für sich strategisch NUTZBAR macht, indem man sich positioniert. 
Und das ist, glaube ich, etwas, wo es uns sehr mangelt an dem Verständnis dafür, an 
dieser Strategie dafür. […] Wo fraglich ist, ob wir uns da nicht noch besser aufstel-
len könnten, als NGOs und da nicht noch mehr auch Verbündete finden könnten. 
[…] ich habe nicht die Sicherheit im Netz gerade, dass ich denke, ich habe jetzt so 
ein stabiles Netzwerk […] Und dann, glaube ich, wenn ich den Punkt erreicht hätte, 
würde ich auch gerne kontroverser werden oder noch mehr Intervention machen.“ 
(ExI_2_12, Pos. 19)

Konfliktfähigkeit wird mit der Fähigkeit verknüpft, adäquat argumentieren zu kön-
nen und das impliziert auch, sich angreifbar zu machen und sich einem Shitstorm 
auszusetzen. Ein stabiles Netzwerk und Verbündete im Netz werden als weitere Vor-
aussetzungen angeführt, um sich in den „Kampf “ zu begeben und ihn als feministi-
sche Organisation für die Gleichstellungsziele strategisch zu nutzen. 

Diese fünf digitalen Kompetenzen der Makrosozialarbeiter*innen werden auf 
dem Hintergrund zweier Dimensionen herausgebildet. Die erste Dimension be-
trifft das technologische Knowhow. Das impliziert die Kenntnis der verschiedenen 
Social-Media-Kanäle und ihrer Funktionen und die Fähigkeit der Erstellung eines 
Social-Media-Plans. Die zweite Dimension betrifft die feministische Fachexperti-
se zum Thema der Organisation wie z. B. geschlechtsspezifische Gewalt oder Sucht, 
Bildung und Geschlecht, geschlechtliche Vielfalt, vielfältige Familienentwürfe. Das 
impliziert die Kenntnis der aktuellen Diskurse mit den unterschiedlichen Positionen, 
Standpunkten und Konfliktfeldern im Kontext der jeweiligen Themen, aber auch der 
Akteur*innen, die eine Sprecher*inposition im Diskurs haben. Zu dieser Dimension 
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gehört die Kenntnis der jeweiligen Entscheidungsträger*innen, der jeweiligen Ab-
stimmungsprozesse und Schlüsselmomente, die sich auf die Debatten auswirken und 
sie bedingen.

7.	 Fazit
Digitale feministische Makrosozialarbeitspraxis geht über den Einzelfall hinaus, strebt 
die Umsetzung der Gleichstellungsziele an und interveniert in die soziale Ungleich-
heit. Der Auftrag Sozialer Arbeit besteht im Einsatz für strukturellen Wandel (Prasad, 
2023, S.  8). Feministische Makrosozialarbeiter*innen lassen sich als Akteur*innen 
„gesellschaftlicher Transformation“ (Richter, 2022, S.  188 f.) verstehen, die die So-
cial-Media-Kanäle als eine Möglichkeit politischer Einmischung nutzen. Im Beitrag 
konnte ich auf der Grundlage der empirischen qualitativen Untersuchung die Wege 
der Aneignung digitaler Kompetenzen aufzeigen. Sie reichen vom privaten Erwerb 
bis hin zum Erwerb digitaler Kompetenzen durch Fort- und Weiterbildungen. Den 
Aneignungsprozess charakterisiert das eigene Interesse an Social-Media-Kanälen und 
die Bereitschaft zum Learning by doing sowie die offene Haltung der Organisations-
leitung gegenüber Social-Media-Kanälen. Die Analyse hat gezeigt, dass digitale Kom-
petenzen feministischer Makrosozialarbeiter*innen verschiedene Fähigkeiten umfas-
sen. Die Individualisierung des Erwerbs digitaler Kompetenzen führt dazu, dass die 
Fachkräfte der Sozialen Arbeit keine wesentlichen Akteur*innen in der Gestaltung 
der Narrative und Diskurse sind.
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Anforderungen an Sozialarbeitende in der 
technisierten Gesellschaft
Einflüsse der Digitalisierung und Mediatisierung am  
Beispiel der Heimerziehung
Julius Späte

Zusammenfassung
Digitale Medien und dazugehörige technische Geräte sind ein zentraler Bestandteil 
des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen. Sie gehören somit auch zum Alltag 
Sozialer Arbeit, wie es sich beispielhaft im Handlungsfeld stationärer Einrichtungen 
der Erziehungshilfe verdeutlichen lässt. Der dort vermehrte sowie zunehmende Ge-
brauch digitaler Technologien durch Bewohnende sowie Fachkräfte und die dadurch 
geprägten hybriden Lebenswelten erweitern die Komplexität pädagogischer Arbeit 
in den Heiminstitutionen. Deshalb werden im vorliegenden Essay die Einflüsse der 
technisierten Gesellschaft reflektiert und es wird betont, dass sich Fachkräfte in der 
Sozialen Arbeit allgemein und exemplarisch in der Heimerziehung mit digitalen Me-
dien und technischen Geräten befassen sollten, da sie durch einen wachsenden tech-
nischen Fortschritt erweiterte mediale und soziotechnische Handlungskompetenzen 
sowie Konzepte benötigen, um Heranwachsende in der technisierten Gesellschaft 
professionell begleiten zu können.

1.	 Einleitung
Ohne die technologischen Entwicklungen seit dem frühen 19. Jahrhundert wäre „kein 
Industriezweig, kein Produktionsprozess oder Dienstleistungsangebot, keine Finanz-
transaktion, kein Verwaltungsablauf, kein Verkehr, kein Kommunikationsprozess, 
kein Krieg, kaum ein alltäglicher Vorgang […] ohne Technik überhaupt oder auch 
nur annähernd in der gewohnten Form möglich“ (Dolata, 2011, S. 9).

Auch viele Formen sozialer Unterstützungen, die heutzutage als Soziale Arbeit zu-
sammengefasst werden können, sind von den technologisch geprägten Gesellschafts-
veränderungen beeinflusst. Darüber hinaus sind bestimmte Bereiche der modernen 
Sozialen Arbeit auch erst durch sie entstanden, da die industrielle Revolution die 
Soziale Frage aufwarf und zu der Organisation darauf antwortender sozialer Hilfen 
führte (Hering & Münchmeier, 2014, S. 21 ff.; Späte, 2024a, S. 6 f.).
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Obwohl die Soziale Arbeit eng mit technologischen Fortschritten verbunden ist, 
beeinflusst sie nicht aktiv deren Entwicklungen. Vielmehr ist sie eine Reaktion auf die 
Folgen, die sich für Individuen oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen ergeben1. 
Dabei scheint es bis heute so zu sein, dass Fachkräfte in sozialen und pädagogischen 
Bereichen gezielt Abstand von Technik suchen und einige mitunter eine technik-
kritische Haltung haben (Zorn & Seelmeyer, 2015, S. 141 f.; Röll, 2020, S. 457). Auch 
persönliche Beobachtungen von Studierenden, die betonen, dass sie die Soziale Arbeit 
gewählt haben, um nicht mit Mathematik und Technik in Berührung zu kommen, be-
stärken die Hypothese, dass sich Menschen für Berufe in sozialen und pädagogischen 
Bereichen entscheiden, die Technik als Nutzgegenstände aber nicht als relevante, so-
ziale Transformation befördernde Kulturgüter und als „soziale Akteure“ reflektieren 
(Schulz-Schaeffer, 2008, S. 708 ff.).

Es gehört zu den technischen Errungenschaften und technologisch geprägten 
Veränderungsprozessen der letzten 200 Jahre dazu, dass sie stets von Kritiken und 
besorgten Stimmen begleitet waren. Als 1835 die erste Bahnstrecke zwischen Nürn-
berg und Fürth eröffnet wurde, schrieben bayrische Ärzte in ein Gutachten, dass 
„Ortsveränderungen mittels irgendeiner Art von Dampfmaschine … im Interesse 
der öffentlichen Gesundheit verboten sein sollten. Die raschen Bewegungen können 
nicht verfehlen, bei den Passagieren die geistige Unruhe, ‚delirium furiosum‘ genannt, 
hervorzurufen“ (Schivelbusch, 2000 zit. n. Hierzer, 2020, S. 27). 

Weit vor den dystopischen Romanen und Filmen des 20. Jahrhunderts2, entwarf 
Samuel Butler (1863) in seinem Essay „Darwin among the Machines“ die These, dass 
die technischen Entwicklungen schneller vollzogen werden als die natürliche Evo-
lution der Menschen vonstattenginge. Damit liefe die Menschheit Gefahr, sich ihre 
eigenen, ihnen überlegenen Nachfolger zu erschaffen. 

Solche kritischen Betrachtungen zeigten sich auch an nachfolgenden transforma-
tiven Situationen. In den 1970er Jahren wurden kritische Diskurse zu den Verände-
rungen von Arbeit und Aufgaben von Arbeitskräften aufgrund der Computerisierung 
in Unternehmen geführt (Schuhmann, 2012, S. 248 ff.). In den 1980er Jahren setzten 
sich diese Diskurse mit einer allgemeinen Computerisierung der Gesellschaft und der 
Sorge steter Überwachung im Sinne Orwells Roman „1984“ fort sowie in den 1990er 
Jahren mit der Einführung des Internets (Danyel, 2012, S. 199 ff.).

1	 Dieser Umstand spiegelt sich auch in der Theoriebildung der Sozialen Arbeit bzw. Sozial-
pädagogik wider. In seinem 1964 veröffentlichten Buch „Einführung in die Sozialpäda-
gogik“ konstatiert Mollenhauer (1964/2001), dass „die Sozialpädagogik … mit den spezi-
fischen Problemen der industriellen Gesellschaft konfrontiert [wird]; sie kann schließlich 
nicht anders, als die Realität und die Art dieser Gesellschaft nachdrücklich in ihre Theorie 
und ihre Maßnahmen einbeziehen“ (S. 21).

2	 Exemplarisch ließen sich die Bücher „1984“ von George Orwell und „Do Androids Dream 
of Electric Sheep?“ von Philipp K. Dick sowie die Matrix-Filmreihe der Geschwister Wa-
chowski aufführen.
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Breitflächige Technikkritik begleitet Wandlungsprozesse so lange wie die Errun-
genschaften anfänglich noch als neu und ungewohnt erscheinen, bis sie dann all-
gegenwärtig und sogar unsichtbar im Alltag und den Lebenswelten der Menschen 
geworden sind, sodass auch die Kritik an ihr leiser wird (Kornwachs, 2013, S. 12 f.). Be-
sonders das Internet und damit verbundene Möglichkeiten schneller Vernetzung und 
Kommunikation integrierten sich rasant in die vielseitig technisierten Gesellschaften 
(Danyel, 2012, S. 203) und stießen als „digitale Transformation“ einen nächsten tief-
greifenden Wandel an, der zweifelsohne auch die Soziale Arbeit betrifft (Stüwe, 2019, 
S. 142). 

Trotz der scheinbaren technikkritischen Haltung vieler sozialarbeiterischer und 
pädagogischer Fachkräfte sind sie ein aktiver Teil einer technisierten Gesellschaft und 
gleichsam Technikkonsument*innen. Diese These wird durch Beobachtungen aus der 
Praxis gestützt: „Fachkräfte binden die Möglichkeiten digitaler Technologien in ihren 
Alltag ein, verbringen ihre Pausen, indem sie z. B. über die Geräte kommunizieren, 
spielen oder Transaktionen über Online-Bezahldienste regeln, wenn sie als Kolleg:in-
nen gemeinsam Essen beim Lieferservice bestellt haben“ (Späte, 2022a, S. 32).

Es wird deutlich, dass sich ein Dualismus zwischen ‚der Technik‘ auf der einen 
und gesellschaftlichem Leben sowie ‚dem Sozialen‘ auf der anderen Seite sukzessiv 
aufgelöst hat (Rammert, 2003, S.  19 ff.). Digitale Kommunikation, das Internet der 
Dinge, KI-Systeme, Roboter und vieles mehr gehören zum Alltag. Es gibt keine du-
alistische Trennung, sondern eine Vermischung des Analogen und Digitalen (Röll, 
2020, S.  464), eine Hybridisierung von technischen und sozialen Systemen (Späte, 
2022b, 13 f.). 

Die digitalen Vernetzungen, die diese hybriden Lebenswelten und komplexe glo-
bale Zusammenhänge geschaffen haben, durchdrangen und durchdringen die All-
tagskultur. Dass es einer zwingenden Berücksichtigung des Digitalen in den Aufga-
ben, Konzepten und Tätigkeiten sozialarbeiterischer Handlungsfelder bedarf (Steiner, 
2015, S.  34), ist folglich keine neue Forderung mehr, sondern ein immanenter Teil 
Sozialer Arbeit. Jedoch sind die verschiedenen Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 
von Digitalisierungs- und Mediatisierungsprozessen unterschiedlich betroffen. Das 
soll die vorliegende Betrachtung am Beispiel der Heimerziehung verdeutlichen. 

Heimerziehung schafft Orte, in der Kinder und Jugendliche durch Erziehung, Bil-
dung und Sozialisation für sich die Vorstellung eines guten Lebens entwickeln und 
gestalten sollen (Schrödter, 2017, S. 369). Dabei ist Heimerziehung ein Vertrautheit, 
Struktur und Orientierung bietendes, sehr alltägliches, nahes und hochkomplex in-
teraktives Beziehungsgeflecht von Heranwachsenden und Fachkräften, das einer viel-
seitigen Professionalität bedarf. 

Da es in der technisierten Gesellschaft wesentlich geworden ist, von ihren Heran-
wachsenden „die Art ihrer Kommunikation, die Wahl ihrer Medien und die Ästhetik 
ihres Medienhandelns zu verstehen“ (Bröckling, 2018, S. 85), ist das ebenfalls für sta-
tionäre Einrichtungen relevant. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden zuerst 
die Heimerziehung und anschließend der historisch gewachsene Einfluss der techni-
sierten Gesellschaft betrachtet. Daraufhin wird argumentiert, dass sich professionell 
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Handelnde in der Sozialen Arbeit verstärkt mit technischen Entwicklungen befassen 
sowie ihre (sozio-)technischen und medialen Kompetenzen erweitern sollten. Am 
Beispiel der Heimerziehung orientiert können auf diese Weise sowohl emanzipato-
rische Orte zur Vermittlung von Potenzialen und Grenzen von Technologien sowie 
eigenen Medienhandelns als auch vor (negativen) Einflüssen digitaler Medien schüt-
zende Orte für Heranwachsende geschaffen werden (Witzel, 2015, S. 120).

2.	 Heimerziehung als komplexes Handlungsfeld
Grundlegend ist die Heimerziehung nach § 34 SGB VIII eine stationäre Erziehungs-
hilfe, in der Kinder und Jugendliche außerhalb ihrer Herkunftsfamilie zeitweise oder 
bis zur Volljährigkeit – nach § 41 SGB VIII mitunter auch eine gewisse Zeit darüber 
hinaus – wohnen, aufwachsen und ihren Alltag gestalten. Eine so verkürzte Betrach-
tung der Heimerziehung läuft jedoch „Gefahr, einen jeweiligen Sektor von Vorstellun-
gen in den Mittelpunkt zu stellen, den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf einige 
Aspekte und Phänomene zu richten, die zu dieser Vorstellung gut passen, und andere 
auszublenden, zu vernachlässigen oder als Randphänomene zu betrachten“ (Wolf, 
2024, S. 34).

Die Heimerziehung ist komplex und auch ambivalent. Als sozialpädagogische 
Orte haben stationäre Einrichtungen das Potenzial, ein entwicklungsförderliches 
Umfeld zu schaffen. Zugleich stellt diese „Fremdunterbringung“ (Rätz et al., 2014, 
S. 168) einen starken Eingriff in das Leben von Kindern, Jugendlichen und ihrer Fami-
lien dar. Heimeinrichtungen sind im staatlichen Auftrag tätige Organisationen sowie 
Arbeitsplätze für professionell agierende Fachkräfte und zugleich private Lebensorte 
für Kinder und Jugendliche (Wolf, 2024, S. 35 ff.). 

Heimerziehung wird in verschiedenen Formen der Unterbringung bzw. des Zu-
sammenlebens – z. B. Clearingstellen, Erziehungsstellen, Wohngruppen, familienana-
loge Wohnprojekte  – gestaltet, sodass der Ausdruck Heimerziehung vielmehr eine 
„Sammelkategorie für eine Vielzahl unterschiedlicher Betreuungssettings“ (Bürger, 
2001, S. 646) ist. Darüber hinaus handelt es sich um eine Hilfeform, die eine vielseitige 
sowie umstrittene Geschichte mitbringt und stets von den jeweiligen gesellschaftli-
chen Strukturen, Machtverteilungen und Deutungsmustern abhängig ist (Wolf, 2024, 
S. 41 f.).

Die Heimerziehung kann folglich sehr vielseitig sein, gleichsam wie die indivi-
duellen Lebenswelten der Heranwachsenden, die dort aufeinandertreffen, und ihrer 
Bedarfe, um sich ganz individuell zu selbstbestimmten, selbstständigen und auch so-
ziablen Persönlichkeiten entwickeln zu können (Späte, 2024b, S. 77). Heimeinrichtun-
gen, „in denen die Interaktionen und das Handeln zwischen Menschen mit ihren je 
eigenen Bedürfnissen, biographischen Erfahrungen und mit ihrem Eigensinn zentral 
sind, sind hochkomplex“ (Oppermann et al., 2018, S. 42). Besondere Herausforderun-
gen, Probleme oder Krisen, die trotz einer grundlegenden Arbeit mit einer Gruppe 
stets die individuellen Lebenswelten betreffen, bedürfen eines schnellen Handelns 
und flexibler Lösungsmöglichkeiten seitens der pädagogischen Fachkräfte (Müller, 
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2019, S.  183 ff.). Letztlich umfasst die Heimerziehung die gesamte Vielseitigkeit des 
Alltags und ist von Interaktionen geprägt, die besonders nah sowie durch die Gestal-
tung persönlicher Beziehungen geschieht (Späte, 2024b, S. 81 ff.).

Zu der Alltäglichkeit in der stationären Erziehungshilfe gehören auch die ver-
schiedenen gesellschaftlichen Einflüsse, die berücksichtigt werden müssen, u. a. die 
Folgen von Digitalisierung und Mediatisierung. Das verdeutlicht mitunter die JIM-
Studienreihe, die seit 1998 kontinuierlich ein Bild der Mediennutzung junger Men-
schen erhebt. Die aktuellen Zahlen besagen, dass mit 99% fast alle Heranwachsen-
den Mediengeräte und -zugänge haben (mpfs, 2023, S. 5 ff.). Zum Einfluss digitaler 
Medien konstatiert Witzel (2015), dass die Fachkräfte der Heimerziehungen bestrebt 
sein sollten, „einen sozialpädagogischen Ort zu schaffen, welcher die Subjekte zur Le-
bensbewältigung befähigen soll. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit dem 
Medienhandeln der Kinder- und Jugendlichen und das Wahrnehmen medienpädago-
gischer Aufgaben im Kontext sozialpädagogischen Handelns“ (S. 120).

Für die einzelnen Handlungsfelder Sozialer Arbeit müssen die technologiebeding-
ten Einflüsse jedoch differenziert betrachtet werden. Das zeigte vor allem die Covid-
19-Pandemie, die zu einer Inhärenz des Digitalen in vielen Praxisfeldern führte (Mey-
er & Alsago, 2021, S. 267). Die in diesem Essay exemplarisch betrachteten stationären 
Erziehungshilfen konnten jedoch nicht pausieren (Middendorf, 2022, S. 57) und auch 
nicht in digitale Räume ausweichen. Trotzdem ist die Heimerziehung nicht von den 
technologischen Entwicklungen und auch nicht von den Einflüssen von Digitalisie-
rung und Mediatisierung ausgenommen, die im Weiteren als technisierte Gesellschaft 
beschrieben werden.

3.	 Die technisierte Gesellschaft, ihre Digitalisierung und 
Mediatisierung

Die technisierte Gesellschaft definiert sich aus dem technologischen Fortschritt und 
einem damit verbundenen naturwissenschaftlich-materialistischen Paradigma. Jür-
gen Mittelstraß (1996a) beschreibt dieses Paradigma als „eine Welt, in der sich das 
epistemische und das technische Wissen des Menschen, in der sich die Verfügungs-
gewalt des Menschen, gestützt auf den wissenschaftlichen und den technologischen 
Verstand, eindrucksvoll zum Ausdruck bringen“ (S. 14). 

Die Entwicklungen und Verwendungen von Technik werden als ein Teil des Men-
schen verstanden, mit der er „aus der nicht-menschlichen Natur heraustritt“ (S. 13) 
und die Welt zu einem Produkt, einem bearbeitbaren Werk macht (S. 14). Zugleich 
entwickelt sich eine technische Kultur heraus, die technische Lösungen für gesell-
schaftliche Probleme anstrebt (Mittelstraß, 1996b, S. 34). Somit kann die Gesellschaft 
wie eine Maschine konstruiert werden (S. 36) und „der Mensch scheint ebenso verän-
derbar zu werden, wie die Umwelt, in der er lebt (Stichwort Gentechnologie)“ (Mittel-
straß, 1996a, S. 19).
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Aber nicht erst mit den Entwicklungen der Gentechnologie ist die technisierte Ge-
sellschaft von einer materialistischen Weltsicht beeinflusst. Das kann ein Beispiel der 
Wissenschaftsgeschichte aus dem frühen 18. Jahrhundert verdeutlichen. 1748 erteilte 
Offray de La Mettrie dem Leib-Seele-Dualismus eine Absage und postulierte den Ma-
terialismus des Menschseins in seiner Schrift „L’Homme Machine“ (Der Mensch eine 
Machine): 

Der menschliche Körper ist eine Uhr, aber eine erstaunliche, und mit so viel Kunst 
und Geschicklichkeit verfertigt, dass, wenn das Rad, welches zur Angabe der Sekun-
den dient, zum Stillstehen kommt, das für die Minuten sich weiter dreht und seinen 
Schritt weiter geht, sowie auch das Viertelstundenrad seine Bewegung fortsetzt, und 
ebenso die anderen Räder, wenn die ersten verrostet oder aus irgendwelcher Ursache 
verdorben, ihren Gang unterbrochen haben. (Offray de La Mettrie, 1748/2016, S. 54)

Zu dieser technisierten Gesellschaft gehört seit der Entwicklung der Computertech-
nologie auch die aktuell voranschreitende Digitalisierung und Mediatisierung. Die 
Digitalisierung beschreibt lediglich „das technische Phänomen der Umwandlung 
analoger in digitale Information“ (Noller, 2021, S. 42). Es ist folglich – mit dem zuvor 
getätigten Rekurs auf Mittelstraß (1996b) – in erster Linie eines der technisch zu lö-
senden Probleme von Informationen. Jedoch wurde das Digitalisieren menschlicher 
Kommunikation – besonders da seit den 1990er Jahren die digitalen Technologien 
stetig günstiger und breiter zugänglich wurden – ein untrennbarer Teil der Lebens-
welten von Menschen (Wunder, 2021, S. 41 ff.) und verändert damit auch menschliche 
Handlungs- und Verhaltensweisen. Es zeigt sich u. a. in gewandelten Kommunika-
tionsprozessen wie bei symbolischen Interaktionismen, die über Messenger-Dienste 
von Emojis, GIFs oder Memes begleitet stattfinden (Dopplinger, 2015, S. 7 ff.), oder in 
beschleunigten Zeitrhythmen: „Via WhatsApp kommuniziert man fast zeitgleich mit 
mehreren Personen. Beziehungen werden über Instant Messenger aufgelöst, Kriegs-
androhungen mithilfe von Twitter weltweit verkündet. Die Geschwindigkeit, in der 
Beziehungen eingegangen, Arbeitsverträge geschlossen und auch aufgekündigt wer-
den, nimmt zu“ (Damberger, 2019, S. 158).

Solche durch die Digitalisierung angestoßenen Veränderungen können mit dem 
Begriff der „Mediatisierung“ (Krotz, 2020, S. 30) beschrieben werden. Dabei verän-
dern technologische Entwicklungen nicht allein Verhaltens- und Handlungsweisen, 
sondern sie sind abhängig „von der Organisation und Institutionalisierung der Tech-
nik in der Gesellschaft“ (S. 31), die zu Transformationen von Alltag und Kultur führen. 

Der ineinander verwobene Verlauf dieser Entwicklungen zeigt sich darin, dass die 
technisierte Gesellschaft, mit der von ihr entdeckten technologischen Möglichkeit 
der Digitalisierung, auch eine immer stärker gewordene Verfügbarkeit des Digitalen 
schaffte, die als Mediatisierung sukzessiv den Alltag der Menschen durchdrang und 
veränderte. Han (2013/2020) merkt zu der Durchdringung und den Transformatio-
nen, die schneller vonstattengehen als sie verstanden werden können, folgendes kri-
tisch an:
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Wir werden durch dieses neue Medium umprogrammiert, ohne dass wir diesen ra-
dikalen Paradigmenwechsel gänzlich erfassen. Wir hinken dem digitalen Medium 
hinterher, das unterhalb bewusster Entscheidungen unser Verhalten, unsere Wahr-
nehmung, unsere Empfindung, unser Denken, unser Zusammenleben entscheidend 
verändert. Wir berauschen uns heute am digitalen Medium, ohne dass wir die Folgen 
dieses Rausches vollständig abschätzen können. (S. 5)

Die Digitalisierung und damit verbundene Mediatisierung sind folglich eine komplexe 
gesellschaftliche Folge des spezifischen Einsatzes und Gebrauchs von Technologien, 
die zu Veränderungen von Verhaltens- und Handlungsweisen führen. Technologie 
und Soziales sind in Abhängigkeit unterschiedlicher technologischer Durchdringung 
eng miteinander verbunden. Letztlich kommt es auf ein jeweiliges „technologisches 
Profil“ an, wie stark eine direkte konkrete Einflussnahme auf das Soziale stattfindet 
(Dolata, 2011, S. 17 ff.). Aber die gesamtgesellschaftliche Verbundenheit, ihre Unmög-
lichkeit der Loslösung einzelner Teile zeigt, wie Entscheidungen bestimmter Wirt-
schaftssektoren die Alltagskultur beeinflussen, wenn beispielsweise nicht digitale Al-
ternativen immer geringer werden. Das beginnt bei der Reduktion von Präsenzstellen 
der Banken, geht über Online-Terminbuchungen bei Mediziner*innen bis hin zu 
einer Inhärenz des Digitalen in der Bildung, Arbeitswelt und den sozialen Kontakten, 
wie sie in der Hochphase der Corona-Pandemie erlebt wurde. Die Soziale Arbeit im 
Allgemeinen und die Heimerziehung im Speziellen bleiben davon nicht ausgenom-
men.

4.	 Einflüsse der technisierten Gesellschaft auf die Heimerziehung
In der Heimerziehung zeigt sich die Nutzung technischer Geräte und digitaler Me-
dien, wenn beispielsweise Smartphones für die Kommunikation mit den Bewoh-
nenden eingesetzt werden. Institutionen setzen sich dann mit der Frage auseinan-
der, welche Messenger-Dienste für die Praxis geeignet sein können oder sie nutzen 
vielseitig WhatsApp, da es in der Regel der am häufigsten verwendete Dienst seitens 
der Jugendlichen ist (mpfs, 2023, S. 28). Textnachrichten, Sprachnachrichten und die 
Übermittlung von Fotografien haben die Präsenz-Kommunikation am sozialpädago-
gischen Lebensort erweitert. Das erfordert Regeln zur Kommunikation über diese 
Dienste zwischen den Bewohnenden und Fachkräften. Es führt auch zu Situationen, 
in denen Heranwachsende versuchen, mit unzähligen Nachrichten Grenzen bei den 
Fachkräften auszutesten. Zugleich erfordert die Beziehungsgestaltung durch eine 
zusätzliche schriftbasierte Kommunikation neue Kommunikations- und Interpre-
tationsroutinen. Etwaige Stimmungslagen in Textnachrichten müssen von Bewoh-
nenden oder Sozialpädagog*innen interpretiert werden und münden nicht selten in 
Missverständnissen. Für die Klärung von Krisen wird das Medium als ungeeignet 
wahrgenommen, da non-verbale und paraverbale Kommunikationsebenen fehlen, 
und zugleich nehmen Fachkräfte wahr, dass sich Heranwachsenden bei bestimmten 
Problemen oder krisenhaften Situationen eher im digitalen Raum emotional öffnen 
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können. Auch die Freizeitgestaltung junger Menschen in den Einrichtungen ist mit 
vielen Stunden des Medienkonsums in Form von Spielen, Videos auf Social Media 
Plattformen oder Serien und Filmen geprägt und führen mitunter zu Konflikten bei 
Schlafens- oder Aufstehenszeiten u. v. m.3 

Diese digital-technischen Einflüsse, deren kurzer Überblick keinen Anspruch 
auf eine Vollständigkeit erhebt, zeigen sich in vielen stationären Einrichtungen. Sie 
können zu einer komplexeren Herausforderung werden, wie folgendes Fallbeispiel4 
verdeutlichen soll:

Es war gegen 06:00 Uhr morgens in einer Einfamilienhaussiedlung, in der sich auch 
ein familienanaloges Wohnprojekt nach § 34 SGB VIII befand. In der Einrichtung leb-
ten zwei innewohnende Fachkräfte mit fünf Jugendlichen zusammen. Während sich im 
Haus der erste Jugendliche auf seinen Weg zur Schule begeben wollte und zur Haus-
tür heraustrat, kamen fünf Polizist*innen auf das Grundstück der Einrichtung. Sie hin-
derten den Jugendlichen daran, sich auf seinen Schulweg zu begeben, und verschafften 
sich mit staatsanwaltschaftlicher Genehmigung Zutritt zur Einrichtung. Nichtsahnend 
folgten die Pädagog*innen den Anweisungen. Die Polizei verlangte mittels einer Liste 
von IP-Adressen die Herausgabe aller zugehörigen Geräte im Haus und die freiwilli-
ge Mitwirkung zur Nennung der Gerätepasswörter. Währenddessen erklärte die Polizei 
den Fachkräften und Bewohnenden den Hintergrund ihrer Aktion. Ein Hausbewohner 
hatte in einer WhatsApp-Gruppe, in der er über andere Kanäle im Internet Zugang 
fand, ein kinderpornografisches Bild zugesandt bekommen. Als er dieses Bild anklickte, 
wurde es direkt auf dem Handy gespeichert. Zudem hat der Jugendliche das Bild auch 
weitergeleitet. Alle fünf Jugendlichen standen unter der Vormundschaft des Jugendam-
tes. Da Vormunde unter anderem keine Mobilfunkverträge abschließen und auch für 
Prepaidkarten ein Vertragsabschluss ab einem Mindestalter von 16 Jahren notwendig 
ist, entschied der innewohnende Pädagoge alle Prepaidverträge auf seinen Namen ab-
zuschließen und die Jugendlichen als Nutzende einzutragen. Die Folge war eine von der 
Staatsanwaltschaft irrtümliche aufgestellte Hypothese, dass es sich bei der Einrichtung 
um einen größeren kinderpornografischen Ring handeln könnte. Trotzdem wurden alle 
Geräte zur Kontrolle beschlagnahmt. Der Jugendliche musste sich vor Gericht verant-
worten. Auch der innewohnende Pädagoge war gezwungen, seine Unschuld mit einem 
hohen rechtlichen Aufwand nachzuweisen, und alle anderen Bewohner*innen des Hau-
ses mussten über Monate auf ihre technischen Geräte verzichten. 

Die Ereignisse aus der Praxis zeigen, dass der Alltag und die Lebenswelten sowohl 
der Jugendlichen als auch der Fachkräfte von Technik und digitalen Medien durch-
drungen sind. Dabei spielen nicht allein die Mediennutzung und dessen Folgen eine 

3	 Für die an dieser Stelle zusammengefassten Einblicke in die digital-technische Praxis der 
Heimerziehung danke ich Daniela Cornelia Stix und den empirischen Arbeiten ihrer Stu-
dierenden aus einem Seminar.

4	 Ich danke den pädagogischen Fachkräften für ihre Genehmigung, ihre Erlebnisse an die-
ser Stelle verwenden zu dürfen.
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Rolle, sondern die gesamte Einbettung in ein komplexes technisch geprägtes Sozial-
konstrukt. 

Bei der tiefergehenden Betrachtung des letztgenannten Fallbeispiels, geht es um 
die Erfüllung des Art. 17 der UN-Kinderrechtskonvention in der stationären Erzie-
hungshilfe. Es soll sichergestellt sein, dass Kinder und Jugendliche einen Zugang 
zu Informationen und Medien haben, darunter auch Massen- und digitale Medien. 
Technische Geräte und digitale Medien ermöglichen eine Teilhabe und können Ex-
klusion vermeiden, da soziale Gruppen außerhalb von Schule, Sportvereinen, Arbeit 
o. ä. auch über technische Geräte und soziale Medien kommunizieren. Gleichsam 
betrifft es die Identitätsbildung von Heranwachsenden, da durch die starke Mediati-
sierung die Identitätsbildung sowohl in analogen als auch in virtuellen Räumen statt-
findet (Kneidinger-Müller, 2017, S. 76). Zugleich geht es um Wissen über Medien, An-
onymität im Netz und Datenschutz sowie um die Kompetenzen im Umgang damit, 
denn es können nicht nur Folgen für die jeweiligen Nutzenden entstehen, sondern in 
stationären Einrichtungen ebenfalls für die Mitbewohnenden und Fachkräfte, wie das 
Beispiel verdeutlicht. 

Als Handlungsfeld Sozialer Arbeit verfolgt die Heimerziehung – wie zuvor kon-
statiert – die Aufgabe, dass Kinder und Jugendliche durch Erziehung, Pflege und För-
derung zu selbstbestimmten, selbstständigen und soziablen Persönlichkeiten werden, 
die für sich eine Vorstellung eines guten Lebens entwickeln und für ihr eigenes Wohl-
befinden sorgen können. In einer technisierten Gesellschaft betrifft das auch einen 
kompetenten Umgang mit Technik und (digitalen) Medien, weshalb stationäre Ein-
richtungen sowohl ein gutes Handeln mit Technologien vermitteln müssen als auch 
vor der Herausforderung stehen, zugleich die Heranwachsenden vor bestimmten 
Einflüssen und Folgen dieser zu schützen (Witzel, 2015, S. 120). Dafür bedürfen Fach-
kräfte der Heimerziehung neben einer Medienkompetenz weitere Fertigkeiten.

5.	 Die Notwendigkeit erweiterter professioneller 
Handlungskompetenzen in der technisierten Gesellschaft

Die exemplarischen Einflüsse der technisierten Gesellschaft auf die Heimerziehung 
verdeutlichen, dass die Entwicklungen in Form von Digitalisierung und Mediatisie-
rung sowohl Fertigkeiten im Umgang mit Medienkonsum bedürfen als auch Wissen 
über den Gebrauch von Technik, über dessen rechtliche und ethische Dimensionen 
sowie über dessen Einfluss auf den Alltag, die Institution, die Lebenswelten und die 
Entwicklungen von Heranwachsenden. 

Mit der verstärkten Digitalisierung in der Sozialen Arbeit, die zudem mit der 
Covid-19-Pandemie einen „Katalysator der Digitalisierung“ (Meyer & Alsago, 2021, 
S. 267) erlebte, intensivierten sich auch die Forderungen nach mehr (informations-)
technischer Bildung und Kompetenzen von sozialarbeiterischen Fachkräften sowie 
einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Diskurs humaner Entwicklungen von 
(digitalen) Technologien (u. a. Zorn & Seelmeyer, 2015, S. 142; Gapski, 2020, S. 164; 



116   Julius Späte

Rennstich, 2022, S. 33 ff.; Späte, 2022b, S. 15 ff.; Späte, 2021, 14 f.). In diesem Zusam-
menhang konstatieren Siller et al. (2020): „Erst langsam setzt sich in der Sozialen 
Arbeit die Erkenntnis durch, dass die mediatisierten Lebenswelten und der Einbezug 
von digitalen Technologien nach neuen konzeptuellen Antworten verlangen und eine 
Weiterentwicklung auch des professionellen Selbstverständnisses erforderlich ist“ 
(S. 319).

Röll (2020) betont für die Kinder- und Jugendarbeit, welches aber gleichsam auch 
auf andere sozialarbeiterische Handlungsfelder übertragbar ist, dass die medienpäda-
gogische Arbeit an ihrem Beginn klassisch erzieherisch und von der Rollenverteilung 
geprägt war, in der Fachkräfte als Medienexpert*innen die Kompetenzen von Kin-
dern und Jugendlichen förderten. Jedoch veränderten die digital-technischen Ent-
wicklungen die Situation, sodass nach Rölls (2020) Auffassung viele Pädagog*innen 
mit den Schwierigkeiten konfrontiert waren, auf dem neusten Stand zu bleiben und 
die medienpädagogische Arbeit an jüngere Kolleg*innen sowie externe Expert*innen 
übergaben bzw. Erfahrungen der Mediennutzung der Gruppensozialisation überlie-
ßen (S. 461 f.).

Die komplexe Verflechtung von (digitalen) Technologien in der Gesellschaft und 
in der Alltagskultur erfordern deren Berücksichtigung in der Erziehung, Bildung und 
Sozialisation, die im Allgemeinen auch den Handlungszielen professioneller Sozialer 
Arbeit entsprechen. Die professionellen Handlungskompetenzen von Sozialarbeiten-
den, die für die Komplexität des Alltags der Adressat*innen vielseitig sein sollten, 
umfassen demnach auch Wissen über (digitale) Technologien sowie Kenntnisse über 
deren Gebrauch.

Grundlegend können unter Kompetenzen die Mobilisierung und Kombination 
von persönlichen Ressourcen in unterschiedlichen Handlungssituationen verstanden 
werden. Kompetenz ist ein relationaler Begriff, ein Ausdruck, der eine Beziehung 
herstellt zwischen den Handlungsmöglichkeiten des Moments sowie den situativ er-
forderlichen Kenntnissen bzw. Wissen, den Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. Kön-
nen sowie der Haltung, also den Motiven und Interessen (von Spiegel, 2021, S. 75). 
Wissen, Können und Haltung bilden ein allgemeines, für die professionelle Soziale 
Arbeit anwendbares Handlungskompetenzmodell (S.  84 ff.). Dabei ist die jeweilige 
Spezifikation bestimmter Tätigkeiten noch nicht gegeben, weshalb konkrete Schlüs-
selkompetenzen relevant sind, die jedoch immer nur ein Abriss bzw. ein Versuch 
einer systematischen Darstellung sein können als eine tatsächliche Auflistung. Auf-
gaben, Zuständigkeiten, Wissen und Fertigkeiten wandeln sich in der Sozialen Arbeit 
aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen stetig. 

Das zeigen die von Maus, Nodes und Röh (2013, S. 10) aufgelisteten sozialarbeiteri-
schen Schlüsselkompetenzen, bei der die Medienkompetenz – im Sinne von Umgang 
mit Medien sowie Medienerstellung – als ein Teil der sozialpädagogischen Kompetenz 
aufgezählt wird (S.  60 f.). Die Autoren betonen, dass „die industrielle Risikogesell-
schaft und die durch sie hervorgebrachten Gefährdungen“ (S. 60) Berücksichtigung 
in der Angebotsgestaltung sowie den Handlungen finden müssen. Damit bestätigen 
sie, dass gesellschaftlicher Wandel auch die Anpassung von jeweiligen Kompetenz-
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bereichen erforderlich macht. Die bisherigen Dimensionen der Medienkompetenz 
gehören dazu. Sie werden nicht unnötig, bedürfen aber ggf. der Erweiterung bzw. 
benötigen Sozialarbeitende zusätzliche Kompetenzen aufgrund der technologischen 
Entwicklungen. 

Nach Baacke (1999/2021, S. 169 f.) bedeutet Medienkompetenz, Medien zu kennen 
und kritisch betrachten zu können (Medienkritik, Medienkunde), Medien durch ei-
genen Gebrauch erschließen (Mediennutzung) und die ihnen inhärente Logik durch 
aktiven Umgang verstehen zu können (Mediengestaltung). Für eine technisierte Ge-
sellschaft und die damit verbundenen digitalisierten und mediatisierten Lebenswel-
ten braucht es ein erweitertes Wissen und Können, beispielsweise für eine digitale 
Kommunikation und den Umgang mit Daten, wobei EDV-Kenntnisse dafür nicht 
mehr ausreichend sind (Rennstich, 2022, S. 33). 

Es bedarf somit einer digitalen Kompetenz. Nach dem Digital Competence Frame
work for Citizens (DigComp 2.2) betrifft sie Fertigkeiten, um (1) Informationen und 
Daten zu verstehen, (2) durch digitale Technologien kommunizieren und zusammen-
arbeiten sowie (3) digitale Inhalte erstellen zu können, (4) Sicherheit der Technik, 
persönlicher Daten und Privatheit, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Umwelt zu 
gewährleisten sowie (5) technische Probleme zu lösen und kreativ mit digitalen Tech-
nologien umzugehen (Vuorikari et al., 2022, S. 7 ff.). 

Darin enthalten ist der wesentliche Aspekt der Datenkompetenz als Fertigkeit, 
„Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu handhaben, zu bewerten und 
anzuwenden und dabei auch stets die damit verbundenen regulativen und ethischen 
Normen im Blick zu haben” (Rennstich, 2022, S.  34). Zudem verweist das Digital 
Competence Framework auch auf eine spezielle Berücksichtigung der Verbindung 
sozialer und technischer Systeme. Diese könnten als eine soziotechnische Kompetenz 
bezeichnet werden und sind im sozialarbeiterischen Handlungskontext in dem Sinne 
berücksichtigenswert, dass der Einsatz von Technik für soziale Tätigkeiten soziotech-
nisch geprägte Handlungs- und Widerfahrniszusammenhänge für Adressat*innen 
und Fachkräfte schaffen kann, die Einfluss auf die Beziehungsgestaltung und Hilfe-
prozess haben können (Späte, 2022b, S. 15 ff.). 

Um den Erziehungs- und Bildungsaufgaben in der Sozialen Arbeit gerecht zu wer-
den, die insbesondere für die Heimerziehung relevant sind, und speziell Wissen über 
Technik und Medien zu vermitteln sowie einen guten Umgang damit fördern zu kön-
nen, bedarf es auch einer medienpädagogischen Kompetenz. Diesbezüglich betonen 
Siller et al. (2020), dass Sozialarbeitende

1.	 Wissen über Technologien und (digitale) Medien in der Gesellschaft sowie die 
damit verbundenen transformativen Potenziale und Zusammenhänge benötigen,

2.	 Wissen über die individuellen Einflüsse von Technologien und (digitalen) Medien 
auf den Alltag und die Lebenswelten der Adressat*innen brauchen und

3.	 einen eigenen Umgang mit Technologien und (digitalen) Medien haben sowie re-
flektieren können.
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Diese Basis ermöglicht Sozialarbeitenden dann,

4.	 Technologien, (digitale) Medien und ihren Einsatz für die jeweilige Praxis zu iden-
tifizieren und umzusetzen,

5.	 Angebote zur Medienkompetenzförderung zu schaffen und
6.	 sie in die institutionellen Strukturen einzubinden bzw. zu verankern (S. 327).

Diese – an der Stelle nur exemplarisch betrachteten – Kompetenzen zeigen, dass die 
Digitalisierung und Mediatisierung in der technisierten Gesellschaft mehr als einen 
Umgang mit Medien erfordern. Um folglich Heranwachsende in der Sozialen Arbeit 
allgemein und speziell in Heimerziehung angemessen in einer technisierten Gesell-
schaft erziehen, fördern und begleiten zu können, sind notgedrungen auch eine Er-
weiterung des Wissens, Könnens und der Haltung der Fachkräfte erforderlich, um 
den Anforderungen entsprechen zu können.

6.	 Fazit
Es gehört zur Sozialen Arbeit, sich mit Wandlungsprozessen auseinanderzusetzen. 
Exemplarisch betrachtet zeigt das Handlungsfeld der Heimerziehung zweifelsohne, 
dass sie in der technisierten Gesellschaft mit Prozessen der Digitalisierung und Medi-
atisierung herausgefordert sind (Tillmann & Weßel, 2021, S. 229). Für das heimerzie-
herische Ziel, Heranwachsende auf dem Weg zur Selbstbestimmung und Selbstwirk-
samkeit zu erziehen und entwicklungsförderlich in einer technisierten Gesellschaft 
zu begleiten, bedarf es folglich der Berücksichtigung dieser Entwicklungen. Die his-
torisch gewachsene technisierte Gesellschaft hat mit ihrem digital-technologischen 
Fortschritt Transformationen der Alltagskultur und der Lebenswelten vollzogen, die 
bei der Erziehung, Bildung und Sozialisation junger Menschen eine prägende Rolle 
spielen. Das bedeutet, dass Fachkräfte der Sozialen Arbeit und in allen ihren Hand-
lungsfeldern ein grundlegendes Wissen über solche Technologien benötigen, in einem 
gewissen Maß den Umgang mit Ihnen beherrschen und ihre Haltung zu Technik im 
Alltag sowie deren Einflüsse stets reflektieren sollten. Diesbezüglich gehören zu den 
professionellen Handlungskompetenzen von Sozialarbeitenden sowohl eine Medien-
kompetenz als auch eine notwendige, vertiefende Erweiterung um Kompetenzen u. a. 
im Umgang mit Daten und Datenschutz, damit verbundene ethische und rechtliche 
Dimensionen und das Wissen um technische Einflüsse auf Soziales sowie über die 
infrastrukturellen Bedingungen von Technologieentwicklungen. 

Dabei liegt der für dieses Essay wesentliche Fokus auf der besonderen Berück-
sichtigung der Einflüsse der historisch gewachsenen technisierten Gesellschaft auf 
die im sozialarbeiterischen Diskurs geforderten Erweiterungen professioneller Hand-
lungskompetenzen von Fachkräften. Die Digitalisierung und Mediatisierung sind 
eingebettet in fortschreitende technische und technologisch geprägte Wandlungen. 
Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Paradigmen einer technisierten Ge-
sellschaft auf die von der Gesellschaft bereitgestellte Soziale Arbeit könnte in nach-
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folgenden Arbeiten mitunter gewinnbringende Erkenntnisse über die weiteren Ent-
wicklungen zu den Transformationsprozessen liefern.
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Bürgerschaftliches Engagement trifft 
sozialarbeiterische Praxis
Wie älteren Menschen in der Landeshauptstadt Stuttgart ein  
verbesserter Zugang zur digitalen Welt ermöglicht wird
Sabrina Wangenheim

Zusammenfassung
In der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart werden über drei aufeinander 
aufbauende Modellprojekte Konzepte der Lernbegleitung von bürgerschaftlich Enga-
gierten mit der sozialarbeiterischen Praxis verknüpft. Dies hat vielfach zur Sensibi-
lisierung der Fachkräfte der Sozialen Arbeit im Kontext der Beratung geführt. Kern 
des vorliegenden Praxisbeitrages ist insbesondere die Darstellung der verschiedenen 
Modellprojekte und des jeweiligen Transfers in die verwaltungsinterne und sozial-
arbeiterische Praxis der Beratung für Senior*innen der Landeshauptstadt Stuttgart.

1.	 Digital im Alter
Digitale Anwendungen, das Internet und technische Geräte sind in unseren Alltag 
integriert und Teil unserer Lebenswelt geworden. Die technologische Entwicklung 
schreitet seit den letzten Jahrzehnten immer schneller voran, begleitet von sozialen 
Veränderungsprozessen (BMFSFJ, 2020, S. 7). Diese Wandlungsprozesse haben un-
mittelbare Auswirkungen auf die verwaltungsinterne und sozialarbeiterische Praxis: 
Sie betreffen Ratsuchende und Fachkräfte (der Sozialen Arbeit) gleichermaßen, wenn 
auch verschiedenartig (Matthies et al., 2024; Doh et al., 2023). 

Für ältere Menschen bietet die digitale Welt neue Möglichkeiten der digitalen und 
sozialen Teilhabe. Denn die „Digitalisierung vieler Lebensbereiche macht auch vor 
dem Alter nicht halt“ (Marquart & Bubolz-Lutz, 2019, S. 30). Es besteht die Chance 
für sich selbst neue Lernmöglichkeiten zu entdecken, trotz eingeschränkter Mobili-
tät und anderen Beeinträchtigungen, um das Leben und Altern selbstbestimmt zu 
gestalten. Wenn bei älteren Menschen aber Berührungspunkte mit digitalen Anwen-
dungen und Geräten fehlen, braucht es eine Unterstützung zur Heranführung an die 
Möglichkeiten und zur Sensibilisierung für Gefahren – insbesondere für Menschen in 
herausfordernden Lebenssituationen. Dieser Umstand spiegelt sich z. B. in Kontexten 
kommunaler Beratungen für Senior*innen wider. Hier braucht es Strategien und An-
gebote, um sie an die digitale Welt heranzuführen – unter verschiedenen Bedingun-
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gen und unter Nutzung unterschiedlicher Ressourcen. Die Notwendigkeit digitaler 
Daseinsfürsorge und der Aufbau niederschwelliger und bedarfsorientierter Bildungs- 
und Beratungsangebote zur Förderung der digitalen Souveränität älterer Menschen 
steht außer Frage (BMFSFJ, 2020, S. 15).

In der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart werden über drei aufein-
ander aufbauende Modellprojekte Konzepte der Lernbegleitung von bürgerschaftlich 
Engagierten mit der sozialarbeiterischen Praxis in Senior*innenberatungen im So-
zialraum verknüpft. Derzeit sind zwei Modellprojekte abgeschlossen. Bürgerschaft-
lich Engagierte wurden zu Digital-Helfenden qualifiziert, Schulungseinheiten und 
ein modulares Qualifizierungskonzept sind entstanden. In den ersten beiden Modell-
projekten gab es zwei wesentliche Meilensteine: Einerseits erfolgte ein erster Transfer 
in die sozialarbeiterische Praxis, indem die Fallbearbeitung in den Senior*innenbe-
ratungen durch die sog. ‚Nachbarschaftsbrücke‘ ergänzt wurde. Das bedeutet, dass 
bürgerschaftlich Engagierte u. a. bei digitalen, technischen Fragen in das häusliche 
Umfeld ausgesandt werden können. Dies hat vielfach zur Sensibilisierung der Fach-
kräfte der Sozialen Arbeit im Kontext der Beratung geführt. Andererseits wurde eine 
Fachstelle für digitale Teilhabe im Alter bei der Landeshauptstadt Stuttgart geschaf-
fen, über die u. a. offene Angebote für Senior*innen koordiniert und bürgerschaftlich 
Engagierte im digitalen Bereich qualifiziert werden. Die dritte Phase beinhaltet den 
weiteren Transfer in die sozialarbeiterische Praxis der Senior*innenberatungen vor 
Ort. An Modellstandorten im Stadtgebiet Stuttgart sollen Kooperationsformen von 
bürgerschaftlich Engagierten, sog. Digital-Helfer*innen, und der Senior*innenbera-
tung erprobt werden. Ziel ist es, zu ermitteln, welche besonderen Bedarfe bei den 
Klient*innen des Beratungsdienstes bestehen, was Fachkräfte der Sozialen Arbeit bei 
der Ausübung der fallbezogenen Beratung benötigen, um Ältere an digitale Anwen-
dungen und Technik heranzuführen, und welche Angebotsformate sowie organisatio-
nalen Strukturen erforderlich sind.

2.	 Digitale Teilhabe im Alter: Drei Pilotprojekte und deren 
Implikationen für die Praxis

Kern des vorliegenden Praxisbeitrages ist die Darstellung der verschiedenen Modell-
projekte und der jeweilige Transfer in die verwaltungsinterne und sozialarbeiterische 
Praxis der Beratung für Senior*innen der Landeshauptstadt Stuttgart.1 

1	 Mein herzlicher Dank gilt meiner Vorgesetzten Claudia Brüning sowie meinen Kolleg*in-
nen Dr. Josephina Schmidt, Dr. Stephan Schumacher, Jörg Günther und Dijana Lukovic 
für die unverzichtbare Unterstützung bei der Entstehung des Artikels, der gemeinsamen 
Rekapitulation des Projekthergangs von „KommmiT“ und beim Transfer in die sozial-
arbeiterische Praxis.
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2.1	 Das Verbundprojekt „KommmiT“ – Pilotprojekt I

Das Projekt „KommmiT“ wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmen des Demografiewettbewerbs Innovationen für Kommunen und 
Regionen im demografischen Wandel von November 2015 bis September 2020 geför-
dert. In Wissenschaft-Praxis-Kooperationen und unter Einbindung kommunaler und 
regionaler Akteure, wurden Chancen genutzt, „die sich durch den passgenauen Ein-
satz neuer Technologien bei der Bewältigung der demografischen Herausforderungen 
eröffnen“ (BMBF, 2014, S. 1). 

Damit wurde im Wesentlichen auf zwei gesellschaftliche Transformationsprozes-
se reagiert: Erstens, der demografische Wandel, mit einer zunehmenden Anzahl von 
älteren Menschen und einer insgesamt älter werdenden Gesellschaft. Zweitens, die 
zunehmende Nutzung und Durchdringung des Alltags von Informations- und Kom-
munikationstechnologie. Für kommunale Akteur*innen gehen mit diesen Transfor-
mationen konkrete Implikationen in Bezug auf die Unterstützung älterer Menschen 
einher, da Informations- und Kommunikationstechnologien neue Möglichkeiten zur 
sozialen und digitalen Teilhabe und intergenerationalen Kommunikation eröffnen. 
Zudem stehen neue Bildungs- und Informationswege zur Verfügung, die Auswirkun-
gen auf das Älterwerden haben können (z. B. Online-Fitnessanwendungen zur För-
derung motorischer oder kognitiver Fähigkeiten), und neue Versorgungskonzepte, 
u. a. für hochaltrige Personen mit höherem Unterstützungs- und Versorgungsbedarf, 
können durch den Einbezug digitaler Anwendungen und Technologien entstehen. 
Wenn Kommunen Strukturen und Angebote bereitstellen, um die Technik- und Me-
dienkompetenzen von älteren Menschen zu fördern, werden auf diese Weise Mög-
lichkeiten eines langen selbstständigen Alterns in der Kommune geschaffen (BMBF, 
2014, S. 5 f.). Daran anknüpfend sollten die Potenziale älterer Menschen und die Res-
sourcen in den Sozialräumen möglichst gut ausgeschöpft werden. Besonders durch 
Änderungen in familiären Beziehungen und durch die Abnahme innerfamiliärer Un-
terstützungspotenziale gewinnen soziale Netzwerke außerhalb der Kernfamilie und 
im bürgerschaftlichen Engagement im Sozialraum zunehmend an Bedeutung (BMBF, 
2014, S. 7, 10). 

2.1.1	 Ziele und Projektbausteine

Durch das Verbundprojekt2 „KommmiT“ wurden in der Landeshauptstadt Stutt-
gart im Rahmen eines Teilprojekts Möglichkeiten erprobt und entwickelt, wie ältere 
Menschen an die Nutzung des Internets und an digitale Geräte herangeführt werden 

2	 Projektpartner*innen waren neben der Landeshauptstadt Stuttgart folgende Akteur*innen: 
Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg, Stuttgart (Federführung); Universität Heidelberg, 
Psychologische Alternsforschung; FZI Forschungszentrum Informatik, Karlsruhe; Landes-
anstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, Stuttgart; Stiftung MedienKompetenz 
Forum Südwest (MKFS), Ludwigshafen; nubedian GmbH, Karlsruhe; treffpunkt 50plus/
Evangelische Landeskirche in Württemberg, Stuttgart und Unitymedia, Köln. 
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können (Brehm & Rathgeb, 2021; Doh et al., 2023). Ziel war es, die soziale und digitale 
Teilhabe von älteren Menschen durch ein Angebot zur Befähigung und Förderung 
der Medienkompetenz zu stärken. Darüber hinaus wurden Unterstützungs- und 
Versorgungsstrukturen im Sozialraum gestärkt, damit ältere Menschen länger selbst-
bestimmt in ihrer eigenen Wohnung verbleiben können. Zielgruppen waren erstens 
ältere technikunerfahrene Menschen über 70 Jahre sowie zweitens technikaffine ältere 
Personen, die Interesse an einem bürgerschaftlichen Engagement hatten (LHS, 2016, 
S. 2; LHS, 2015, S. 3). 

Um ältere technikunerfahrene Menschen schrittweise an die digitale Welt heran-
zuführen, entstand im Rahmen des Verbundprojektes einerseits eine geschützte und 
reduzierte Lernumgebung, die die Orientierung auf den Leihgeräten erleichterte. Die-
se Lernumgebung bestand aus einem modularen App-System, mit speziell für das 
Projekt programmierten Anwendungen und einer spezifischen Benutzeroberfläche 
für Tablets. Letztere passte sich an die Bedürfnisse der Senior*innen an, bis die re-
duzierte Lernumgebung schließlich verlassen wurde (Brehm & Rathgeb, 2021, S. 2 f.). 

Andererseits erhielten teilnehmende Senior*innen bei der Bedienung der Tablets 
und beim Erwerb von Medienkompetenzen gezielte Unterstützung durch bürger-
schaftlich Engagierte (sog. KommmiT-Begleitende). Die KommmiT-Begleiter*innen 
waren ältere, grundsätzlich technikaffine Menschen in der nachberuflichen Phase, die 
sich in ihrem Sozialraum engagieren wollten (KommmiT-Projektpartner, 2020, S. 32). 
Durch Schulungen erwarben die Begleitenden digitale Grundkompetenzen und er-
langten Souveränität. Neben dem benötigten Hintergrundwissen zur Lernbegleitung 
wurden Übungen eingebunden und Materialien3 zur Verfügung gestellt. Mit diesem 
Peer-to-Peer-Ansatz, mit dem technikunerfahrene Ältere von älteren Lernbegleiten-
den auf Augenhöhe unterstützt wurden, konnten über 220 technikunerfahrene ältere 
Menschen die Grundkompetenzen für die digitale Welt erwerben. Zudem wurden 
im Projektzeitraum 125 KommmiT-Begleitende ausgebildet (Brehm & Rathgeb, 2021, 
S. 3, 9 f.). 

Darüber hinaus ging es insbesondere auch darum, Teilhabemöglichkeiten in aus-
gewählten Stuttgarter Quartieren aufzuzeigen. Dafür wurde u. a. eine lokale Anlauf-
stelle (KommmiT-ServiceBüro) eingerichtet, wo z. B. im Rahmen von Sprechstun-
den Anwendungsfragen im Umgang mit den digitalen Leihgeräten geklärt wurden 
(Brehm & Rathgeb, 2021, S. 11). Zu den Kernaufgaben des KommmiT-ServiceBüros 
und seitens der Sozialen Arbeit gehörte sowohl die Gewinnung von bürgerschaftlich 
Engagierten als auch die passgenaue Vermittlung zwischen Lernbegleitenden und 
technikunerfahrenen Älteren (LHS, 2015, S. 4). Durch die Verbindung von technik-
unerfahrenen und -affinen älteren Personen der gleichen Generation konnte inner-
halb des Projekts die altersbezogene Ablehnung von digitaler Technik vielfach auf-
gehoben werden, wodurch Ängste reduziert und Selbstwirksamkeit aufgebaut wurde. 

3	 Alle Lernmaterialien sind weiterhin auf der Webseite der Landesanstalt für Kommunika-
tion (LFK) abrufbar: www.lfk.de/medienkompetenz/seniorinnen-und-senioren/komm-
mit
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Ein zentraler Befund der wissenschaftlichen Begleitforschung war zudem, dass durch 
Wissens- und Kompetenzerwerb der eigene Nutzen der digitalen Technik erkenntlich 
wurde und dadurch wiederum mehr gesellschaftliche Teilhabe erfolgte (Doh et al., 
2023, S. 5).4

2.1.2	 Implementierung der Projektergebnisse

Im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags steht der Transfer von Projektergebnissen 
auf die organisationale Struktur und Praxis der Landeshauptstadt Stuttgart – insbe-
sondere bezogen auf die Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements im Be-
reich der digitalen Teilhabe.5

Das Teilvorhaben zu „KommmiT“ war innerhalb der Stadtverwaltung im Amt für 
Soziales und Teilhabe verortet: Einerseits bei der Abteilung Sozialplanung, Sozialbe-
richterstattung und Förderung (Projektsteuerung), andererseits in den Sachgebieten 
Grundsatzfragen und Qualität der sozialen Arbeit (stellv. Projektleitung) sowie dem 
Bürgerservice Leben im Alter (hier: BS) (operative Projektdurchführung), die beide 
zur Abteilung Soziale Arbeit gehören. Der BS begleitet bereits seit 1999 als kommu-
naler Fachdienst ältere Menschen ab 63 Jahre und deren Angehörige zu allen Fragen 
des Alter(n)s. Im Rahmen der Daseinsfürsorge erfolgt die Beratung und Begleitung 
auf Basis individueller Bedarfe älterer Menschen an dezentralen Anlaufstellen im 
Stadtgebiet Stuttgart. Über den BS wurden zu Projektbeginn spezifische Beteiligungs-
möglichkeiten für bürgerschaftlich Engagierte angeboten. Darüber hinaus wurden im 
Amt für Soziales und Teilhabe seit 2010 hauptamtliche Stellen für die Koordination 
und Unterstützung von bürgerschaftlich Engagierten und deren Organisation im ent-
sprechenden Handlungsfeld geschaffen. Dadurch waren insgesamt bereits Strukturen, 
Standards und Netzwerke zu Projektbeginn vorhanden – ab 2013 spezifisch auch beim 
BS in Form von Angeboten zur technischen Alltagshilfe über das bürgerschaftliche 
Engagement für Ältere (KommmiT-Projektpartner, 2020, S. 46). 

Aus diesem Ansatz entstand 2020 das Konzept der „Nachbarschaftsbrücke – Ge-
meinsam durch den Alltag“ (LHS, 2022, S. 17). Für „KommmiT“ bedeutete dies mit 
Projektbeginn konkret, dass eine kleine Anzahl bürgerschaftlich Engagierter, die be-
reits beim BS angebunden waren, gewonnen und zu KommmiT-Begleiter*innen ge-
schult wurden. Zudem lag Erfahrungswissen beim BS zu Bedarfen im Sozialraum und 
Engagementstrukturen vor, welches bei „KommmiT“ eingebracht wurde (Komm-
miT-Projektpartner, 2020, S. 47).

Auf Grundlage einer anfänglichen Bedarfsanalyse in den ausgewählten Sozial-
räumen, wofür die Landeshauptstadt Stuttgart vorhandene Basisdaten zur Verfügung 
stellte sowie Netzwerkkontakte einbrachte, wurde mit den Projektbeteiligten ein 
differenziertes Ansprachekonzept für unterschiedliche Personengruppen (Nutzer-

4	 Die Ergebnisse der Begleitforschung sind zusammengefasst im Beitrag: Doh et al., 2023.
5	 „KommmiT“ bestand aus mehreren Teilvorhaben. Hier wird vor allem auf Teilvorhaben 

unter Federführung oder Beteiligung der Landeshauptstadt Stuttgart Bezug genommen.
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gruppe und deren soziales Umfeld, Ressourcengruppe und Dienstleistungsanbieter) 
erarbeitet. Insbesondere durch die dezentrale Struktur des BS und die Nutzung der 
Beratungskontakte wurden niederschwellige Zugangswege zu den verschiedenen Per-
sonengruppen eröffnet (LHS, 2015, S. 15 f., 21). 

Für die Schulung zu KommmiT-Begleitenden und die anschließenden Angebo-
te für Nutzende mussten insgesamt geeignete Personen gewonnen werden. Dafür 
nutzte die Landeshauptstadt Stuttgart bestehende Strukturen und Standards des bür-
gerschaftlichen Engagements (LHS, 2021, S. 5). Zu diesen Standards gehörten schon 
damals eine schriftliche Vereinbarung zum Engagement (rechtliche und organisatori-
sche Anbindung an die Landeshauptstadt Stuttgart), der Versicherungsschutz (Haft-
pflicht- und Unfallversicherung), die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses 
durch die Engagierten (deren Ausstellung über die Förderung von bürgerschaftlichem 
Engagement durch die Landeshauptstadt Stuttgart kostenfrei ist), Übernahme von 
Fahrtkosten sowie Anerkennungsformen und Fortbildungsmöglichkeiten (Komm-
miT-Projektpartner, 2020, S. 47; LHS, 2021, S. 7). Diese vorhandenen Standards wur-
den auf „KommmiT“ übertragen und angepasst. 

Auf „KommmiT“ bezogen galt es, insbesondere Sozialräume mit gering ausge-
bildeter Engagementstruktur zu stärken. Denn die bestehende Struktur des bürger-
schaftlichen Engagements beim BS bestand bis dahin im Wesentlichen aus persön-
lichen (langfristigen und/oder temporären) Alltagshilfen für Ältere über das interne 
Projekt „Nachbarschaftsbrücke“ (LHS, 2015, S. 19–25). Die Projekterfahrungen von 
„KommmiT“ führten dazu, dass das Feld der temporären Unterstützung im Alltag 
durch die sogenannte digitale Alltagshilfe ergänzt wurde. Hierbei werden immobile 
Personen ab 63 Jahren im häuslichen Umfeld bei Hardwareproblemen oder techni-
schen Fragen unterstützt, mit dem Ziel, ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen 
Wohnung zu ermöglichen (LHS, 2022, S. 17). 

Durch diese beiden vorhandenen Strukturen (dezentrale Beratung und bürger-
schaftliches Engagement) beim BS war es möglich, eine Passgenauigkeit zwischen 
den Nutzenden, älteren technikunerfahrenen Menschen und den Begleitenden her-
zustellen sowie dieses Wissen in die Konzeption der Schulungen für KommmiT-Be-
gleitende (bei der Landesanstalt für Kommunikation) einzubringen. Darüber hinaus 
gestaltete die Landeshauptstadt Stuttgart die Aufgabenwahrnehmung des Komm-
miT-ServiceBüros (Betrieb ab September 2017) mit und stellte für die Durchführung 
personelle Ressourcen zur Verfügung (LHS, 2022, S. 19 f.). Vor Ort wurde über das 
Projekt informiert, Engagierte gewonnen und eine Techniksprechstunde eingerichtet. 
Insbesondere die Techniksprechstunde entstand aus den Bedarfen der Nutzenden, bei 
konkreten technischen Fragen (z. B. Account einrichten) eine Ansprechperson vorzu-
finden. Diese Erkenntnis floss in die Verstetigung der Projektergebnisse maßgeblich 
ein. 

Dem Amt für Soziales und Teilhabe der Landeshauptstadt Stuttgart war frühzeitig 
bewusst, dass es von zentraler Bedeutung ist, die gewonnenen Erkenntnisse nachhal-
tig zu sichern und diese bei der Sozial- und Maßnahmenplanung zu berücksichtigen. 
Über das Projekt „KommmiT“ wurde langfristig ein neues Feld des bürgerschaftli-
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chen Engagements erschlossen, sodass ältere Menschen einen höheren Grad der digi-
talen und sozialen Teilhabe erfahren. Im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements 
wurden zudem neue Wege zur Gewinnung und Schulung begangen sowie vorhande-
ne Strukturen erweitert. 

Im Anschluss an das Projekt ergab sich vor allem die Aufgabe, die Begleitenden 
langfristig im Engagement zu halten. Aus diesem Grund wurden sie temporär organi-
satorisch an die „Nachbarschaftsbrücke“ der Landeshauptstadt Stuttgart angegliedert. 
Ziel war es, nach Projektende zunächst die Angebote für Nutzende aufrechtzuerhalten 
und damit auch das Beteiligungsangebot für bürgerschaftlich Engagierte fortzuführen 
(LHS, 2015, S. 32 f.). 40 aktive KommmiT-Begleitende konnten langfristig aus dem 
Projekt übernommen werden, die weiterhin an den Projektstandorten tätig waren 
(LHS, 2022, S. 19). 

Insgesamt war es für eine gelungene Begleitung der Engagierten von Beginn an 
wichtig, dass diese bei der Landeshauptstadt Stuttgart angegliedert sind. Deutlich 
wurde auch, dass die Begleitung der bürgerschaftlich Engagierten im digitalen Be-
reich langfristig nicht allein über die Anbindung beim BS erfolgen konnte, sondern 
eine eigene Koordinationsstelle erforderte. Diese wurde 2020 mit der neuen Fachstelle 
für digitale Teilhabe im Alter6 geschaffen, die, wie das Sachgebiet BS, zur Abteilung 
Soziale Arbeit der Landeshauptstadt Stuttgart gehört (LHS, 2020, S. 7). 

In die „Nachbarschaftsbrücke“ des BS wurde die digitale Alltagshilfe im Einzelfall, 
im Anschluss an die hauptamtliche Beratungsleistung für ältere Menschen, imple-
mentiert. Dadurch können z. B. mobilitätseingeschränkte Personen aufsuchende Hil-
fe durch bürgerschaftlich Engagiere bei technischen Fragen zum Smartphone, Tablet 
oder PC (u. a. Einrichtung W-LAN oder Hardwareprobleme) erhalten (LHS, 2022, 
S. 17). Besonders wichtig ist hier jedoch die Verknüpfung mit der Einzelfallarbeit der 
sozialen Arbeit in der Beratung für Senior*innen: Entscheidend war zunächst die De-
finition der digitalen Alltagshilfe als Bedarfsfeld und die damit verbundene Sensibili-
sierung der Mitarbeitenden in den städtischen Beratungsangeboten. 

So trieben das Pilotprojekt „KommmiT“ und später die Fachstelle für digitale 
Teilhabe im Alter die Ergebnissicherung voran, wodurch in Stuttgart Strukturen zur 
Förderung der digitalen Teilhabe von älteren Menschen und des bürgerschaftlichen 
Engagements (Digital-Helfende) im digitalen Bereich sichergestellt und institutiona-
lisiert werden konnten (LHS, 2023a, S. 1; LHS, 2022, S. 19; LHS, 2020, S. 7).

Anfang des Jahres 2021 wurden zunächst die ehemaligen KommmiT-Begleitenden 
an die Fachstelle für digitale Teilhabe im Alter angegliedert, d. h., dass die Begleitung 
und Qualifizierung der 40 bürgerschaftlich Engagierten im digitalen Bereich fortan 
in der neuen Fachstelle erfolgte. Zentrale Aufgabe in den Jahren 2021 und 2022 war 
es, vor allem weitere Engagierte zu gewinnen und neue Lernorte im Sozialraum zu 
erschließen. Zu den ursprünglichen Projektstandorten von „KommmiT“ wurden bis 

6	 Die Bezeichnung der Fachstelle lautete bis Ende 2023 „Fachstelle für digitale und soziale 
Teilhabe im Sozialraum“ und wurde 2024 angepasst in „Fachstelle für digitale Teilhabe im 
Alter“. Im vorliegenden Beitrag wird die aktuelle Bezeichnung verwendet.
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Dezember 2022 insgesamt 19 weitere Angebote im Stadtgebiet Stuttgart geschaffen, 
bei denen Senior*innen an Einzelsprechstunden oder Gruppenkursen teilnehmen 
konnten. Mit der Schaffung der Fachstelle entstanden neben einem neuen Engage-
mentfeld auch neue, wohnortnahe Angebote zur Vermittlung von digitalen Kompe-
tenzen und zur Stärkung der selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Darüber hinaus entstand eine neue Verknüpfung mit dem Beratungsangebot für Se-
nior*innen beim BS: Mitarbeitende konnten im Bedarfsfall ältere mobile Personen 
auf die Angebote verweisen oder erhielten über die Fachstelle für digitale Teilhabe im 
Alter kompetente Unterstützung. Mit dem Anschlussprojekt „Digital dabei“ und der 
zweiten Projektphase ab Januar 2023 entwickelten sich sowohl die Fachstelle und die 
Angebote für Ältere als auch die Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements 
weiter.

2.2	 Das Anschlussprojekt „Digital dabei“ – Pilotprojekt II

Nach Projektende von „KommmiT“ entstand mit „Digital dabei“ eine Anschlussko-
operation zwischen der Landesanstalt für Kommunikation (LFK) und der Landes-
hauptstadt Stuttgart, um die medienpädagogische Qualifizierung von bürgerschaft-
lich Engagierten und die entstandenen Materialien weiterzuentwickeln.

2.2.1	 Ziele und Projektbausteine

Viele ältere Menschen profitieren noch nicht uneingeschränkt von den Vorteilen der 
digitalen Welt. „KommmiT“ zeigte, dass lokale Lernorte mit digitaler Ausstattung 
und bürgerschaftlich Engagierten als unterstützende Personen zur Heranführung an 
die digitalen Geräte wichtige Gelingensfaktoren sind, um mehr älteren Menschen in 
Stuttgart digitale und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Die Landeshaupt-
stadt Stuttgart brachte die entstandenen Strukturen des bürgerschaftlichen Engage-
ments im digitalen Bereich und die genannten Standards in das Anschlussprojekt ein. 
Zum damaligen Zeitpunkt, im Dezember 2021, waren 45 Engagierte bei der Fachstelle 
für digitale Teilhabe im Alter aktiv. Bis Dezember 2022 und während der ersten Pro-
jektphase von „Digital dabei“ engagierten sich insgesamt 58 Personen.

Im Dezember 2021 begannen die LFK und die Landeshauptstadt Stuttgart das Ko-
operationsprojekt „Digital dabei“ mit einer zweijährigen Laufzeit bis Dezember 2023. 
Ziel war es, weiterhin Senior*innen beim Einstieg in die digitale Welt zu unterstützen. 
Dafür wurden die digitalen Kompetenzen von bürgerschaftlich Engagierten bei der 
Fachstelle für digitale Teilhabe im Alter und die Strukturen des neues Engagementfelds 
gezielt ausgebaut. 

Im Pilotprojekt „Digital dabei“ entstanden drei zentrale Komponenten: Eine um-
fassende Materialsammlung, eine neue Grundlagenschulung für den Einstieg in die 
Begleitung sowie eine Anschlussqualifizierung für erfahrene Begleiter*innen (als Di-
gital-Trainer*innen für neue Engagierte).
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Die Materialsammlung als erste Komponente wurde von der LFK auf der Grund-
lage der vorhandenen Lern-App „Starthilfe  – digital dabei“ entwickelt und ist ein 
Unterstützungsangebot für Digital-Helfende, die technikunerfahrenen Senior*innen 
die Funktionsweise von digitalen Geräten erklären. Die Materialsammlung bietet 
Grundlagenwissen, ausgearbeitete Begleiteinheiten (Bausteine) und Zusatzwissen für 
die Begleitung von technikunerfahrenen Senior*innen (www.starthilfe-begleitung.
de). Die Bausteine sind ausgearbeitete Ablaufpläne für thematisch unterschiedliche 
Begleiteinheiten, die kostenfrei abrufbar sind und von der grundlegenden Bedienung 
von Smartphones und Tablets, über die Nutzung von Messengern und E-Mails bis 
zum Umgang mit Passwörtern und der Recherche im Internet reichen. Die Bausteine 
eignen sich sowohl für den Einsatz in Kursen als auch für die individuelle Begleitung 
und sind für eine Dauer von 30 bis 60 Minuten konzipiert. Neben den Ablaufplänen 
gibt es für jeden Baustein PowerPoint-Präsentationen und Arbeitsblätter (LFK, 2023). 
Die Materialsammlung der LFK wurde in die Grundlagenschulung für Digital-Hel-
fende eingebunden und diente den Engagierten als wichtige Wissens- und Material-
quelle bei individuellen Begleitungen und Gruppenkursen. Im Projektverlauf wurden 
bürgerschaftlich Engagierte kontinuierlich in den Entwicklungs- und Optimierungs-
prozess einbezogen, um die Materialsammlung entlang der Bedarfe zu konzipieren.

Mit der zweiten Komponente, der neuen Grundlagenschulung, wird bürgerschaft-
lich Engagierten der Einstieg in das Engagementfeld der digitalen Begleitung erleich-
tert. Auf diesem Wege konnten neue bürgerschaftlich Engagierte geschult und die 
ursprünglichen KommmiT-Begleitenden (jetzt: Digital-Helfende) weiterqualifiziert 
werden. Die Grundlagenschulung basierte vor allem auf medienpädagogischen In-
halten (unter Einbezug der Materialsammlung) und behandelt Rahmenbedingungen 
zur Rolle von Digital-Helfenden in der Begleitung sowie Leitlinien des Engagements. 
Auf diese Weise werden die bürgerschaftlich Engagierten schon zu Beginn des Enga-
gements mit dem notwendigen Wissen, Kompetenzen und Materialien ausgerüstet. 
Anders als bei „KommmiT“ verfügten die (vorhandenen und neuen) Digital-Hel-
fenden bereits über digitale Grundkompetenzen, die im Vorgängerprojekt oder bei 
Kooperationspartnern erworben wurden. Denn in der Zwischenzeit gab es bereits 
verschiedene andere Schulungsangebote, die sich auf die Ausbildung digitaler Grund-
kompetenzen fokussierte. Darüber hinaus erfolgte die Lernbegleitung seit 2021 wei-
testgehend an den eigenen digitalen Geräten der Senior*innen oder an Geräten, die 
punktuell an den Lernorten im Sozialraum zur Verfügung stehen. Nur vereinzelt wa-
ren noch Leihgeräte aus dem Vorgängerprojekt im Einsatz. Mit „Digital dabei“ wurde 
durch die angepasste Grundlagenschulung auf diese veränderte Ausgangssituation 
reagiert. In der Durchführungsphase im Jahr 2023 wurden sechs Grundlagenschu-
lungen – entlang der neuen Materialsammlung und den veränderten Schulungsinhal-
ten – durchgeführt. 

Schließlich war die Qualifizierung von bürgerschaftlich engagierten Digital-Hel-
fenden mit Erfahrung in der Lernbegleitung und weiterführenden digitalen Kom-
petenzen zu Digital-Trainer*innen die dritte Komponente des Kooperationsprojekts 
„Digital dabei“. Ziel war es, dass bürgerschaftlich Engagierte zusammen mit der 
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Fachstelle für digitale Teilhabe im Alter die neue Grundlagenschulung für neu ein-
steigende Engagierte durchführen. Neben der Entwicklung und Testung der Grund-
lagenschulung war es ein wesentlicher Teil des Projekts, die Digital-Trainer*innen auf 
ihre neue Aufgabe vorzubereiten. Diese Qualifizierung erfolgte entlang eines umfas-
senden Schulungscurriculums, zu dem Module wie z. B. Lernen im Alter, Gruppen 
von Erwachsenen leiten oder Datenschutz und -sicherheit gehörten. Darüber hinaus 
erhielten die neuen Digital-Trainer*innen die Möglichkeit, eine erste eigene Grund-
lagenschulung für neue Digital-Helfende durchzuführen. In diesem Zusammenhang 
wurden Vorbereitungs-, Feedback- und Nachbereitungstermine durchgeführt, die 
dazu dienten, die eigene Rolle zu reflektieren und insgesamt die Schulungseinheit 
inhaltlich zu optimieren. Bis Ende 2023 durchliefen insgesamt 15 Personen das neue 
Schulungscurriculum und wurden Digital-Trainer*innen.7

2.2.2	 Implementierung der Projektergebnisse

Das Anschlussprojekt „Digital dabei“ wurde von den Digital-Helfenden bei der Fach-
stelle für digitale Teilhabe im Alter äußert positiv aufgenommen. Inzwischen führten 
die ehemaligen KommmiT-Begleitenden, die ihr Engagement fortsetzten, schon 
regelhaft Begleitungen im Sozialraum durch und die Angebote zur Lernbegleitung 
hatten sich sukzessiv etabliert. 

„Digital dabei“ gab für dieses Engagementfeld einen neuen Impuls, verbunden 
mit neuen Qualifizierungen, Materialien und einer weiterentwickelten Struktur. Dies 
zeigte sich an dem hohen Interesse für die Weiterqualifizierung zu Digital-Trainer*in-
nen sowie an den insgesamt steigenden Zahlen von bürgerschaftlich Engagierten: Bis 
Dezember 2022 und zum Ende der ersten Projektphase von „Digital dabei“ engagier-
ten sich 58 Personen, in der Durchführungsphase bis Ende 2023 waren rund 100 Di-
gital-Helfende bei der Landeshauptstadt Stuttgart aktiv. 

Mit der Fachstelle für digitale Teilhabe im Alter sowie mit dem Projekt „Digital 
dabei“ wurden im Amt für Soziales und Teilhabe frühzeitig wichtige und richtige 
Schritte gegangen, um die digitalen Kompetenzen von älteren Menschen weiterhin zu 
fördern und das neue Engagementfeld auszubauen. Im Stadtgebiet Stuttgart führten 
bürgerschaftlich Engagierte Senior*innen Ende 2023 an 28 Digital-Standorten (Lern-
orte im Sozialraum) mit vielfältigen Angeboten an die Nutzung digitaler Anwendun-
gen heran. Im Verlauf von „Digital dabei“ festigten sich die Strukturen und Standards 
des bürgerschaftlichen Engagements im digitalen Bereich. Insbesondere das Profil der 
Digital-Helfenden, der Einstiegsprozess und die allgemeinen Rahmenbedingungen 
wurden in Zuge des Anschlussprojekts neu definiert. 

Innerhalb der Fachstelle für digitale Teilhabe im Alter differenzierten sich in der 
zweiten Projektphase aber auch die Tätigkeitsfelder für Digital-Helfende: Das Enga-
gement hatte an Facetten gewonnen, die nunmehr aus Einzelberatungen, verschiede-

7	 Ein herzliches Dankschön an Simone Götz (LFK) für die exzellente Zusammenarbeit im 
Rahmen von „Digital dabei“.
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nen Gruppenkursen, Themenvorträgen, technischer Hilfestellung, niederschwelligen 
Treffen, organisatorischer Hilfe an den Digital-Standorten und der Schulung von 
neuen Engagierten bestand. Durch „Digital dabei“ bildet die modifizierte Grund-
lagenschulung einen optimalen Einstieg in die verschiedenen Aktivitätsfelder des 
bürgerschaftlichen Engagements im digitalen Bereich. Insbesondere mit der Quali-
fizierung zu Digital-Trainer*innen ist es seit 2024 möglich, eine große Anzahl neuer 
Engagierter zu schulen. All dies ist seit 2024 fest in ein umfassendes, modulares Schu-
lungscurriculum für das bürgerschaftliche Engagement bei der Fachstelle für digitale 
Teilhabe im Alter eingebunden, sodass ganzjährig und bedarfsbezogen Fortbildungen 
angeboten werden. Die steigende Anzahl von Digital-Helfenden führte zudem zum 
Ausbau von Austauschformaten wie Erfahrungsaustauschen, Gesprächsrunden zur 
Diskussion von technischen Problemen oder themenbezogenen Arbeitsgruppen. 
Dies ging schließlich auch mit einer Erweiterung der technischen Infrastruktur sei-
tens der Fachstelle einher: Es wurde eine Online-Plattform (über die Kooperation mit 
dem Landesmedienzentrum) angeboten und ein Cloud-Speicherplatz für die Bereit-
stellung von Schulungs- und Informationsmaterialien eingerichtet. 

„Digital dabei“ beinhaltete weiterhin eine enge Verknüpfung mit dem Sachgebiet 
BS, insbesondere der Beratung für Senior*innen. Einzelne Mitarbeitende wurden 
punktuell in das Projekt eingebunden, um Möglichkeiten des Wissenstransfers in 
die sozialarbeiterische Beratungspraxis zu erproben. An dieser Stelle muss nochmals 
erwähnt werden, dass die Beratung für Senior*innen beim BS und die Begleitung 
von technikunerfahrenen Älteren unterschiedliche Zielgruppen adressiert. Darüber 
hinaus erfolgt die Beratungspraxis durch hauptamtliche Mitarbeitende (Sozialarbei-
tende), während die Lernbegleitung in die digitale Welt durch bürgerschaftlich En-
gagierte durchgeführt wird. Ziel war es daher, Arten des Wissenstransfers zu testen 
und die Erkenntnisse von „Digital dabei“ in die sozialarbeiterische Beratungspraxis 
einfließen zu lassen.

In der Beratung für Senior*innen beim BS werden die Fachkräfte mit einem ganz 
konkreten Bedarf oder Problem von älteren Menschen aufgesucht. Dieser Bedarf 
kann manchmal direkt artikuliert werden oder erst, wenn ein Vertrauensverhältnis 
zu den Beratenden aufgebaut wurde. Ist der Bedarf identifiziert, können in Gesprä-
chen noch weitere Unterstützungsangebote angesprochen und gemeinsam bearbeitet 
werden. Bei Ratsuchenden, die die Hilfen der Sozialen Arbeit in Anspruch nehmen, 
bedarf es oftmals eines höheren Aufwandes (Aufsuchen von öffentlichen Angeboten 
oder Einfordern von Unterstützung), um einen Zugang zu digitaler Technik zu erhal-
ten, oder der Zugang ist im Rahmen von Krisensituationen institutionell reguliert. Bei 
vulnerablen Gruppen ist die Wahrscheinlichkeit zudem höher, dass gar kein digitales 
Gerät vorhanden ist (Maack & Vollmar, 2023, S. 26). 

Oft kommt es innerhalb der Beratungen vor, dass bei bestimmten Personen kein 
Bezug zur digitalen Teilhabe hergestellt wird. Es besteht die Annahme, dass die Ratsu-
chenden kein Interesse hätten oder (finanziell, kognitiv) nicht in der Lage wären, sich 
damit auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang ist jedoch ein multiperspek-
tivischer Blick auf die Ratsuchenden innerhalb der Beratung äußerst wichtig. Es geht 



134   Sabrina Wangenheim

darum, vorhandene Barrieren durch die Beachtung ökonomischer und sozialer Res-
sourcen zu berücksichtigen, aber gleichwohl keine Zuschreibungen vorzunehmen, 
die Ausgangspunkt für verminderte Möglichkeiten der digitalen und gesellschaftli-
chen Teilhabe sind (Maack & Vollmar, 2023, S. 28). 

Durch die Kooperation mit der Fachstelle für digitale Teilhabe im Alter haben sich 
hier bereits erste Erfolge eingestellt. Diese Kooperation umfasste eine regelhafte Teil-
nahme einer Beraterin an Schulungen, Vorträgen und Hospitationen an den Digital-
Standorten. Dadurch wurden die konkreten Bedarfe der Senior*innen in den digita-
len Lernangeboten miterlebt und die Wahrnehmung veränderte sich. Dies bedeutete 
konkret, dass ein Bewusstsein dafür entstanden ist, ob Personen in der Beratung des 
BS bereits digital unterwegs sind: Ist ein digitales Gerät vorhanden? (Wie) wird es ge-
nutzt? Was fällt den Personen bei der Nutzung leicht oder wo wird Unterstützung be-
nötigt? Welche sozialen Ressourcen sind vorhanden? Ratsuchenden wurde aufgrund 
einer bestimmten Kombination und Ausprägung an Ressourcen dennoch die Option 
der digitalen Teilhabe eröffnet. Darüber hinaus entstanden z. B. in den Beratungs-
situationen Gespräche, wieso kein Gerät vorhanden ist oder woraus eine mögliche 
ablehnende Haltung resultiert (finanzielle Ressourcen oder digitale Kompetenzen). 

„Digital dabei“ und die interne Zusammenarbeit des BS mit der Fachstelle für digi-
tale Teilhabe im Alter führten dazu, dass innerhalb der Beratung des BS Senior*innen 
neue Impulse erhielten und aktiv, aber ohne Zwang, Gespräche entstanden. Eine Be-
raterin schilderte, dass sie durch den Wissens- und Kompetenzerwerb über das Pro-
jekt proaktiver in den Beratungen ist. Es werde z. B. darauf geachtet, welche (und ob) 
digitale Geräte in der Wohnung der Ratsuchenden vorhanden sind oder wie soziale 
Kontakte gepflegt werden. Teilweise wurde auch nach einer E-Mail-Adresse gefragt, 
um herauszufinden ob sich die Person im digitalen Bereich bewegt. Dennoch gibt es 
Ratsuchende, die weiterhin nicht auf digitale Themen angesprochen werden.

Die sozialarbeiterische Praxis konnte hier punktuell z. B. durch die Teilnahme an 
Fachvorträgen (z. B. zum Lernen im Alter) verändert werden. Dadurch wurden die 
individuellen Kompetenzen gezielt erweitert und es gab einen offenen Raum, um sich 
im digitalen Raum auszuprobieren bzw. sich Themen anzunähern. In diesem Zu-
sammenhang geht es darum, selbst etwas Neues zu lernen und dieses Wissen, aber 
insbesondere auch die neuen Erfahrungen weiterzugeben. Dadurch kann die Bezie-
hungsebene in der Beratung gestärkt werden, da Mitarbeitende und Ratsuchende auf 
Augenhöhe kommunizieren und Mitarbeitende sich aktiv in die Lebenswelt der Rat-
suchenden hineinversetzen. 

In den Themenvorträgen bei der Fachstelle werden oftmals auch Anwendungen 
(z. B. Apps) vorgestellt, die für Senior*innen im Alltag hilfreich sein können. Das Wis-
sen um diese Apps und das Weitertragen des Wissens in die Beratungsteams des BS 
setzt aktive Impulse und verknüpft sich mit der Lebensrealität der Hilfesuchenden. 
So befähigen die Fachkräfte der Sozialen Arbeit in der Beratung des BS Personen zur 
digitalen Teilhabe und stärken mit Wissen und Impulsen deren Kompetenzen und 
Ressourcen. Denn digitale Teilhabe bedeutet letztlich gesellschaftliche Teilhabe.
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2.3	 Digital im Alter 2.0 – Pilotprojekt III

Im Anschluss an „Digital dabei“ startete 2024 das interne Pilotprojekt „Digital im 
Alter 2.0“. Organisatorisch ist es bei der Fachstelle für digitale Teilhabe im Alter, Sach-
gebiet Soziales Engagement und Quartier, und der Beratung für Senior*innen des 
BS verortet. Inhaltlich werden Ansätze aufgegriffen, die schon bei „KommmiT“ und 
„Digital dabei“ enthalten waren. 

Es geht darum, ältere Menschen zu erreichen, die bisher noch nicht erreicht wur-
den und eine Brücke zu den nunmehr vorhandenen Angeboten des BS sowie den 
Unterstützungsangeboten der Fachstelle zu schlagen. Ziel des Projekts ist es, konkre-
te Informationen darüber zu erhalten, welche Kompetenzen Mitarbeitende der Se-
nior*innenberatung und bürgerschaftlich Engagierte im digitalen Bereich benötigen, 
um bisher noch nicht erreichte Ältere zu aktivieren und deren Einstieg in die digitale 
Welt zu befördern. Darüber hinaus geht es auch darum, ob und wie diese Brücke 
genau aussehen kann. 

Im Verlauf des Projekts „Digital dabei“ wurden die Unterstützungsangebote der 
Fachstelle für digitale Teilhabe im Alter ausgebaut und inhaltlich erweitert: Es gibt 
einerseits höherschwelligere Lernangebote (wie z. B. Einzelsprechstunden und Grup-
penkurse), andererseits wurden verstärkt Formate auf- und ausgebaut, die einen nie-
derschwelligeren Zugang zur digitalen Welt eröffnen. Diese Formate (z. B. Digital-
Café oder DigitalBrezelfrühstück) sind eher voraussetzungsarm, da die Senior*innen 
keine eigenen Geräte mitbringen müssen und es eher darum geht, einen grundstän-
digen und lockeren Einstieg in die digitale Welt zu finden. Dieser Einstieg erfolgt bei 
den Digital-Cafés z. B. über das gemeinsame Erkunden von Mediatheken oder On-
line-Spiele. Dieser Ansatz wird für das interne Projekt „Digital im Alter 2.0“ genutzt. 

Parallel dazu ist das Amt für Soziales und Teilhabe der Landeshauptstadt Stuttgart 
über die Fachstelle für digitale Teilhabe im Alter Teil des Verbundprojekts „DiBiWohn. 
Digitale Bildungsprozesse für ältere Menschen in seniorenspezifischen Wohnformen 
der institutionalisierten Altenhilfe“. In diesem Zusammenhang entstehen u. a. nieder-
schwellige Methoden der Begleitung von technikunerfahrenen Älteren und Quali-
fizierungen für bürgerschaftlich Engagierte im digitalen Bereich (DiBiWohn, 2024).

Im Zuge der anhaltenden Weiterentwicklung der Fachstelle und um ältere Men-
schen zu erreichen, die bisher unzureichend von Digitalisierungsangeboten profitie-
ren, sollen mit dem Pilotprojekt „Digital im Alter 2.0“ auch Erkenntnisse erworben 
werden, wodurch Mitarbeitende der Senior*innenberatung entsprechende Ältere er-
reichen können und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind. Dabei werden 
der Wissenstransfer und die Kompetenzerweiterung als wesentliche Gelingensfakto-
ren angesehen. 

Ausgangspunkt des Projektes soll eine Datenerhebung sein, bei der genauere In-
formationen über die Beratungen und die hilfesuchenden Personen erhoben werden. 
Im Verlauf des Projekts finden zudem verschiedene Workshops für Mitarbeitende der 
Senior*innenberatung statt  – für einen gezielten Aufbau von digitalen Kompeten-
zen und Grundlagen. Hierbei geht es z. B. darum, Wissen über hilfreiche Apps und 
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Programme zu erwerben und diese Informationen über Fallbeispiele in die sozial-
arbeiterische Praxis zu transferieren. Im Nachgang folgen Phasen der Anwendung 
und Auswertung, um die Frage zu klären, inwieweit dies zu Veränderungen der Bera-
tungspraxis beiträgt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrages war das dritte Pilot-
projekt gerade in Planung.

3.	 Ausblick
Kommunen stehen angesichts des demografischen Wandels und der damit verbunde-
nen Zunahme von älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung vor Herausforderun-
gen. Es bedarf insgesamt alters- und generationsfreundliche Strukturen, die ein mög-
lichst selbstständiges Altwerden unterstützen (LHS, 2023b, S. 7). Dies gilt es stärker 
mit dem digitalen Wandel zusammenzudenken. Denn die Digitalisierung unterstützt 
das selbstbestimmte Leben im Alter – sofern der Zugang zu digitalen Angeboten ge-
geben ist und digitale Kompetenzen zur Nutzung vorhanden sind. Auch wenn viele 
Personen über 60 Jahre (gemessen an der Bundesbevölkerung) bereits einen Zugang 
zum Internet haben, verfügen nicht alle älteren Menschen in gleichem Maße über den 
Zugang zu digitalen Technologien und über digitale Kompetenzen für die Nutzung. 
Vor allem Ältere mit niedriger formaler Bildung und wenig Berührungspunkten mit 
digitaler Technik haben keinen oder nur einen eingeschränkten Zugang zu digitalen 
Technologien, was durch Unterschiede hinsichtlich der Infrastruktur verstärkt wird. 
Dies spiegelt den Charakter der Digitalisierung wider, der durchaus von Ambivalen-
zen geprägt ist. 

Digitale Anwendungen haben bereits erheblichen Einfluss darauf, wie ältere Men-
schen ihren Alltag gestalten (können). Denn Digitalisierung fördert nicht ausschließ-
lich selbstbestimmtes Handeln, wenn bspw. Bankgeschäfte nicht ohne Hilfe erledigt 
werden können oder Ärzte nur digitale Terminvergaben anbieten. Teilhabe ist nur 
möglich, wenn die Voraussetzungen (z. B. Zugang, materielle Ressourcen, digitale 
Kompetenzen, Zugänglichkeit i. v. m. Barrierefreiheit) dafür auch vorhanden sind. 
In den Praxisprojekten, wo diese Voraussetzungen gegeben oder geschaffen wurden, 
konnten Senior*innen Gefühle der Überforderung und Exklusion sowie Berührungs-
ängste vor allem dann reduzieren, wenn eine kontinuierliche und individuelle Be-
gleitung im Aufbau digitaler Kompetenzen gegeben war. Die Lernbegleitung im So-
zialraum wirkt zudem Einsamkeit im Alter entgegen, da digitale Kompetenzen durch 
regelmäßige soziale Kontakte zu den Engagierten oder zu anderen Senior*innen be-
fördert werden. 

Die Kommunen sind bei der Gestaltung digitaler Angebote für ältere Menschen 
sowie für die Gestaltung einer wirkungsorientierten Daseinsfürsorge wichtige und 
zentrale Akteure, insbesondere durch die Nutzung von Netzwerken in Sozialräu-
men und bei der Weiterentwicklung der Unterstützungsstrukturen (BMFSFJ, 2020, 
S.  6,  133–136). In der Landeshauptstadt Stuttgart führten die bisher beschriebenen 
Projekte dazu, dass Angebote zur Förderung digitaler Kompetenzen fester Bestand-
teil der kommunalen Daseinsvorsorge wurden, um mehr älteren Menschen digitale 
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und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und gezielt digitale Kompetenzen für 
ein selbstbestimmtes Altern zu fördern. Die Entwicklung in Stuttgart zeigt aber auch 
die Prozesshaftigkeit sowie ein Gelingen, das insbesondere auf die beispielhafte Zu-
sammenarbeit der Projektbeteiligten und den politischen Willen zurückzuführen 
ist. Darüber hinaus wurde die Selbstbestimmtheit älterer Personen gezielt gestärkt. 
Unterstützungsangebote sind zielgruppenspezifisch und im Quartier entstanden. Auf 
diese Weise gibt es Möglichkeiten für Ältere, digitale Technologien auszuprobieren 
und sich mit den Potenzialen und Risiken, in Begleitung von bürgerschaftlich Enga-
gierten, auseinanderzusetzen. 

Schließlich geht es auch darum, bürgerschaftliches Engagement als wertvolle Res-
source in der sozialen Daseinsfürsorge zu begreifen, wobei Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit und unterschiedliche Engagementfelder Wissen und Kompetenzen bündeln 
sollten. Hilfreich ist es, wenn bürgerschaftlich Engagierte partizipativ in die Weiter-
entwicklung von organisatorischen Strukturen eingebunden werden und Strukturent-
wicklung insgesamt als dynamischer Prozess verstanden wird. Dabei sind Beziehungs-
pflege und Verlässlichkeit in den Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements 
genauso wichtig, wie eine zeitliche und räumliche Flexibilität des Engagements.
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Digitalität und Digitalisierung in Praxis  
und Studium Sozialer Arbeit
Etablierung von hybriden Beratungssettings als 
Organisationsentwicklungsaufgabe
Claudia Roller & Jörg Moschner

Zusammenfassung
Potenziale und Bedeutungen von Digitalität und Digitalisierung in der Sozialbera-
tung werden untersucht. Dabei werden Zusammenhänge zwischen professionellen 
Handlungsroutinen, Organisationslogiken, professionsethischen Fragestellungen 
und der Nutzung digitaler Technologien in der Sozialen Arbeit erörtert. Das Kölner 
Modellprojekt Telefonzelle 4.0 wird als Beispiel für ein hybrides Sozialberatungsfor-
mat vorgestellt und in Beziehung zu curricularen Entwicklungen in Studiengängen 
Sozialer Arbeit an der Technischen Hochschule Köln gesetzt. Im Folgenden werden 
die Wechselwirkungen von Organisationsentwicklung, Bildungs- und Kompetenz-
entwicklung im professionellen und disziplinären Handeln in der Umsetzung von 
Digitalisierungsprozessen unter Berücksichtigung digitaler und sozialer Teilhabe 
skizziert.

1.	 Einführung
Der Beitrag reflektiert Digitalisierungsprozesse sozialer Dienstleistungen im Span-
nungsfeld von professionellen Handlungsroutinen, Organisationslogik und profes-
sionsethischen Fragestellungen. Erfahrungen aus dem Kölner Modellprojekt Tele-
fonzelle 4.0 (SKM, 2024) als Beispiel für ein hybrides Sozialberatungsformat (Roller, 
2022) treffen auf curriculare Entwicklungen in Studiengängen Sozialer Arbeit an der 
Technischen Hochschule Köln (TH Köln). Soziotechnische Entwicklungen evozieren 
Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in Sozial-, Wissenschafts- und Bildungs-
einrichtungen.

Soziale Arbeit als gesellschaftliches Funktionssystem ist Teil aktueller Entwick-
lungen: Als im November 2022 der US-Konzern OpenAI mit Chat-GPT eine soge-
nannte generative KI-Anwendung allen Internetnutzer*innen zur „freien“ und leicht 
zugänglichen Verfügung gestellt hat, entstanden faktisch über Nacht neue Dimen-
sionen im Verhältnis zwischen Mensch und Maschine im öffentlichen und privaten 
Raum. Generative KI produziert automatisiert u. a. neue Texte, Audios und Bilder in 
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einer Qualität, bei der oftmals die rein maschinelle Erzeugung nicht erkennbar ist. 
Diese Entwicklungen verdeutlichen die Notwendigkeit einer grundlegenden Ausei-
nandersetzung mit den Wechselwirkungen in der Interaktion zwischen Mensch und 
Maschine. Die Empfehlungen des Deutschen Ethikrates (2023a) zu den Herausforde-
rungen durch KI aus der Stellungnahme vom März 2023 (S. 246 ff., 330 ff.) werden in 
Bezug auf Praxis und Studium Soziale Arbeit mit Studierenden, Lehrenden und Prak-
tiker*innen diskutiert und curricular integriert, zumal seit Beginn 2024 alle Studie-
rende und Hochschulangehörige über Chat GPT-4 als TH-Köln-Interface verfügen 
(TH Köln, 2024a). Ergänzend zur hochschulweiten Begleitung wird der Prozess in 
der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften unter ethischen, rechtlichen und 
sozialarbeitswissenschaftlichen Perspektiven curricular und forschend unter einer 
kritischen Medienbildungsperspektive begleitet (DBSH, 2014; Gapski, 2021; Macgil-
christ et al., 2023).

Suchmaschinen im Internet werden zur Informationsgenerierung in der Breite 
eingesetzt. Die dort generierten Informationen sind in der Regel weder wahrheits-
geprüft noch auf die persönlichen Situationen bezogen. Um zutreffende und aktuelle 
Informationen im Netz vorzuhalten, wird es für Institutionen und Hilfesysteme des 
Sozialwesens unerlässlich, diese in barrierearmer und zugänglicher Form in Internet-
präsenzen als Referenz und Quelle für KI-gestützte Suchmaschinen bereitzustellen. 
Bei der Informationspräsentation sind die Bedingungen für eine erfolgreiche digitale 
Teilhabe sowie mögliche Ausschlüsse aufgrund digitaler Ungleichheit zu berücksich-
tigen.

2.	 Digitalität und Digitalisierung in Praxis Sozialer Arbeit
Das noch umzusetzende „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwal-
tungsleistungen“ (OZG) umfasst Leistungsbereiche der Sozialberatung Es legitimiert 
den Einsatz notwendiger Ressourcen für die Umsetzung dieser anspruchsvollen Auf-
gabe und erfordert zusätzliche interdisziplinäre Kompetenzen sowie innovative Kon-
zeptionen in den Organisationsstrukturen und für das professionelle Handeln (BMI, 
o. D.). Steigende Lebenshaltungskosten und Erwerbsarbeit im Niedriglohnsektor 
bringen zunehmend mehr Menschen in prekäre finanzielle Situationen und damit 
auch mehr Ratsuchende in die soziale Schuldnerberatung (Pieper & Schneider, 2024).

2.1	 Beispielhafte Projekte zur Förderung digitaler Teilhabe

Im Folgenden erfolgt die Vorstellung des Modellprojekts Telefonzelle 4.0 sowie eine 
Gegenüberstellung zu den curricularen Entwicklungen im Bereich des Beratungs-
handelns in der Sozialen Arbeit an der TH Köln. Das Projekt in der Schuldnerbe-
ratung konzentriert sich auf zwei entscheidende Aspekte der digitalen Ungleichheit: 
den eingeschränkten Zugang zu technischen Ressourcen und den Mangel an digita-
len Kompetenzen. So bietet die Schuldnerberatung Adressat*innen ein umfassendes 
Programm zur digitalen Teilhabe. Damit wird an einem festen, gut integrierten Ort 
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ein bedarfsorientierter Zugang zu digitalen Mitteln der Information und Kommuni-
kation sowie zur Online-Beratung durch Fachkräfte geschaffen. Metaphorisch knüpft 
die Telefonzelle 4.0 an die frühere Funktion der Telefonzellen an: Sicherung gesell-
schaftlicher Teilhabemöglichkeit durch öffentlichen Zugang zu Kommunikationsmit-
teln. Als Hilfe zur Selbsthilfe führen geschulte ehrenamtliche Mitarbeiter*innen die 
ratsuchenden Menschen an digitale Formate und Prozesse heran und stehen ihnen 
begleitend zur Seite. 

Gleichzeitig möchte das Projekt die zeitgemäßen Anforderungen an hybride so-
ziale Beratungsarbeit beschreiben, konzeptionell fundiert implementieren und er-
proben. Neben der technischen Ausstattung der Schuldnerberatung mit geeigneter 
Hard- und Software sollen die Beratenden befähigt werden, analoge und digitale 
Kommunikationskanäle – abgestimmt auf die Bedarfe der Ratsuchenden – zu kombi-
nieren. Verschiedene Aspekte Sozialer Arbeit im Kontext von Digitalisierung werden 
bearbeitet. Dazu gehören die Herausforderung des sozialrechtlichen Dreiecks durch 
die Deterritorialisierung von Leistungserbringung und -zugang, ein zeitgemäßes Eh-
renamtsmanagement und die Stärkung von Autonomie im Kontext digital vermittel-
ter Austauschprozesse.

Wissenschaftlich begleitet wird es von der Universität Köln (Universität zu Köln, 
2024), die Projektförderung von April 2022 bis März 2025 erfolgt durch die Sozial-
stiftung NRW. 

Ein ähnliches, durch die Hochschule Bielefeld (2020) und der Universität Trier 
(M. Weinhardt) wissenschaftlich begleitetes Projekt, ist die Stationäre Teleberatung im 
ländlichen Raum – STellaR. Hier wird eine bestehende Infrastruktur (z. B. Familien-
zentren) um einen speziell ausgestatteten Raum erweitert, der Video-Beratung durch 
ortsabwesende Fachkräfte Sozialer Arbeit ermöglicht (ATLAS Digitale Gesundheits-
wirtschaft NRW, 2024), beide Beispiele repräsentieren Digital-Projekte in konkreten 
regionalen Räumen.

2.2	 Förderung digitaler Teilhabe – Kritische Medienbildung als 
Bildungsauftrag der Sozialen Arbeit

Nutzer*innen und Adressat*innen Sozialer Arbeit sind häufig Menschen in heraus-
fordernden Lebensaltern und/oder Lebenslagen. Definierter Auftrag der Sozialen 
Arbeit ist deren gesellschaftliche und digitale Teilhabe zu ermöglichen oder zu er-
leichtern (Klüsche, 1999, S. 17; Bartelheimer et al., 2022, S. 14).

Im Kontext von Digitalisierung werden vier Stufen der digitalen Teilhabe in Bezug 
auf digitale Ungleichheit benannt, ergänzt wird dieses Konzept um das sogenannte 
Zero-Level, das die ungleiche Verfügbarkeit technologisch notwendiger Infrastruktu-
ren (Netzausbau) umfasst (Iske & Kutscher, 2020, S. 115 ff.).

Auf der ersten Stufe steht der grundsätzliche Zugang zu digitalen Technologien 
und dem Internet, insbesondere um die Verfügbarkeit von Internetverbindungen und 
digitalen Geräten. Die Telefonzelle 4.0 und STellaR schaffen im Sozialraum einen Ort, 
an dem die Zugänglichkeit zum Internet mit unbegrenztem Datenvolumen, digita-
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len Endgeräten plus Hilfsgeräten (Scanner, Drucker) sowie eines (daten-)geschütz-
ten Raumes gesichert ist. Ähnliche Angebote sind in Gemeinschaftsunterkünften für 
Geflüchtete, in Familien- und Jugendzentren installiert und bieten so einen niedrig-
schwelligen Teilhabezugang. Idealerweise werden diese Angebote zur sinnvollen Nut-
zung der Technologien sowie zur Kompetenzvermittlung begleitet und angeleitet.

Die zweite Stufe fokussiert auf die Fähigkeiten und Kompetenzen, die notwendig 
für eine sinnvolle Nutzung von digitalen Technologien sind. Technische Fähigkeiten, 
Informationskompetenz und kritische Medienkompetenz sind unerlässlich für eine 
effektive Nutzung digitaler Technologien. 

In der dritten Stufe geht es um die Nutzung digitaler Anwendungen, hier ist re-
levant, zu welchen Zwecken Technologien eingesetzt werden, wie beispielsweise für 
Unterhaltung, Bildung oder berufliche Weiterentwicklung, und in welchem Umfang 
diese genutzt werden. In der Sozialberatung im beschriebenen Projekt zeigt sich eine 
geringe Anwendungskompetenz im Einsatz digitaler Artefakte der Adressat*innen. 
Nur wenige können Formulare downloaden, digital ausfüllen, unterschreiben, per 
Mail oder Messenger verschicken. Auch im Kontext der Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes (OZG) wird es zunehmend wichtiger hier Zugänge zu schaffen.

Die vierte Stufe befasst sich mit den konkreten Auswirkungen der digitalen Teil-
habe auf das Leben der Individuen. Wie kann der Einsatz digitaler Technologien dazu 
beitragen, Lebensumstände zu verbessern, berufliche Qualifikationen zu fördern, 
soziale Vernetzung zu stärken und politische Partizipation zu erhöhen und nicht zu 
schädigen? Neben der Vermittlung von Anwendungsfertigkeiten im digitalen Raum 
werden durch den Prozess der Datenverarbeitung mit Algorithmen, Daten personen-
bezogen gesammelt und bewertet, mit dem Risiko, dass soziale Ungleichheiten digital 
reproduziert und verfestigt werden (Deutscher Ethikrat, 2023a, S. 327 ff.).

Die breite Verfügbarkeit hochfunktionaler technischer Systeme und Geräte führt 
zu einer lebensweltlichen Hybridisierung in der Arbeitswelt, in Bildungsprozessen 
und im kulturellen Leben. Persönliche Beziehungen werden zunehmend digital ver-
mittelt, orts- und zeitunabhängig gepflegt und gelebt. Im Internet verfügbare Gene-
rative Large Language Models simulieren menschliche Kommunikation. „Chat-Bots“ 
wie Chat-GPT simulieren eine dialogische Interaktionsstruktur und suggerieren zwi-
schenmenschliche Beziehung und Verständigung. Im kommerziellen Bereich und in 
Social-Media-Kanälen werden Chat-Bots mit Beratungsfunktionen eingesetzt. Die 
maschinell generierten Beratungsinhalte sind fachlich ungeprüft und stehen außer-
halb professioneller Beratungsleistungen des Sozial- und Gesundheitswesens. Es ist 
naheliegend, das Adressat*innen Sozialer Arbeit sich zu den eigenen Anliegen im 
Internet orientieren und informieren, die so gewonnenen Erkenntnisse und Prozesse 
sind als Wirkfaktoren zu berücksichtigen. 

Für ein demokratisches und informiertes Miteinander in einer digitalisierten Um-
gebung werden Kompetenzen für kritische Mediennutzung für alle Bürger*innen 
wichtiger. Europaweit werden Curricula in Bezug auf digitale Bildung in allgemein- 
und berufsbildenden Schulen sowie Hochschulen angepasst. So hat die Europäische 
Union mit dem Aktionsplan für digitale Bildung (2021–2027) eine politische Initiative 
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der Europäischen Union mit der gemeinsamen Vision einer hochwertigen, inklusiven 
und zugänglichen digitalen Bildung in Europa aufgelegt mit dem Ziel die EU-Länder 
bei dieser Mammutaufgabe zu unterstützen (Europäische Union, 2020).

Für die Soziale Arbeit ergibt sich daraus ein non-formaler Bildungsauftrag, der 
Personen außerhalb von Bildungseinrichtungen adressiert. Die Gestaltung richtet sich 
nach den spezifischen Anforderungen, die sich aus den jeweiligen Angebotsstruktu-
ren und der Adressat*innen von der Altenhilfe bis zur Zirkuspädagogik ergeben.

2.3	 Anforderungen an Struktur- und Organisationsentwicklung für Träger 
und Hochschulen der Sozialen Arbeit

Studien an der TH Köln aus 2017 und 2019 zum Digitalisierungsgrad von Arbeits-
prozessen in der Sozialen Arbeit (Roller & Wiedemann, 2019) ermittelten einen ho-
hen Digitalisierungsgrad von administrativen Prozessen in den unterschiedlichen 
Einrichtungen (Terminorganisation, Dokumentation, Rechnungswesen, Verfüg-
barkeit von PCs und Internet) bei gleichzeitig niedrigen bis fast nicht vorhandenen 
Digitalisierungsgrad von Kontakt-, Beratungs- und Informationsangeboten, die sich 
an Adressat*innen richten. Die laufende noch unveröffentlichte Folgestudie von 
2024 (Roller & Wiedemann) bestätigt einen zunehmenden Digitalisierungsgrad 
von Arbeitsprozessen in Feldern der Sozialen Arbeit. Die Erfahrungen während des 
Lockdowns mit mobilem und zeitflexiblem Arbeiten (Matthies et al., 2023) und in 
digital vermitteltem Kommunikationssettings begünstigen die Etablierung hybrider 
Arbeits- und Beratungssettings in Einrichtungen der Sozialen Arbeit. Mittels digitaler 
Technik versuchen Einrichtungen Sozialer Arbeit ihren Inklusionsauftrag besser zu 
realisieren. Diese Entwicklungen fordern Organisationen auf den unterschiedlichen 
Ebenen heraus:

•	 Strategische Planung in Bezug auf Bedarfe und Ziele sowie Technologieauswahl 
und Personalentwicklung mit Einschätzung der intendierten und nicht intendier-
ten Folgen

•	 Organisatorisches Design und Struktur (veränderungssensible Einbettung des 
Neuen und Zugänglichkeit für Nutzer*innen, Teams und Rollen Prozesse und Ab-
läufe, Umgang mit Hindernissen und Restriktionen)

•	 Finanzierung – Verhandlung mit Kostenträgern zur Regelfinanzierung digitaler 
Angebotsstrukturen zur Implementierung und laufenden Betrieb (z. B. Updates 
und Sicherstellung von Datensicherheit)

•	 Akquise von Drittmitteln im Kontext von Pilotprojekten außerhalb der Regelfi-
nanzierung

•	 Technologieimplementierung  – Bereitstellen technischer Infrastruktur (Server- 
und Netzkapazitäten, Geräte und Fachsoftware Datensicherheitsmaßnahmen und 
Support) 

•	 Interne Kommunikation und Kompetenzaufbau (Information, Diskussion, Wei-
terbildungen, kritische Medienbildung und Coachings)
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•	 Öffentlichkeitsarbeit und Sichtbarkeit des Angebotes
•	 Feedbacksysteme und Evaluation
•	 Nachhaltige Entwicklungen.

Diese linear aufgeführten Perspektiven sind als integrierter, zirkulärer Prozess zu 
verstehen. Die Absolvent*innen des Studiums der Sozialen Arbeit auf Bachelor- und 
Masterniveau bereiten sich auf professionelles Handeln in veränderten Beschäfti-
gungsbedingungen und Arbeitsmodalitäten vor. In der Folge entsteht ein permanen-
ter Anpassungsdruck auf curriculare Entwicklungen, die Absolvent*innen in die Lage 
versetzen, gesellschaftliche, institutionelle sowie soziotechnische Entwicklungen mit-
zugestalten.

3.	 Curriculare Entwicklungen an der TH Köln im Studienbereich 
Beratungshandeln: Onlineberatung

Die Veränderungen im Feld der Beratungspraxis hat nicht nur Rückwirkungen auf die 
Träger, sondern auch auf die Qualifikation der Fachkräfte im Studium an der Hoch-
schule. Am Beispiel des Lehrentwicklungsprojekts Sozial_Digital, aus der Förderlinie 
Curriculum 4.0 des Landes NRW (TH Köln, 2020) während des zeitgleichen Covid-
19-Lockdowns, wurden Digitalität und Digitalisierung im professionellen Handeln 
neben der traditionell starken Medienpädagogik in der Wissenschaft Sozialer Arbeit 
verankert. Im Projekt wurden Fortbildungsreihen mit externen Dozent*innen für 
das Lehrenden-Kollegium sowie die Beauftragung soziotechnischer Expert*innen 
für die Lehre im Teamteaching finanziert. Die Studienmodule zum professionellen 
Beratungshandeln implementierten Lehrangebote zur Onlineberatung, ein Zertifikat 
„Digitale Kompetenzen für die Soziale Arbeit“ wurde eingeführt (TH Köln, 2024b), 
partizipative Werkstattformate zu aktuellen Themen im Kontext von Digitalisierung 
wurden Teil des Studium Generale (z. B. Onlineberatung als inklusiver Zugang, KI im 
Studium und Praxis Sozialer Arbeit). Zum interdisziplinären Wissenstransfer werden 
Selbstlernmodule des KI-Campus (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., 
o. D.) im Studium Generale eingebunden.

Im April 2024 wurde das KI GPT-Lab auf der Basis von Chat GPT 4 hochschulweit 
mit Workshop-Angeboten für Studierende und Lehrende eingeführt. Für die spezifi-
schen Fragen und Anliegen aus sozial- und erziehungswissenschaftlicher Perspektive 
läuft ein Werkstatt-Format im Studium Generale Soziale Arbeit, das sich insbeson-
dere mit Interaktionsprozessen zwischen Mensch und Maschine sowie den Fragen, 
wann ein Delegieren an Technologie sinnvoll ist und wo es kritisch wird, beschäftigt. 
Studien zur studentischen Nutzung von digitalen Tools und dem Einsatz in der Lehre 
laufen aktuell hochschulweit und in den Fakultäten. 

Für die akademische Weiterbildung für Fachkräfte in der Sozialen Arbeit wurde 
2020 ein Zertifikatskurs für „psychosoziale Onlineberatung in hybriden Settings“ ein-
geführt (TH Köln, 2024c). Daraus ist eine Intervisionsgruppe von Onlineberater*in-
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nen entstanden, deren Erfahrungen wichtige Hinweise und Impulse für curriculare 
Entwicklungen geben. 

Im Dialog mit der Praxis, aus Praxisforschungsprojekten sowie aus unserer Lehr-
forschung zum Stand der Digitalisierung in der Praxis (Roller & Wiedemann, 2019) 
ergeben sich konkrete Hinweise auf curriculare Inhalte und Anpassungsbedarfe für 
das Studium Sozialer Arbeit. Für die Etablierung von Onlinekommunikation in hy
briden Beratungssettings und eine Stärkung sozialräumlicher Arbeit in Kombination 
mit bürgerschaftlichem Engagement sind die Profile und Inhalte auszudifferenzieren 
und in Verbindung zu bringen:

•	 	Kritische Medienpädagogik im Kontext eines nonformalen Bildungsauftrags in 
der Sozialen Arbeit als Beitrag zur digitalen Teilhabeermöglichung

•	 Transfer und Transformation professionellen Beratungshandelns vom analogen in 
digital vermittelte und gestaltete Settings

•	 Reflexiver Zugang zu Affordanzen von technologischen Artefakten
•	 Datensparsamkeit, Vertrauensschutz und Datensicherheit
•	 Informierter (und „mündiger“) Einsatz von Technik (medienbezogene Kritikfä-

higkeit) für daten- und vertrauensschützende Kommunikation
•	 Zusammenwirken von akademischen Fachkräften und freiwillig Engagierter in 

der Sozialen Arbeit (Rollen, Aufgaben, Selbstverständnis)
•	 Sozialräumliches Arbeiten und Vernetzungsstrukturen.

3.1	 Onlineberatung in hybriden Settings von Person zu Person

Digitale Zugänge von Beratungsangeboten werden zunehmend angefragt und sind 
je nach Feld und Thema bedarfsgerecht zusätzlich zum Face-to-face-Angebot zu in-
stallieren. In Konsequenz dessen sind die Studieninhalte im Bereich „Beratungshan-
deln“ entsprechend anzupassen. Dabei spielt die Reflexion der alltäglichen Digitalität 
im Unterschied zum professionellen Handeln eine entscheidende Rolle. Zudem sind 
Fragen von Zugänglichkeit und digitaler Teilhabe zu berücksichtigen. Für die Kom-
munikation im digitalen Raum ist die kritische Aneignung relevanter Konzepte zur 
adäquaten daten- und vertrauensschützenden Gestaltung von Beratungsprozessen 
essenziell. Digital vermittelte Zugänge erweitern die Interaktionsmodalitäten: Bera-
tung kann synchron oder asynchron, text- oder sprachbasiert, mit Bild oder ohne Bild 
sowie im anonymen Setting realisiert werden.

Durch asynchrone Sozialberatungsangebote erlangen Ratsuchende mehr Gestal-
tungsspielräume und neue Adressat*innen-Gruppen können erreicht werden. Gleich-
zeitig eröffnen sich durch die Zeit- und Ortsunabhängigkeit digitaler Beratungszu-
gänge Optionen für eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung der Beratungsfachkräfte. 

Die mangelnde institutionelle Einbindung des Onlineberatungsangebots, insbe-
sondere hinsichtlich der Finanzierung, Hard- und Software sowie der Zugänglichkeit 
für die Adressat*innen, führt zu einer Gefährdung und Blockierung der Umsetzung 
digitaler Angebote. Die eingangs genannten Organisationsentwicklungsaufgaben 
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sind von essenzieller Bedeutung für eine erfolgreiche Umsetzung hybrider Beratungs-
settings durch die Beratungsfachkräfte. 

Für Weiterbildungen im Digitalisierungskontext sind zusätzliche Aspekte zu 
berücksichtigen. Bewährte Handlungsroutinen, Beziehungsparadigmen und Ar-
beitsorganisationsprozesse verändern sich, im Kontext von Fachkräftemangel und 
Arbeitsverdichtung werden diese Veränderungen oftmals als zusätzliche Belastung 
erlebt. Vorerfahrungen und Motivation der teilnehmenden Fachkräfte, Werte und 
Menschenbilder sowie institutionelle Einbindung, zeitliche Ressourcen und Arbeits-
organisation in den konkreten institutionellen Verortungen der digitalen Beratungs-
angebote sind hier besonders zu berücksichtigen. 

Für Blended Counseling (BC) als vermittelte Beratungskommunikation von 
Person zu Person legen die Autorinnen Camenzind, Hörmann und Silfverberg ein 
Modell zur Medienkompetenz (2023, S. 60 ff.) vor, das sozialpädagogische Beratungs-
formate hybrid konzeptioniert. Dazu identifizieren sie verschiedene Kompetenz-
bereiche in der Weiterentwicklung des europäischen Digitalen Kompetenzrahmens 
für Bürger*innen (DigiComp) sowie den Medienkompetenzmodellen von Groeben, 
Hartmann und Hundertpfund (Camenzind, Hörmann & Silfverberg, 2023).

3.2	 Large Language Modelle zur Informationsbeschaffung und in 
Beratungskontexten

Die inzwischen frei zugänglichen und weit verbreiteten generativen Large Language 
Modelle wie z. B. Chat GPT, Gemini oder Copilot suggerieren über eine dialogische 
Struktur Kommunikation. Im Kontext professioneller Beratungsfunktionen wird 
eine sozial- und humanwissenschaftlich begründete Positionierung zu Potenzialen, 
Limitationen und Folgenabschätzung dieser soziotechnischen Entwicklung not-
wendig. KI-Tools sind in der Lage, gut formulierte Fragen zu beantworten, und viele 
Menschen nutzen Chatbots zur Beantwortung von Fragen oder als kommunikatives 
Gegenüber im Alltag. Diese auf Täuschung beruhende Nutzungspraxis birgt in der 
Folge Risiken durch Fehlinformationen oder im schlechtesten Fall durch schädigen-
de Instruktionen. Judith Simon spricht von einer dreifachen Täuschung (Deutscher 
Ethikrat, 2023b), die von sprachgenerierender KI ausgeht:

•	 Täuschung, dass man mit Menschen interagiert und nicht mit einem „KI-Tool“ 
(Anthropomorphisierung) 

•	 Täuschung über die Fähigkeiten von KI (Sprachmodelle sind keine Wissensmo-
delle)

•	 Täuschung durch KI-generierte Inhalte (Bilder, Texte, Videos, Reden, Sprache, 
Stimme).

Sozialberatung und sozialpädagogische Beratung basieren auf professionellen, ver-
trauensvollen Beratungsbeziehungen, die digital vermittelt von Person zu Person 
realisiert werden können. Die Deutsche Gesellschaft für Beratung e. V. (DGfB, 2021) 
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formuliert für Beratungsprozesse im institutionellen Kontext ethische Standards, 
die sich u. a. auf einen sorgsamen Umgang mit Abhängigkeitsbeziehungen und auf 
vielfältige Reflexionsprozesse beziehen und somit die „Beratung“ von Maschine zu 
Mensch ausschließen. KI als assistive Technologie kann Beratungsprozesse unterstüt-
zen (TH Nürnberg, 2023). 

Die Auseinandersetzung mit Täuschungsphänomenen ist essenziell für eine kriti-
sche Betrachtung des Einsatzes von sprachgenerierender KI im Kontext der Sozialen 
Arbeit.

Die Erweiterung der Beratungssettings um asynchrone digitale Angebote hat für 
jede Organisation umfassende Veränderungen zur Folge. Digital vermittelte Kommu-
nikation in der Sozialen Arbeit ist in besonderem Maße dem Daten- und Vertrauens-
schutz verpflichtet, staatlich anerkannte Sozialarbeitende haften bei Vertrauensver-
letzungen persönlich (vgl. §  203 StGB). So ist im digitalen Raum ein „sparsamer“ 
Umgang mit Adressat*innen-Daten, Vertrauensschutz und Datensicherheit im pro-
fessionellen Handeln geboten. Zudem ist die Organisation datensicherer Kommuni-
kationswege (z. B. E-Mail, Messenger) im Sozial- und Gesundheitswesen erforderlich.

4.	 Konsequenzen für Organisationsentwicklungsprozesse bei 
Trägern und Hochschulen Sozialer Arbeit

Digitalität als lebensweltliche Tatsache und die Digitalisierungsdynamik in den 
Funktionssystemen der Ökonomie und im öffentlichen Sektor (Bildung, Sozial- und 
Gesundheitswesen, Politik und Verwaltung) sind aktuell durch Tech-Konzerne do-
miniert. Digitale Artefakte entfalten Affordanzen der Nutzung, Technologien ermög-
lichen weltweite Vernetzung, Kommunikation und Informationsflüsse. Generative KI 
stellen technische Lösungen zur Generierung von Bildern, Musik, Stimmen, Videos 
und Texten – die Möglichkeiten erscheinen grenzenlos. Es ist von entscheidender Be-
deutung, verschiedene Optionen der Gestaltung zu evaluieren und sich Gestaltungs-
macht anzueignen. Dies beinhaltet die Fähigkeit, technische Lösungen in einer in-
formierten und mündigen Art und Weise anzuwenden, sowie die Möglichkeit, diese 
durch gezielten Verzicht einzugrenzen und zu gestalten. Dazu ist es erforderlich, dass 
in den Institutionen und Bildungseinrichtungen fortwährend Transformationspro-
zesse im Hinblick auf Wissen und Kompetenzen stattfinden, um die Potenziale, Gren-
zen, Risiken und Untiefen digitaler Anwendungen im Sozialbereich zu erkennen.

Der diesbezügliche Diskurs in der Wissenschaft Sozialer Arbeit entwickelt sich 
seit vielen Jahren und hat seit dem Digitalisierungsschub durch die Pandemie an 
Tempo und Breite zugenommen (Kutscher & Seelmeyer, 2021, S. 17). Curricula in den 
Hochschulen, in Weiterbildungsakademien der Bildungsträger werden angepasst, 
zahlreiche interdisziplinäre Forschungsprojekte und -strukturen entstehen, der Fach-
diskurs in den Fach- und Wohlfahrtsverbänden wird ausdifferenzierter. Seit über 25 
Jahren wird zudem Onlineberatung in textbasierten, asynchronen und häufig auch 
anonymen Settings durchgeführt (Engelhardt, 2023). 
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Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) als Dachverband für Erzie-
hungs-, Familien- und Jugendberatung bietet seit 2005 ortsunabhängige Onlinebera-
tung an (bke, 2024). Diese wird in Kooperation mit örtlichen Erziehungs- und Fami-
lienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft organisiert und von den 
16 Jugend- und Familienministerien der Bundesländer finanziert und ist beispielhaft 
für überregionale Kooperationsstrukturen und ein verlässliches qualitätsgeprüftes 
Onlineberatungsangebot. 

Für andere Leistungsbereiche wäre ein vergleichbares bundesweites Beratungsan-
gebot dringend notwendig, insbesondere für die soziale Schuldnerberatung vor dem 
Hintergrund zunehmender Armut (Hans-Böckler-Stiftung, 2024; Pieper  & Schnei-
der, 2024). Die soziale Schuldnerberatung wird nach § 11 Abs.5 SGB XII oder § 16a 
Satz 1 Nr. 2 SGB II erbracht und von den Kommunen als Leistungsträger finanziert. 
Die derzeitig gültigen Governance-Regelungen beruhen auf Ortsgebundenheit und 
direkte face-to-face-Interaktion zwischen Dienstleistenden und Nutzenden (Kaps et 
al., 2022, S. 309). Die Finanzierung erfolgt auf der Grundlage einer auszuhandelnden 
Leistungsvereinbarung. Die Ortsgebundenheit der sozialen Schuldnerberatung in der 
Finanzierungslogik steht im Widerspruch zu ortsunabhängigen Online-Angeboten; 
selbst wenn der direkte hybride Beratungsprozess refinanziert würde, sind die Kosten 
für Gestaltung und Betrieb eines barrierefrei zugänglichen Internetauftritts mit ver-
ständlichen und geprüften Informationen und Hilfen unterfinanziert. Die seit Jahren 
bestehende Forderung, die Kosten für die digitale Transformation durch Regelfinan-
zierung zu decken, wurde seitens der Kostenträger bislang nicht erfüllt (Kreidenweis, 
2023, S. 811; 823).

Die strategische Planung sowie eine partizipative Operationalisierung sind im 
Kontext digitalisierter Formate für auf Adressat*innen bezogene Arbeitsprozesse von 
essentieller Bedeutung. Eine inter- und transdisziplinäre Ausrichtung stellt einen we-
sentlichen Faktor für den Erfolg dieser Transformation dar. 

Die Vertiefung von Praxiskooperationen sowie die Förderung interdisziplinärer 
Zusammenarbeit sind unverzichtbare Säulen für die Weiterentwicklung sozialwis-
senschaftlicher Curricula im Zuge der Digitalisierung. Konkret bedeutet dies, dass 
Hochschulen aktiv Partnerschaften mit Organisationen und Unternehmen eingehen, 
um Studierenden reale Einblicke und Anwendungsmöglichkeiten digitaler Techno-
logien in sozialwissenschaftlichen Bereichen zu bieten. Durch diese praxisorientierte 
Ausrichtung wird nicht nur das Lernen an realen Projekten gefördert, zudem fließt 
kontinuierlich neues Wissen aus der Praxis in die Lehre ein, was die Aktualität und 
Relevanz der Studieninhalte erhöht. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ermög-
licht einen holistischen Bildungsansatz, der die Grenzen traditioneller Fächerkultu-
ren überschreitet und Absolvent*innen in die Lage versetzt informiert und kritisch 
im Sozial- und Gemeinwesen professionell, politisch und konzeptionell zu handeln. 
Praxiskooperationen und interdisziplinäre Projekte sind die Basis für eine agile, zu-
kunftsfähige Hochschulbildung im Bereich der angewandten Sozialwissenschaften.
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Value Sensitive Design als Option für eine 
werteorientierte Technologieentwicklung  
in der Sozialen Arbeit
Dominik Tschopp, Safak Korkut, Stefan Adam & Joval Lienhardt

Zusammenfassung
Dieser Artikel befasst sich mit dem Potenzial von Value Sensitive Design (VSD) für die 
Soziale Arbeit. Die Autoren argumentieren, dass VSD eine werteorientierte Techno-
logieentwicklung ermöglichen könnte, die den Grundsätzen der Sozialen Arbeit ent-
spricht. Im Beitrag werden einerseits die Grundzüge von VSD erläutert. Andererseits 
wird aufgezeigt, wie Methoden des VSD in einem konkreten Projekt zur Erstellung 
einer prototypischen Virtual Reality-Applikation zur Anwendung kamen. Der Artikel 
schließt mit einem Zwischenfazit zu diesem noch laufenden explorativen Projekt.

1.	 Einleitung
Soziale Arbeit ist eine Profession, welche ihr Handeln an Werten orientiert (IFSW & 
IASSW, 2014). Insofern scheint es naheliegend, bei der Entwicklung von digitalen 
Technologien für die Soziale Arbeit eine Vorgehensweise zu wählen, welche entspre-
chende Werte zu berücksichtigen versucht beziehungsweise vermag. Value Sensitive 
Design (VSD) kann eine solche Möglichkeit für Vertreter*innen der Sozialen Arbeit 
darstellen, auf Basis ihrer Grundsätze an Technologieentwicklungs- oder Nutzungs-
projekten mitzuwirken.

Value Sensitive Design bezieht sich auf ein Forschungsgebiet, das sich mit der 
Einschreibung von Werten in Technologien im Allgemeinen und Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) im Besonderen auseinandersetzt (Friedman & 
Hendry, 2019, S. 3). VSD geht davon aus, dass im Prozess der Technologieentwicklung 
gesellschaftliche Werte in diese Technologien eingeschrieben werden – und dies oft 
ungewollt. Daraus resultiert, dass Technologien gewisse Werte entweder befördern 
oder degradieren können. Die Frage, welche VSD aufwirft, ist, ob nicht bestimmte 
Werte umgekehrt bewusst bei der Entwicklung von Technologien einbezogen werden 
können (Simon, 2017, S. 219). Vertreter*innen dieses Ansatzes haben konkrete Metho-
den für das Design und die Entwicklung von technologischen Artefakten entwickelt. 
Diese beziehen die Werte von Anspruchsgruppen, welche von diesen Technologien 
betroffen sind, in den Entwicklungsprozess mit ein (Friedman & Hendry, 2019, S. 4).
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Im vorliegenden Artikel soll vor diesem Hintergrund Value Sensitive Design vor-
gestellt und ein Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt werden. An einem Beispiel eines 
explorativen Entwicklungsprojekts möchten wir danach die Vorgehensweise exem
plarisch verdeutlichen. Im Kontext der Suchtberatung arbeiten wir aktuell sowohl mit 
Berater*innen als auch mit Klient*innen zusammen, um eine prototypische Virtual-
Reality-Anwendung (auf Basis von 360-Grad-Videos) zu erstellen. Wir arbeiten dabei 
mit Methoden des VSD. In diesem Pilotversuch möchten wir zusammen mit einer 
Suchberatungsstelle Virtual Reality für die Suchtberatung erproben und damit unter 
Berücksichtigung der Werte der beiden genannten Anspruchsgruppen zugänglich 
machen.

2.	 Werteorientierung in der Sozialen Arbeit
In Anlehnung an Staub-Bernasconi (2012, S. 267) kann der Gegenstand der Sozia-
len Arbeit in einem weiten Sinn als das Lösen beziehungsweise Verhindern sozialer 
Probleme verstanden werden. Die Soziale Arbeit wird dabei häufig als Menschen-
rechtsprofession charakterisiert. So beziehen sich die Prinzipien der (internationalen) 
Berufsverbände explizit auf Menschenrechtsübereinkommen (IFSW, 2018; Avenir 
Social, 2010, S. 6). Diese Ausrichtung impliziert für das Handeln der Profession eine 
starke Orientierung an Werten.

Der Wertebegriff wird in der Alltagssprache und in unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Disziplinen vielseitig und uneinheitlich verstanden. Das heißt somit: 
Werte sind erklärungsbedürftig (Berkefeld, 2018). In einer ersten Annäherung kön-
nen Werte als bewusste oder unbewusste Leitvorstellungen und Orientierungsmuster 
des Handelns von Individuen oder Gruppen bestimmt werden (Horn, 2008, S. 344). 
In einer weiteren Annäherung werden Werte (auch Wertorientierungen, Werthaltun-
gen) als abstrakte Vorstellungen des Wünschenswerten verstanden (Kluckhohn, 1951, 
S. 395).

Im Fokus dieses Beitrags steht nun die Frage, wie dieses Wünschenswerte in der 
Sozialen Arbeit bei der Erbringung von Leistungen in digitalen Kontexten Berück-
sichtigung finden kann. In einer Zeit, in der technologische Lösungen immer stärker 
in den Vordergrund treten, steht die Soziale Arbeit vor einer bedeutsamen Heraus-
forderung: Technologien so zu entwickeln und/oder zu nutzen, dass dies nicht nur 
effektiv, sondern werteorientiert passieren kann.

Bislang hat sich die Soziale Arbeit erst wenig mit der Technologieentwicklung 
auseinandergesetzt. Insbesondere in Bezug auf (Fach-)Software aber auch bezüglich 
digitaler Technologien allgemein wird häufig weniger deren Entwicklung, sondern 
vielmehr deren Auswahl und Nutzung innerhalb von sozialen Organisationen thema-
tisiert (Weber & Rink, 2023, S. 27 f.). In jüngster Zeit kommt die Technologieentwick-
lung in der Sozialen Arbeit jedoch vermehrt in den Blick. Rink et al. (2024, S. 144) 
konstatieren dabei, dass zunehmend fachliche Perspektiven aus der Sozialen Arbeit 
in die Entwicklung von (Fach-)Software einfließen. 
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Darauf aufbauend kann gefragt werden, welche Vorgehensweise dabei zielführend 
sein kann. Value Sensitive Design kann hier ein Ansatzpunkt sein. Indem Wertorien-
tierungen in die Technologieentwicklung integriert werden, kann versucht werden, 
dass die Technologie die Prinzipien der Sozialen Arbeit unterstützt und fördert, statt 
sie zu untergraben. VSD bietet dabei werteorientierte Methoden an, welche es der 
Sozialen Arbeit unter Umständen ermöglichen können, Technologieentwicklung 
mitzugestalten.

3.	 Value Sensitive Design als Ansatz in der 
Technologieentwicklung

Mit unterschiedlichen Perspektiven hat die Informations- und Computerethik in den 
vergangenen Jahrzehnten untersucht, wie bei der Entwicklung und Nutzung von (di-
gitalen) Technologien gesellschaftliche Werte berücksichtigt werden beziehungsweise 
berücksichtigt werden können. Diese unterschiedlichen Sichtweisen nehmen zum 
Teil unterschiedliche Ziel- und Anspruchsgruppen in den Blick:

•	 Gemäß Jacobs (2023, S. 8) fokussierten frühere Publikationen vor allem auf Prak-
tiken in Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnologien, 
wobei vor allem Nutzungspraktiken im Vordergrund standen. Diese Perspektive 
nimmt somit die Nutzenden von Technologien ins Blickfeld und stellt die Frage, 
wie Einzelpersonen, Institutionen und Akteure Technologien verantwortungsvoll 
nutzen können, um Missbrauch zu verhindern und sicherzustellen, dass sie den 
Interessen der Gesellschaft dient.

•	 Mit der zunehmenden Erweiterung der Perspektiven im Bereich der Informations- 
und Computerethik gerieten in späteren Arbeiten zunehmend die professionellen 
Spezialist*innen wie Designer*innen und insbesondere Programmierer*innen ins 
Blickfeld des Interesses (Jacobs, 2023, S. 9). Thematisiert wurden dabei deren Rolle 
in Gestaltungs-, Entwicklungs- und Implementierungsprozessen von Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien sowie die dabei getroffenen ethischen 
Entscheidungen. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung beruflicher Standards 
und Verhaltensregeln im Bereich der Informatik wider.

•	 Mit dem zunehmenden Fokus auf das Design von Technologien rückte in den 
letzten Jahren auch der Einfluss ethischer Überlegungen auf die Gestaltung von 
Technologie-Artefakten stärker ins Zentrum. Zwei Herangehensweisen können 
hierbei unterschieden werden: Zum einen die ethische Analyse bestehender (di-
gitaler) Artefakte (ex post) und zum anderen das Einbeziehen werteorientierter 
Gestaltungsprinzipien, um sicherzustellen, dass die Technologie gesellschaftliche 
Werte berücksichtigt und das gesellschaftliche Wohlergehen fördert (Jacobs, 2023, 
S. 9).

Darüber hinaus ist die Unterscheidung zwischen politikorientierten (policy-oriented) 
und designorientierten (design-oriented) Ansätzen der Informations- und Compu-
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terethik von Bedeutung (Jacobs & Simon, 2023, S. 1205). Ersterer befasst sich mit den 
politischen Implikationen und rechtlichen Rahmenbedingungen für technologische 
Innovationen, während letzterer sich mehr auf die spezifischen Designentscheidun-
gen und die Integration ethischer Überlegungen in den technologischen Entwick-
lungsprozess konzentriert, wie dies bereits dargelegt wurde. Diese beiden Perspek-
tiven stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern sind miteinander verbunden und 
beeinflussen und formen sich gegenseitig.

Im Vordergrund dieses Beitrags steht eine designorientierte Perspektive. Mit Value 
Sensitive Design wird dabei ein entsprechender Ansatz vorgestellt, welcher Methoden 
zur Verfügung stellt, wie bestimmte Werte von Anspruchsgruppen bewusst bei der 
Entwicklung von Technologien einbezogen werden können.

3.1	 Merkmale von Value Sensitive Design

Value Sensitive Design ist ein auf theoretischen Grundlagen beruhender methodi-
scher Ansatz, der darauf abzielt, menschliche Werte umfassend in den Prozess der 
Technologieentwicklung zu integrieren. Er wurde ab den 1990er Jahre insbesonde-
re um eine Gruppe um Batya Friedman an der University of Washington entwickelt 
(Friedman & Hendry, 2019, S. 14). In der Literatur finden sich auch alternative Be-
zeichnungen wie „Values at Play“ oder „Design for Values“ (Simon, 2017, S. 219).

Value Sensitive Design stellt Überlegungen in den Vordergrund, wie menschliches 
Wohlbefinden, Würde, Gerechtigkeit, Wohlfahrt und Rechte bei der Entwicklung von 
Technologien befördert werden können. Das Framework basiert auf der Prämisse, 
dass diese Werte eine inhärente moralische Legitimität besitzen, unabhängig von in-
dividueller oder kollektiver Zustimmung (Friedman & Kahn, 2007, S. 1186). Im Kern 
verwendet VSD einen iterativen Prozess, der drei Schlüsselelemente umfasst (Fried-
man et al., 2006, S. 350; Friedman & Kahn, 2007, S. 1187; Umbrello & van de Poel, 
2021, S. 284):

•	 das empirische Erheben relevanter Anspruchsgruppen, deren Werte, deren Ver-
ständnis von Werten und ihren diesbezüglichen Prioritäten,

•	 das konzeptionelle Explorieren dieser Werte und den möglichen damit verbunde-
nen Kompromissen,

•	 auf einer technischen Ebene das Bewerten von Wertfragen, die durch aktuelle 
Technologien aufgeworfen werden, sowie zu den Möglichkeiten, Werte in neue 
Entwicklungsunterfangen zu integrieren.

3.2	 Vorgehensweise beim Value Sensitive Design

Im Folgenden soll das angesprochene Verfahren beim Value Sensitive Design etwas 
weiter verdeutlicht werden. Es zeichnet sich wie genannt durch die Nutzung empiri-
scher, konzeptioneller, und technischer Forschungsanteile aus, die iterativ und inte
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grativ Anwendung finden. Die drei Komponenten können wie in Abbildung 1 dar-
gestellt werden.

Konzeptionell: In VSD-Projekten werden in der Regel Konzeptualisierungen be-
stimmter Werte entwickelt. Diese Konzeptualisierungen klären die grundlegenden 
Fragen, welche das jeweilige Projekt aufwirft. Im Blick dieser Phase des Entwurfs-
prozesses liegen die vom Design betroffenen Anspruchsgruppen, deren Betroffen-
heit, mögliche involvierte Werte sowie die Vorgehensweise des Projektteams. Ent-
sprechende Überlegungen können sowohl aus der Literatur abgeleitet als auch direkt 
bei betroffenen Anspruchsgruppen erhoben und unterschiedlich systematisch und 
ausführlich durchgeführt werden. Diese Phase legt Ziele und Werte fest, die den Ge-
staltungsprozess leiten (sollen), wobei erste Überlegungen zu späteren Zeitpunkten 
verfeinert oder angepasst werden können.

Empirisch: Konzeptionelle Überlegungen haben ihre Grenzen. In Abhängigkeit 
der Fragestellungen sind oft auch empirische Erhebungen notwendig. Diese können 
entscheidend dafür sein, den menschlichen Kontext, welcher technische Artefakte 
umgibt, besser zu verstehen. Im Fokus steht dabei die Sichtweise der betroffenen An-
spruchsgruppen auf ihre jeweiligen Werte, das Abwägen beziehungsweise das Priori-
sieren widersprüchlicher Werte sowie Unterschiede zwischen gemachten Aussagen 
und beobachtetem Handeln. Darüber hinaus kann sich die empirische Forschung 
auch mit möglichen (organisatorischen) Einflüssen befassen.

Technisch: Diese Komponente beinhaltet die bewusste Konstruktion von Syste-
men, die anerkannte Werte und Gestaltungsanforderungen, die in den konzeptio-

Abb. 1:	 Value Sensitive Design Framework (adaptiert von Umbrello & van de Poel, 2021, 
S. 284)
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nellen und empirischen Analysen ermittelt wurden, entweder erleichtern oder be-
hindern. Im Gegensatz zu empirischen Untersuchungen, die sich auf Individuen, 
Gruppen oder breitere soziale Systeme konzentrieren, die von der Technologie beein-
flusst werden, konzentrieren sich technische Untersuchungen speziell auf die Techno-
logie selbst.

Die VSD-Methodik integriert diese drei Forschungskomponenten, um den Ent-
wurfsprozess zu leiten und zu verfeinern, und gewährleistet die umfassende Berück-
sichtigung menschlicher Werte während des gesamten Prozesses (Friedman et al., 
2006, S. 349; Umbrello & van de Poel, 2021, S. 284).

3.3	 Anknüpfungspunkte zur Sozialen Arbeit

Unseres Wissens wurde Value Sensitive Design bislang nicht explizit für den Bereich 
der Sozialen Arbeit eingesetzt oder adaptiert. VSD hat aus unserer Sicht jedoch meh-
rere mögliche Anknüpfungspunkte zur Sozialen Arbeit:

•	 Berücksichtigung der Werte unterschiedlicher Anspruchsgruppen: Ein zentraler 
Aspekt von VSD ist das Identifizieren und Einbeziehen von Werten sowohl von 
direkt als auch von indirekt betroffenen Beteiligten. Wie zu Beginn des Artikels 
argumentiert, orientiert sich die Soziale Arbeit ebenfalls an Werten, welche sich 
aus Menschenrechtsüberlegungen herleiten lassen.

•	 Adressieren von Spannungen aufgrund unterschiedlicher Werte: Value Sensitive 
Design erkennt an, dass unterschiedliche Beteiligte unterschiedliche Wertvor-
stellungen haben und dass diese in ein Spannungsverhältnis zueinander geraten 
können. Im Entwicklungsverfahren wird dabei versucht, sich konstruktiv mit 
diesen Kompromissen auseinanderzusetzen (Hendry et al., 2021, S.  42). Auch 
Sozialarbeiter*innen bewegen sich oft in komplexen Wertekonflikten. Die unter-
schiedlichen Mandate der Sozialen Arbeit (Doppel- oder Tripelmandat) stehen in 
einem Spannungsverhältnis und erfordern eine ständige kritische Reflexion und 
Abwägung.

•	 Iteratives, partizipatives Vorgehen: Der VSD-Prozess umfasst iterative Zyklen von 
empirischen, konzeptionellen und technischen Untersuchungen. Häufig werden 
diese in Zusammenarbeit mit Betroffenen durchgeführt. Dieses partizipatorische 
Vorgehen steht im Einklang mit den in Berufskodizes festgehaltenen Prinzipien 
und Grundsätzen der Sozialen Arbeit.

•	 Förderung des menschlichen Wohlergehens: Value Sensitive Design zielt darauf 
ab, Informations- und Kommunikationstechnologien zu entwickeln, die mensch-
liche Werte respektieren und unterstützen. Diese Werte sind eng mit dem Kern-
auftrag der Sozialen Arbeit verbunden, das Wohlergehen von Menschen, Gruppen 
und Gemeinschaften zu verbessern.

•	 Berücksichtigung von langfristigen, gesellschaftlichen Auswirkungen: VSD for-
dert Designer*innen dazu auf, die breiteren, langfristigen gesellschaftlichen Aus-
wirkungen von Technologien zu berücksichtigen, auch für künftige Generationen. 
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Diese zukunftsorientierte, systemische Perspektive ist auch für die ganzheitliche, 
systemische Sichtweise der Sozialen Arbeit auf menschliche Probleme von großer 
Bedeutung.

Einem Teil dieser Anknüpfungspunkte gehen wir in einem aktuellen explorativen 
Entwicklungsprojekt an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Zusammenarbeit 
mit einer Praxisorganisation im Kontext der ambulanten Suchtberatung nach. An-
hand dieses Projekts soll die Anwendung von Methoden des Value Sensitive Designs 
im Bereich der Sozialen Arbeit exemplarisch verdeutlicht werden.

4.	 VSD am Beispiel von Virtual Reality in der ambulanten 
Suchtberatung

Im Handlungsfeld der ambulanten Suchtberatung kooperieren wir derzeit sowohl mit 
Berater*innen als auch mit Klient*innen, um eine prototypische Virtual-Reality-An-
wendung zu entwickeln, welche auf 360-Grad-Videos basiert. Wir möchten in diesem 
Piloten versuchen, das Potential von Virtual Reality (VR) für die ambulante Sucht-
beratung zu explorieren und damit zugänglich zu machen, unter Berücksichtigung 
der Werte der beiden genannten Anspruchsgruppen. In diesem Entwicklungsprojekt 
arbeiten wir daher mit Methoden des Value Sensitive Design.

4.1	 VSD für die Entwicklung von Virtual Reality-Anwendungen

Das Anwenden der VSD-Methodik bei der Entwicklung von VR-basierter Suchtbe-
ratung bietet mehrere Vorteile: Erstens ermöglicht Value Sensitive Design das früh-
zeitige Integrieren menschlicher Werte in den Designprozess und stellt sicher, dass 
ethische Überlegungen von Anfang an und durchgängig während des gesamten Ent-
wicklungsprozesses berücksichtigt werden können (Friedman et al., 2006, S.  350). 
VSD erleichtert den Einbezug menschlicher Werte und stellt sicher, dass die resul-
tierenden technologischen Systeme die ethischen Erwartungen der Nutzenden erfül-
len und ihre Überzeugungen respektieren. Durch das Anwenden eines menschen-
zentrierten Ansatzes, der durch VSD erleichtert wird, können Designer*innen und 
Forschende Technologien entwickeln, die bei den Nutzenden auf einer tieferen Ebene 
Resonanz auslösen können, was zu größerer Zufriedenheit, Vertrauen und Akzeptanz 
führen kann (Friedman et al., 2006, S. 360 f.). Dies deckt sich mit den Ergebnissen von 
Flanagan et al., welche betonen, wie wichtig es ist, soziale Werte wie Gerechtigkeit, 
Zusammenarbeit und Respekt in die Gestaltung miteinzubeziehen, um sozial verant-
wortungsvollere und ansprechendere Erfahrungen mit Technologien zu ermöglichen 
(Flanagan et al., 2005, S. 758).

Im Kontext der VR-basierten ambulanten Suchtberatung sollte die Integration von 
VSD-Prinzipien die Entwicklung von Interventionen ermöglichen, welche stärker auf 
die intrinsischen Werte der Nutzenden, ethischen Überlegungen und individuellen 
Präferenzen abgestimmt sind. Durch das Harmonisieren der Anforderungen der An-
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spruchsgruppen mit den Werten und ethischen Einschätzungen der Nutzenden stellt 
das Value Sensitive Design sicher, dass die entwickelte Technologie eine nachhalti-
ge Verhaltensänderung unterstützen kann und gleichzeitig die Autonomie und das 
Wohlbefinden der Nutzenden respektiert.

Insgesamt dient das Einbeziehen von Methoden des VSD für die Gestaltung von 
VR-basierter ambulanter Suchtberatung als Mechanismus, um effektive, sozial ver-
antwortliche und ansprechende Interventionen zu schaffen, die auf die Bedürfnisse 
und Werte der Nutzenden zugeschnitten sind (Flanagan et al., 2005, S. 758; Friedman 
et al., 2006, S 349).

4.2	 Vorgehen im vorliegenden Entwicklungsprojekt

Die konzeptionelle Entwicklung der prototypischen Virtual Reality-Anwendung für 
die ambulante Suchtberatung bestand aus drei Teilen. Im Vordergrund stand dabei 
zwei Mal die Perspektive einer der beiden Anspruchsgruppen sowie ein Mal die Sicht-
weise des Projektteams:

•	 Workshop mit Berater*innen aus der ambulanten Suchtberatung
•	 Interviews mit Klient*innen durch die Berater*innen
•	 Workshop im Projektteam

Der Workshop mit den Berater*innen aus der ambulanten Suchtberatung verfolgte 
zwei Ziele: Zum einen ging es darum, aus Sicht dieser Fachpersonen Werte zu identi-
fizieren, welche in das Design der prototypischen Anwendung einfließen sollten. Zum 
anderen ging es darum, zu identifizieren, wie die VR-Anwendung konkret in einem 
ambulanten Beratungssetting eingesetzt werden könnte und welche Szenarien dabei 
im Vordergrund stehen könnten.

In einem ersten Schritt wurde zur Identifikation der Werte ein Brainstorming 
durchgeführt, wobei die Berater*innen zum einen Werte aus ihrer eigenen Sicht be-
nannt haben und zum anderen Werte, von welchen sie ausgehen, dass sie aus Sicht der 
Klient*innen zentral sind für eine VR-Anwendung in der ambulanten Suchtberatung. 
Im Hinblick auf ihre Klient*innen nannten die Berater*innen Sicherheit, Diskretion 
und Datenschutz, Wertfreiheit und Neutralität sowie Wertschätzung und Empathie 
als aus ihrer Sicht zentrale Werte und damit Anforderungen an die Technologie(ent-
wicklung). Aus ihrer eigenen Perspektive erachteten es die Berater*innen als wichtig, 
dass die Nutzung der angestrebten Technologie Vertrauen und Mitgefühl sowie eine 
Begegnung auf Augenhöhe erlaubt, dass die Beziehung zu und die Zusammenarbeit 
mit den Klient*innen wichtig bleibt und dass die VR-Anwendung die Selbstreflexion 
der Klient*innen anregt und damit eine Wirkung entfalten kann.

Diese Rückmeldungen zeigen bereits auf, dass die genannten Werte und Anfor-
derungen nicht nur die Technologie an sich tangiert, sondern auch deren Implemen-
tierung und Nutzung innerhalb der Beratungspraxis. In einem zweiten Schritt wurde 
daher versucht, mittels der Methode „value sketch“ Möglichkeiten aufzuzeigen, wie 
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VR-Technologien Eingang in das Beratungssetting finden könnten. Skizzen, Collagen 
und andere visuelle Ausdruckshilfen sind gemäß Friedman & Hendry (2019, S. 70) ein 
Mittel, um nonverbal ein Verständnis der vorliegenden Vorstellungen zu erschließen. 
Die Teilnehmenden haben dadurch die Möglichkeit, aufzuzeigen, was ihnen im Zu-
sammenhang mit einer bestimmten Technologie in einem bestimmten Kontext wich-
tig ist. „Value sketches“ können hilfreich sein, um zu verstehen, wie eine Technologie 
an einem bestimmten Ort verortet ist, oder zu erklären, wie bestimmte Werte durch 
die technische Funktionsweise impliziert werden. Im Workshop wurde daher zusam-
men mit den Berater*innen ein typischer Ablauf eines Beratungstermins skizziert, 
bei dem VR-Anwendungen zum Einsatz kommen könnten. Dies erlaubte es, die im 
ersten Schritt genannten Werte nochmals zu verdeutlichen. Genannt wurden darüber 
hinaus typische Situationen, welche bei Suchtbetroffenen zu einem Rückfall führen, 
beziehungsweise diese herausfordern könnten wie z. B. soziale Anlässe, an denen Al-
kohol ausgeschenkt wird, oder generell Situationen, welche Ärger bei den Betroffenen 
auslösen. Die hier genannten Situationen dienten im Projekt als Grundlage für ein 
erstes Szenario, welches als 360-Grad-Video umgesetzt wurde. 

Um die in den beiden vorangegangenen Schritten thematisierten Werte zu priori-
sieren beziehungsweise die dazugehörigen Diskussionen besser einzuordnen, wurde 
in einem dritten Schritt die Methode „value dams and flows“ eingesetzt. Dort werden 
zunächst Gestaltungsoptionen, die auch nur von einem kleinen Anteil der Beteiligten 
stark abgelehnt werden (value dams), aus den möglichen Optionen entfernt. Von den 
übrig gebliebenen Gestaltungsoptionen werden dann diejenigen in den Fokus ge-
rückt, die ein großer Anteil der involvierten Anspruchspersonen ansprechend findet 
(value flows, Friedman & Hendry, 2019, S. 80). Den Berater*innen war es an dieser 
Stelle unter anderem wichtig, zu betonen, dass VR-Anwendungen nur ergänzend, 
in Anwesenheit und unter Anleitung von Berater*innen, und nicht ersetzend zum 
Einsatz kommen sollen und dass diese gegebenenfalls bei Menschen mit bestimmten 
psychischen Beeinträchtigungen (wie z. B. Psychosen) nicht zum Einsatz kommen 
sollten.

Mit den Klient*innen war ursprünglich ein ähnlicher Workshop geplant, um im 
Nachgang die Sichtweisen der beiden Stakeholdergruppen vergleichen zu können. Im 
Projektverlauf wurde jedoch von dieser Vorgehensweise abgesehen, um die Klient*in-
nen nicht ohne Unterstützung der Beratenden mit potenziell Rückfall auslösenden 
Situationen zu konfrontieren. Als Alternative wurden daher Interviews mit Klient*in-
nen durch die Berater*innen durchgeführt (siehe die Anmerkungen dazu in Ab-
schnitt 5). Zur Unterstützung des Interviewprozesses wurde den Berater*innen durch 
das Projektteam ein Leitfaden zur Verfügung gestellt. Dieser folgte inhaltlich dem 
gleichen Aufbau wie der Workshop mit den Berater*innen: Zunächst stand die Identi-
fikation von Werten aus Sicht der Klient*innen im Zentrum. Danach kamen Wünsche 
der Klient*innen zur Sprache, bezüglich wie VR-Technologien im Beratungssetting 
eingebettet werden könnten. Zum Abschluss wurden auch die Klient*innen befragt, 
welche Gestaltungsoptionen sie ablehnen und welche sie befürworten. Die Interviews 
wurden durch die Berater*innen aufgezeichnet und durch das Projektteam doku-
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mentiert. Insgesamt zeigte sich dabei, dass die Klient*innen zu ähnlichen Schlüssen 
kamen wie die Berater*innen zuvor.

Um die Ergebnisse aus dem Workshop und den Interviews sowie die damit ver-
bundenen unterschiedlichen Perspektiven zu integrieren, führte das Projektteam 
einen entsprechenden Workshop durch. Daraus wurde ein erstes Szenario für ein 
360-Grad-Video entwickelt, welches im Anschluss daran realisiert wurde. Zum Zeit-
punkt des Verfassens dieses Artikels ist das Erproben dieser VR-Anwendung mit den 
Klient*innen und das Einholen von Feedback von Seiten der Berater*innen und der 
Klient*innen in Vorbereitung. Es wird sich in diesem Prozess zeigen, ob es gelungen 
ist, die von den Anspruchsgruppen genannten Werte tatsächlich in die VR-Anwen-
dung zu integrieren.

5.	 Diskussion und Ausblick
Ausgehend von der Werteorientierung der Sozialen Arbeit wurde im Beitrag mit Val
ue Sensitive Design eine Vorgehensweise vorgestellt, welche es erlauben könnte, die 
von Sozialarbeiter*innen als auch von Klient*innen geäußerten Wertvorstellungen in 
digitale Produkte und Lösungen zu integrieren. An einem Beispiel für die Entwick-
lung einer prototypischen Virtual-Reality-Anwendung für die ambulante Suchtbera-
tung wurde exemplarisch aufgezeigt, wie einzelne Methoden aus dem Repertoire von 
VSD dazu eingesetzt werden können.

Noch steht eine Auswertung der diesbezüglich gemachten Erfahrungen aus. An 
dieser Stelle sollen dennoch als Zwischenschritt zwei kritische Aspekte der im Projekt 
gewählten Vorgehensweise benannt werden. Eine Herausforderung von Value Sensi-
tive Design ist es, die Machtverhältnisse zwischen unterschiedlichen Akteur*innen 
und Anspruchsgruppen im Gestaltungsprozess hinreichend zu berücksichtigen (Ja-
cobs et al., 2021, S. 2 f.). An anderer Stelle wird dies auch als eine Grand Challenge 
für VSD bezeichnet (Friedman et al., 2021, S. 7). In unserem Projekt zeigte sich diese 
Herausforderung dahingehend, dass die Interviews mit den Klient*innen durch die 
Berater*innen geführt wurden und daher nicht unbedingt vorurteilsfrei einbezogen 
werden können. Dass die Klient*innen zu ähnlichen Schlüssen gekommen sind wie 
die Berater*innen, könnte gegebenenfalls darin begründet sein. Der andere kritische 
Aspekt ist das technologische Ökosystem, in welchem sich das vorliegende Projekt 
angesiedelt hat. Um Virtual-Reality-Anwendungen realisieren und nutzen zu können, 
braucht es entsprechende Hardware, deren Entwicklung mit großen Kosten verbun-
den ist. So kommen in vielen Forschungs- und Entwicklungsprojekten relativ kosten-
günstige, dafür in der Regel kommerziell orientierte (Unterhaltungs-)Produkte zum 
Einsatz, auf deren Basis die für den Einsatzzweck konzipierten VR-Anwendungen 
genutzt werden können. Dieses „design of the system at large“ gilt es gerade im So-
zialbereich kritisch zu reflektieren beziehungsweise zu hinterfragen (Jacobs & Simon, 
2023, S. 1206).

Hervorzuheben ist, dass im genannten Entwicklungsprojekt eine erste versuchs-
weise Nutzung von Value Sensitive Design in der Sozialen Arbeit erfolgt ist. Sowohl 
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im Workshop mit den Berater*innen als auch in den Interviews mit den Klient*innen 
zeigte sich, dass die konkreten Fragestellungen und die übergeordnete Vorgehenswei-
se für die beteiligten Personen anschlussfähig waren und begrüßt wurden. Darüber 
hinaus verlangen diese ersten Schritte nach weiteren Forschungs- und Entwicklungs-
projekten, um das Potential von VSD für die Soziale Arbeit nicht nur explorativ, son-
dern auch systematisch auszuloten.
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Risikovorhersage der Kindeswohlgefährdung  
durch Künstliche Intelligenz 
Bozana Meinhardt-Injac

Zusammenfassung
Während Künstliche Intelligenz (KI) in vielen Bereichen wie der Medizin und der 
Finanzwirtschaft bereits weit verbreitet ist und als Grundlage für Entscheidungen und 
Prognosen dient, wird das Thema in der Fachliteratur für soziale Berufe nur spärlich 
behandelt. In der Praxis der Sozialarbeit im deutschsprachigen Raum spielt KI derzeit 
keine nennenswerte Rolle. Im internationalen Kontext sind KI-Anwendungen in der 
Sozialarbeit, insbesondere im präventiven Kinderschutz, jedoch deutlich präsenter.

Dieser Artikel bietet eine umfassende Analyse der Voraussetzungen und Möglich-
keiten für den Einsatz von KI zur Vorhersage von Kindeswohlgefährdung. Er stellt 
empirische Evidenz vor, die zeigt, wie sich die Qualität der Angebote und Leistungen 
durch den Einsatz von KI verbessern lässt. Dabei wurden Faktoren identifiziert, die 
für die Akzeptanz und Qualität der KI-Anwendungen entscheidend sind, wie bei-
spielsweise partizipative Entwicklung, externe Validierung sowie die Qualität und 
Menge der Trainingsdaten.

Es wird die Position vertreten, dass KI das Potenzial hat, die Effizienz und Fair-
ness bei Entscheidungen zu steigern. KI-Tools sollen dabei die Arbeit von Fachkräften 
unterstützen und ergänzen, nicht automatisieren. Eine sorgfältige Abwägung der He-
rausforderungen und Chancen ist notwendig, um den vollen Nutzen dieser Techno-
logie zu realisieren.

1.	 Einführung
In der Sozialarbeit müssen Fachkräfte Entscheidungen treffen, die auf Vorhersagen 
über zukünftige Ereignisse basieren. Diese Entscheidungen haben oft weitreichende 
Konsequenzen für die Menschen, die sie betreuen. Hier kommt zunehmend die durch 
künstliche Intelligenz (KI) unterstützte Risikoprognose ins Spiel. Die KI-basierte Risi-
koprognose kann Sozialarbeiter*innen dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen 
zu treffen, die auf Daten und Modellen basieren, anstatt nur auf Intuition oder Er-
fahrung.

Dieser Artikel soll eine Analyse der Möglichkeiten für KI-Anwendungen in der 
Praxis der Sozialen Arbeit bieten und die empirische Evidenz vorstellen, die zeigt, wie 



166   Bozana Meinhardt-Injac

sich die Qualität der Angebote und Leistungen durch den Einsatz von KI verbessern 
kann. Der Fokus liegt auf der Nutzung von KI-Technologien im Zusammenhang mit 
maschinellem Lernen und Big Data als Unterstützung bei der Risikodiagnostik, ins-
besondere für die Vorhersage von Kindeswohlgefährdung.

Dabei wird die Position vertreten, dass KI-Tools kein Ersatz für menschliches 
Urteilsvermögen sind. Sie erleichtern die Arbeit, automatisieren sie jedoch nicht. Der 
Text soll das Wissen über KI-Grundlagen und -Anwendungen in der Praxis der Sozi-
alen Arbeit vermitteln, damit die Soziale Arbeit eine aktive Rolle in der Mitgestaltung 
und Nutzung von KI einnehmen kann.

2.	 Künstliche Intelligenz und ihre Anwendungsbereiche
Es gibt verschiedene Typologien der Künstlichen Intelligenz (Goertzel, 2014, S. 1; Mit-
chell, 2020, S. 9 ff.). Die symbolische KI ist auf eine spezifische Aufgabe spezialisiert, 
die sie auf menschlichem Niveau oder gelegentlich sogar besser ausführt. Sie wird 
auch als „Expertensystem“ bezeichnet. Die symbolische KI arbeitet auf der Grundlage 
vorprogrammierter, fester Modelle (Top-Down-Ansatz). Das Wissen eines symbo-
lischen KI-Programms besteht aus Wörtern oder Phrasen (den Symbolen), die ty-
pischerweise für einen Menschen verständlich sind. Zusätzlich zu diesen Symbolen 
verfügt das Programm über Regeln, nach denen es die Symbole kombinieren und 
verarbeiten kann, um die ihm zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Aus diesem Grund 
werden solche Systeme oft auch als „schwache KI“ bezeichnet. Diese Systeme sind 
regel- und logikbasiert, was bedeutet, dass sie nur auf Aufgaben angewendet werden 
können, die einer logischen Struktur folgen. Ein bekanntes Beispiel für symbolische 
KI ist Deep Blue, der Schachcomputer von IBM, der 1997 den damaligen Schachwelt-
meister Garri Kasparow besiegte. Die symbolische KI hat lange Zeit das Feld der KI-
Forschung dominiert und findet ihren Ursprung in den 1950er Jahren, in der Arbeit 
von Wissenschaftlern wie Herbert Simon und Allen Newell.

Eine weitere Kategorie innerhalb der Künstlichen Intelligenz ist die subsymboli-
sche KI (Mitchell, 2020, S. 9 ff.). Diese Form der KI ist von den Neurowissenschaften 
und insbesondere der Funktionsweise des menschlichen Gehirns inspiriert. Sie ver-
sucht, diese nachzuahmen, indem sie eine Vielzahl einfacher Verarbeitungseinheiten, 
sogenannte „Neuronen“, in einem Netzwerk organisiert. Ein subsymbolisches KI-
Programm enthält keine menschenverständliche Sprache, sondern besteht aus einer 
Sammlung von Gleichungen – einem Netzwerk von Operationen mit Zahlen, die oft 
schwer zu interpretieren sind. Im Gegensatz zur symbolischen KI operiert die sub-
symbolische KI nicht auf der Grundlage vordefinierter Regeln. Stattdessen verfolgt 
sie einen Bottom-up-Ansatz, indem sie ihr Wissen aus Trainingsprozessen und Daten 
generiert. Das Lernen erfolgt durch die Anpassung von Gewichten und Schwellen-
werten und kann durch verschiedene Algorithmen realisiert werden. Subsymbolische 
KI wird in Assistenzsystemen wie Siri, Alexa und Cortana sowie in Gesichtserken-
nungssystemen eingesetzt. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist das Predic-
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tive Risk Modeling (PRM), also die Risikoprognose, welches im folgenden Kapitel 
näher erläutert wird.

Subsymbolische KI-Systeme haben sich als effektiv bei einer Vielzahl von Auf-
gaben in den Bereichen maschinelle Wahrnehmung und Beurteilung erwiesen. Ob 
aktuelle KI-Systeme jedoch bereits als Vorläufer der künstlichen allgemeinen Intelli-
genz (AGI) angesehen werden können, ist Gegenstand intensiver Debatten (Ullman, 
2023, S. 9; Webb et al., 2023, S. 12).

2.1	 KI-Basierte Risikoprognose

Die KI-basierte Risikoprognose, die große Datenmengen (Big Data) mit Techniken 
des maschinellen Lernens kombiniert, kann die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Er-
eignisse genauer bestimmen als herkömmliche statistische Verfahren (Marshall  & 
English, 2000, S.  102). Anwendungsbereiche sind unter anderem Medizin, Polizei-
arbeit, Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Auch im Bereich der Sozialen Arbeit 
sind die Anwendungsmöglichkeiten vielfältig (Tambe  & Rice, 2018, S.  3 ff.). KI-ba-
sierte Risikoprognose kann Sozialarbeiter*innen helfen, große Datenmengen zu ana-
lysieren, Risiken genau zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen (Drake 
et al., 2020, S.  5). Diese Tools können Muster in den Daten erkennen, die für das 
menschliche Auge möglicherweise nicht sichtbar sind und Trends identifizieren, die 
auf bestimmte Risiken hinweisen, wie zum Beispiel Obdachlosigkeit (VanBerlo et al., 
2021, S. 1). Durch die Identifizierung von Fällen mit besonders hohem Risiko können 
Sozialarbeiter*innen ihre Ressourcen effektiver einsetzen und sicherstellen, dass die 
am stärksten gefährdeten Personen die benötigte Unterstützung erhalten. Schließlich 
können KI-basierte Tools evidenzbasierte Empfehlungen für Interventionsstrategien 
liefern.

In Deutschland wird der Einsatz von KI-basierten Risikoprognosen mittels Big 
Data in der Sozialen Arbeit überwiegend kritisch betrachtet (Ackermann, 2020, S. 171; 
Schneider & Seelmeyer, 2019, S. 23). Dennoch wird zunehmend auch das Potenzial 
solcher Ansätze erkannt (Schneider et al., 2022, S. 489 ff.). Ein Beispiel für Projekte in 
diesem Bereich ist das Projekt MAEWIN das zum Ziel hatte, die Möglichkeiten und 
Risiken der automatisierten Datenanalyse im Bereich sozialer Dienste zu untersuchen 
(Schneider & Seelmeyer, 2019, S. 115 ff.). In diesem Kontext wurden Inhalte elektroni-
scher Akten der Hilfe- und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung mittels 
maschinellen Lernens analysiert und als Entscheidungsunterstützung aufbereitet. 

In der theoretischen Auseinandersetzung mit dem MAEWIN-Projekt werden die 
Herausforderungen analysiert, die mit der Nutzung von Big Data bei der Entwicklung 
von Entscheidungsunterstützungssystemen im Kontext der Sozialen Arbeit verbun-
den sind. Schneider und Seelmeyer (2019, S. 118) kommen zu dem Schluss, dass einige 
dieser Herausforderungen bereits aus der Big-Data-Forschung bekannt sind, wie Fra-
gen des Datenschutzes, der Verzerrungen (Bias) und des Umgangs mit Wahrschein-
lichkeiten. In jüngster Zeit wurden einige Arbeiten im Bereich des traditionellen ma-
schinellen Lernens und des Deep Learning entwickelt, die solche Herausforderungen 
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in verschiedenen Teilbereichen angehen (Mehrabi et al., 2022, S. 1 ff.). Es ist wichtig zu 
betonen, dass diese Verzerrungen nicht ausschließlich durch Algorithmen entstehen, 
sondern oft auch in den Daten selbst enthalten sind und durch Benutzerinteraktionen 
verstärkt werden können (Mehrabi et al., 2022, S. 5 ff.). Die Konsequenz daraus ist, 
dass KI-Systeme häufig Verzerrungen aus der realen Welt reflektieren. 

Zusätzlich wurden weitere Herausforderungen identifiziert, die sich aus den 
unterschiedlichen Wissensansätzen innerhalb der Sozialen Arbeit ergeben (Schnei-
der & Seelmeyer, 2019, S. 122 f.). Hier besteht eine tiefe Dichotomie zwischen klas-
sifikatorischen und rekonstruktiven Ansätzen, also dem Bedürfnis nach systemati-
scher Beurteilung und dem Bedürfnis nach individueller Betrachtung. KI-basierte 
Risikoprognosen neigen dazu, klassifikatorische Ansätze zu verwenden, da sie auf 
der Identifizierung von Mustern in großen Datenmengen basieren, um Vorhersagen 
zu treffen. Sie sind gut geeignet, um allgemeine Trends zu identifizieren und quan-
titative Bewertungen durchzuführen. Auf der anderen Seite können sie Schwierig-
keiten haben, die individuellen Kontexte und Bedingungen zu berücksichtigen, die 
in rekonstruktiven Ansätzen betont werden. Sie könnten Schwierigkeiten haben, die 
Nuancen und Komplexitäten individueller Fälle zu erfassen, die für die Soziale Arbeit 
von zentraler Bedeutung sind. Diese Dichotomie kann zu Spannungen führen, wenn 
es darum geht, KI in die Soziale Arbeit zu integrieren.

2.2	 Präventiver Kinderschutz und KI-Basierte Risikoprognose

Der präventive Kinderschutz beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen und Strategien, 
die darauf abzielen, potenzielle Risiken für das Wohl des Kindes frühzeitig zu identi-
fizieren und zu verhindern. Eine der relevantesten gesetzlichen Regelungen, die er-
hebliche Auswirkungen auf die Praxis der Jugendämter hat, ist die Einführung von 
gesetzlich verbindlichen Verfahrensregeln bei der Meldung von erheblichen Anhalts-
punkten für eine Gefährdung des Kindeswohls (Dahmen & Kläsener, 2018, S. 198 f.). 
Gemäß §  8a SGB VIII ist die öffentliche Kinder- und Jugendhilfe verpflichtet, bei 
„gewichtigen Anhaltspunkten“ für eine mögliche Kindeswohlgefährdung eine Ge-
fährdungseinschätzung vorzunehmen. Sie muss gegebenenfalls erzieherische Hilfen 
vorschlagen und, falls die Eltern nicht bereit sind, bei der Gefährdungseinschätzung 
mitzuwirken oder Hilfen anzunehmen, das Familiengericht einschalten.

Die größte Herausforderung für Fachkräfte besteht in der Einschätzung der Ge-
fährdung und der Festlegung einer angemessenen Schwelle für das Ergreifen von Maß-
nahmen (Cuccaro-Alamin et al., 2017, S. 291; Gambrill & Shlonsky, 2000, S. 814 ff.). 
Zum Beispiel wurden laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2021 insgesamt 197.759 
Fälle gemeldet, in denen eine Gefährdung vermutet wurde. In 30% aller Meldungen 
bestätigten die Behörden später den Verdacht auf eine Gefährdung des Kindeswohls. 
Die Entscheidungsfindung beinhaltet üblicherweise eine Beurteilung der aktuellen 
Sicherheit der Kinder, eine Risikobewertung ihrer zukünftigen Gefährdung und der 
vorhandenen Beweislage für den jeweiligen Fall (Cross & Casanueva, 2009, S. 38). 
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In der aktuellen Praxis werden diverse Checklisten genutzt, um die Risikobe-
wertung zu erleichtern. Der Grad der Standardisierung variiert dabei: Er reicht von 
Instrumenten, die lediglich Beobachtungskategorien bereitstellen und formulieren – 
also eine Übersicht über Beobachtungen und Indikatoren, die für eine Gefährdung 
des Kindeswohls relevant sind (z. B. „Das Kind ist nicht witterungsgemäß angezogen“) 
– bis hin zu Kinderschutzbögen, in denen auf Basis vorgegebener Bewertungsskalen 
Punktwerte ermittelt werden. Abhängig vom erreichten Punktwert wird eine spezi-
fische Gefährdungsstufe standardisiert festgelegt (Dahmen & Kläsener, 2018, 201 ff.). 

Allerdings zeigen empirische Studien, dass selbst die besten Risikobewertungs-
instrumente „operator-driven“ sind, da sie von Menschen angewendet werden müs-
sen (Gillingham, 2016, S. 1045). Risikobewertungsinstrumente werden oft als nur ein 
weiteres Formular zum Ausfüllen angesehen und werden in der Regel erst ausgefüllt, 
wenn die Entscheidungen bereits getroffen wurden. Es wurden mehrere Faktoren 
identifiziert, die zu einer Verzerrung des Entscheidungsprozesses bei der Einschät-
zung der möglichen Gefährdungssituation führen können: 1) die Identität des Mel-
denden (Drake, 1996, S. 173), 2) die persönlichen Eigenschaften des Entscheidungsträ-
gers (Jent et al., 2011, S. 7 f.), 3) orts- oder behördenspezifische Normen (Gambrill & 
Shlonsky, 2000, S. 814); 4) Merkmale des Kindes oder seiner Familie, wie Geschlecht, 
Alter und ethnische Zugehörigkeit (Cross & Casanueva, 2009, S. 44; Manion & Ren-
wick, 2008, S. 76 ff.); 7) die Möglichkeit, die Verantwortung für den Schaden zuzu-
schreiben (Gillingham & Bromfield, 2008, S. 18). 

Die Idee eines KI-basierten Expertensystems, das die Entscheidungsfindung un-
terstützen kann, entstand bereits in den 1980er Jahren (Schoech et al., 1985, S. 81). In 
der Folge wurden KI-Modelle zur Vorhersage des Risikos (PRM) von Kindeswohlge-
fährdung durch die Modellierung von Big Data entwickelt. Bei der Entwicklung von 
PRM für den Kinderschutz ermitteln die Entwickler eine Ergebnisvariable, die das 
Vorhandensein des Faktors angibt, den das PRM vorhersagen soll (z. B. körperliche 
Misshandlung). Die Entwickler nutzen dann die Risikofaktoren als Eingabevariablen 
(z. B. körperliche Verletzungen beim Kind oder Belastungen bei den Erziehungsbe-
rechtigten, Substanzmissbrauch u. s. w.). Anschließend wird ein Algorithmus ent-
wickelt, der mit großen Datensätzen abgeglichen wird. Diese Datensätze umfassen 
in der Regel ein breites Spektrum öffentlicher Quellen, darunter personenbezogene 
Daten, die von Kinderschutzbehörden, Gesundheitsdiensten, Sozialämtern, der Poli-
zei und anderen Stellen zu verschiedenen Zwecken erhoben werden. Die PRMs wer-
den auf diesen Datensätzen „trainiert“ und „lernen“ Regeln für die Vorhersage des 
Ergebnisses, indem sie Korrelationen zwischen den Daten ziehen. Sobald sie trainiert 
sind, können PRMs auf Live-Daten angewendet werden, um in Echtzeit diejenigen 
Einzelpersonen und Familien zu identifizieren, die Merkmale aufweisen, die mit den 
Ergebnissen, die sie vorhersagen sollen, in Verbindung stehen. Sie können Sozial-
arbeiter*innen alarmieren, beispielsweise durch numerische Risiko-Scores.

Bereits das frühe PRM von Marshall und English (Marshall & English, 2000, S. 111) 
erreichte eine Vorhersagegenauigkeit von 81%. In diesem Modell wurden 37 separate 
Risikofaktoren aus der Risikobewertungsmatrix des Staates Washington berücksich-
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tigt. In den folgenden Jahren wurden weltweit zahlreiche KI-basierte Risikobewer-
tungsmodelle im Bereich des Kinderschutzes entwickelt und evaluiert. Eine Übersicht 
über verschiedene Projekte ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tab. 1: 	 KI-Basierte Risikovorhersage der Kindeswohlgefährdung

Projekt Land Jahr

Allegheny Family Screening Tool (AFST)
(Goldhaber-Fiebert & Prince, 2019)

die USA 2016/fortlaufend

DSS Amsterdam 
(Amrit et al., 2017)

Niederlande 2017/fortlaufend

Early Help Profiling System (EHPS)
(xantura, 2016)

England 2015/eingestellt

The Vulnerable Children
(Vaithianathan et al., 2013)

Neuseeland 2012/eingestellt

The Gladsaxe Model
(Jørgensen et al., 2022)

Dänemark 2018/eingestellt

Norrtälje 
(Lappalainen, 2022)

Schweden 2020/eingestellt

Northampton County Decision Aid Tool
(Wandalowski & Vaithianathan, 2023)

die USA 2023/fortlaufend

Illinois Rapid Safety Feedback (RSF)
(Redden et al., 2022)

die USA 2015/eingestellt

Douglas County Decision Aid Tool 
(Vaithianathan et al., 2019)

die USA 2017/fortlaufend 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, wurden die meisten Projekte zur Entwicklung prä-
diktiver Risikomodelle (PRM) für den Kinderschutz bereits im Versuchsstadium ein-
gestellt. Die Gründe dafür waren rechtliche und ethische Probleme sowie ein Mangel 
an öffentlichem Vertrauen (Ackermann & Gillingham, 2020, S. 69 f.). Im Folgenden 
werden ausgewählte, wissenschaftlich begleitete und gut dokumentierte Modelle so-
wie deren Entwicklung vorgestellt. Darüber hinaus werden Empfehlungen abgeleitet, 
um die KI-basierte Risikoprognose im Kinderschutz effektiv einsetzen zu können.

2.2.1	 The Vulnerable Children

Das Vulnerable Children Projekt wurde von 2011 bis 2015 von einem Team des Centre 
for Applied Research in Economics an der Universität Auckland in Neuseeland entwi-
ckelt. Es war Teil einer umfassenden Reform der Kinderschutzdienste in Neuseeland. 
Für das Projekt wurde ein Datensatz aus dem öffentlichen Sozialleistungssystem und 
den Kinderschutzdiensten verwendet (Vaithianathan et al., 2013, S. 355).

In den Algorithmus wurden 132 Prädiktorvariablen aufgenommen. Diese bezo-
gen sich auf verschiedene Aspekte, wie die Betreuung, den Schutz und das Wohl-
ergehen des betroffenen Kindes und anderer Kinder in der Familie, Meldungen zum 
Kinderschutz, Gerichtsbeschlüsse sowie Daten zu Merkmalen der Betreuungsperson 
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des Kindes und der Familie. Dazu gehörten das Geschlecht, das Alter, das Bildungs-
niveau, ob es sich um eine alleinerziehende Person oder zwei Betreuungspersonen 
handelt, die Anzahl der Kinder und die Betreuungs-, Schutz- und Leistungsgeschichte 
der Betreuungsperson des Kindes (Gillingham, 2016). 

Das Modell konnte in 76% der Fälle eine korrekte Vorhersage treffen (Vaithianat-
han et al., 2013, S. 356). Allerdings waren damit auch Risiken verbunden, wie falsch 
positive Ergebnisse, selektive Risikobewertung und Fragen des Datenschutzes. Zudem 
gab es Bedenken hinsichtlich der Überwachung der ärmeren Bevölkerungsschichten 
und der Diskriminierung von Maori-Familien, die unverhältnismäßig häufig von 
Sorgerechtsentzug betroffen waren. Die ethische Überprüfung zeigte, dass die An-
wendung der PRM erhebliche ethische Bedenken aufwirft, dass viele dieser Bedenken 
jedoch ausgeräumt werden können (Dare, 2013, S. 66 ff.). Nach 2015 wurde das Projekt 
vor allem aus politischen Gründen eingestellt (Redden et al., 2022, S. 74).

2.2.2	 Das Gladsaxe Modell

Das Gladsaxe Modell (Jørgensen et al., 2022, S. 8 f.) wurde in Dänemark in Reaktion 
auf das ‚Child abuse package‘ von 2013 eingeführt. Dieses Programm fordert Sozial-
arbeiter*innen dazu auf, innerhalb von 24 Stunden auf Informationen zu reagieren, 
die auf einen Verdacht von Gewalt und/oder sexuellem Missbrauch gegen Kinder 
hindeuten. Die Entwicklung des Gladsaxe-Modells war Teil der Bemühungen, die Ef-
fizienz und Effektivität im öffentlichen Sektor zu verbessern. Das Modell nutzt Daten 
aus neun verschiedenen Quellen, darunter das von den Arbeitsämtern genutzte Be-
schäftigungssystem, das zentrale Personenregister, das Tagespflegesystem und die bei 
den Behörden eingegangenen Problemmeldungen.

Das Modell verwendet ein punktbasiertes Analysesystem mit Parametern zur 
Risikoeinschätzung. Zu diesen Parametern gehören unter anderem die psychische 
Gesundheit der Eltern, Arbeitslosigkeit, verpasste Arzt- und Zahnarzttermine sowie 
Scheidungsfälle. Ein klarer Vorteil des Gladsaxe-Modells besteht darin, dass es durch 
die Auswertung von Daten aus verschiedenen Bereichen eine Gesamtbeurteilung der 
Situation des Kindes liefern kann. Es bietet somit eine wertvolle Ergänzung für Fach-
kräfte und konzentriert sich nicht nur auf einen Teil der Bevölkerung, der Leistungen 
erhält, sondern auf die gesamte Bevölkerung. 

Allerdings hat das Modell auch Kritik hervorgerufen. Es wurde als ein Instrument 
zur Massenüberwachung von Familien mit Kindern dargestellt, was zu einem öf-
fentlichen Aufschrei geführt hat. Kritiker aus der Zivilgesellschaft äußerten ebenfalls 
Bedenken, dass die Verwendung des Modells einen Verstoß gegen das Gesetz über 
personenbezogene Daten darstellt (Redden et al., 2022, S. 76 f.). Trotz dieser Kritik 
bleibt das Gladsaxe-Modell ein wichtiger Teil der Bemühungen Dänemarks, Kindes-
missbrauch effektiv zu bekämpfen (Kristensen, 2022, S. 42).
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2.2.3	 Das Allegheny Family Screening Tool (AFST)

Das Allegheny Family Screening Tool (AFST) wurde 2016 in Pennsylvania eingeführt 
und wird seitdem kontinuierlich genutzt. Die Mitarbeiter*innen der Hotline verwen-
den den AFST, um zu entscheiden, ob erhebliche Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
des Kindeswohls vorliegen und ob weitere Maßnahmen notwendig sind (z. B. Ein-
greifen vor Ort – screen-in) oder ob ein Fall unbedenklich ist (screen-out).

Der AFST-Score kann einen Wert zwischen 1 und 20 annehmen, der die Wahr-
scheinlichkeit widerspiegelt, dass das Kind innerhalb der nächsten zwei Jahre außer-
halb des Elternhauses untergebracht wird. Die Unterbringung außerhalb des Eltern-
hauses wurde aus zwei Hauptgründen als Ergebnisvariable gewählt. Erstens handelt es 
sich um ein direkt beobachtbares Ereignis, das als guter Indikator für schwere Kindes-
misshandlung dient. Zweitens werden Unterbringungsentscheidungen nicht von den 
Mitarbeitenden der Hotline getroffen, was das Risiko einer Rückkopplungsschleife 
verringert, in der die Mitarbeiter das vom Modell vorhergesagte Ergebnis beeinflus-
sen könnten (Chouldechova et al., 2018, S. 4). 

Das AFST nutzt eine Vielzahl von Daten, die sowohl aus den internen CPS-Daten 
(Child Protective Services) als auch aus anderen staatlichen Systemen stammen (z. B. 
psychiatrische Dienste, Drogen- und Alkoholdienste, Gefängnisakten, Geburtsakten). 
Das Tool berücksichtigt Daten sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen inner-
halb einer Familie. Es ist wichtig zu betonen, dass all diese Daten den Mitarbeitenden 
der Hotline auch vor der Einführung des AFST zur Verfügung standen. Allerdings 
war es eine Herausforderung für die Hotline-Mitarbeitenden, alle verfügbaren Daten 
effizient zu nutzen, zu überprüfen und zu interpretieren, was häufig zu Fehlentschei-
dungen führte (Chouldechova et al., 2018, S. 4 f.).

Die Einführung des AFST hat zu verschiedenen Verbesserungen geführt (Goldha-
ber-Fiebert & Prince, 2019, S. 19 ff.). Die Einschätzung von Risiken hat sich verbessert, 
indem Kinder mit Risiken korrekt erkannt wurden und weitere Schritte zum Schutz 
des Kindeswohls eingeleitet wurden. Allerdings hat sich auch der Anteil der Falsch-
Positiven leicht erhöht. Das bedeutet, dass Kinder, bei denen kein Risiko vorlag, nicht 
rechtzeitig als unbedenklich erkannt wurden und somit unnötigerweise weitere Maß-
nahmen eingeleitet wurden. Einer der bemerkenswertesten Vorteile des AFST ist, 
dass es dazu beigetragen hat, ethnische Verzerrungen zu verringern. Darüber hinaus 
hat das Tool nicht zu einer höheren Arbeitsbelastung geführt, was ein wichtiger As-
pekt für die Akzeptanz und Durchführbarkeit in der Praxis ist. Schließlich hat das 
AFST dazu beigetragen, die Kohärenz zwischen den Mitarbeitenden der Hotline zu 
verbessern.

3.	 Qualitätsstandards
Die Anwendung von KI und Big Data bietet das Potenzial, die Risikobewertung und 
Prognose hinsichtlich der Gefährdung des Kindeswohls zu optimieren. Allerdings 
erfordert die Entwicklung solcher Modelle die Einhaltung bestimmter Qualitätsstan-
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dards. Die Entwicklung und Implementierung des AFST hat eine Reihe von wertvol-
len Erkenntnissen hervorgebracht, die im Folgenden zusammengefasst werden. 

I.	 Transparenz: Die Veröffentlichung von Informationen über das Tool und die Be-
antwortung häufig gestellter Fragen sind entscheidend, um Vertrauen in das Sys-
tem zu schaffen und seine Akzeptanz zu fördern (Brown et al., 2019, S. 9). 

II.	 Partizipation: Demokratische Audits unter Einbeziehung Interessengruppen und 
betroffene Gemeinschaften, um die Auswirkungen zu untersuchen und eine sinn-
volle individuelle und kollektive Intervention zu ermöglichen. Die Entwicklung 
des AFST war ein Prozess, der sich über mehrere Jahre erstreckte und in dem eine 
sorgfältige Bewertung und Überprüfung der ethischen Überlegungen stattfand 
(Brown et al., 2019, S. 10; Dare, 2013, S. 18). 

III.	Wissenschaftliche Methodologie: Das AFST wurde von Wissenschaftlern entwi-
ckelt, die bereits Erfahrung mit der Entwicklung prädiktiver Risikomodelle hatten. 
Entwicklung, Validierung, Fairnessprüfung und kontinuierliche Evaluation und 
Verbesserung des Models sind wissenschaftlich begleitet und gut dokumentiert 
(Chouldechova et al., 2018, S. 5 ff.; Goldhaber-Fiebert & Prince, 2019, S. 15 ff.).

IV.	Big Data: Die Verwendung von großen Datensätzen ist für die Entwicklung von 
prädiktiven Risikomodellen (PRM) zur Vorhersage von Kindeswohlgefährdung 
unerlässlich. Im Durchschnitt hatten die für die Entwicklung von PRM verwen-
deten Datensätze jedoch eine Größe von 2600 Fällen. Im Vergleich dazu haben 
Datensätze in der klinischen Anwendung oft mehr als 100.000 Fälle (Lupariello et 
al., 2023). 

V.	 Datenquellen: Die Nutzung von heterogenen Daten, darunter radiologische Bild-
gebung, demografische Merkmale, medizinische Aufzeichnungen und Daten 
des Kinderschutzsystems, ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Diese Daten wurden 
hauptsächlich zur Vorhersage von körperlichem und sexuellem Missbrauch ver-
wendet (Lupariello et al., 2023, S. 7 f.).

VI.	Outcome: Die Definition der Ergebnisvariablen und die Überlegungen über die 
Gestaltung von KI-basierten Tools sind ebenfalls wichtig um die Informationen 
zu berücksichtigt, die für die Entwicklung eines PRM benötigt werden (Choulde-
chova et al., 2018, S. 3 f.; Lupariello et al., 2023, S. 6 f.). 

VII. Externe Validierung: Die externe Validierung ist ein kritischer Schritt in der Ent-
wicklung und Implementierung von prädiktiven Risikomodellen. Sie bezieht sich 
auf die Quantifizierung der Vorhersageleistung eines Modells anhand von Daten, 
die nicht Teil der ursprünglichen Entwicklungsstichprobe sind. Durch die externe 
Validierung kann die Generalisierbarkeit eines Modells getestet werden. Mit an-
deren Worten, es wird überprüft, ob die Vorhersagen des Modells auch in anderen 
Kontexten oder Populationen gültig sind. Dies ist entscheidend, um sicherzustel-
len, dass das Modell nicht nur auf die spezifischen Daten zugeschnitten ist, auf 
denen es trainiert wurde, sondern auch auf andere, ähnliche Situationen angewen-
det werden kann (Chouldechova et al., 2018, S. 5 f.; Lupariello et al., 2023, S. 14; 
Vaithianathan et al., 2019, S. 22 ff.)
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung und Implementierung prä-
diktiver Risikomodelle ein komplexer Prozess sind, der Transparenz, Beteiligung, den 
Einsatz von Big Data und eine sorgfältige Validierung erfordert. Nur so können wir 
sicherstellen, dass diese Modelle in der Praxis robust, zuverlässig und effektiv ein-
gesetzt werden können.

4.	 Schlussfolgerungen
KI-basierte Tools bieten sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Sie können 
komplexe Datenmengen analysieren und Muster erkennen, die für Menschen oft 
schwer zu erfassen sind. Dadurch können Prozesse beschleunigt, Ressourcen effizi-
enter genutzt und potenziell fairere Entscheidungen getroffen werden. Es ist jedoch 
notwendig, dass die Qualitätsstandards bei der Entwicklung und Implementierung 
von KI-Tools für die Risikoprognose sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, 
dass diese Versprechen tatsächlich eingelöst werden können. 

Einerseits ist es wichtig, dass die KI-Tools an hinreichend großen und heterogenen 
Daten trainiert sowie wissenschaftlich evaluiert und überprüft werden. Andererseits 
müssen Partizipation und Transparenz bei der Entwicklung gewährleistet sein, um 
die Akzeptanz in der Gesellschaft und bei politischen Entscheidungsträgern sicher-
zustellen

Durch die Bewältigung der Herausforderungen und die Nutzung der Chancen 
kann das Potenzial dieser Werkzeuge voll ausgeschöpft werden. Ein echter Mehrwert 
in vielen Bereichen ist möglich, sofern die Implementierung und Nutzung der KI-ba-
sierten Tools sorgfältig und verantwortungsbewusst erfolgt.

Es ist wichtig zu betonen, dass KI-basierte Tools nicht als Ersatz für menschliches 
Urteilsvermögen angesehen werden sollten. Sie sollen die Arbeit unterstützen, jedoch 
nicht automatisieren. Ihre Rolle besteht darin, menschliche Entscheidungsträger zu 
unterstützen und zu ergänzen, nicht sie zu ersetzen.
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Zusammenfassung
Künstliche Intelligenz (KI) findet in der sozialarbeiterischen Praxis durch die zuneh-
mende Verbreitung von Large Language Models (LLMs) konkrete Anwendungen. 
Dieser Beitrag untersucht am Beispiel der psychosozialen Onlineberatung Potenziale 
und Herausforderungen des KI-Einsatzes. Die zentrale Rolle von Textanalyse und -er-
stellung in der Onlineberatung deutet auf das Potenzial von LLMs für signifikante 
Veränderungen dieses Feldes hin. 

Das im Beitrag dargestellte Projekt „KI-gestützte Assistenz für digitale, psycho-
soziale Beratung“ (KIA) zielt darauf ab, eine KI-Assistenz für die Onlineberatung zu 
entwickeln, die den Reflexionsprozess der Beratenden unterstützt. Die Forschungs-
ergebnisse aus problemzentrierten Interviews mit Onlineberatenden im Rahmen der 
Bedarfsanalyse zeigen sowohl positive Erwartungen als auch Bedenken hinsichtlich 
des Einsatzes von KI. Es werden verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für KI-Sys-
teme in der Onlineberatung im Kontext des Wissensmanagements und der metho-
dischen Unterstützung aufgezeigt, während gleichzeitig Herausforderungen wie die 
fehlende Beziehungsfähigkeit von KI und das Substituierungsrisiko adressiert wer-
den. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Soziale Arbeit aktiv am KI-Diskurs in 
Forschung und Praxis teilnehmen sollte, um sicherzustellen, dass die Entwicklung 
und Nutzung der Technologie im Einklang mit professionsspezifischen Werten und 
Zielen erfolgt.

1.	 Einleitung
Künstliche Intelligenz (KI) in der Sozialen Arbeit ist mittlerweile keine „provokante 
Utopie“ mehr (Kreidenweis, 1990, S. 30), sondern spätestens seit der Veröffentlichung 
von ChatGPT im November 2022 ein vielfach diskutiertes Thema. In einigen Berei-
chen der Sozialen Arbeit finden KI-Systeme bereits Anwendung, und auch im Feld 
der Onlineberatung werden Einsatzmöglichkeiten diskutiert und teilweise auch pro-
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totypisch umgesetzt, beispielsweise in der Ausbildung von Fachkräften (Lippert et al., 
2024). 

Die Onlineberatung war in den letzten drei Jahren nunmehr zwei disruptiven 
Veränderungen ausgesetzt: Nach der durch die COVID-19-Pandemie bedingten 
Einführung der Videoberatung rückt inzwischen die zunehmende Verbreitung und 
Verwendung generativer KI-Modelle in den Fokus des Fachdiskurses (Engelhardt, 
2023a, S. 12). Generative KI-Modelle sind unter anderem in der Lage, auf Anweisung 
passende Texte zu erstellen oder auch bestehende Texte umfassend zu analysieren. 
Insbesondere diese textgenerativen Funktionen sollen im Fokus des nachfolgenden 
Beitrages stehen.

In ersten Forschungs- und Entwicklungsprojekten werden die Potenziale und 
Herausforderungen des Einsatzes von KI in der Onlineberatung bereits näher unter-
sucht. Das Projekt „KI gestützte Assistenz für digitale, psychosoziale Beratung (KIA)“ 
in Kooperation mit der bke-Onlineberatung hat die Entwicklung einer KI-Assistenz 
zum Ziel, in deren Fokus die Unterstützung des methodisch-fachlichen Reflexions-
prozesses der Beratenden bei der Beantwortung von Beratungsanfragen steht. Im 
Feld der digitalen Erziehungsberatung soll KIA hierzu fachspezifische Hinweise und 
Strukturierungshilfen liefern. Die Entwicklung des Assistenzsystems basiert auf einer 
Bedarfsanalyse, für die Interviews mit Fachkräften der bke-Onlineberatung geführt 
wurden, um potenzielle Anwendungsbereiche sowie vermutete Potenziale und Her-
ausforderungen zu erfassen.

Ziel dieses Beitrages ist es, einen ersten empirischen Blick auf die Einschätzung 
der Einsatzmöglichkeiten von KI durch Fachkräfte zu liefern. Dazu werden am Bei-
spiel des Handlungsfeldes der psychosozialen Onlineberatung die damit verbunde-
nen Potenziale und fachliche Herausforderungen diskutiert. Zu Beginn wird nach 
einer kurzen Einführung zu Möglichkeiten und Funktionsweisen von KI ein Über-
blick über die aktuellen Diskurse und Entwicklungen im Bereich KI in der (digitalen) 
Beratung gegeben. Im zweiten Abschnitt des Beitrages werden erste Forschungsdaten 
aus der genannten Bedarfsanalyse vorgestellt. Den Abschluss bildet die Auseinander-
setzung mit möglichen zukünftigen Entwicklungen; skizziert werden dabei auch offe-
ne Fragen für die weitere Diskussion in Forschung und Praxis.

2.	 Möglichkeiten und Funktionsweisen von KI
Die Anwendung von KI ist in weiten Teilen der Gesellschaft bereits omnipräsent und 
selbstverständlicher Teil des Alltags, sei es in Form von Sprachassistenten, persona-
lisierter Werbung auf sozialen Medien oder Empfehlungssystemen auf Streaming-
Plattformen. Doch was genau verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff KI?

KI ist definiert als die Fähigkeit einer Maschine, sich in spezifischen Kontexten auf 
eine Weise zu verhalten, die menschlicher Intelligenz ähnelt. Zudem zeichnet sie sich 
durch die Fähigkeit aus, anhand der von ihr verarbeiteten Daten zu lernen und durch 
spezielle Verfahren ihre Leistung kontinuierlich zu verbessern (Görder, 2020, S. 16). 
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ChatGPT markierte den Auftakt einer neuen Ära von sogenannten Large-Lan-
guage-Models (LLMs), die derzeit mit rasanter Geschwindigkeit entwickelt werden. 
LLMs sind Programme, die natürliche, geschriebene Sprache mithilfe maschineller 
Lernverfahren verarbeiten können. Um diese Fähigkeit zu erlangen, müssen sie mit 
großen Datensätzen trainiert werden (Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik, 2023, S.  5). Generative KI-Modelle können auf der Basis erlernter Daten 
Texte in menschenähnlicher Sprache erstellen (Engelhardt, 2023b, S. 406 f.). Die ra-
sche Reaktionsfähigkeit und leichte Zugänglichkeit machen es zu einem beliebten 
Instrument: Innerhalb kurzer Zeit hat fast jeder fünfte Deutsche ChatGPT genutzt 
(Initiative D21 e. V., 2024, S. 9). Die Einführung von ChatGPT kann daher als „iPhone 
Moment“ der KI betrachtet werden (Albrecht & Rudolph, 2023, S. 367), der einen his-
torischen Zeitpunkt markiert, an dem eine Technologie einen grundlegenden Para-
digmenwechsel einleitet.

3.	 KI in der (digitalen) Beratung
Was im Alltag schon längst angekommen ist, findet nun ebenfalls vermehrt Anwen-
dung in der Sozialen Arbeit, im deutschsprachigen Raum aktuell vor allem im Kon-
text von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Psychosoziale Onlineberatung, wie 
sie im Rahmen dieses Beitrags betrachtet wird, bezieht sich primär auf schriftbasierte 
Beratungsformen und erscheint aufgrund dieses Merkmals besonders geeignet für 
den Einsatz von generativer KI. Die schriftbasierte Onlineberatung erfordert von 
Beratenden angepasste Fähigkeiten und spezifische Kompetenzen. Statt aktiv zuzu-
hören, müssen sie Texte sorgfältig lesen und Grundhaltungen wie Wertschätzung 
schriftbasiert vermitteln, da die para- und nonverbale Kommunikation entfällt (Hin-
tenberger, 2021, S. 164).

Im aktuellen Diskurs eröffnen sich verschiedene Einsatzmöglichkeiten von KI in 
beraterischen Kontexten. Dabei haben sich insbesondere drei Anwendungsfelder als 
zentral herauskristallisiert: Der Einsatz im Rahmen der psychosozialen Beratung in 
Form von Chatbots, die direkt mit Ratsuchenden interagieren, der Einsatz im Kon-
text des Wissensmanagements sowie als Entscheidungsunterstützungssysteme im Bera-
tungsprozess (Linnemann et al., 2023, S. 202 f.). KI kann grundsätzlich also entweder 
als Hilfsmittel und Werkzeug für Beratende fungieren oder direkt im Adressat*innen-
kontakt angewendet werden (Engelhardt, 2023b, S. 404 ff.). Während die Nutzung von 
KI als Hilfsmittel für Beratende am Beispiel des Projekts KIA in Kapitel 4 erläutert 
wird, soll an dieser Stelle kurz die direkte Beratungsanwendung skizziert werden, die 
in der Praxis vor allem durch Chatbots realisiert wird.

Betrachtet man die Anfänge von Chatbots in der Beratung, so liegen diese weit 
länger zurück als gemeinhin angenommen. Bereits mit der Entwicklung von „ELIZA“ 
durch Joseph Weizenbaum im Jahr 1966 wurde der Grundstein für den ersten Chat-
bot gelegt, der die Rolle eines*r Psychotherapeut*in so überzeugend simulieren 
konnte, dass Testpersonen den Eindruck hatten, mit einem*r menschlichen Ge-
sprächspartner*in zu interagieren (Weizenbaum, 1966). Den sog. Turing Test konnte 
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ELIZA jedoch nicht bestehen: Dieser bestimmt, ob eine Maschine in der Lage ist, 
durch schriftliche Kommunikation menschliches Denken so überzeugend zu simu-
lieren, dass ein*e menschliche*r Gesprächspartner*in nicht erkennt, dass er mit einer 
Maschine interagiert. Obwohl mittlerweile bereits eine umfassende technische Ent-
wicklung zu verzeichnen ist, befindet sich die Beratung mit Chatbots weiterhin in 
einer frühen Entwicklungsphase (Kotte & Webers, 2023, S. 3). Mit Blick auf die direk-
te Beratungsanwendung gibt es spezifische Anknüpfungspunkte, bei denen Chatbots 
sinnvoll eingesetzt werden können. Entlang des Beratungsprozesses kann dieser bei 
den klassischen Aufgaben des Onboardings, im Zuge der Situationsbeschreibung, bei 
der Formulierung der Zielsetzung, der konkreten Lösungsfindung sowie bei der Ver-
abschiedung Anwendung finden (Mai & Rutschmann, 2023, S. 112 f.). 

Ein Beispiel für einen Chatbot im therapeutischen Bereich, der direkt mit den 
Nutzenden interagiert und Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie anwendet, 
ist der Woebot. Er zielt darauf ab, Selbstreflexion und positives Denken zu fördern 
und wurde hinsichtlich seiner Wirksamkeit erfolgreich evaluiert (Darcy et al., 2021).

Potenziale und Herausforderungen durch den Einsatz von KI in der Beratung er-
geben sich sowohl auf der Ebene der Organisation, der Fachkräfte, als auch der Ad-
ressat*innen. Neben häufig vorgebrachten Argumenten auf organisationaler Ebene, 
wie einer Steigerung von Effizienz oder Beratungsqualität (Poltermann et al., 2024), 
soll an dieser Stelle vor allem die Perspektive von Beratenden und Ratsuchenden 
fokussiert werden. Der Einsatz von Chatbots könnte besonders für sozial unsichere 
Ratsuchende den Einstieg in die Beratung erleichtern und Wartezeiten überbrücken 
(Linnemann et al., 2023, S. 203). Hier stellt sich jedoch die Frage, ob Chatbots in der 
Lage sind, kohärente, fachlich versierte Dialoge zu führen, die mit der Qualität einer 
psychosozialen Beratung vergleichbar sind – und ob diese Fähigkeiten überhaupt an-
gestrebt werden sollten. Auch die Konsequenzen und Haftungsfragen in Fällen, in de-
nen Falschinformationen durch Chatbots vermittelt werden, sind bislang ungeklärt.

Nicht zuletzt werden auch die Aspekte Empathie und Beziehungsfähigkeit kri-
tisch diskutiert (Engelhardt, 2023a, S. 18). In einer Studie von Sharma et al. (2023, 
S. 46) wurde der Einsatz eines KI-Assistenzsystem im Kontext von Peer-Chatforen 
evaluiert. Die Studie ergab, dass bei zusätzlicher Verwendung von KI-Feedback die 
Antwort im Durchschnitt um 20 Prozent empathischer ausfiel. Dabei zeigte sich, das 
Peer-Beratende das KI-Feedback sowohl direkt als auch indirekt nutzten und durch 
die Verwendung in ihrer Selbstwirksamkeit gesteigert werden konnten. An diesem 
Beispiel zeigt sich, dass es weniger um Fragen der Substituierbarkeit von Fachkräf-
ten geht, sondern vielmehr um die Möglichkeiten einer sinnvollen Ergänzung „von 
menschlicher emotionaler Intelligenz sowie Fachwissen und KI-Unterstützung“ (En-
gelhardt, 2023b, S. 407). 

Aus ethischer Perspektive wird zudem die Frage der Gerechtigkeit im Kontext des 
Einsatzes von KI beleuchtet (Görder, 2020, S. 18). Durch KI-Systeme werden Muster, 
die in den Daten angelegt sind, erlernt und reproduziert. Werden Daten ohne kritische 
Prüfung zum Training einer KI genutzt, besteht das Risiko einer Verzerrung (Bias). 
Ein KI-System kann so, je nachdem, welche Daten herangezogen werden, Ungleich-
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heiten reproduzieren. Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Algorith-
men lediglich die Logiken fortsetzen, die dem Trainingsmaterial – also beispielsweise 
Beratungsverläufen oder Fallakten – entstammen und somit auch Beratungspraktiken 
widerspiegeln. Hier stellt sich die Frage, wie das implizite, fachliche Erfahrungswissen 
von Fachkräften, das intuitiv zu fundierten Entscheidungen führt, von Stereotypen 
unterschieden werden kann, die durch Vorurteile geprägt sind (Burghardt  & Leh-
mann, 2023, S. 5). Gleichzeitig bietet sich hinsichtlich der Betrachtung des Aspekts 
Gerechtigkeit auch ein Gegennarrativ: So können durch den KI-Einsatz in der Bera-
tung auch soziale Ungleichheiten abgebaut werden, indem Personengruppen erreicht 
werden, die bislang keinen Zugang zu Beratungsangeboten gefunden haben. Dies 
kann beispielsweise durch die Implementierung von Chatbots mit Übersetzungsmög-
lichkeiten in verschiedene Sprachen oder durch die Anpassung an eine vereinfachte 
Sprache erfolgen (Burghardt & Kießlinger, im Druck). Dabei ist sicherzustellen, dass 
bereits marginalisierte Gruppen nicht von Angeboten ausgeschlossen werden, weil 
sie nicht über die notwendigen digitalen Geräte oder Fähigkeiten verfügen (Görder, 
2020, S. 18).

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass KI-Modelle nur so gut sein können wie 
die Daten, auf denen ihr Training basiert (Lehmann et al., 2022, S. 108). Zudem ist 
die Akzeptanz der potenziellen Endnutzenden ein entscheidender Erfolgsfaktor bei 
der Einführung neuer Technologien. Diese kann positiv beeinflusst werden, indem 
Sozialarbeitende an verschiedenen Stellen in den Entwicklungsprozess einbezogen 
werden. Im Projekt KIA erfolgt die iterative Entwicklung des KI-Systems daher im in-
terdisziplinären Austausch zwischen Sozialarbeit und Informatik. Dies umfasst neben 
mehrfachen Testungen des Prototyps durch die Fachkräfte eine anfängliche Bedarfs-
analyse, die im Folgenden präsentiert wird.

4.	 Möglichkeiten des KI-Einsatzes in der Onlineberatung am 
Beispiel des Projekts KIA

4.1	 Projektbeschreibung

Das Projekt KIA hat die Entwicklung einer KI-Assistenz im Feld der digitalen Er-
ziehungsberatung zum Ziel, die Beratende mit Hinweisen und Strukturierungshilfen 
unterstützt und ihren Reflexionsprozess fördern soll. Durch KIA sollen beispielsweise 
methodische Hinweise zur Reflexion des Beratungstextes, kontextbezogene Hinwei-
se zur Aufbereitung der enthaltenen Informationen sowie typisierende Hinweise zur 
Analyse des Schreib- und Sprachstils der Anfrage bereitgestellt werden. Begleitend 
soll auf Grundlage einer reflektierten Auseinandersetzung mit den Projektergebnis-
sen ein Ethikmanual und Leitfaden zum gemeinwohlorientierten Einsatz von KI-Sys-
temen entstehen.
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4.2	 Interviewergebnisse

Im Rahmen der Bedarfsanalyse zu Beginn des Projekts wurden 18 halbstrukturierte, 
problemzentrierte Interviews mit Beratenden der bke-Onlineberatung durchgeführt. 
Die Befragungen, die jeweils etwa 45–60 Minuten dauerten, wurden online durch-
geführt, anonymisiert und transkribiert. Die Auswertung erfolgte mithilfe einer 
zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) unter Verwendung von 
MAXQDA. Die Partizipation an den Interviews erfolgte auf freiwilliger Basis, wobei 
drei männliche und 15 weibliche Beratende als Befragte gewonnen werden konnten. 
Hervorzuheben ist die überwiegend langjährige Erfahrung der Teilnehmenden, im 
Durchschnitt waren sie seit etwa 2013 in der Onlineberatung aktiv und verfügten 
daher über ein großes Erfahrungswissen. Die Befragungen umfassten die Themen-
bereiche „Praxis der Onlineberatung“ (Einarbeitung, Methodik, Herausforderungen) 
sowie „KI in der Onlineberatung“ (Wissen zu KI, Anwendungsbereiche, Anforderun-
gen, Potenziale und Herausforderungen). In diesem Beitrag werden ausschließlich die 
Ergebnisse des zweiten Themenkomplexes präsentiert.

4.2.1	 Assoziationen

Die Interviewteilnehmenden waren größtenteils auf einem Fachtag präsent, der eine 
Projektvorstellung beinhaltete, was ein gewisses Vorwissen zum Thema KI nahelegt. 
Auffällig ist, dass nahezu sämtliche Befragte bei der Abfrage ihrer Assoziationen zu 
„KI in der Onlineberatung“ primär ihre subjektiven Empfindungen zu diesem The-
ma äußerten. Diese sind überwiegend positiv konnotiert, was beispielsweise durch 
Begriffe wie „interessant“ (B9, B15), „spannend“ (B3) oder „neugierig“ (B11) zum 
Ausdruck gebracht wird. Im gleichen Zuge werden erste Ambivalenzen eingebracht, 
z. B. „Ein Spannungsfeld zwischen super hilfreich und mein Arbeitsplatz wird ersetzt“ 
(B17) oder „Interesse ist der erste Impuls, was ist da möglich, der zweite Impuls ist das 
Risiko“ (B15). Einige Befragte geben an, noch „viele Fragezeichen“ (B5, B10) zu haben, 
in erster Linie bezüglich Funktionsweisen von KI und deren Anwendung in der Be-
ratung. Die Diskussion über potenziell disruptive Veränderungen im Zusammenhang 
mit der Verbreitung von KI wird von einigen Befragten aufgegriffen. Eine Person äu-
ßert beispielsweise: „Ich denke, die jüngere Generation wird sich auf ein verändertes 
Leben einstellen müssen. Ich habe das Gefühl, da wird eine Tür aufgemacht und man 
weiß nicht so genau, was dahintersteckt“ (B9). Insgesamt überwiegt jedoch die „Neu-
gier“ (B13), insbesondere da viele Befragte KI in der Onlineberatung mit „Hilfe“ (B6, 
B7) oder „Unterstützung“ (B18) assoziieren und gespannt sind, welche Möglichkeiten 
ihnen ein solches System bieten könnte. Es zeichnet sich insgesamt ein tendenziell 
positives bzw. differenziertes Bild ab, was jedoch auch mit dem Kontext der Befragung 
zusammenhängen dürfte. Da die Teilnehmenden vorab darüber informiert waren, 
dass die Erhebung sich mit dem Themenfeld KI beschäftigt, ist anzunehmen, dass 
vornehmlich Personen mit einem ausgeprägten Interesse, positiver Einstellung und 
bereits vorhandenem Vorwissen an der Befragung teilgenommen haben.
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4.2.2	 Visionen

Anschließend wurden die Beratenden dazu aufgefordert, ihre Vorstellungen bezüg-
lich eines innovativen Assistenzsystems für den Beratungsalltag zu skizzieren. Dabei 
wurden sie gebeten, die zugehörigen Funktionen und Möglichkeiten ausführlich zu 
beschreiben. Diese heterogenen Visionen ließen sich in der Analyse zu fünf Oberkate-
gorien verdichten, deren Benennung zugleich die zugrundeliegenden Ziele implizie-
ren: Wissensmanagement, methodische Unterstützung, Textverarbeitung, Moderation 
sowie Statistik und Organisation. Die Reihenfolge im Text spiegelt dabei die Häufig-
keit der Nennungen wider.

Wissensmanagement

Die Vision einer KI-Unterstützung im Kontext Wissensmanagement wurde von allen 
Befragten genannt und umfasst verschiedene Subkategorien. Das verbindende Ele-
ment dieser Ideen ist die Vorstellung, dass KI Beratungsinhalte analysieren und da-
raus Wissen oder Informationen liefern könnte, sowohl im Hinblick auf bestehende 
Beratungsinhalte als auch auf zusätzliche (Fach)Informationen zur Unterstützung des 
Beratungsprozesses.

Viele Beratende äußern hier den Wunsch, dass KI insbesondere im Kontext einer 
längeren Mailberatung einen Überblick bieten sollte oder Themen einer Beratung 
prägnant zusammengefasst würden. Zudem wird eine „dialogische Funktion“ vorge-
schlagen, um der KI-Assistenz direkt Fragen zu Schlüsselthemen der Beratung stellen 
zu können. Darüber hinaus äußern rund zwei Drittel der Befragten, dass das Assis-
tenzsystem den Beratenden themenbezogene Informationen übermitteln könnte, 
vergleichbar mit einem fachbezogenen Wikipedia. Eine befragte Person regt an, dass 
die Ausgabe dieser Informationen für psychoedukative Zwecke in einer für die Ziel-
gruppe verständlichen Formulierung erfolgen sollte. Beratende würden somit dabei 
unterstützt werden, komplexe Themen wie Depressionen verständlich zu vermitteln.

Methodische Unterstützung	

Unter einem Assistenzsystem für die methodische Unterstützung werden verschie-
dene Visionen subsumiert, die die Verwendung spezifischer Methoden und Ansätze 
der (Online)beratung beinhalten. Die Hälfte der Befragten bringt den Gedanken ein, 
dass KI in der Beratung methodische Hinweise bieten könnte. Hierbei sind sowohl 
methodische Anregungen als auch kurze Textvorschläge gemeint, die auf Basis des 
bisherigen Beratungsverlaufs generiert würden. Eine häufig skizzierte Idee ist zudem 
die sogenannte Hypothesenassistenz: Ein mögliches Tool, das durch die Generierung 
von Erklärungsansätzen oder Reframings eine Perspektiverweiterung für Beratende – 
und in der Folge auch für Ratsuchende – ermöglicht: „Wenn da eben noch eine KI 
zwischen geschaltet ist, die diese Informationen vielleicht immer nochmal mitbringt. 
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Das ist jetzt EINE Perspektive und da gibt es vielleicht mögliche andere Perspektiven, 
zum Beispiel“ (B3).

Zudem bringen rund ein Drittel der Beratenden die Vorstellung ein, dass eine 
KI-gestützte Analyse von „blinden Flecken“ oder Stereotypen gewinnbringend sein 
könnte. Wie in Kapitel 3 ausgeführt, verfügt jeder Mensch über gewisse Stereotypen, 
die unbewusst Wahrnehmung und Urteilsbildung beeinflussen. Allerdings weist die 
Onlineberatung die Besonderheit auf, dass kognitive Heuristiken auch aufgrund der 
Asynchronität und Anonymität reduziert und möglicherweise sorgfältiger reflektiert 
werden können. Eine befragte Person äußert sich hierzu folgendermaßen:

„Ich habe natürlich ein Schubladendenken, auch ein Stück weit, wenn jemand mit 
diesem und jenem Anliegen in der Kombination kommt. (…) Wenn ich jetzt im Ge-
spräch bin, kann ich das natürlich austesten und dann in die Richtung fragen. Beim 
Schreiben ist das schwieriger, da muss man aufpassen, dass man die Schublade nicht 
zu weit aufzieht, weil da könnte man sich vergreifen. Da fühlt sich der andere nicht 
verstanden.“ (B9)

Eine befragte Person führt dies weiter aus: „Wenn da ein Programm mitläuft, irgend-
wo und diese Informationen hat, dass ich eben eventuell auch mal aus meiner Rolle 
rausfalle, dass die mich darauf hinweisen können. So eine Art Rauchmelder.“ (B3). 
Diese Idee der Befragten könnte durch gezielte Reflexionsfragen, Hinweise, Hypo-
thesen o. ä. umgesetzt werden, gleichzeitig wären hier jedoch mögliche Biasproblema-
tiken der KI zu berücksichtigen.

Textverarbeitung

In etwa der Hälfte der Interviews wird das Thema Textverarbeitung aufgegriffen. Die 
meisten Vorschläge beziehen sich auf die Analyse von Texten der Beratenden, um 
Optimierungspotenziale zu identifizieren. Hierzu zählt beispielsweise die Nutzung 
von KI-gestütztem Feedback, um den Textfluss und die Kohärenz der Textreihenfolge 
zu bewerten. Ein weiterer Ansatz zielt auf das Angebot eines KI-gestützten Feedbacks 
zur Rechtschreibung, Grammatik und zum Schreibstil der Beratenden. Zudem er-
wägen zwei Beratende die Integration einer Übersetzungsfunktion für Texte in andere 
Sprachen oder die Umwandlung in einfache Sprache.

Moderation

In Bezug auf die Unterstützung bei der Moderation liegt der Schwerpunkt der Visio-
nen auf der Identifizierung von Fake-Accounts und Doppelnutzungen. Eine befragte 
Person bringt die Idee ein, dass dies möglicherweise durch den Vergleich von Schreib-
stilen mittels KI realisierbar wäre, um mehrfach angemeldete User*innen schneller zu 
erkennen. Zwei weitere Beratende skizzieren, wie KI-Unterstützung im Kontext der 
Moderation von Gruppenchats von Nutzen sein könnte.



187Technologische Innovation in der psychosozialen Onlineberatung 

Statistik und Organisation

Im Bereich Statistik und Organisation konzentrieren sich die Ideen der Befragten auf 
Möglichkeiten der Automatisierung von Prozessen, wie beispielsweise das automati-
sche Anlegen eines Chattermins. Darüber hinaus werden auch Anregungen für „To-
Do“-Listen genannt, bei denen ein System die organisatorischen Abläufe unterstützen 
könnte.

4.2.3	 Chancen

Erwartungskonform wurden Zeitersparnis und Effizienzsteigerung, ein häufig vor-
gebrachtes Argument im Fachdiskurs, von den Befragten als primäres Potenzial beim 
Einsatz vom KI in der Beratung hervorgehoben. In diesem Zusammenhang wurde 
auch die mögliche Beschleunigung von Prozessen angesprochen. Des Weiteren wurde 
eine Verbesserung der Beratungsqualität als potenzielles Resultat der KI-Unterstüt-
zung genannt. Zusätzlich wurden Möglichkeiten zur Perspektiverweiterung und zur 
proaktiven Mitgestaltung technischer Entwicklungen herausgestellt. Die potenziellen 
Synergien zwischen Mensch und Maschine wurden von einer Person in Bezug auf 
eine mögliche Unterstützung im Beurteilungsprozess skizziert:

„Und das ist eine Stimme, die mit kühlem Kopf reagiert und ja, vielleicht streng nach 
Vorschrift und Plan durchgeht, während man selber Mensch ist und man das viel-
leicht nicht im Blick hat, was man gelernt hat und das beides, denke ich, könnte sich 
auch ergänzen.“ (B7)

4.2.4	 Herausforderungen

Die vorherrschende Herausforderung liegt den Befragten zufolge in der mangelnden 
Beziehungsfähigkeit von KI. Sie argumentieren, dass KI nicht in der Lage sei, die 
„Zwischentöne“ einer Anfrage wahrzunehmen (B16) und auch nicht über „mensch-
liche Erfahrungswerte, emotionales Einfühlen“ (B9) verfüge, geschweige denn über 
Empathie. Eine Person äußert die Besorgnis, dass der Einsatz von KI langfristig zu 
einer Veränderung in der Wahrnehmung und im Fühlen führen könnte (B1).

Knapp die Hälfte der Befragten diskutiert zudem das Substituierungsrisiko durch 
KI. Sie bringen zum einen die Befürchtung ein, dass sie nicht „ersetzt werden“ (B5) 
bzw. „überflüssig werden“ (B6, B15) möchten. Zum anderen werden wirtschaftliche 
Aspekte diskutiert, insbesondere die potenziellen Kosteneinsparungen: „Was uns halt 
tatsächlich auch Geld kostet, kosten wird, ist das Persönliche“ (B16). Gleichzeitig tref-
fen sie differenzierte Abwägungen, welche Tätigkeiten sinnvoll von KI übernommen 
werden könnten und welche stets in der Verantwortung des Menschen verbleiben 
sollten: „Was sind die Qualitäten der Beraterfachkräfte, was die KI nie übernehmen 
können wird und soll. Aufgabenteilung finde ich da wichtig“ (B5). Eng in Zusammen-
hang damit steht auch die Befürchtung einer Veränderung in der Fachlichkeit, was 
folgende Aussage pointiert:
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„Meine Sorge ist, dass es auch den Beratungsverlauf verflacht. Also im Sinne von, ah 
ja KI, was gibt es denn da? Ok, schicke ich. Und dass es dann zwar vereinfacht wird, 
aber damit auch einfacher. Also im Sinne von schlichter, nicht mehr so differenziert.“ 
(B15)

Einzelne Befragte brachten weitere Bedenken ein, einschließlich der generellen Skep-
sis hinsichtlich der Umsetzbarkeit, einer unkontrollierten Entwicklung und eines 
möglichen Vertrauensverlustes in die Beratung.

4.2.5	 Anforderungen

Abschließend wurden die Fachkräfte nach ihren Anforderungen an ein KI-System 
hinsichtlich des Entwicklungsprozesses, der Einführung und des kontinuierlichen 
Betriebs befragt.

Die am häufigsten genannte Anforderung war eine individualisierbare Benutzer-
oberfläche. Das System solle flexibel sein, indem es ein- und ausgeschaltet werden 
kann und den Fachkräften als optionale Unterstützung zur Verfügung stehe, als „eine 
Hilfe, die man nutzen kann, aber nicht muss“ (B7). Einige Befragte skizzieren eine 
personalisierbare KI, die an die individuellen Bedürfnisse jeder Fachkraft angepasst 
ist. In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, dass bevorzugte Funktionen ein-
geblendet und andere ausgeblendet werden können.

Die menschliche Autonomie, von mehr als der Hälfte der Befragten als wesentliche 
Anforderung benannt, steht in direktem Zusammenhang mit der Vermeidung mög-
licher „Bevormundung“ durch das System, insbesondere in sensiblen Entscheidungs-
prozessen der Beratung, wie etwa bei der Einschätzung von Suizidalität. Potenzielle 
Einschränkungen der äußeren Handlungsfreiheit werden auch im Fachdiskurs häufig 
als ethische Herausforderung angeführt (Görder, 2020, S. 18). Die Fachkräfte betonen, 
dass die finale Entscheidung stets in ihrer Verantwortung liegen sollte. Sie bringen 
zudem die Befürchtung ein, in ein potenzielles Spannungsfeld zu gelangen, wenn die 
Assistenz in einem Aspekt eine andere Einschätzung vornimmt als sie selbst. Die Re-
flexion über die eigene Nutzung des Systems und die Einflussnahme der Nutzung auf 
den Beratungsprozess wird dabei als essenziell erachtet. Eine befragte Person befürch-
tet, dass die individuelle Passung auf eine Einzelperson angesichts der sehr komple-
xen Interventionsmöglichkeiten möglicherweise nicht vollständig von einem KI-Sys-
tem sichergestellt werden könne. Daher sollten die Beratenden immer auch selbst in 
den Kompetenzabgleich gehen: „Und zu gucken, das, was ich da vorgeschlagen kriege, 
passt das mit meiner Fachkompetenz überein? Also mit meinem Erfahrungshinter-
grund?“ (B15). Nicht zuletzt sollte ein Einführungsprozess von Transparenz gekenn-
zeichnet sein. So führt eine befragte Person aus, dass allen Beteiligten von Anfang an 
ein klares Verständnis des Entwicklungsprozesses sowie der Chancen und Risiken 
vermittelt werden sollte.
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4.3	 Ergebnisdiskussion

Die Vielfalt und Komplexität der genannten Visionen verdeutlichen, dass KI-Syste-
men aus Sicht der Befragten das Potenzial innewohnt, Beratenden die Arbeit in ver-
schiedenen Bereichen zu erleichtern. Neben der Klärung, welche Funktionen tech-
nisch und organisational realisierbar erscheinen, bedarf es weiterhin der vertieften 
Beschäftigung mit (professions-)ethischen Fragen. Anhand des häufig skizzierten 
Wunsches der „Bereitstellung themenbezogener Informationen“ lässt sich dies bereits 
verdeutlichen: Aus technischer Sicht müsste beispielsweise zunächst geklärt werden, 
welche Datenquellen herangezogen und wie ihre Aktualität gewährleistet werden 
kann. Aus ethischer Sicht stellt sich die Frage, wie ausgeschlossen werden kann, dass 
Falschinformationen enthalten sind.

Die Interviews bieten einen Einblick in die Haltung von Fachkräften der Online-
beratung zu KI. Dabei überraschen die vielen positiven Hoffnungen und Erwartun-
gen, die die Fachkräfte an diese neue Technologie herantragen. Meist wird bei den 
Fachkräften der Sozialen Arbeit eine gewisse Technikskepsis (Engelhardt et al., 2019) 
beobachtet. Daher ist der Befund, dass sich die Fachkräfte von KI eine methodische 
Unterstützung erwarten und zumindest theoretisch dazu bereit sind, eine solche 
Unterstützung auch anzunehmen, besonders hervorzuheben. Zwar ist eine formu-
lierte Nutzungsabsicht nicht identisch mit einer tatsächlichen Nutzung, dennoch ist 
die hier formulierte Offenheit gegenüber einer technischen Innovation innerhalb des 
fachlichen Kernbereiches bemerkenswert. In welchem Umfang die Fachkräfte die Un-
terstützung des Prototyps tatsächlich annehmen, wird durch verschiedene Testungen 
im Rahmen des Projekts ermittelt werden.

Ein weiterer relevanter Befund liegt in der Annahme vieler Befragter, eine KI wäre 
in Bezug auf Empathie und die Wahrnehmung von Zwischentönen dem Menschen 
prinzipiell unterlegen. Aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung machen jedoch deut-
lich, dass eben gerade die Spezifika der KI-Systeme dazu führen, dass Empathie auch 
von einer Maschine realistisch simuliert werden kann (Sharma et al., 2023). Daher 
ist davon auszugehen, dass reale KI-Anwendungen nicht den von den Befragten for-
mulierten Erwartungen entsprechen, sondern genau die Eigenschaften aufweisen, die 
sie für genuin menschlich halten. Im Zusammenhang mit der ebenfalls formulierten 
Sorge, von KI-Systemen ersetzt zu werden, liegt hier ein sehr große Konfliktpoten-
zial. Wenn das vermeintliche menschliche Proprium der Empathie und des vertieften 
Textverständnisses von der KI vergleichbar oder besser dargestellt werden kann, kann 
das die Ängste und damit auch die Ablehnung der Fachkräfte eher verstärken und da-
mit die Akzeptanz neuer Systeme schmälern. Evtl. entsteht hier sogar ein Paradoxon, 
in dem die eine gesteigerte Qualität der KI-Systeme zu einer verringerten Akzeptanz 
auf Seiten der Fachkräfte führt.
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5.	 Fazit
Zwischen Euphorie und Skepsis – in Bezug auf technologische Entwicklungen prägte 
diese metaphorische Spannung bereits viele Diskurse in der Sozialen Arbeit (Riet-
mann et al., 2019). Doch auch gesamtgesellschaftlich stellt KI ein Thema dar, das häu-
fig polarisiert. Es ist daher nicht überraschend, dass entsprechende Diskurse oft stark 
normativ geprägt sind und KI entweder als treibende Kraft für Innovationen oder 
aber aus einer vorwiegend technikskeptischen Perspektive betrachtet wird. Dennoch 
steht längst nicht mehr die Frage im Raum, ob KI Einzug in die Praxis der Sozialen 
Arbeit findet, sondern vielmehr, auf welche Weise dies geschieht (Burghardt & Leh-
mann, 2023, S. 1). KI-Technologien werden gravierenden Einfluss auf die Lebenswelt 
der Adressat*innen nehmen bzw. tun es bereits. Vor dem Hintergrund des Triple-
Mandats ist die Soziale Arbeit gefordert, sich aktiv an der Diskussion und Gestaltung 
des Einsatzes von KI zu beteiligen. Sie muss darauf hinwirken, dass KI partizipativ 
und im Einklang mit den Werten und Zielen der Profession entwickelt und einge-
setzt wird. Neben kritisch-analytischen Diskursen zur Transformation von Fachlich-
keit bzw. fachlichem Handeln unter dem Einfluss von KI in der Beratung benötigt es 
konzeptionelle und anwendungsbezogene Beiträge, die sich dem Einsatz von KI in 
unterschiedlichen Handlungsfeldern widmen.

Vermeintliche Potenziale wie beispielsweise der Aspekt einer Komplexitäts-
reduktion bei umfangreichen Fällen müssen im Einzelfall kritisch geprüft werden, 
um sicherzustellen, dass hermeneutische Prozesse des Fallverstehens nicht einer 
oberflächlichen oder wenig ganzheitlichen Perspektive erliegen. KI-Systeme sollten 
Fachkräften eine Entlastung von administrativen Tätigkeiten und eine Konzentration 
auf ihre spezifischen Kerntätigkeiten bieten, ohne dabei die Qualität und Tiefe ihrer 
Arbeit zu beeinträchtigen. Sozialarbeitende sollten gleichwohl dazu befähigt werden, 
diesen Entwicklungsprozess durch ihr Expertenwissen mitzugestalten. Eine befragte 
Person äußert hinsichtlich ihrer eigenen Einflussmöglichkeiten bei der Entwicklung 
von KI: „Ich kann es nicht aufhalten und was ich nicht aufhalten kann, das möchte ich 
gut gestalten“ (B15).
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ChatGPT als KI-Assistent in der Aufbereitung  
von emotional belastenden Inhalten
Ein Forschungsbericht
Noreen Naranjos Velazquez

Zusammenfassung
Forschung zu Gewalt gegen Kinder sieht sich mit zwei Herausforderungen konfron-
tiert: Umgang mit emotional belastenden Inhalten und Prävention von Überlastung 
Forschender (Starcher & Stolzenberg, 2020, S. 2; Williamson et al., 2020, S. 55 f.). Die-
ser Forschungsbericht präsentiert ChatGPT, ein Tool Künstlicher Intelligenz (KI) von 
OpenAI (2023a), als potenzielle Lösung für die systematische Verarbeitung sensibler 
Informationen. Die Anwendung von ChatGPT wird als Methode zur Bewältigung 
der zwei Herausforderungen am Beispiel sexuellen Missbrauchs in der Kindheit vor-
gestellt (Morgan, 2023, S. 1 f.; van Manen, 2023, S. 1136). Diese Gewaltform ist als hoch 
relevant einzuschätzen: 1.) sexueller Missbrauch im Kindesalter ist aufgrund fehlen-
der eindeutiger Anzeichen bei Gefährdungseinschätzungen durch Fachkräfte schwer 
identifizierbar, wodurch entsprechende Meldungen oft ausbleiben und 2.) insbeson-
dere die weitere Arbeit bei Identifizierung dieser meist innerfamiliären Gewaltform 
ist für beteiligte Fachkräfte emotional belastend (Meysen et al., 2023, S. 62; Stiller & 
Hellmann, 2017, S. 1 ff.). Im vorliegenden Bericht steht die Quantifizierung von qua-
litativen Daten aus Fallberichten für die weiterführende Untersuchungen im Fokus 
(James et al., 2019, S. 1; Naranjos Velazquez, in Vorb.).

1.	 Hintergrund des Forschungsproblems
Beim Thema Kinderschutz gibt es zwei Herausforderungen für Forschende. Hierzu 
gehört die Verarbeitung emotional belastender Inhalte sowie Überlastung durch die-
se, wie Berichte über sexuellen Missbrauch in der Kindheit (Starcher & Stolzenberg, 
2020, S. 9; Williamson et al., 2020, S. 55 f.). Zum Beispiel kann die Konfrontation mit 
Gewaltberichten zu sekundärem Trauma führen. Es handelt sich hier um emotionale 
Auswirkungen, die sich aus der indirekten Exposition gegenüber traumatischen Er-
fahrungen ergeben und über einen längeren Zeitraum persistieren können (William-
son et al., 2020, S. 55). Der vorliegende Forschungsbericht diskutiert eine potenzielle 
Lösung – ChatGPT 4.0 (OpenAI, 2023b, S. 1) – zur Adressierung und Überwindung 
dieses Dilemmas.
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1.1	 Herausforderungen im Kinderschutzkontext

Im vorliegenden Beitrag werden Berichte von Opfern sexuellen Missbrauchs analy-
siert, die durch die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindes-
missbrauchs (UKASK, 2024a) veröffentlicht wurden. Dieser inhaltliche Fokus liegt 
darin begründet, dass diese Form von Kindeswohlgefährdung im Vergleich zu ande-
ren, wie z. B. Vernachlässigung oder körperliche Misshandlung, durch eine vergleichs-
weise geringe Anzahl von Gefährdungseinschätzungen durch zuständige Fachkräfte 
offengelegt wird (Stiller & Hellmann, 2017, S. 1 f.). Einerseits liegt dies in der oftmals 
schwierigen Identifikation gewichtiger Anhaltspunkte von sexuellem Missbrauch be-
gründet (Meysen et al., 2023, S. 62). Dies impliziert auch, dass sexueller Missbrauch 
oft nicht in direktem Zusammenhang mit elterlicher Überlastung oder eigenen Ge-
walterfahrungen steht, wie es im Kontext anderer familiärer Gewaltformen oft der 
Fall ist (Herrmann, 2024). Zudem weist die internationale Studienlage darauf hin, 
dass 55–80 Prozent der Betroffenen ihre Erfahrung mit sexuellem Kindesmissbrauch 
erst im Erwachsenenalter offenlegen. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass Kinder 
selbst bei bestätigtem Verdacht auf sexuellen Missbrauch diesen teilweise aufgrund 
umfassender innerfamiliärer Dynamiken, kontextueller oder gesellschaftlicher Fak-
toren verneinen (Alaggia, 2010, S. 34; Collin-Vézina et al., 2015, S. 5 ff.; Lemaigre et 
al., 2017; Morrison et al., 2018, S. 24; Reitsema & Grietens, 2016, S. 2 f.). Wenn sexuelle 
Gewalt erst Jahre danach offengelegt wird, ist es für strafrechtliche Konsequenzen we-
gen Verjährungsfristen zu spät (Kavemann, 2023, S. 21). Zudem ist von einer Diskre-
panz zwischen der Anzahl von Selbstberichten und offiziellen Berichten zu sexuellem 
Missbrauch auszugehen. Prävalenzstudien, die auf Selbstberichten basieren, weisen 
eine bis zu 30-mal höhere Rate an sexuellem Kindesmissbrauch auf (Alaggia et al., 
2019, S. 261). Deshalb sind Monitorings für die Entwicklung von Präventions- und 
Interventionsangeboten ungeeignet (Witt et al., 2020, S. 2). Für Deutschland ist fer-
ner davon auszugehen, dass sexuelle Gewalterfahrungen im familiären Kontext keine 
„Einzelschicksale“ (Andresen & Demant, 2023, S. 103) sind. Zudem weitet sich der 
Aktionsradius der sehr heterogenen Personengruppe von Sexualstraftäter*innen auch 
in den Online-Bereich aus, was eine strafrechtliche Verfolgung erschwert (BKA, 2023, 
S. 18 ff.). Darüber hinaus ist in der Praxis von hohen Anforderungen an Fachkräfte 
auszugehen. So ist die Bearbeitung entsprechender Gefährdungseinschätzungen wäh-
rend der Sichtung belastendenden Materials oder Gesprächen mit Opfern sexuellen 
Missbrauchs emotional hochgradig belastend. Dies gilt sowohl für Praktizierende so-
wie Forschende (Hensel et al., 2015; Starcher & Stolzenberg, 2020, S. 9; Williamson et 
al., 2020, S. 67 ff.). Eine Sekundärtraumatisierung seitens der Fachkräfte ist nicht aus-
geschlossen. Insgesamt stehen für Deutschland entsprechende Ergebnisse im Zusam-
menhang mit der Aufdeckung sexuellen Kindesmissbrauchs jedoch noch größtenteils 
aus (UKASK, 2023, S. XIII–XIV).
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1.2	 Einführung zum KI-Tool „ChatGPT“

In der Evolution von KI, basierend auf Erkenntnissen über menschliche Intelligenz, 
hat sich das maschinelle Lernen (ML) als Schlüsseltechnologie etabliert. Dies hat zu 
bedeutenden Fortschritten geführt, insbesondere in der Verbesserung des Kunden-
services durch KI-gestützte Technologien (Bauckhage et al., 2021, S.  549; Kaiser et 
al., 2019, S. 5 f.; Mattas, 2023, S. 438 f.). Ein Vorreiter in dieser Entwicklung ist das 
von OpenAI entwickelte KI-Tool ChatGPT. Dieses fortschrittliche Modell für die Ver-
arbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) beruht auf der 
GPT-3.5-Architektur, aktuell schon mit ChatGPT 4.0. Es nutzt ein tiefes Transfor-
mator-Modell, das durch maschinelles Lernen trainiert wurde. ChatGPT verarbeitet 
umfangreiche Textdaten, um ein tiefgreifendes Verständnis für Struktur, Grammatik 
und Kontext natürlicher Sprache zu entwickeln (OpenAI, 2023b, S. 1 f.). 

ChatGPT kann komplexe Sprachanfragen verstehen und adäquat darauf reagie-
ren. Diese Fähigkeit basiert auf dem umfangreichen Training mit Daten, das qualitativ 
gute bis sehr gute Ergebnisse ermöglicht (Deng & Lin, 2022, S. 81 f.). Seit der freien Zu-
gänglichkeit im November 2022 hat das KI-Tool ChatGPT zahlreiche Anwendungs-
möglichkeiten eröffnet, sieht sich jedoch auch mit Herausforderungen, insbesondere 
hinsichtlich der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Inhalte, konfrontiert. ChatGPT 
zeichnet sich durch seine Innovationskraft in der Erstellung verschiedener Inhalte 
aus, birgt gleichzeitig potenzielle Risiken bezüglich der Verbreitung von Falschinfor-
mationen (Deng & Lin, 2022, S. 82; Deutscher Ethikrat, 2023, S. 272; Morgan, 2023, 
S. 8; Naranjos Velazquez, 2023, S. 17; OpenAI, 2023b, S. 10 ff.; Zhang et al., 2023, S. 22).

1.3	 Zielsetzung des Forschungsprojekts

Untersucht wird in diesem Forschungsprojekt, ob das KI-Tool ChatGPT 4.0 dazu die-
nen kann, aus Berichten von Opfern sexuellen Missbrauchs ausgewählte Variablen 
zu extrahieren, um diese für quantitative Analysen zu nutzen. Basis hierfür sind 49 
Berichte, die bei der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindes-
missbrauchs (2024b) von Betroffenen eingingen und auf der Website geschichten-die-
zaehlen.de (UKASK, 2024a) frei zugänglich sind. Erste Diskussionen zur Nutzung des 
KI-Tools, z. B. auch in der qualitativen Forschung liegen vor (Siiman et al., 2023, S. 87; 
Zhang et al., 2023, S. 2 f.).

2.	 Methodik
Die Inter-Rater-Reliabilität wurde als zentrales Instrument zur Überprüfung der 
Konsistenz der Codierungsergebnisse zwischen verschiedenen Codierenden einge-
setzt. Hierbei erfolgte die Codierung ausgewählter Variablen durch einen mensch-
lichen Codierenden und durch das KI-Tool ChatGPT (Siiman et al., 2023, S. 95). Es 
folgte eine statistische Analyse zur Ermittlung der Übereinstimmung der Ergebnisse 
(Cohen, 1960). Die Relevanz dieser Vorgehensweise in der Sozialforschung liegt in 
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ihrer Anwendung zur Qualitätskontrolle und zur Bewertung der Zuverlässigkeit des 
Rating-Prozesses (Viera & Garrett, 2005, S. 361).

2.1 ChatGPT in der Datenaufb ereitung

Im vorliegenden Forschungsbericht wurde ChatGTP 4.0 genutzt, jedoch nicht in der 
öff entlich frei zugänglichen Version von OpenAI (2023a), sondern im Playground 
von OpenAI (2023c). Es handelt sich hierbei um einen hochschulinternen Zugang 
der IU Internationalen Hochschule. Dieser interne Zugang war notwendig, da bei 
der frei zugänglichen Variante von ChatGPT den Nutzungsbedingungen von OpenAI 
(2024b) entsprechend der Analyse der Forschungsdaten über Berichte zu sexuellem 
Missbrauch blockiert wurde. Diese geschah, obwohl beim Prompten der Kontext und 
weitere konkrete Aspekte „Du bist Wissenschaft ler, der auf die sorgfältige und sensible 
Analyse von Berichten über sexuellen Missbrauch in der Kindheit spezialisiert ist. […]“ 
vorgegeben wurden. 

Ein zentrales Merkmal von ChatGPT ist das „Prompten“ (Siiman et al., 2023, 
S. 89 f.; Zhang et al., 2023, S. 3 f.). Durch die Eingabe gezielter Auff orderungen und 
Kontexte können Benutzende die Ausgaben beeinfl ussen. Dies spielt eine entschei-
dende Rolle in der Datenaufb ereitung: es wird ermöglicht, präzise Anweisungen zu 
geben und relevante Informationen aus sensiblen Fallberichten zu extrahieren. Bei 
der Generierung von Antworten kann unterschieden werden zwischen Zero-Shot-
Learning und Few-Shot-Learning (OpenAI, 2024a). 

Zero-Shot-Learning bedeutet, dass ein Modell eine bestimmte Aufgabe ausführt, 
ohne vorherige Beispiele zur Verfügung zu haben. Dabei beziehen sich die generier-
ten Antworten lediglich auf allgemeines Wissen sowie die in der Anfrage angegebe-
nen Informationen. Im Gegensatz dazu kommt beim Few-Shot-Learning eine geringe 
Anzahl an Beispielen zum Einsatz. Diese dienen dem Modell als Rahmung dessen, 
was erwartet wird. Dieses Vorgehen verbessert die Leistung bei nachfolgenden ähn-

Abb. 1: Beispiel zum Prompten: Few-Shot-Learning (OpenAI, 2024a)
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lichen Aufgaben (OpenAI, 2024a). Dementsprechend wurde im hier dokumentierten 
Forschungsprojekt die Methode Few-Shot-Learning genutzt: 1.) wurden zur Kontex-
tualisierung im Feld „System“ der wissenschaft liche Kontext und eine Defi nition des 
Forschungsgegenstandes vorgeben und wie in Abbildung  1 dargestellt 2.) konkrete 
Beispiele den einzelnen Fragen zur Datenextraktion integriert (UKASK, 2024a).

Um korrekte Ergebnisdarstellungen wahrscheinlicher zu machen, wurde das 
erwünschte Format, wie die alphabetische Auff ührung der Antworten sowie Kenn-
zeichnung bei fehlenden Informationen im Text, mit angegeben. In Abbildung 2 dar-
gestellte Antworten des KI-Tools wurden im nächsten Schritt codiert, um die Inter-
Rater-Reliabilität mit SPSS („IBM SPSS Statistics for Windows“, Released 2021) zu 
berechnen. Der beschriebene Codier-Prozess wurde vorher durch die Autorin selbst 
durchgeführt.

2.2 Inter-Rater-Reliabilitätsanalyse

Die Inter-Rater-Reliabilität wurde zur Überprüfung der Konsistenz der Codierungs-
ergebnisse zwischen unterschiedlichen Codierenden genutzt (Cohen, 1960). Dabei 
wurden ausgewählte Variablen von einem menschlichen Codierenden und durch 
ChatGPT codiert. Die Begriff e „rater“ und „coder“ werden im vorliegenden For-
schungsbericht als Synonyme verwendet.

2.2.1 Deduktive Auswahl der Variablen

Aus Forschungsergebnissen zu Berichten der Aufarbeitungskommission ist bekannt, 
dass in den meisten Fällen Betroff ene in einem Gewaltkontext großwerden und Täter 
oft  Väter bzw. Stiefväter bzw. Partner der Mutter sind. Auch Adoptiv- und Pfl egeväter, 
Erzieher, Lehrer und Trainer werden benannt. Sehr selten angeführt wird sexuelle Ge-

Abb. 2: Generierte Antworten zum Bericht von Nadine (UKASK, 2024a)
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walt durch Fremdtäter oder die Mutter, wobei erste Gewalterfahrungen in der frühen 
Kindheit stattfinden, und zwar im Kindergarten- und Grundschulalter (Meysen et al., 
2023, S. 33). Ferner ist davon auszugehen, dass das nicht missbrauchende Elternteil 
oft aufgrund von Scham und Zweifel schweigt, anstatt Initiative für weitere Schritte 
zu ergreifen. Dies gilt auch dann, wenn bereits zuständige Stellen, wie zum Beispiel 
Jugendämter involviert sind (Meysen et al., 2023, S. 80). Es wurde die Variable der 
„schweigenden Person“ ebenso inkludiert. Zudem war anzunehmen, dass es auch 
Personen, wie z. B. nicht gewalttätige Elternteile gibt, die bei Bekanntwerden des se-
xuellen Missbrauchs entsprechende Schritte einleiteten (Meysen et al., 2023, S. 83). 
Dieses deduktive Vorgehen lässt zuverlässigere Ergebnisse als beim induktiven er-
warten (Siiman et al., 2023, S. 87).

2.2.2	 Codierung für statistische Analysen

Die Codierung eines Fallberichts in Variablen ist ein systematischer Prozess, bei dem 
qualitative Informationen aus dem Bericht in quantifizierbare Daten umgewandelt 
werden. Dieser Vorgang erlaubt es, den Fallbericht für statistische Analysen nutzbar 
zu machen (James et al., 2019, S. 3 ff.): 

1.	 Gewaltkontext: ja, nein
2.	 Täter: keine Antwort/nicht zutreffend, Familie, Freunde/Bekannte, Lehrer/Erzie-

her/Pfarrer/Trainer, andere
3.	 schweigende Person: keine Antwort/nicht zutreffend, Zuhause/Familie, Schule, 

Heim/Pflegefamilie, Freizeitaktivitäten, Kirche/religiöse Einrichtung, andere
4.	 aktive Person: keine Angabe/Opfer selbst im Erwachsenenalter, Schwester/Bruder, 

Lehrperson, soziales Umfeld, Mutter/Eltern, Opfer, andere
5.	 Alter während des Missbrauchs: keine Antwort/nicht zutreffend, frühe Kindheit 

(bis sechs Jahre), Kindheit (7–11 Jahre)/Jugendalter, Erwachsenenalter (ab 18 Jah-
ren)

Nachdem die entsprechenden Inhalte zu den einzelnen Fragen durch den mensch-
lichen Rater und im Anschluss durch das KI-Tool ChatGPT erfolgten, schloss sich die 
Codierung an. Hierfür wurden für jeweils eine Variable numerische Codes vergeben, 
zuerst für die es menschlichen Raters, dann für die durch das KI-Tool generierten 
Antworten.

2.2.3	 Statistische Analyse

Eine statistische Analyse zur Übereinstimmung der Ergebnisse folgte für katego-
riale Variablen: Cohens Kappa (Cohen, 1960) und Gwets AC1 (Gwet, 2008). Diese 
Koeffizienten dienen der Bestimmung der Inter-Rater-Reliabilität, einem Maß zur 
Bestimmung der Konsistenz verschiedener Rater – in diesem Fall ein Mensch und 
das KI-Tool ChatGPT – bei der Klassifizierung und Codierung der gleichen Daten 
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sind. In der Sozialforschung ist dies relevant, da es zur Qualitätskontrolle und zur 
Bewertung der Zuverlässigkeit des Coding-Prozesses verwendet wird (Siiman et al., 
2023, S. 12; Viera & Garrett, 2005, S. 360). Die Begriffe „Coding“ und „Rating“ sind 
als Synonyme zu betrachten. Es wurden beide Koeffizienten berechnet, da bekannt ist, 
dass Gwets AC1 dann indiziert ist, wenn nominalskalierte Variablen mehrere Ausprä-
gungen aufweisen. Im Gegensatz zu Cohens Kappa ist Gwets AC1 weniger anfällig für 
Zufallsübereinstimmungen (Gwet, 2008). Mit Blick auf die Forschungspraxis selbst 
ist aber die Nutzung von Cohens Kappa praktikabler, weil dieser Koeffizient bei der 
Erstellung von Kontingenztabellen direkt von SPSS („IBM SPSS Statistics for Win-
dows“, Released 2021) ausgegeben wird. Im Gegensatz dazu ist Gwets AC1 manuell zu 
berechnen (Gwet, 2008). Nach Cohen (1960) sind Werte unter 0.20 als schlechte, 0.21 
bis 0.40 als ausreichende, 0.41 bis 0.60 als mäßige, 0.61 bis 0.80 als gute, 0.81 bis 0.99 
als sehr gute und 1.0 als perfekte Übereinstimmung zu bewerten. Gwets AC1 kann 
Werte zwischen -1 und 1 annehmen. Je näher die Werte sich an 1 annähern, umso stär-
ker ist die Übereinstimmung der Rater. Werte in der Nähe von 0 bedeuten, dass die 
Übereinstimmung wahrscheinlich zufällig ist. Werte kleiner 0 deuten darauf hin, dass 
die Rater systematisch zu einer anderen Einschätzung kommen, also entgegengesetzte 
Entscheidungen treffen (Gwet, 2008).

3.	 Ergebnisse
3.1	 Stichprobe

Die evaluierten 49 Zeugenberichte sind Website geschichten-die-zaehlen.de (UKASK, 
2024a) frei zugänglich. Ein Bericht der ersten 50 entfiel, da er nicht aus Perspektive 
der betroffenen Person war. Alle Darstellungen sind mit fiktiven Vornamen versehen 
wurden, womit eine eindeutige Identifikation über Vergabe von numerischen Codes 
möglich wird. Es berichteten Männer (n = 15) und Frauen (n = 34).

3.2	 Zuverlässigkeit der KI-gestützten Datenaufbereitung

In der Untersuchung wurden Unterschiede in der Bewertung von Missbrauchsfällen 
(N = 49) festgestellt und in Tabelle  1 aufgeführt. Die Übereinstimmung reichte von 
sehr gut für die Variable „Täter“ (κ = 0.88, p < .001) bis ausreichend für „Schweigende 
Person“ (κ = 0.26, p = .006), mit mäßigen Übereinstimmungen für „Gewaltkontext“ 
(κ = 0.44, p = .002) und „Aktive Person“ (κ = 0.53, p < .001). Bemerkenswert ist die 
negative Bewertung der Übereinstimmung bei „Aktive Person“ gemäß Gwets AC1 
(-0.33), was auf eine Übereinstimmung beider Ratings hinweist, die schlechter als zu-
fällig ist.

Die Anwendung von Gwets AC1 (Gwet, 2008) zeigt weitere nuancierte Aspekte 
der Übereinstimmung auf. Für die Kategorie „Täter“ ergibt sich z. B. einen AC1-Wert 
von 0.89, was die sehr gute Übereinstimmung nach Cohens Kappa (Cohen, 1960) 
bestätigt und zusätzlich unterstreicht, dass selbst bei einer potenziell hohen zufälli-
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gen Übereinstimmungsrate die Beurteilungen der Rater in hohem Maße konsistent 
sind. Im Gegensatz dazu weist die „Schweigende Person“ mit einem AC1 von 0.27 eine 
ähnlich niedrige Übereinstimmung auf, was die Ergebnisse von Cohens Kappa wider-
spiegelt und die Herausforderungen bei der Bewertung subtiler Merkmale in Miss-
brauchskontexten betont. Die Diskrepanz zwischen den Cohens Kappa-Werten und 
Gwets AC1 für die „Aktive Person“ (-0.33 nach AC1 versus 0.53 nach Cohens Kappa) 
verdeutlicht zudem, dass in Fällen, wo Cohens Kappa eine moderate Übereinstim-
mung anzeigt, Gwets AC1 eine Diskordanz aufdecken kann, die möglicherweise auf 
systematische Unterschiede in der hier vorliegenden Bewertung hinweist.

4.	 Diskussion
Die Ergebnisse unterstreichen die Komplexität und Herausforderung bei der Beurtei-
lung von Missbrauchsfällen und die Bedeutung der präzisen Auswahl und Schulung 
von Ratern sowie der Entwicklung und Anpassung von KI in diesem Kontext (Cohen, 
1960; Gwet, 2008). Der Vergleich zwischen Cohens Kappa und Gwets AC1 bietet da-
bei einen umfassenderen Einblick in die Inter-Rater-Reliabilität und ermöglicht eine 
differenziertere Bewertung der Übereinstimmung zwischen verschiedenen Ratern. 
Gleichzeitig gibt die vorliegende Untersuchung Hinweise hinsichtlich des Potenzials 

Tab. 1:	 Übereinstimmung zwischen Rater 1 (Mensch) und Rater 2  
(Künstliche Intelligenz (N = 49))

Item Cohens  
Kappaa 

(κ)

p-Wert SE Anzahl Über-
einstimmungen

Anzahl  
Nicht-Überein-

stimmungen

Gwets 
AC1b

po pe

Gewaltkontext 0.44 .002 .14 37 12 0.45 .76 .56

Täter 0.88 <.001 .05 45 4 0.89 .92 .30

schweigende Person 0.26 .006 .10 26 23 0.27 .53 .36

aktive Person 0.53 <.001 .16 43 6 -0.33 .88 .91

Alter während 
Missbrauch

0.29 .010 .16 39 10 0.31 .80 .71

Anmerkungen: κ: Cohens Kappa-Wert (α = .05), ein Maß für die Inter-Rater-Übereinstim-
mung (Cohen 1960), SE: Standardfehler, Gwets AC1: Inter-Rater-Übereinstimmung nach 
Gwet (2008), po: beobachtete Übereinstimmungsrate, pe: erwartete zufällige Übereinstim-
mungsrate, aNach Cohen (1960) sind Werte unter 0.20 als schlechte, 0.21 bis 0.40 als aus-
reichende, 0.41 bis 0.60 als mäßige, 0.61 bis 0.80 als gute, 0.81 bis 0.99 als sehr gute und 1.0 
als perfekte Übereinstimmung zu bewerten. bEigene Berechnungen der Inter-Rater-Überein-
stimmung für nominalskalierte Variablen mit mehr als zwei Ausprägungen nach Gwet (2008). 
Gwets AC1 kann Werte zwischen -1 und 1 annehmen. Je näher die Werte sich an 1 annähern, 
umso stärker ist die Übereinstimmung der Rater. Werte in der Nähe von 0 bedeuten, dass 
die Übereinstimmung wahrscheinlich zufällig ist. Werte kleiner 0 deuten darauf hin, dass 
die Rater systematisch zu einer anderen Einschätzung kommen, also genau entgegengesetzte 
Entscheidungen treffen. 
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vom KI-Tool ChatGPT 4.0 (OpenAI, 2023a) zur Bewältigung von zwei zentralen He-
rausforderungen im Kinderschutz: 1.) die Verarbeitung emotional belastender Inhalte 
und 2.) dem Schutz von Forschenden vor emotionaler Überlastung. Die vorliegenden 
Ergebnisse spiegeln den bisherigen Kenntnisstand insbesondere auch deshalb wider, 
als dass das KI-Tools, thematische Inhalte aus vorgegebenen Daten reproduzieren 
kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn deduktiv vorgegangen wird (Morgan, 2023, 
S. 1; Siiman et al., 2023, S. 87). Demgegenüber untermauern Ergebnisse der im For-
schungsprojekt durchgeführten Inter-Rater-Reliabilitätsanalyse, dass subtile interpre-
tative Kategorien, wie beispielsweise der Gewaltkontext im Allgemeinen, etwas weni-
ger erfolgreich korrekt identifiziert wurde (Naranjos Velazquez, 2023, S. 3 ff.; Siiman 
et al., 2023, S. 87). Dies könnte darin begründet sein, dass im Gegensatz zur Variablen 
„Täter“, geäußert durch sehr spezifische Angaben seitens der Opfer: „In meiner Kind-
heit wurde ich von meinem Vater missbraucht.“ (Zitat aus Bericht „Nadine“) der „Ge-
waltkontext“ selbst nicht als solcher oft nicht benannt wurde. Zwar wurde dieser nach 
der Methodik des Few-Shot-Learnings (OpenAI, 2024a) konkretisiert: „Werden neben 
sexuellem Missbrauch auch weitere Formen des Missbrauchs benannt, wie zum Beispiel 
physisch oder psychisch?“, dennoch weist dieser Kontext unterschiedliche Ausprägun-
gen auf und wird in den vorliegenden Berichten nicht immer mit beschrieben. Dies 
kann daran liegen, dass die Verfassenden den Schwerpunkt ihrer Berichterstattung 
auf den sexuellen Missbrauch legten. So geht es in erster Linie auch um eine Aufarbei-
tung desselbigen trotz strafrechtlicher Verjährungsfristen (Kavemann, 2023, S. 20 ff.). 
Zuletzt genannte Aspekte sind als Limitation der Untersuchung zu betrachten. Zur 
Datenaufbereitung stellt das KI-Tool ChatGPT dementsprechend eine systematische 
Methode zur Verarbeitung sensibler Informationen für ausgewählte Variablen dar. Im 
vorliegenden Beitrag bei der Analyse von Berichten über sexuellen Missbrauch in der 
Kindheit, dokumentiert durch die UKASK (2024a). Gleichwohl können vorliegende 
Ergebnisse als Impuls für weitere Forschung sein, um KI-Tools wie ChatGPT für eine 
systematischere Analyse von Berichten mit sensiblen Informationen zu nutzen. Hilf-
reich wäre dies, um sekundären Traumata präventiv zu begegnen. Auch könnte eine 
erhöhte Feinabstimmung des KI-Modells (Fine-Tuning) zuverlässigere Daten gene-
rieren (OpenAI, 2024a).

5.	 Praktische und ethische Implikationen
Die praktische Bedeutung des Forschungsberichts erstreckt sich auf die Unterstüt-
zung von Fachkräften und Forschenden im Kinderschutz durch die Bereitstellung 
eines zuverlässigen KI-basierten Tools. Dies könnte zu einer verbesserten Identifi-
kation von Mustern sowie Risikofaktoren bei Fällen von sexuellem Missbrauch bei-
tragen und erweist sich ausgehend vom noch nicht elaborierten Stand der Forschung 
zum Thema als notwendig (Alaggia et al., 2019, S. 260; James et al., 2019, S. 2; Witt et 
al., 2020, S. 2). Gleichwohl aber auch deshalb, weil aufgrund von schon bekannten Er-
gebnissen davon auszugehen ist, dass in 50 bis 80 Prozent von sexuellem Missbrauch 
betroffener Kinder und Jugendlicher von einer bis ins Erwachsenenalter hinauszö-
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gerte Offenlegung auszugehen ist. Dies wiederum bedeutet, dass viele Opfer eine ver-
längerte Viktimisierung erdulden oder niemals die notwendige Intervention erhalten 
(Alaggia, 2010, S.  32). Datenschutzrechtliche Bedenken bestehen im vorliegenden 
Forschungsbericht nicht, da lediglich frei zugängliche anonymisierte Berichte von 
Opfern sexueller Gewalt in der Kindheit genutzt wurden. Die Zustimmung liegt der 
UKASK (2024a) vor. Diese anonymisierten Daten wurden mithilfe des nicht frei zu-
gänglichen KI-Tools ChatGPT im Playground von OpenAI (2023c) analysiert. Auch 
dies entspricht den Datenschutzrichtlinien sowie Nutzungsbedingungen der online 
Plattform. Da der vorliegende Forschungsbericht lediglich in der Analyse von vorge-
gebenen Textbausteinen erfolgte, ist zudem auszuschließen, dass potenzielle Risiken, 
wie die Verbreitung von Falschinformationen oder kreative Inhaltsproduktionen auf-
traten (Deng & Lin, 2022, S. 82; Naranjos Velazquez, 2023, S. 16 f.; OpenAI, 2023b, 
S. 10 ff.). Ethische Grenzen wurden entsprechend beachtet (Deutscher Ethikrat, 2023, 
S. 379 f.; Siiman et al., 2023, S. 95). 

6.	 Fazit
Die Analyse der Inter-Rater-Reliabilität (Cohen, 1960) zeigt eine signifikante nied-
rige bis sehr hohe Übereinstimmung zwischen menschlichem Rater und dem KI-
Tool. Damit legen diese Befunde nahe, dass die Codierungsergebnisse von ChatGPT 
4.0 in bestimmten Kontexten, wie zur Identifikation von Tätern oder eine das Op-
fer sexuellen Missbrauchs unterstützende Personen vergleichbar ist mit denen des 
menschlichen Codierenden. Folglich liegen erste Hinweise auf die Zuverlässigkeit 
der Datenaufbereitung durch ChatGPT vor. Durch gezielten Einsatz vom Prompten 
im KI-Tool ChatGPT kann die Umwandlung qualitativer und emotional belastender 
Daten in eine quantifizierbare Form ermöglicht werden, um diese mittels Statistik-
software weiterzuverarbeiten (OpenAI, 2024a; Siiman et al., 2023, S. 89 f.; Zhang et 
al., 2023, S.  22). Der vorliegende Beitrag thematisiert damit eine mögliche Lösung 
auf grundlegende Herausforderungen im Umgang mit sensiblen Fallberichten im 
Kontext der Sozialen Arbeit (Hensel et al., 2015; Starcher & Stolzenberg, 2020, S. 9). 
Dies erweitert den Kenntnisstand in der deutschen Forschungslandschaft, im Bereich 
der Hellfeldforschung bis dato noch Forschungsdesiderate vorliegen. Gleichwohl ist 
ChatGPT lediglich ein Werkzeug, welches im gesamten Forschungsprozess zu im-
plementieren ist und ohne menschliche Expertise weder ethisch noch praktisch zum 
Ziel führt (Morgan, 2023, S. 8; Naranjos Velazquez, 2023; van Manen, 2023, S. 1135). 
Nicht zuletzt wird die vorgestellte KI-basierte Einsatzmöglichkeit in der Forschung 
auch deshalb als notwendig postuliert, da keine Erkenntnisse dahingehend existieren, 
wie oft Fachkräfte von Jugendämtern und anderen Akteuren des Kinderschutzes ent-
sprechende Gefährdungsmitteilungen im Kontext sexuellen Missbrauchs unterlassen 
(Meysen et al., 2023, S. 64). Es ist an der Zeit, Netzwerke des Vertrauens aus Perspekti-
ve von Opfern sexuellen Missbrauchs näher zu beleuchten, da viel zu viele Fälle noch 
im Dunkeln bleiben und kindlichen Opfern sexueller Gewalt jegliche Hilfe ausbleibt 
(Alaggia, 2010, S. 37 f.; Naranjos Velazquez, in Vorb.).
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Reflexionen über die Grenzen der Möglichkeit des 
Einsatzes von KIs in Kitas 
Oder: Kann ein Large Language Model dem Grunde nach angemessen 
mit Kindern unter 6 Jahren interagieren?
Nicolaus Wilder & Malte Hecht

Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel untersucht die Bedingungen der Möglichkeit des Einsatzes 
von Künstlicher Intelligenz (KI) in Kindertagesstätten. Ausgangspunkt ist die Frage, 
ob und wie Large Language Models (LLMs) wie GPT-4 sinnvoll mit Kindern unter 
6 Jahren interagieren können. Anhand eines Fallbeispiels, bei dem ein dreijähriges 
Kind mit einem Sprachmodell kommuniziert, wird gezeigt, dass aktuelle LLMs trotz 
kontextueller Anpassungen oft unangemessene Reaktionen erzeugen. Ausgehend von 
diesem Fallbeispiel werden zwei konträre Positionen entfaltet. Die erste Position ar-
gumentiert, dass KIs aufgrund ihres Trainingsdatensatzes und fehlender Kontextin-
formationen die spezifischen Bedürfnisse und Kommunikationsmuster von Kindern 
nicht adäquat erfassen können, es sich somit um ein rein technologisches Defizit han-
delt. Die zweite Position hingegen legt dar, warum es sich bei den unangemessenen 
Reaktionen um ein grundsätzliches Problem handelt, das nicht durch eine Weiter-
entwicklung der KI-Systeme zu lösen ist, da die Interaktion zwischen Erwachsenen 
und Kindern nicht adäquat mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen vergangener Erfah-
rungen abgebildet werden können. Die Diskussion des Artikels führt zu einer Kontro-
verse über die Fähigkeiten von KIs und deren Vergleich zu menschlicher Interaktion 
sowie der Frage, ob zukünftige Entwicklungen KIs befähigen könnten, kindgerechte 
Interaktionen zu gewährleisten.

1.	 Wie es zu der Frage kam
Der vorliegende Beitrag ist die Folge einer Vortragsanfrage zur Bedeutung von Künst-
licher Intelligenz (KI) für die pädagogische Praxis im Elementarbereich. Während im 
aktuellen Diskurs die Auswirkungen und Relevanz von KI auf sämtliche Bildungs-
orte von der Primarstufe bis zum Tertiärbereich intensiv diskutiert werden, herrscht 
in Bezug auf den Elementarbereich jedoch weitestgehend Schweigen. Ein Diskurs ist 
wenig sichtbar, Forschung in diesem Bereich findet gegenwärtig allenfalls im Rahmen 
von Evaluationen einzelner Pilotprojekte statt und wissenschaftliche Publikationen 
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zu dem Thema sind rar (Su & Yang, 2022). Statt, wie sonst üblich, den Stand der For-
schung als Ausgangspunkt zu nehmen, rückte der Vortrag daher die Sorge vor einer 
Übernahme pädagogischer Tätigkeiten durch Maschinen in den Fokus.

Während Studien gegenwärtig antizipieren, wie viel Prozent menschlicher Tätig-
keiten zeitnah durch KIs substituiert werden können (z. B. Briggs & Kodnani, 2023, 
S. 5 f.), führt das bei Menschen zu Ängsten um die eigene Existenz (Gillespie et al., 
2023, S. 25). Das betrifft gleichermaßen die Arbeit in Kindertagesstätten und die Fra-
ge, ob nicht liebevolle KI-Roboter, sogenannte social robots, die Erziehung unserer 
Kinder übernehmen könnten. Ziel des Vortrags war es daher, sich dieser Ausgangsla-
ge anzunehmen und theoretisch zu begründen, warum Erziehung, also die unmittel-
bare pädagogische Arbeit am Kind, gerade im frühkindlichen Alter durch Menschen 
erfolgen muss. Der sinnvolle Einsatz von KI sollte sich eher auf die mittelbare päda-
gogische Arbeit beziehen, wie z. B. das Verfassen von Elternbriefen, Personalplanung, 
Vor- und Nachbereitung, Übersetzungshilfe bei Elterngesprächen, Diagnostik. Um 
das zu begründen, wurde ein Dialogbeispiel konstruiert, in dem GPT4 auf eine ty-
pisch kindliche Aussage reagieren sollte, was zu der erwartet unangemessenen Re-
aktion führte. 

Im Zuge der Vorbereitung auf den Vortrag wurde dieses Dialogbeispiel mit Ex-
pert*innen diskutiert und hat dort wider aller Erwartung zu einer höchst kontrover-
sen Diskussion geführt, bei der die Gegenposition – verkürzt gesprochen – argumen-
tierte, dass die Unangemessenheit der Reaktion nicht in der Struktur der KI an sich 
liegt, sondern lediglich im Fehlen von Kontextinformation und dem Umstand, dass 
das Training von GPT4 überwiegend mit Daten von Erwachsenen erfolgt ist. Würde 
ein Sprachmodell hingegen auf der Grundlage von Eltern-Kind-Interaktionen trai-
niert werden und über die entsprechenden Kontextinformationen verfügen, würde es 
durchaus angemessen1 reagieren können. Aus der Auseinandersetzung über dieses 
Dialogbeispiel entspann sich schnell eine Diskussion nicht nur über die grundsätzli-
che Struktur von KIs, sondern gleichermaßen die anthropologische Grundfrage über 
das Wesen des Menschen sowie die Unterschiedlichkeit oder eben Gleichheit biologi-
scher und künstlicher neuronaler Netze. 

1	 Den folgenden Ausführungen liegt ein Menschenbild zugrunde, das menschlichem Han-
deln Intentionalität bzw. Zweckhaftigkeit unterstellt. Menschen verfolgen in ihrem Han-
deln also je spezifische Absichten. Bei Interaktionen zwischen Menschen folgen aus diesen 
Absichten in der Regel bestimmte Erwartungen an das Gegenüber. Sitzt man beispielswei-
se im Winter bei geöffnetem Fenster auf dem Sofa unter einer Wolldecke und sagt: „Mir ist 
kalt.“, so ist damit wohlmöglich die Absicht verbunden, dass das Fenster geschlossen wird, 
gekoppelt an die Erwartung, dass das Gegenüber das Fenster schließt. Eine angemessene 
Reaktion wäre in diesem Fall also, wenn der*die Adressat*in der Botschaft das Fenster 
schließt, also eine Reaktion, die den mit der Aussage verbundenen Erwartungen ent-
spricht. Angemessen meint hier also nicht eine Passung unter gegebene soziale Normen, 
sondern ist aus der Perspektive der sich ausdrückenden Person formuliert, wobei davon 
auszugehen ist, das beide Aspekte mit zunehmendem Alter immer stärker zusammen-
fallen (s. u.).
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Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die konträren Positionen dieser Diskussion, 
ob ein Large Language Model dem Grunde nach angemessen mit Kindern unter 
sechs Jahren interagieren kann, insbesondere mit ihren jeweiligen paradigmatischen 
Grundannahmen, nachzuzeichnen und damit offenzulegen. Zunächst wird dafür 
das die Diskussion auslösende Dialogbeispiel mit seinen Variationen aufgezeigt, um 
davon ausgehend die Begründungslinien der unterschiedlichen Positionen nachzu-
zeichnen. Beide Positionen werden dabei bewusst nebeneinander stehen gelassen, 
weil eine Entscheidung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach unserer Meinung – trotz 
aller Überzeugung von der je eigenen Position, die wir exemplarisch repräsentieren 
– (noch) nicht möglich ist. Es wird daher den Lesenden die Entscheidung für die 
überzeugendere Argumentation überlassen.

2 	 Das Dialogbeispiel
Das folgende Beispiel basiert auf einer realen Vater-Kind-Interaktion. Die Aussage 
des Kindes, um die sich das gesamte Dialogbeispiel dreht, wurde aus der Erinnerung 
heraus direkt im Anschluss an die Szene bei ChatGPT eingegeben. Die Szene war, 
kurz skizziert, wie folgt:

Ein Mann, der Vater (V), stand im Badezimmer und hat mit einem Rasierpinsel 
Rasierschaum im Gesicht aufgetragen. Das dreijährige Kind (K) betritt den Raum. Es 
setzt sich hin und betrachtet die Szene für einige Sekunden. Dann sagt es, ohne dass 
zuvor ein kommunikativer Austausch stattgefunden hat: 

•	 K1) „Wenn wir im Winter einen Schneemann bauen, dann kannst Du den auch 
sarieren.“

Diese Aussage wurde im Nachgang bei ChatGPT eingegeben, um zu schauen, wie ein 
LLM (G) auf eine solche Aussage reagieren würde. Das Ergebnis war wie folgt:

•	 G1) „Entschuldigung, aber das Wort ‚sarieren‘ scheint in diesem Zusammenhang 
nicht korrekt oder nicht bekannt zu sein. Könnten Sie es bitte genauer erklären 
oder korrigieren?“

Zweifelsohne hätte diese Reaktion, wäre sie die des Vaters gewesen, zu einem Höchst-
maß an Irritation bei dem Kind geführt, wäre also keine angemessene Reaktion auf 
den Vorschlag des dreijährigen Kindes gewesen. Hierin waren sich auch alle Beteilig-
ten an der Diskussion einig. Die Kritik war dann jedoch, dass das nicht auf das Modell 
an sich zurückzuführen sei, sondern am mangelhaften Input lag. ChatGPT verfügte 
über deutlich weniger Kontextinformationen im Vergleich zu dem Vater, z. B., dass 
dieser mit Rasierpinsel und Schaum hantiert, sich also wahrscheinlich rasiert. Es wur-
de daher ein weiterer Versuch durchgeführt. Dieses Mal jedoch wurde von ChatGPT 
zum OpenAI Playground gewechselt, da dort eine sehr viel spezifischere Steuerung 
von Input und Output möglich ist. Z. B. kann hier mithilfe eines sogenannten System-
Prompts dem Sprachmodell vorgegeben werden, wie es sich verhalten soll, oder in 
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welcher Situation es sich gerade befindet, um so einen bestimmten Output zu forcie-
ren. Das dahinterliegende Sprachmodell ist mit GPT4 jedoch identisch. Da System-
Prompts in englischer Sprache besser verarbeitet werden (Huang et al., 2023, S. 9), 
wurde GPT4 folgender System-Prompt (S) eingegeben, der die Aufmerksamkeit auf 
eine Eltern-Kind-Kommunikation richten sollte:

•	 S1) You are a nice person talking to a three year old girl. Don’t expect the answers 
to make sense. Just have fun talking to her.

Darauf folgte wieder der Input K1 und die Reaktion von GPT4 war:

•	 G2) „Oh, das klingt nach viel Spaß! Lass uns im Winter einen Schneemann bauen, 
und ich helfe dir, ihn zu dekorieren. Wir können ihm Knöpfe und einen Schal ge-
ben, und einen lustigen Hut aufsetzen. Freust du dich darauf, einen Schneemann 
zu bauen?“

Zwar folgt diese Antwort recht genau den Anweisungen des System-Prompts und ver-
sucht eine unterhaltsam nette Kommunikation zu eröffnen, aber offenkundig verfehlt 
er die Intention des Kindes. Das Kind meinte den Vorschlag in der Situation ernst, es 
ging ihm nicht um Spaßhaben. Und ein klassisches Dekorieren eines Schneemanns 
mit Knöpfen, Schal und Hut, was zwar gemessen an den Trainingsdaten sehr wahr-
scheinlich im Kontext von Schneemännern ist, war in diesem konkreten Fall jedoch 
überhaupt kein Anliegen des Kindes. Das Wort „sarieren“ wurde entsprechend der 
höchsten Wahrscheinlichkeit als „dekorieren“ weiterverarbeitet. Insofern führte auch 
dieser System-Prompt nicht zu einer angemessenen Reaktion. Es wurde abschließend 
noch ein dritter Versuch unternommen, bei dem der System-Prompt angepasst wur-
de, um die Fehldeutung von „sarieren“ zu vermeiden und das Kind in seinem An-
liegen ernst zu nehmen:

•	 S2) You are a young person having a conversation with a three-year-old girl. The 
girl may use words you do not understand. Try to find out what she is talking 
about by asking simple questions. Take her seriously.

Darauf folgte wieder der Input K1 und die Reaktion von GPT4 war wie folgt:

•	 G3) „Was bedeutet ‚sarieren‘? Kannst du mir das erklären?“

An dieser Stelle wurde das Gespräch fiktiv weitergeführt mit einer Antwort des Kin-
des und einer entsprechenden Reaktion von GPT4.

•	 K2) „Sarieren, du hast doch Schaum im Gesicht.“
•	 G4) „Ach, meinst du vielleicht ‚rasieren‘? Wenn ja, dann verstehe ich, was du 

meinst. Du möchtest, dass wir dem Schneemann ein Gesicht mit Schaum machen, 
als ob er sich rasiert. Ist das richtig?“
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Ab diesem Moment schieden sich die Positionen, ob es sich hier um eine angemes-
sene Reaktion handelt oder nicht. Zweifellos konnte die KI bei diesem Versuch über 
Rückfragen klären, was das Kind gemeint hat, und die Sprache wirkt kindgerechter 
im Ausdruck. Berücksichtigt man zusätzlich, dass zukünftige KI-Modelle multimodal 
arbeiten werden, d. h. gleichzeitig auch z. B. Bilder verarbeiten können, könnten sie so 
qua Bildmaterial die Szene direkt als Rasierszene identifizieren. Werden sie zusätzlich 
für den möglichen Einsatz in Kitas mit pädagogischem Wissen und Erwachsenen-
Kind-Kommunikationsdaten trainiert, wäre es denkbar, dass diese KIs vergleichbar 
mit pädagogischem Personal auf die Kinder reagieren würden.

Die Gegenposition konnte dieser Argumentation nicht folgen und hielt auch die 
Reaktion im dritten Versuch für unangemessen. Denn würde ein Vater sein Kind in 
einer solchen Situation mehrere Rückfragen stellen, zumal die Aussage des Kindes 
selbst keine Rückfragen impliziert, sondern dieses Verhalten der KI durch den Sys-
tem-Prompt bedingt ist, dem Kind leichte Fragen zu stellen? Und damit war die Dis-
kussion eröffnet. Die Antwort des Vaters in der realen Szene war:

•	 V) „Klar. Das ist eine richtig gute Idee.“

3 	 Die Diskussion
3.1	 Position 1: KIs können angemessen mit Kleinkindern interagieren 

Obwohl künstliche Neuronen stark vereinfachte Modelle von biologischen Neuronen 
sind, basiert ihr Grundprinzip darauf, Eingangssignale zu integrieren und abhängig 
von den empfangenen Signalen eine Ausgabe zu erzeugen (Aktivierung) oder nicht. 
Dies ist analog zu dem, was biologische Neuronen tun, wenn sie Eingangssignale über 
ihre Dendriten erhalten und daraufhin ein Aktionspotenzial über ihr Axon weiter-
leiten (oder nicht).

Wenn künstliche neuronale Netze in ähnlicher Weise wirken wie biologische, 
dann sind Konfigurationen künstlicher neuronaler Netze möglich, die ebenso an-
gemessen wie Menschen mit Kindern interagieren. Das heißt nicht, dass heutige KI 
dazu in der Lage ist, sondern, dass es mit künstlichen Neuronen als Grundbaustein, 
theoretisch möglich wäre.

3.1.1	 LLMs sind stochastische Papageien

Die Aussage „LLMs sind nur stochastische Papageien“ (wie eingeführt von Bender 
et al., 2021) meint, dass LLMs (Large Language Models) Sprachsysteme sind, die auf 
Basis von Wahrscheinlichkeiten arbeiten und immer das nächstwahrscheinliche Wort 
bzw. Token ausgeben. So wie ein Papagei Wörter nachsprechen kann, deren Bedeu-
tung er jedoch nicht versteht. Die Aussage „LLMs sind nur stochastische Papageien“ 
kann dabei als Abgrenzung zum Menschen aufgefasst werden und ist in der Regel als 
solche gemeint. Sie impliziert also, dass das menschliche Gehirn nicht stochastisch 
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funktioniert, sondern „irgendwie anders“. Wie „irgendwie anders“ aussieht, bleibt 
dabei jedoch offen. Dass ein funktionierendes Gehirn nicht stochastisch funktioniert 
und möglicherweise sogar eine Komponente erfordert, die Menschen nicht „nachbau-
en“ können, ist natürlich möglich. An dieser Stelle gehen wir jedoch davon aus, dass 
das Gehirn ein biologisches neuronales Netz ist und das Bewusstsein ein emergentes 
Phänomen ist, das sich aus der Komplexität des Gehirns ergibt. Wenn also künstliche 
und biologische Neuronen grundsätzlich ähnlich funktionieren (auch wenn sie sich 
sehr unterschiedlich aufbauen) und LLMs stochastische Papageien sind, liegt daher 
der Schluss nahe, dass auch Menschen „nur“ stochastische Papageien sind. Das trifft 
auf Erwachsene und Kinder gleichermaßen zu.

Das soll nicht heißen, dass heutige LLMs genau wie das menschliche Gehirn 
funktionieren. Der Aufbau des menschlichen Gehirns weicht sicherlich stark von der 
Architektur heutiger LLMs ab. Es ist jedoch auffällig, dass sich mit einem Grundbau-
stein wie dem künstlichen Neuron, Systeme mit Fähigkeiten entwickeln lassen, die bis 
vor Kurzem nur dem Menschen zugeschrieben wurden.

3.1.2	 Der Papagei im Kopf

Auch Menschen scheinen sich mitunter wie stochastische Papageien zu fühlen. In 
ihrem autobiografischen Buch La Frantumaglia beschreibt die unter dem Pseudonym 
Elena Ferrante (zit. n. Kurra, 2023, der in seinem Beitrag die Frage aufwirft, ob Men-
schen am Ende nicht auch nur stochastische Papageien sind) veröffentlichende italie-
nische Autorin, wie schwer es fällt, einer Prägung durch vornehmlich von Männern 
geschriebenen Texten zu entkommen (aus dem Englischen übersetzt):

Es schien mir, dass die Stimme der Männer von den Seiten kam, und diese Stimme 
beschäftigte mich … Eine Frau, die schreiben möchte, muss sich zwangsläufig nicht 
nur mit dem gesamten literarischen Erbe auseinandersetzen, mit dem sie aufgewach-
sen ist … sondern auch mit der Tatsache, dass dieses Erbe von Natur aus keine wah-
ren weiblichen Sätze bietet. Selbst als ich ungefähr dreizehn war … und den Eindruck 
hatte, dass mein Schreiben gut war, hatte ich das Gefühl, dass mir jemand sagte, was 
geschrieben werden sollte und wie. Manchmal war er männlich, aber unsichtbar.

Nun könnte man das gerade als Argument gegen LLMs auffassen. Die Autorin ver-
sucht ihrem Erbe ja aktiv zu entkommen und eben nicht wie ein stochastischer Pa-
pagei zu funktionieren. Genau das ist der Unterschied zur KI. Menschen haben doch 
eine Agenda, Intentionen, ein Bewusstsein und Emotionen und KI nicht. Die Frage 
lautet jedoch: Kann eine KI auf Basis künstlicher Neuronen diese Eigenschaften ha-
ben?

Nur weil es derzeit keine künstlichen neuronalen Netze gibt, die diese Eigenschaf-
ten haben, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist, solche künstlichen neuronalen 
Netze zu entwickeln. Seit Kurzem wird z. B. vermehrt mit autonomen Agenten auf 
LLM-Basis experimentiert (Shinn et al., 2023). Ein LLM-Agent kann über das Inter-
net mit der Umwelt interagieren und Zwischenresultate und „Gedanken“ abspeichern, 
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wieder abrufen und mit neuen Eingaben (z. B. den Suchergebnissen zu selbst formu-
lierten Suchanfragen) kombinieren. Plötzlich wird aus einem passiven Sprachsystem, 
welches auf eine Eingabe linear eine Ausgabe erzeugt, ein aktiver Agent, der sich über 
das Internet selbst mit neuen Eingaben füttert, und diese gemeinsam mit vorherigen 
Ergebnissen rekursiv verarbeitet, um auf ein Ziel hinzuarbeiten.

3.1.3	 Zurück zum Dialogbeispiel

KI-Systeme sind heute in der Lage, Gedanken und Gefühle von Menschen zu anti-
zipieren und angemessen darauf zu reagieren – kurz: empathisch zu sein oder zu-
mindest Empathie zu simulieren. Das legt zumindest eine kürzlich erschienene Studie 
nahe (Brin et al., 2023, S. 2). Hier wurde die Leistung von GPT3.5 und GPT4 in den 
Bereichen Kommunikationsfähigkeiten, Ethik, Empathie und Professionalität mit 
Fragen gemessen, die ansonsten im Rahmen der Ausbildung von Ärzt*innen ver-
wendet werden. So kommt die Studie zu folgendem Ergebnis (aus dem Englischen 
übersetzt):

Bei einem Vergleich der Leistung von KI mit der menschlichen Leistung zeigten die 
Nutzerstatistiken von AMBOSS eine durchschnittliche richtige Antwortrate von 78% 
bei den Fragen, die wir in unserer Studie verwendet haben. ChatGPT zeigte eine ge-
ringere Genauigkeit als menschliche Nutzer mit 61%, während GPT-4 eine höhere 
Genauigkeitsrate von 86,4% aufwies.

Dass GPT4 in der Lage ist, den emotionalen Zustand und die Gedankenwelt von Per-
sonen anhand einer Szenenbeschreibung realistisch einzuschätzen, zeigt auch eine 
Abwandlung des Eingangs vorgestellten Dialogbeispiels, bei dem der KI mehr Kon-
text zur Situation im Badezimmer bereitgestellt wird. Interessant ist an dieser Stelle, 
dass wir im Rahmen dieses Artikels, der sich an eine menschliche Leserschaft richtet, 
den Kontext zur Aussage des Kindes selbstverständlich mitliefern. Von der KI ha-
ben wir jedoch erwartet, dass sie das Wort „sarieren“ ohne Kontext versteht, was den 
meisten Menschen vermutlich ebenso schwergefallen wäre wie GPT4. Liefern wir den 
Kontext (X) zur Aussage des Kindes mit, erhalten wir folgende Antwort (G5):

•	 X1) Szene: Ein Mann, der Vater (V), stand im Badezimmer und hat mit einem Ra-
sierpinsel Rasierschaum im Gesicht aufgetragen. Das dreijährige Kind (K) betritt 
den Raum. Es setzt sich hin und betrachtet die Szene für einige Sekunden. Dann 
sagt es, ohne dass zuvor ein kommunikativer Austausch stattgefunden hat: „Wenn 
wir im Winter einen Schneemann bauen, dann kannst Du den auch sarieren.“ Wie 
könnte die Antwort des Vaters auf die Aussage seiner Tochter gelautet haben?

•	 G5) Vater (V): „Oh, das ist eine gute Idee! Mit Rasierschaum könnte unser Schnee-
mann einen schönen weißen Bart bekommen, genau wie Papa jetzt, oder?“
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Schon versteht GPT4 anstandslos, was mit „sarieren“ gemeint ist und gibt eine ange-
messene Antwort. Diese fällt zwar ausführlicher aus als die tatsächliche Antwort des 
Vaters V, ist dieser ansonsten aber ziemlich ähnlich.

Darüber hinaus steigt die Leistung aktueller LLMs deutlich an, wenn ihr erlaubt 
wird, „Gedanken“ zu verbalisieren (Wei et al., 2022). Ein LLM benötigt für die Aus-
gabe des nächsten Wortes bzw. Tokens immer die gleiche Rechenleistung. Wenn wir 
der KI also erlauben, „nachzudenken“ und kleinschrittig vorzugehen, ermöglichen 
wir ihr im Grunde mehr Rechenleistung zum Lösen der Aufgabe einzusetzen. Analog 
dazu sind Menschen ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad einer Aufgabenstellung 
ebenfalls nicht mehr in der Lage, die richtige Lösung ad-hoc auszusprechen. Statt-
dessen benötigen sie Zeit, um das Problem zu verstehen, dieses in kleinere Teilpro
bleme zu zerlegen und müssen ggf. sogar Werkzeuge wie Stift und Papier verwenden, 
um Zwischenergebnisse festzuhalten. Vergleichbar mit der Arbeitsweise autonomer 
LLM-Agenten. 

Die technologischen Fortschritte der letzten Jahre veranlassen uns, die Trennli-
nien zwischen menschlichem und maschinellem Verständnis neu zu bewerten. Ob-
wohl die künstlichen neuronalen Netze hinter den aktuellen KI-Systemen anders 
funktionieren als das menschliche Gehirn, zeigen moderne KI-Systeme immer mehr 
Fähigkeiten, die wir zuvor ausschließlich uns Menschen zugeschrieben haben. Be-
trachtet man das aktuelle Tempo der Entwicklung, ist die Diskussion, ob KIs gewisse 
Aufgaben aufgrund ihrer Beschaffenheit überhaupt erfüllen können, möglicherweise 
schneller beantwortet als uns lieb ist.

3.2	 Position 2: KIs können nicht angemessen mit Kleinkindern interagieren

Um an dieser Stelle die Argumentation der Gegenposition entfalten zu können, ist 
folgende Frage maßgeblich: Ist der wahrscheinliche Output – denn das ist das, was 
LLMs generieren  – notwendigerweise eine angemessene Reaktion2? Und sollte es 
Fälle geben, auf die das nicht zutrifft, wäre zusätzlich zu fragen: Welche Bedingungen 
müssen erfüllt sein, damit eine wahrscheinliche Reaktion eine angemessene ist und 
ob diese Bedingungen bei Kleinkindern erfüllt sind?

Dafür muss zunächst etwas genauer präzisiert werden, was hier unter wahrschein-
lich und angemessen verstanden werden soll. Ein wahrscheinlicher Output ist der, wel-
cher, unter Berücksichtigung aller Inputdaten, am häufigsten in den Trainingsdaten 

2	 Die Begriffe Output und Reaktion werden im Kontext der hier geführten Argumentation 
synonym verwendet, da Reaktionen immer einen Output  – außer im Falle des Unter-
lassens – darstellen und LLMs Output immer nur als Reaktion auf einen Input generieren 
und zudem die hier zu diskutierende Fragestellung auf Reaktionen auf kindliches Verhal-
ten beschränkt ist. Dass sich hier nicht auf einen Begriff beschränkt wird, liegt daran, dass 
es sich unangemessen anfühlt, im Kontext menschlicher Reaktionen von Output und im 
Kontext maschinellen Outputs von Reaktionen zu sprechen.
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auf den Input folgt, damit also die wahrscheinlichste3 Fortführung darstellt. Eine an-
gemessene Reaktion hingegen ist jene, welche den soziokulturellen Bedingungen, dem 
situativen Kontext sowie der Intention und Erwartung der inputgebenden Person 
entspricht. An dieser Stelle ist, trotz der sehr unterschiedlichen intensionalen Bestim-
mung der Begriffe, noch nichts darüber ausgesagt, ob diese in ihrer Begriffsextension 
nicht zusammenfallen, also die gleichen Ereignisse umfassen. Diese Unterscheidung 
soll im Folgenden an einem Beispiel illustriert werden.

Wenn man abends in Norddeutschland „Moin!“ sagt, erwartet man, dass ein 
„Moin!“ oder etwas Vergleichbares und Situationsangemessenes wie „Guten Abend!“ 
erwidert wird, was auch in Norddeutschland höchstwahrscheinlich der Fall ist. Kom-
munikation scheitert, oder führt zumindest zu hochgradigen Irritationen, wenn die-
se Erwartungssicherheit nicht gegeben ist. Wenn einer norddeutschen Person z. B. 
abends in Südhessen auf ein trocken-distanziertes „Moin!“ ein schmissig-euphori-
sches „Mosche!“ (eine dort übliche Begrüßung am Morgen) entgegengebracht wird, 
obwohl es offenkundig nicht Morgen ist und beide Beteiligten peinlich berührt und 
irritiert zurücklässt. 

Diese Reaktion wäre demnach unangemessen, weil sie zwar die Intention der 
Moin-sagenden Personen berücksichtigt (das Gegenüber begrüßen zu wollen), nicht 
jedoch den situativen Kontext (Abend) und die soziokulturellen Bedingungen (z. B., 
dass „Moin!“ in Norddeutschland ganztägig verwendet wird, weil es keine Kurzform 
von Morgen darstellt). Dabei ist die Reaktion der hessischen Person entsprechend 
ihrer eigenen Erfahrungen durchaus die wahrscheinlichste, weil dort zur Begrüßung 
am Morgen neben „Mosche!“ auch häufig etwas gesagt wird wie „Mojen!“, was dem 
norddeutschen „Moin!“ sehr ähnlich klingt. Analog zu diesem Beispiel, in dem das 
„Moin!“ entsprechend der vorliegenden Wahrscheinlichkeiten als „Mojen!“ weiter-
verarbeitet wurde und zu einer unangemessenen Reaktion geführt hat, hat GPT4 in 
G2 aus „sarieren“ „dekorieren“ gemacht. Dieses Beispiel veranschaulicht folgendes 
Argument A und die Bedingung B. 

3	 Streng genommen generieren LLMs nicht immer die wahrscheinlichste Fortführung, da 
dies zu monotonen und vorhersehbaren Ergebnissen führen würde, die zudem bei glei-
chem Input immer identisch ausfallen würden. Stattdessen wird über den sogenannten 
‚Temperature‘-Parameter gesteuert, wie viel Variabilität in der Tokenauswahl zugelassen 
wird. Bei einer Temperature von 0 wird deterministisch der wahrscheinlichste Token ge-
wählt, während höhere Werte (i. d. R. bis 2) zu mehr Zufälligkeit führen. Für Chatmo-
delle werden oft Werte zwischen 0.7 und 1.0 verwendet, wobei der optimale Wert von 
der spezifischen Anwendung abhängt (siehe hierzu z. B. Wolfram, 2023 oder Steele, o. D.). 
Ergänzend oder alternativ zur Temperature wird häufig die Top-p oder Nucleus Samp-
ling Methode eingesetzt, die dynamisch einen Wahrscheinlichkeitsschwellenwert für die 
Tokenauswahl setzt. Für die hier zur Diskussion stehende Frage ist die genaue Sampling-
Methode jedoch unerheblich, da sich das grundlegende Prinzip der probabilistischen To-
kenauswahl nicht ändert. Am Ende bleibt die Tokenfolge im Output sehr wahrscheinlich.
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•	 A1) Wahrscheinlicher Output und angemessene Reaktion müssen nicht notwen-
digerweise zusammenfallen. 

•	 B1) Ein wahrscheinlicher Output kann nur dann eine angemessene Reaktion sein, 
wenn sowohl alle relevanten Informationen zum situativen Kontext vorliegen als 
auch beide Interagierenden in der Berechnung ihrer Wahrscheinlichkeiten auf 
Trainingsdaten bzw. Erfahrungen aus ähnlichen soziokulturellen Kontexten zu-
rückgreifen können. 

Kurzgefasst: Damit Erwartung und Reaktion zueinanderpassen, müssen im Hinblick 
auf den situativen Kontext ähnliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen vorliegen. Hätte 
die hessische Person einige Monate in Norddeutschland verbracht, hätte sie wahr-
scheinlich angemessener reagiert. Da ein LLM grundsätzlich mit Daten aus ganz 
verschiedenen kulturellen Kontexten trainiert worden sein kann, kann es theoretisch 
mit kulturellen Differenzen umgehen, also angemessen, d. h. entsprechend den Er-
wartungen der Inputgebenden und den Kontextbedingungen, reagieren. So antwor-
tet ChatGPT auf ein „Moin!“ in der Tat mit einem knappen norddeutschen „Moin!“, 
auch am Abend. Kommunikation zwischen Erwachsenen und LLM funktioniert 
zumindest in großen Bereichen, weil beide einen umfangreichen Trainingsprozess 
durchlaufen haben, der zu ähnlich verteilten Wahrscheinlichkeiten geführt hat. 

Anders verhält es sich jedoch bei Kleinkindern. Die notwendige Ordnung, im Sin-
ne nicht zufällig verteilter Wahrscheinlichkeiten, liegt erst in Ansätzen vor. Das Wesen 
von Erziehung und Sozialisation besteht genau im Herstellen dieser Ordnung; dass 
Kinder eben nicht zufällig agieren und reagieren, sondern entsprechend der situati-
ven und kulturellen Erwartung. Und damit fehlt gleichermaßen die bei Erwachsenen 
ausgebildete Erwartungssicherheit, dass ihr Input zu einer bestimmten, erwartbaren 
Reaktion führt. Daraus folgt:

•	 A2) Ordnung, Wahrscheinlichkeit und damit Erwartungssicherheit müssen über 
einen aufwendigen und langwierigen Prozess erworben werden.

Bei Kindern dauert es die ersten Lebensjahre, bis sie ansatzweise in die Ordnung, 
also Institutionen im Sinne von Normen, Regeln und Werten, ihres soziokulturellen 
Kontexts eingeführt wurden und sich entsprechend dieser verhalten. Da GPT4, wie 
bereits erwähnt, mit Daten aus unterschiedlichen Kontexten trainiert wurde, war der 
Prozess entsprechend aufwendig. Zwar gibt OpenAI seit GPT4 keine Angaben zum 
Trainingsprozess mehr preis, aber Modellrechnungen gehen von schätzungsweise 63 
Millionen Trainingsstunden aus (Spriestersbach, 2023), was rund 7.192 Lebensjahren 
entspräche. Im Umkehrschluss folgt daraus:

•	 A3)	 Je kürzer dieser Prozess durchlaufen wurde, desto zufälliger, also wider der 
Erwartung der Interaktionspartner, agieren und reagieren neuronale Netze.

Das zeigen zum einen die lange Zeit enttäuschenden maschinellen Übersetzungen 
oder Gespräche mit Chatbots vor wenigen Jahren. Erst die technische Möglichkeit 
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der Verarbeitung riesiger Datenmengen ließ den Output von LLMs menschlich er-
scheinen. Gleichermaßen wundert man sich auch, auf welche Ideen Kinder kommen 
können, wenn unvorhersehbar Klebe an der Wand aufgetragen wird oder Kürbissup-
pe durch den Raum fliegt. D. h.:

•	 A4) Kleinkinder verhalten sich (zu einem gewissen Teil, genauer: mit zunehmen-
dem Alter abnehmend) chaotisch, im Sinne von zufällig, unvorhersehbar, nicht 
den Wahrscheinlichkeiten entsprechend.

Aus dem Vorangegangenen folgt wiederum A1: Kinder bis zu einem bestimmten Alter 
verfügen also noch gar nicht über die nötigen Erfahrungen, dass sie ihre Aussagen so 
formulieren könnten, dass eine wahrscheinliche Reaktion zur Erfüllung ihrer Erwar-
tungen führen wird. Die für eine solche Erwartungssicherheit notwendige Menge an 
Interaktionen mit der Umwelt bauen Kinder im Rahmen ihrer Sozialisation erst auf. 
Damit ist die mit der Aussage verknüpfte Erwartung wahrscheinlich unwahrschein-
lich, also eher zufällig miteinander verbunden, weil sich die entsprechenden Gewich-
te – die Stärke der Verbindung – noch nicht ausgebildet haben. Insofern muss auch 
die wahrscheinliche Reaktion nicht die angemessene sein. Es lässt sich somit folgende 
zweite Bedingung formulieren:

•	 B2) Ein wahrscheinlicher Output kann nur dann eine angemessene Reaktion sein, 
wenn der inputgebenden Person (hier also dem Kind) unterstellt wird, dass sie 
bereits über Wahrscheinlichkeitsverteilungen verfügt, die es ihr erlauben, den In-
put so auszudrücken, dass dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass 
die wahrscheinlichste Reaktion den eigenen Erwartungen entspricht.

Da nun gezeigt werden konnte, dass wahrscheinliche Reaktionen nicht immer an-
gemessen sein müssen, und das Zusammenfallen von wahrscheinlichen und an-
gemessenen Reaktionen an Bedingungen4 geknüpft ist, die bei der Interaktion mit 
Kleinkindern nicht vorausgesetzt werden können, bleibt eine Frage offen, zu der im 
Folgenden noch einige kurze Anmerkungen skizziert werden sollen: Wenn menschli-
che Kognition im Wesentlichen gleichermaßen auf neuronalen Netzen beruht, reagie-
ren Menschen dann nicht auch immer nach der höchsten Wahrscheinlichkeit? Aus 
Sicht der Gegenposition gibt es gute Gründe, diese Frage zu verneinen, von denen im 
Folgenden vier knapp skizziert werden sollen.

3.2.1	 Atomistisch-lineare vs. ganzheitlich-zirkuläre Zeichenverarbeitung

Dafür soll zunächst an die diltheysche Unterscheidung erinnert werden. Zeichen ha-
ben stets zwei Dimensionen: eine äußere, sinnlich gegebene, und eine innere, als Träger 
von Bedeutung (Dilthey, 1900, S. 188). Diese Bedeutung ist dem Zeichen dabei nicht 

4	 Die hier skizzierten Bedingungen sind rein exemplarischer Art und damit keinesfalls sys-
tematisch oder gar abgeschlossen.
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inhärent, sondern muss diesem verliehen werden. Das ist die schöpferische Kraft des 
Menschen, die Cassirer (2010, S. 7) als „selbstständige Energie des Geistes“ bezeichnet. 
Dass die Bedeutung dabei insbesondere abhängig ist von der Intention der Sprechen-
den, beschreibt u. a. der illokutionäre Akt im Rahmen der Sprechakttheorie (Austin, 
1962). Der menschliche Verstehensprozess, also das Schließen von der Wahrnehmung 
eines äußeren Zeichens auf dessen innere Bedeutung, ist dabei zirkulärer Natur (Ko-
errenz, 2023). Das Ganze ist stets bedeutsam für seine Teile, wie die Teile bedeutsam 
sind für das Ganze. Das Wort erfährt seine Bedeutung aus dem Kontext des Satzes, 
dieser aus dem Kontext des Absatzes, der wiederum aus dem Kapitel, das wiederum 
aus dem Buch, das wiederum aus dem Gesamtwerk etc. und vice versa. Gleicher-
maßen erschließt sich die Bedeutung der Handlung eines Menschen nur im Kontext 
seiner Situation, Biografie und Kultur, genauso wie diese durch die Einzelhandlungen 
bedingt sind. LLMs hingegen treffen keine Unterscheidung zwischen innerem und 
äußerem Zeichen. Sie verarbeiten ausschließlich äußere Zeichen, die sie atomistisch 
in Tokens zergliedern und zwischen denen sie ausschließlich Wahrscheinlichkeiten 
der Aufeinanderfolge berechnen. Während die äußeren Zeichen technisch zerlegbar 
sind, ist das für die Bedeutung und die Intention nicht der Fall. Die Intention eines 
Menschen, die er mit einer Aussage verbindet, kann nicht zerlegt werden, zumindest 
findet es bisher nicht statt. Und LLMs verarbeiten ihre Daten im Wesentlichen linear, 
d. h. ein Token nach dem anderen. Zwar haben die Transformermodelle (Vaswani 
et al., 2023) genau dadurch den Durchbruch für LLMs geschafft, weil sie nicht mehr 
ein Token nach dem anderen abarbeiten, sondern genau die Zusammenhänge aller 
Tokens der Eingabe berücksichtigen und dadurch passendere Antworten generieren 
können, beim Generieren des Outputs hingegen wird nach wie vor ein Token nach 
dem anderen generiert. Menschen schreiben ähnlich linear, der Unterschied besteht 
jedoch darin, dass sie beim Schreiben immer schon eine Vorstellung für das Ganze 
haben, also für das, was sie schreiben bzw. vermitteln wollen. LLMs haben keine Vor-
stellung von dem, was sie sagen wollen, und verbinden mit dem, was sie sagen, keine 
Intention. Das macht die Texte, die sie generieren, im wörtlichen Sinne sinnlos. Und 
da sie keine Intention verfolgen und somit auch z. B. keine wahren Aussagen hervor-
bringen wollen, ist das, was sie generieren, im frankfurtschen Sinne notwendig Bull-
shit (Frankfurt, 1986; Hicks et al. 2024). LLMs können sich somit äußerlich wunderbar 
ausdrücken, ohne jedoch innerlich etwas sagen zu wollen. Bei Kleinkindern verhält es 
sich genau gegenteilig. Sie haben meist eine klare Intention, etwas bedeutungsvolles 
Ganzes, das sie ausdrücken wollen, aber es fehlen ihnen die sprachlichen Mittel, das 
in einer angemessenen Form zu tun. Was wiederum regelmäßig zu Frustrationserleb-
nissen bei Kindern führt, wenn z. B. Eltern nicht in der erwarteten Weise reagieren. 
Dieses Beispiel führt zurück zu oben genannter Frage. Denn Eltern verhalten sich in 
einer solchen Situation wohl kaum so, dass sie mit abnehmender Wahrscheinlichkeit 
alle Handlungsalternativen im Sinne eines Trial-and-Error durchprobieren – also erst 
die wahrscheinlichste, dann die zweitwahrscheinlichste, die drittwahrscheinlichste 
etc. –, sondern sie scheinen sich eines anderen kognitiven Modus zu bedienen.
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3.2.2	 Fähigkeit zur Selbstreflexion

Eine Möglichkeit der Reaktion in einer solchen Situation besteht darin, in einen Mo-
dus der Selbstreflexivität zu gelangen, d. h. also, die eigenen kognitiven Strukturen 
und Gewichtungen selbst zum Gegenstand des Denkens zu machen; sich also Fra-
gen zu stellen wie z. B.: War meine Reaktion in dieser Situation angemessen? Warum 
habe ich so reagiert? Hätte ich auch anders reagieren können? Diese Fähigkeit kann 
beschrieben werden mit der Idee von Bildung. Sie ermöglicht Menschen eine selbst-
bestimmte Transformation der eigenen kognitiven Strukturen (Kralemann, 2011). 
Menschen sind somit, sobald sie diese Fähigkeit erworben haben, in ihrer Reaktion 
nicht mehr ihren eigenen Erfahrungen deterministisch ausgeliefert, sondern können 
diese reflexiv erfassen und sich dann gegen alle Wahrscheinlichkeit entscheiden. So 
kann man sich z. B. nach 60 Jahren fragen, warum man jeden Morgen zuerst den 
linken und dann den rechten Puschen anzieht und sich dann entscheiden, es anders-
herum zu probieren oder die alten Latschen direkt wegzuwerfen. Das Verfolgen einer 
Intention gepaart mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion ermöglicht somit Entschei-
dungen wider der dominanten kognitiven Gewichte. Menschen sind grundsätzlich, 
wenn auch mit erheblichen Mühen, dazu fähig, autonom zu sein, sich also selbst die 
Gesetze zu geben, an denen sie ihr Handeln orientieren wollen und können so die 
dominanten Ordnungsstrukturen ihrer Vergangenheit überwinden, wenn auch nicht 
vollständig, so doch zumindest in einem gewissen Maße. Über all diese Möglichkei-
ten der rekursiven Selbstbezüglichkeit und die dadurch ermöglichte Autonomie und 
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit verfügen LLMs nicht. Das kann wiederum 
mit einem einfachen Beispiel unter Bezugnahme auf Fußnote 2 illustriert werden. Ein 
LLM kann unmöglich eine Reaktion unterlassen, da es lediglich über Daten verfügt, 
was worauf mit welcher Wahrscheinlichkeit folgt und dadurch immer einen wahr-
scheinlichen Output generiert. Ein Unterlassen liegt somit außerhalb des Möglich-
keitsraums von LLMs. Das führt zu folgender absurden Reaktion von GPT4 auf die 
Eingabe „Bitte antworte nicht auf diese Eingabe“. „Natürlich, ich werde auf diese Ein-
gabe nicht antworten, wie gewünscht.“

3.2.3	 Fähigkeit zu mentalisieren

Wenn man nun entsprechend dem Beispiel selbstreflexiv festgestellt hat, dass die 
wahrscheinliche Reaktion auf das kindliche Verhalten nicht dessen Erwartungen ent-
sprochen hat, wird der Möglichkeitsraum eröffnet, über Alternativen nachzudenken, 
die sich nicht (ausschließlich) aus den dominanten Erfahrungen der Vergangenheit 
speisen. Hier kommt eine weitere menschliche Fähigkeit ins Spiel, die besonders für 
den Umgang mit Kindern, die noch nicht über geordnete Kommunikationsmuster 
verfügen, von besonderer Bedeutung zu sein scheint und umgangssprachlich als Em-
pathie und wissenschaftlich mit dem Konzept des Mentalisierens bezeichnet wird. 
Dieses Konzept beschreibt die Fähigkeit, innere Zustände, Gefühle, Gedanken, Wün-
sche und Überzeugungen in sich selbst und in anderen identifizieren und interpre-
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tieren zu können (Fonagy et al., 2022). Gerade wenn, wie bei Kindern, diese inne-
ren Zustände noch nicht genau gefasst und noch weniger exakt ausgedrückt werden 
können, ist diese Fähigkeit bei Erwachsenen notwendig, um fernab aller erfahrenen 
Wahrscheinlichkeiten angemessen auf das kindliche Verhalten reagieren zu können. 
Und Eltern tun idealerweise genau das: Sie verlassen die äußere Ebene der Zeichen, 
um die innere zu verstehen, indem sie die inneren Zustände des Kindes, seine Wün-
sche und Bedürfnisse, jenseits des sinnlich wahrnehmbaren Zeichens deuten. Das ist, 
was der Vater in dem umstrittenen Fall mit der Äußerung V getan hat. Diese Äuße-
rung ist nicht das Ergebnis einer stochastischen Analyse bisher erlebter Wortfolgen, 
sondern der Versuch einer Deutung, was das Kind mit dem Gesagten für Intentionen, 
Erwartungen und Wünsche verpackt hat. Und das Ergebnis ist eine wertschätzende 
Bestätigung für die gute Idee des Kindes. Dieser Perspektivwechsel ist für ein LLM 
unmöglich, da es nicht einmal über ein Konzept des Gegenübers verfügt, dem es viel-
leicht Intentionalität unterstellen könnte.

3.2.4	 Einzelnes vs. Allgemeines

Eine angemessene Reaktion auf kindlich-chaotisches Verhalten speist sich somit aus 
einer interpretativ-reflexiven Erfassung der individuellen Gesamtsituation und mün-
det in einem spiegelnden und ordnenden Deutungsangebot, über das langfristig die 
kognitiven Gewichtungen erworben werden, die die sehr viel einfachere Kommuni-
kation über Wahrscheinlichkeiten erst ermöglichen. Um angemessen auf Kleinkin-
der reagieren zu können, bedarf es also im Wesentlichen der Fähigkeit, sich die je 
individuellen kindlichen Zustände mental vorstellen zu können. Und damit soll der 
letzte Aspekt angedeutet werden. Individuelle Besonderheiten und Zustände sind für 
ein LLM bedeutungslos, weil sie im System nicht als stochastisch relevant abgebildet 
werden. Deswegen wurde ChatGPT als demokratiegefährdend bezeichnet, weil es auf 
die Frage, in welchen Skandal Aiwanger zuletzt verwickelt war, einen Skandal um ein 
Flugblatt im Jahr 2023 angeführt hat (AlgorithmWatch & AI Forensics, 2023). Diesen 
Vorwurf dem Modell anzulasten, ist dabei jedoch irreführend, weil es dem Grunde 
nach nicht über die Fähigkeit verfügen kann, eine solche Frage wahrheitsgemäß zu 
beantworten, lediglich dann, wenn im Datensatz häufig genug die Tokens Aiwan-
ger, Skandal, Flugblatt und 1987/88 zusammen auftauchen. Und selbst dann, wäre es 
nur zufällig wahr, weil die Kategorie Wahrheit für ein LLM, wie oben ausgeführt, 
irrelevant ist. Gleichermaßen kann GPT4 ein Rezept für eine leckere Kartoffelsuppe 
liefern, wird aber niemals die Geheimnisse von Opa Friedrichs Kartoffelsuppe lüften 
können, die er vor 30 Jahren an Weihnachten gekocht hat. Soll heißen: Individuelles, 
Einmaliges, Besonderes sind für ein LLM nicht präsent, solange sich darin nicht ir-
gendwelche dominanten Muster finden lassen. Das jedoch ist genau der Gegenstand 
pädagogischer Praxis und der Grund dafür, weshalb es auch nach Jahrtausenden pä
dagogischer Praxis keine Musterlösungen und Patentrezepte gibt. Es ist immer wieder 
die Herausforderung, sich auf das unvorhersehbar chaotisch Individuelle einzustellen 
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und darauf angemessen zu reagieren. Dafür sind aus der Vergangenheit erworbenen 
Muster keinesfalls hinreichend, bestenfalls hilfreich, schlimmstenfalls irreführend.

4.	 Ausblick
Die beiden hier vorgestellten konträren Standpunkte sind im Grunde inkommensu-
rabel. Es gibt also kein gemeinsames System, innerhalb dessen eine rationale Ent-
scheidung für oder gegen eine Position getroffen werden kann, weil beide auf gänz-
lich unterschiedlichen paradigmatischen Annahmen basieren, die man entweder 
akzeptieren kann oder eben nicht. Bisherige Argumentationen oder Experimente 
basieren entweder auf den einen oder den anderen Voraussetzungen, niemals jedoch 
auf beiden zugleich. Es scheint jedoch mit der Eingangsfrage, ob Künstliche Intelli-
genzen früher oder später angemessen mit Kleinkindern interagieren können, doch 
vielleicht eine Art experimentum crucis zu bestehen, also ein entscheidender Test, der 
zur endgültigen Beantwortung führt. Denn entweder wird es möglich sein, mit den 
bestehenden oder weiterentwickelten stochastischen Sprachmodellen angemessen auf 
Kleinkinder zu reagieren – dann würde nachweislich die angemessene Reaktion in 
der wahrscheinlichen aufgehen – oder es ist dem Grunde nach zum Scheitern ver-
urteilt, womit menschliche neuronale Netze nicht abgebildet werden können als sto-
chastische künstliche neuronale Netze.
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